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tund zwanzigſte Sitzung .

Karlsruhe , den 19 . Julp 1822

— —

Gegenwaͤrtigt

Die bisher erſchienenen Mitglieder mit Ausnahme

Sr . Hoheit des durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn
Morfgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hoheiten der Herren Marfarafen Leopold und

Marimilian zu. Baden ,

der Herren Staatsminiſter Frhru . v. Berſtett , und

v Berfheim ,

des Herrn Generallieutenants v. Schaͤffer ,

des Herrn Generalmajors Frhrn . v. Freyſtedt ,

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner , und

des Herrn Landoberjaͤgermeiſters v. Kettner —

Weiter anweſend :

Se Durchle der Herr Fuͤrſt von Fuͤrſtenberg , und

der Herr Rege Comm . , geh . Nef . Nebenius :

eased

Vrotokolle der ĩ . Kammer . 20 Bu



“ mern , dDurh folgenden Bortrag :

154 Protokolle der Erſten Kammer .

Unter dem Vorſitz des zweyten Vicepräaͤſidenten ,

Staatsraths Frhrn . v. Baden ; da der erſte Viceprä —

ſident , Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Fuͤrſten —

berg , den Frhrn . v. Baden erſucht hatte , das Praͤ⸗

ſidium fortzufuͤhren , weil Se . Durchlaucht , erſt kuͤrz—

lich hier angekommen , noch nicht Zeit und Gelegenheit

gehabt haͤtten , Sich von den Gegenſtaͤnden der heuti —

gen Berathung in Kenntniß zu ſetzen .

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verleſen

und genehmigt .

Der Vicepräaſident legte hierauf eine Mitthei —

lung der zweyten Kammer vor , betreffend das Straßen —

geld zu Unteruhldingen .

Beylage Ziffer 8I . und

Unterbeylage zu Ziffer gI .

Beſchluß

dieſe Mittheilung in einer Vorberathung in Be—
trachtung zu ziehen .

Der Bisthumsverweſer , Frhr . v. Weſſenberg ,
verlas ſodann den Entwurf einer , zufolge des in der

vorletzten Sitzung gefaßten Beſchluſſes , an Se . Koͤnigl .

Hoheit den Großherzog , zu richtenden Vorſtellung , wegen

einer authentiſchen Auslegung einiger zweifelhaften

Stellen der Verfaſſungsurkunde . Der verleſene Entwurf

wurde von der Kammer genehmigt .

Beylage Ziffer 82 .

Weiter begruͤndete Se . Durchlaucht der Herr Fuͤrſt
v. Loͤwenſtein Ihre in der vorletzten Sitzung ange —

zeigte Motion wegen Ausdehnung der Competenz des

Staatsgerichtshofes auf die Mitglieder der beiden Kam —
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Acht und zwanzigſte Sirung vom 19 . Yuly . 155

Hochverehrteſte Herren !

Die Sitzung vom 4. v. . , die Verantwortlichkeit

der Miniſter und oberſten Staatsdiener in Faͤllen der

Verletzung der Verfaſſung oder anerkannt verfaſſungs⸗

maͤßiger Rechte betreffend , und die Debatte , welche

fich ber den §. 12 . des fich hierauf bezichendén Håupte

gefereg entfpann , welcher Paragraph vòn der Genugs

thuung handelt , die Der Angeklagte von denjenigen

Mitgliedern der einen oder der andern Kammer zu

fordern berechtigt iſt , welche die Motion auf Erhebung

der Anklage geſtellt haben , fuͤhrte mich im Laufe der

Discuſſton auf die Idee : daß die mancherley Anſtaͤnde

und Zweifel , die ſich bey der Berathung uͤber erſtge —

dachten Schlußparagraphen des Hauptgeſetzes zeigten ,

am erſten beſeitigt werden koͤnnten , und daß es uͤber —

dieß auch ſelbſt der Wuͤrde und der ganzen Stellung

der Kammern angemeſſen ſey , wenn das Forum des

in dem Procedurgeſetz naͤher bezeichneten , und durch

einen Beſchluß dieſer hohen Kammer vorlaͤufig ſchon

organiſirten Staatsgerichtshofs auch auf dieſe letztere

und deren Mitglieder ausgedehnt wuͤrde .

In Folge dieſer Idee ſah ich mich zu gegenwaͤrti⸗

ger Motion veranlaßt ; und indem ih die Gründe ,

welche fuͤr dieſelbe zu ſprechen ſcheinen , kuͤrzlich vor —

zutragen die Ehre haben werde , muß ich mir bey deren

Entwickelung zugleich die Geduld und Nachſicht Ciner

hohen Kammer auf einige Augenblicke erbitten .

Die Gruͤnde , welche meinem Antrage auf Erwei —

terung der Competenz des Staatsgerichtshofs auf die

Kammern zur Seite zu ſtehen ſcheinen , und iHn tehte

fertigen duͤrften , ſind kuͤrzlich folgende :

Erſtens liegt es ſchon in dem naktuͤrlichen Ge⸗
fuͤhle des Rechts und der Billigkeit , daß der Geſetzgebet

yi ”



156 Protofolle der Erfen Kammer .

oder derjenige , melher die Beranlafüng zum Vollzuge

eines gegebenen Geſetzes war , auch das erſte Beyſpiel

der Unterwerfung unter daſſelbe gebe ; und es ſcheint

daher ganz in der Natur der Sache begruͤndet zu ſeyn ,

daß die Kammern , welche wuͤnſchen , daß das Anklage —

recht , das ihnen die Conſtitution gegen die Miniſter

und oberſten Staatsdiener zugeſteht , ing Leben trete ,

auch ihrerſeits ſich dieſer Anklage vor dem Gtaatg -

gerichtshofe unterwerfen , im Fall die Verfaſſung von

ihnen verletzt worden waͤre ; und dieß um ſo mehr , als

es das eigene Intereſſe der Kammern und des Staats

erheiſcht .

Zweytens wuͤrde durch dieſe freywillige Fuͤgung

unter die Jurisdiction des Staatsgerichtshofs , und

durch dieſe praktiſche Anerkennung des Grundſatzes ,

der Gleichheit vor dem Geſetz , jeder Schein von Par —

theylichkeit oder von Nebenabſichten entfernt , der leicht

auf die Kammern fallen koͤnnte , wenn ſte das Anklage —

recht gegen Miniſter und oberſte Staatsdiener ausuben ,

ſolches aber nicht auf ſich ſelbſt in Anwendung bringen

wollten ; wenn auch gleich eine Verletzung der Verfaſ —

ſung oder verfaſſungsmäßiger Rechte in ihrer Mitte

Statt gefunden haben ſollte .

Drittens ſcheint es auch der Wuͤrde und dem

Anſehen der Kammern entſprechend zu ſeyn , daß in

Faͤllen der Anklage ein beſonders dazu auserwaͤhl —

ter , von andern Gerichten des Landes unabhaͤngiger

oberſter Gerichtshof , der Staatsgerichtshof naͤmlich ,
uͤber ſie entſcheide , und endlich

Viertens ſpricht ſich fuͤr meinen Antrag auf Aus —

dehnung der Gerichtsbarkeit des Staatsgerichtshofs

auf die Kammern und Deren Mitglieder auch die Ana —
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logie mehrerer europaͤiſchen und außereuropaͤiſchen , ſo

wie teutſcher Staatsverfaſſungen aus .

Es ſey mir nun erlaubt , die hier kuͤrzlich vorge —

tragenen Gruͤnde etwas weiter auszufuͤhren , und ſolche

zur Unterſtuͤtzung meines Antrags noch etwas naͤher zu

beleuchten .

Der erſte Grund , welchen ich zur Motivirung

meines Antrags anfuͤhrte , beſtand darin : daß ſchon

das natuͤrliche Gefuͤhl des Rechts und der Billigkeit

es erheiſche , daß der Geſetzgeber , oder derjenige , wel —

cher die erſte Veranlaſſung zum Vollzug eines gegebe —

nen Geſetzes wuͤrde , auch das erſte Beyſpiel der Un —

terwerfung unter daſſelbe gebe ; daß es daher in der

Natur der Sache begrundet zu ſeyn ſcheine , daß auch

die Kammern ſelbſt ſich der Anklage vor dem Staats —

gerichtshof , in Faͤllen der Verletzung der Verfaſſung ,

nicht entziehen , ſobald ſolche von ihnen ausgegangen

ſeyn ſollte ; und daß dieſe freywillige Untergebung un —

ter dag Gefez fogar mit ihrem und deg Staates Wohl

und deſſen hoͤchſtem Intereſſe ſelbſt , in genauem Zuſam —

menhange ſtehe . Die Geſchichte der Geſetzgebung aller

Zeiten und aller Volker von den griechiſchen Freyſtaa —

ten an big zu dem roͤmiſchen Gefegaeber Juſtinian , und

von da wieder bis auf die neueſte Zeit unſerer Geſetz —

gebung durch unſere ſtaͤndiſchen Verfaſſungen herbeyge —

fuͤhrt , lehrt uns , daß alle Geſetze , beruhten ſie auch

auf dem Grunde des ſtrengſten Rechts und der hoͤch—

ſten Billigkeit , dennoch dann erſt den erwuͤnſchten Ein⸗

gang fanden , dann erſt mit voller Kraft und Wirkſam —

keit ins Leben tkreten konnten , wenn der Geſetzgeber

ſelbſt ſich deren Befolgung zur erſten und heiligſten

Pflicht machte — Dieſe Wahrheit ſpricht fich auf jedem

Blatte der Geſchichte aus .— Die weiſeſten Geſetzgeber ,

——— NEL AF t



158 Protofole der Eren Rammer .

die gróften Regenten åfterer und neuerer Zeit , diè

Solone und Lyfurgen Griechenlands ; die Trajane , An —

tonine und Marec Aurele Roms , ein Karl der Grofe ,
ein Marimilian . , cin Rudolph von Habsburg , unter

den Teutſchen ; ein Heinrich IV . von Frankreich , eine

Eliſabeth von England , und wie alle die großen Namen

auch immer heißen moͤgen , welche der Griffel der Ge —

ſchichte mit unausloͤſchlichen Zuͤgen in deren eherne Taz

feln eingegraben hat , und die auch in kommenden Jahr —
hunderten noch fortleben werden ; alle huldigken mehr
oder weniger dem einzig wahren Grundſatze : der erſte
Unterthan des eigenen Geſetzes zu ſeyn , und der Er —

folg rechtfertigte dieſe erhabene Maxime allenthalben ,
indem — ſo lange und wo ſie galt — jene Republiken
und Kaiſerreiche des Alterthums in ihrer ſchoͤnſten

zuuͤthe prangten , und die hoͤchſte Stufe deg Ruhms
und der Bewunderung erreicht hatten ; und die Mo —

narchieen und Freyſtaaten ſpaͤterer Jahrhunderte ſich
eines aͤhnlichen Grades des Ruhms und des Gluͤcks

erfreuen durften .

Dieſes Rechtsgefuͤhl der eigenen Unterordnung uns
ter das gegebene , oder zum Vollzug gegen andere ge⸗
brachte Geſetz muß ſich uns aber dann nur um ſo ſtaͤr⸗
ker und lebendiger aufdraͤngen , je inniger verwandt
die Verhaͤltniſſe und Intereſſen fnd a welche dag gege -
bene Geſetz umfaßt .

Wir ſehen hier die drey Factoren der oberſten
Geſetzgebung , die oberſte Staatsbehoͤrde und die bei —
den Kammern , vor uns . Alle drey haben , ſobald es

fich von Erhaltung und Confolidirung der beſtehenden
Verfaſſung und anerkannt verfaſſungsmaͤßiger Rechte ,
oder aber im Gegentheil von einer Berfegung derfel
ben handelt , gleiche Rechte und gleiche Verbindlichkeiten
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auf fih ; ale drey folen die Waͤchter des Beſtehenden

ſeyn , und alle und jede Angriffe , die etwa dagegen

unternommen werden wollten , mit arfer Hand zurig -

weifen . — Wenn fona einer diefer drey Factoren ſich

ein Verzehen gegen die Verfaſſung zu Schulden kom⸗

men laſſen ſollte , ſo ſcheint es unzweifelhaft in der

Natur der Sache zu liegen , daß derſelbe dafür auch

zur Verantwortung und Strafe gezogen werden koͤnne ;

und es iſt daher nicht abzuſehen , warum die Kammern

und deren Mitglieder nicht eben dieſem Strafrechte

unterliegen ſollten , wenn die Verletzung der Verfaſſung

oder verfaſſungsmaͤßiger Rechte von ihnen ausgegangen

ſeyn ſollte ? Denn die Identitaͤt dieſer drey Gewalten ,

ſobald es ſich von der Verfaſſung und deren Handha —

bung handelt , iſt klar und uͤnlaͤugbar , und kann wohl

feinem Zweifel unterliegen . — Die Conſtitution uͤber⸗

geht aber den erſt gedachten Fall einer Verfaſſungsver —

letung , von Seiten der Mitglieder der Staͤnde , mit

Stillſchweigen ; und wir finden ſonach offenbar hier eine

Luͤcke in der Geſetzgebung , welche nothwendig ergaͤnzt

werden muß , wenn nicht fruͤher oder ſpaͤter manche

unangenehme und ſelbſt wichtige und nehtheilige Fol⸗

gen fúr den Staat daraus enttehen folen .

Das eigene Ynterefe der Kammern und deg Stauig

ſelbſt erheiſcht die Ergaͤnzung dieſer Luͤcke , und die

Ausdehnung der Gerichtsgewalt des Staatsgerichts⸗

bofes auf die Erſtern ; und ich komme hier auf den

Beweis dieſes oben aufgeſtellten Axioms , indem —

wuͤrde auf den Fall einer Verletzung der Verfaſſung

pon einen Mitgliede Der einen oder andern Kammer

keine Vorſorge durch die Verfaſſung getroffen werden

leicht eine Regetion zwiſchen den genannten drey

Gewalten entſtehen koͤnnte , wenn námlich die Regierung
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auf Unterſuchung der Sache , und auf Beſtrafung deg
Schuldigen draͤnge , die Kammern aber nicht geneigt
ſeyn ſollten , dieſem Verlangen nachzugeben , da die

Verfaſſung nichts daruͤber vorſchreibt .

Daraus aber wuͤrden nothwendig Mißhelligkeiten
entſpringen , die nicht anders , als nur hoͤchſt nachthei⸗

lig auf die oͤffentlichen Angelegenheiten einwirken muͤß—
ten . — Deſe drey Elemente , mit deren Einigkeit das

Beſte des Staats in ſo genauem Zuſammenhange ſteht ,
wuͤrden auf dieſe Weiſe in eine feindliche Stellung
mit einander gerathen , und dieſe muß durchaus ver —
mieden werden , wenn anders nicht die Wohlfahrt des

Ganzen dabey auf dem Spiele ſtehen fol ; — fie můf -

fen vielmehr Hand in Hand . fch dem grofen Biele zu
naͤhern ſuchen : der Saatsverfaſſung immer mehr Feftiga
keit und Dauer zu verſchaffen , und , alg Folge davon
dem Lande einen moͤglichſt ruhigen und gluͤcklichen Zu —
ſtand fuͤr jetzt und kuͤnftighin zu ſichern .

Schon aus dieſem Geſichtspuncte betrachtet , duͤrfte

ſch mein oben aufgeſtelltes Axiom : daß es das Inter —
eſſe des Staats und der Kammern ſelbſt erheiſche , daß
dieſe letztern ebenfalls der Anklage vor dem Staats

gerichtshofe in Faͤllen der von ihnen ausgegangenen
Verletzung der Verfaſſung , unterliegen — hinlaͤnglich
rechtfertigen , und daſſelbe wird , in Beziehung auf das

ſpecielle Intereſſe der Kammern und deren Mitglieder ,
in fofern noch mehr Gewicht dadurch - erhalten , wenn

ih auf die Art aufmerffam mache , wie der Staats

gerihtshof , nach den fehon vorliegenden vorláufigen
Beſchluͤſſen dieſer hohen Kammer , zuſammengefetzt
werden ſoll . — Derſelbe ſoll naͤmlich aus Mannern

beſtehen , welche zufolge ihrer moraliſchen und intelle —

ctuellen Eigenſchaften mit dem Vertrauen des Regenten
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Acht und zwanzigſte Sitzung vom 19 . July . 161

und der Kammern in gleich hohem Grade beehrt ſind⸗

Bey ihren Urtheils ſpruͤchen laͤßt ſich daher zum voraus

annehmen , daß ſolche mit der groͤßten Gewiſſenhaftig —

keit , Gruͤndlichkeit und Umſicht gefaßt ſeyn werden ,

und der Staatsgerichtshof wird ſonach frey und ungab⸗

haͤngig von jedem fremden Einfluß , ſelbſtſtaͤndig im

ganzen Umfange des Worts , ſtreng gerecht bey der

vorſaͤtzlichen Schuld , und mild und nachſichtig in Faͤllen

der bloßen Uebereilung ſeyn ; und alle ſeine Handlun⸗

gen werden das Gepraͤge der erhabenen Stellung als

Richter uͤber die oberſten Gewalten im Staate an ſich

tragen . —

Aber welche Beruhigung muf nicht der Gedanfe

einem jeden Mitgliede der Kammern gewaͤhren , in dem

ungluͤcklichen Fall einer Anklage , einem Gerichtshofe

anzugehoͤren , welcher ſo viele Vorzuͤge in ſich vereinigt !

Und auch hierdurch glaube ich dargethan zu haben ,

daf die Anerkennung der Competeng des Staatsgerichts⸗

hofs von Seiten der Kammern mit deren eigenem Ber

ſten in genauem Zuſammenhang ſtehe .

Der zweyte Grund , welcher mich zu gegen⸗

waͤrtiger Motion beſtimmte , war die Entfernung jeden

Scheins von Egoismus und von Nebenabſichten , der

leichtz auf die Kammern kallen koͤnnte , wenn ſie das durch

die Verfaſſung ihnen zuſtehende Anklagerecht gegen die

Miniſter und oberſten Staatsdiener ausuͤben , ſich ſelbſt

aber von der Anklage losſagen wollten , wenn gleich

die Verletzung der Verfaſſung oder verfaſſungsmaͤßiger

Rechte von ihrer Mitte ausgegangen ſeyn folte .

Es iſt nicht zu laͤugnen , daß die oben geruͤgte

Luͤcke in unſerer Geſetzgebung , vermoͤge deren desfalls

gar nicht gedacht iſt , wie es zu halten ſey , wenn ein

Mitglied der einen oder der andern Kammer ſich ein
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Vergehen gegen Die Berfafung hätte zu Schulden kom⸗—

men laſſen , zu manchen Mißdeutungen Anlaß geben ,
manchen leicht auf die irrige Idee fuͤhren koͤnnte

im Fall die Kammern durch die freywillige Unterge —
bung unter das Forum des Staatsgerichtshofs derſel⸗
ben nicht zu begegnen ſuchen ſollten — als ſey es bey
der Bitte um einen Geſetzentwurf zur Vollziehung
deg §. 67. der Verfaſſungsurkunde , nicht eigentlih um

Sicherſtellung der Conſtitution gegen etwaige Eingriffe ,
und ſomit nicht um das wahre Wohl des Vaterlandes ,
ſondern lediglich nur um die Moͤglichkeit zu thun ge —
weſen , das den Kammern zuſtehende Anklagerecht ſei⸗
ner Beit gegen die Miniſter und oberſten Staatsdiener

auch ausuͤben zu koͤnnen ; dadurch ſich eine gewiſſe Au —

toritaͤt , ein gewiſſes Uebergewicht uͤber die oberſte
Staatsbehoͤrde zu verſchaffen , und ſo einer verwerfli⸗
chen Eigenliebe zu froͤhnen , ſtatt den hohen Zweck , die

Wohlfahrt des Staats , dabey im Auge gehabt zu
haben .

Zwar weiß der beſſer unterrichtete , voruetheilsfreye
und unpartheyiſche Theil des Publicums wohl , daß
—ich darf es mit der innigſten Ueberzeugung , und

gewiß auch mit Zuſtimmung die ſer ganzen hohen Kam —

mer hier ausſprechen —die Bitte um einen Geſetzentwurf
zum Vollzug des §. 67 . der Verfaſſung durchaus frey
von allem Egoismus war ; daß deren reine Tendenz
nur allein dahin ging : die Verfaſſung gegen etwaige
Eingriffe ficher zu felen ; folche , mwenn fie doch Vers

fucht werden molten , mit aller Kraft zuruͤckzuweiſen ;
die Uebertreter der Verfaſſung und verfaſſungsmaͤßiger
Rechte zur Verantwortung und zur verdienten Strafe
zu ziehen , unſchuldig Angeklagten die glaͤnzendſte Ge⸗

nugthuung zu verſchaffen , und durch dieſes Palladium
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gegen Willkuͤhr und Eigenmacht die Ruhe und Ord —

nung im Staate zu erhalten , und ſo das Gluͤck und

die Wohlfahrt aller Staatsangehoͤrigen auf die groͤßt⸗

moͤglichſte Weiſe zu ſichern .

Allein auch ſelbſt der Schein eines Egoismus

oder unlauterer Abſich ten muß bey der Geſetzgebung

permieden werden , und derſelbe wuͤrde bis auf die

kleinſte Spur verſchwinden , wenn die Kammern das

große Beyſpiel edler Uneigennuͤtzigkeit und der Aner —

kennung des obengedachten Grundſatzes geben wollten ,

der erſte Unterthan des eigenen Geſetzes zu ſeyn , in⸗

dem ſie ſich freywillig dem Anklagerecht vor dem Staats —

gerichts hofe unterziehen , wobey jedoch Die Anklage im—⸗

mer nur wieder yon den Kammern ſelbſt ausgehen

muͤßte , da die Conſtitution ſolche nur ihnen zugeſteht .

Der dritte Grund beſtand darin , daß es der

Wuͤrde und dem Anſehen der Kammern entſprechend

zu ſeyn ſcheine , wenn ſie in Faͤllen einer von ihnen

ausgegangenen Verletzung der Verfaſſung auch alsdann

einem beſonders dazu erwaͤhlten , von andern Gerichts⸗

hoͤfen des Landes unabhaͤngigen oberſten Tribunal unz

tergeben ſeyen .

Man wird wohl darin mit mir uͤbereinſtimmen ,

und die kaͤgliche Erfahrung lehrt eg auch ſchon , daß

jeder Einzelne im Staate , ſobald er ſich in Berhålts

nifen befindet , und auf einer Stufe fet , die ihm die ,

Ausuͤbung einer gewiſſen Autoritaͤt ber andere Mens

fen entweder zur Pflicht macht , oder aber ihm ſolche

doch wenigſtens geſtattet , auch einen Grund aͤußerer

Achtung genießen muß , ohne welchen ſeine Einwirkung

auf andere Menſchen bald in ihr Nichts zerfallen

wirde . Wenn aber cin folches Kriterium åuferer Ach⸗

tung ſchon bey dem Einzelnen noͤthig iſt , um mit Er —⸗
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folg feinem ihm zuſtehenden Ein luß auf Andere gehoͤrig
geltend machen zu koͤnnen , um wie vielmehr wird ſol —

ches nicht bey moraliſchen Perſonen erfordert , deren

Wirkungskreis groß und ausgebreitet iſt , und die eine

hoͤhere Stufe im Staate einnehmen .
Die Kammern , von denen hier die Rede iſt , ſind

berufen , uͤber das Wohl und die heiligſten Intereſſen
des Landes und deſſen Bewohner zu berathen . — Ih⸗
nen gebuͤhrt ſonach mit vollem Rechte jedes aͤußere
Merkmal von Achtung , das ihrer Stellung und der

Wuͤrde nur immer angemeſſen iſt , auf die ſie als Ver —
treter des ganzen Staats Anſpruch zu machen berech —
tigt ſind , und unter die Kathegorie ſolcher Vorrechte

gehoͤrt unzweifelhaft auch ein beſonderer privilegir —
ter Gerichtsſtand , indem die Kammern , als ſolche ,
unmoͤglich andern gewoͤhnlichen Gerichtshoͤfen des Lan —
des untergeben ſeyn koͤnnen .

Aber welcher Gerichtshof wuͤrde ſich wohl beſſer
als der Staatsgerichtshof dazu eignen , welcher der
Würde der Kammern und dem Intereſſe deg Angeklag⸗
ten wohl entſprechender ſeyn , alS er ? Yenn der ſelbe iſt
ſchon berufen uͤber Vergehen der Miniſter und oberſten
Staatsdiener , folglich uͤber eine Behoͤrde zu erkennen ,
welhe mit die erte Gtele im Staate einnimmt .

Mein Antrag auf Ausdehnung der Gerichtsbarkeit
des Staatsgerichtshofs auf die Kammern und deren

Mitglieder ſelbſt , duͤrfte ſonach auch von dieſer Seite
betrachtet , als hinlaͤnglich begruͤndet erſcheinen .

Der vierte Grund endlich betrifft die Analo —⸗
gie verſchiedener europaͤiſchen , außereuropaͤiſchen und
teutſchen Staatsverfaſſungen , welche fuͤr die Erweite —

rung der Competenz des Staalsgerichtshofes auf die
Kammern und deren Mitglieder zu ſprechen ſcheint .
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Wenn wir die Geſchichte der groͤßern europaͤiſchen

Staaten und deren Verfaſſungen durchgehen , ſo finden

wir in der engliſchen , als einer der aͤlteſten unter

den Repraͤſentativ⸗Verfaſſungen — indem dieſelbe ihr

erſtes Daſeyn dem Freyheitsbrief verdankt , der von

Heinrich 1. von der Normaͤnniſchen Dynaſtie der engli⸗

ſchen Nation zwiſchen den Jahren 1100 und 1135 ge⸗

geben wurde , und worauf die von Johann ohne

Qand aug dem Haufe Plantagenet im Jahr 1215 ge —

zwungen unterzeichnete magna Charta , fuͤnfthalb Jahr —

hunderte ſpaͤter aber , naͤmlich im Jahr 16089, die be —

ruͤhmte Habeas Corpus Acte erſchien , welche verſchie —

dene Verordnungen , nebſt noch einigen andern weniger

wichtigen , die Hauptgrundlagen der engliſchen Verfaſ —

ſung ausmachen — ſo finden mir , fage ih , daf ein

Parlament , oder ein Dber - und Unterhaus in England

beſtehen , und daß erſteres den oberſten Gerichtshof bil —

det , vor welchem die Miniſter , Colonial⸗Gouverneurs

und ſonſtige hoͤchſte Staatsbeamte , ſodann aber auch

die Lords und Mitglieder des Oberhauſes nur allein

vor dieſem hoͤchſten Tribunal angeklagt , und ſelbſt in

peinlichen Faͤllen von demſelben gerichtet werden koͤn—

nen . — Der dfentlihe Anklaͤger in dieſen Faͤllen iſt

immer das Unterhaus .

In Frankreich finden wir ſchon unter den Ma —

rovingern und Karolingern Reichsſtaͤnde , welche in

der alten Staatsverfaſſung Frankreichs großen Antheil

an der Regierung hatten . —

Erſt unter dem ungluͤcklichen Ludwig XVI . im Jahr

1787 ſehen wir die Notabeln nach anderthalb Jahr —

hunderten fich jum erſtenmale wieder verſammeln , und

jenes Jahr kann ſonach alg das erſte Wiedererwachen
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jenes fruͤhern Repraͤſentativſyſtems Frankreichs ange —

ſehen werden .

Im Jahr 1790 bildete ſich naͤmlich ſchon eine Kam —

mer , welche das Recht hatte , uͤber ihre Mitglieder

Dis ciplinarſtrafen , welche ſelbſt Gefaͤngnißſtrafe auf

einige Tage in ſich begriff , verhaͤngen zu duͤrfen . Allein

bald ging dieſe Inſtitution in den Graͤueln der Revo —

lution unter ; und an deren Stelle traten jene fuͤrch—

terlichen Tribunale , die , von dem Blute ihrer Mitbuͤr⸗

ger triefend , nur Furcht und Schrecken um ſich her
verbreiteten ,

Erſt im Jahr 1814 , nach der Reſtauration der

Bourbone , erſchien im April d. J . eine neue Conſtitu —
tion , die fuͤr den Augenblick noch den unter der vorigen

Regierung befandenen Senat und den gefeggebenden
Körper beybehielt , vermõge deren dem Erſtern dag

Richteramt über die Mitglieder dieſer beiden geſetzge —
benden Gemwalten dbertragen war ; allein fehon im Map
dejelben Fahr erlief Ludwig cine Proclamation ,
bermóge deren er den Genat und den gefeggebenden
Körper auflögte , und Dagegen zwey Kammern , eine

Kammer der Pairg , und eine Kammer der Deputirten ,
einfuͤhrte , und dieſe machen gemeinſchaftlich mit dem

Koͤnige die geſetzgebende Gewalt aus . — Die Kammer

der Pairs erhielt durch dieſe Verfaſſung die Befugniß ,
uͤber die Verbrechen des Hochverraths und der Gefaͤhr—⸗
Dung der Sicherheit des Staats zu erkennen , und zu —

gleich die Praͤrogative , daß deren Mitglieder nur auf
ihren , der Kammer , Befehl arretirt und gerichtet wers

den fónnten . — Der Kammer der Deputirten ffeht dag

Anklagerecht gegen die Miniſter zu —

In Schweden exiſtiren Staͤnde , welche alle 5
Jahre zuſammen kommen , und deren Wirkungskreis

—

—
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gan } derjenige Der Kammern anderer Lånder if -—
Die Mitglieder dDiefer Reichsſtaͤnde koͤnnen nur nod

durch eine Abſtimmung von 5/7 desjenigen der 3 Staͤnde ,

dem das Mitglied angehoͤrt , ihrer Handlungen oder

Aeußerungen wegen zur Rede geſtellt , oder ſeiner Frey⸗

heit beraubt werden , und ſomit beſteht auch hier ein

Gerichtshof in der Mitte der Staͤnde , und zwar unter

den verſchiedenen Claſſen derſelben ſelbſt .

Die nordamericaniſche Conſtitution zeigt

ung einen Senat und ein Haus der Repraͤſentanten ,

welche die geſetzgebende Gewalt ausmachen . — Dieſe

zwey Elemente der Geſetzgebung ſind Richter uͤber die

Handlungen ihrer Mitglieder , und beſtrafen ſolche ,

wenn ſie es verdient haben , ſelbſt mit Ausſtoßen aus

ihrem Hauſe . — Hier beſtehen ſonach zwey Gerichts -

hoͤfſe, welche ber die Bergehen ihrer eigenen Mitglies

der erfennen .

Gehen mir zu den Verfafungen der teutfhen Buns

degfaaten úber , fo findet fich fowohl in der Baieris

ſchen als auch in derWe im ar iſchen und Naſſaui —
ſchen Conſtitution der Grundſatz uͤberall ausge —

ſprochen : daß gegen die Staͤndemitglieder nur mit Cine

willigung der betreffenden Kammer , im Wege Rechtens ,

verfahren werden koͤnne ; allein ein eigentlicher Staats —

gerichtshof exiſtirt hier nicht .

Hingegen ſtellt uns Wuͤrtemb er g das fuͤr unſere
Verfaſſung paſſendſte Beyſpiel auf ; indem daſelbſt ein

beſonderer von der Regierung und den Kammern un —

abhaͤngiger Staatsgerichtshof exiſtirt , der — wie der

. 195 . der Verfaſſungsurkunde ſagt : —

Zum gerichtlichen Schutze der Verfaſſung er⸗

richtet worden iſt , und uͤber Unternehmungen

erkennen ſoll die auf den Umſturz der Verfaſſung
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gerichtet fepen , und einzelne andere $Puncte der⸗

ſelben betreffen . “

Die Competenz dieſes Staatsgerichtshofes erſtreckt

ſich auf die Miniſter und Departements — Chefs ſowohl ,
als auf die Mitglieder der beiden Kammern ; und die

Strafbefugniß deſſelben geht auf Verweiſe , Geldſt rafem ,

auf Gufpenfion und Entfernung vom mte , und auf
zeitliche oder immerwaͤhrende Ausſchließung von der

Landſtandſchaft . Die Anklage vor dem Staatsgerichts —
hofe aber kaan geſchehen , ſowohl von der Regierung
gegen einzelne Mitglieder der Staͤnde und des Aus —

ſchuſſes , als umgekehrt von den Skaͤnden gegen Minis

ſter and Departements Chefs , und wieder gegen ein —

zelne Mitglieder und hoͤhere Beamte der Staͤndever —

ſammlung ſelbſt . — Das Anklagerecht iſt ſonach in der

Wuͤrtembergiſchen —— allſeitig begruͤndet , und

die Competenz des daſelb ſt beſtehenden Staatsgerichts —
hofs iſt daher viel weiter — — als ſolches noch
zur Zeit bey dem Unſerigen der Fall iſt .

Vorſtehende Beyſpiele , aus mehreren europaͤiſchen
und außereuropaͤiſchen Staatsverfaſſungen entlehnt , und

vermittelſt der Analogie auf unſern conſtitutionellen
Staat angewendet , duͤrften ſomit meine Motion auch
von dieſer Seite hinlaͤnglich begruͤnden , und mein An—⸗

trag bey Einer hohen Kammer geht ſonach dahin :
Se . Koͤnigl . Hoheit , den Gyeßherzog , unter —

thånigfi zu bitten : dem Geſetzentpurf uͤber die

Verantwortlichkeit der Miniſter und oberſten

Staatsdiener , und dem danit ; Aſammenhaͤngen⸗
den Procedurgeſetze einen dahin lautenden Zie

ſatzartikel beyfuͤgen laſſen zu wollen : daf Die

Kammern und deren Mitglieder einer Ankl

eben fo , wie die Minifer und oberfen Gitaa
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diener unterliegen , und den beſtehenden Staats -

gerichtshof auch fuͤr ihren competenten in Faͤllen

der Anklage wegen Verletzung der Verfaſſung

oder verfaſſungsmaͤßiger Rechte anerkennen ſollen ,

wobey jedoch das Anklagerecht auch nur wieder

den Kammern allein zuſtehe , indem die Conſti —

tution ſolches nur dieſen allein verwillige .

Ich ſchließe nunmehr mit dem aufrichtigen Wun —

ſche , daß dieſer mein Antrag einige Unterſtuͤtzung in

dieſer hohen Kammer finden moͤge .

Nachdem dieſe Motion von den Frhrn . v. Zybln —

hardt , v . Tuͤrkheim , v. Falkenſtein , v Gays

ling und dem Prålaten Hebel unterfigt worden war ,

beſchloß

die Kammer ,

fie , der Geſchaͤftsordnung gemaͤß , in einer Bors

berathung in Betrachtung zu ziehen .

Der Bicepråfident erflårte nunmehr die Bez

rathung uͤber die den auswaͤrtigen Handel bes

treffenden Beſchluͤſſe der zweyten Kammer

und den wegen dieſes Gegenſtandes erſtatteten Commiſ —

ſionsbericht fuͤr eroͤffnet , mit dem Beyfuͤgen , daß

fich der Staatsrath Srår . v. Tirfheim als Redner

úber die vorliegende Berathung Habe einfchreiben lafen ,

Frhr . v . Tuͤrkheim : Die Grundſaͤtze , welche uns

in der gegenwaͤrtigen mißlichen Lage unſerer Handels —

verhaͤltniſſe leiten ſollen , finde ich in dem neulich vers

leſenen Beybericht eines geehrten Commiſſionsmitglieds

ſo ſchoͤn und kraͤftig vorgetragen , daß mir nichts uͤbrig

bleibt , als mich aus voller Ueberzeugung dazu zu be—⸗

kennen . Das wenige , was in ihrer Anwendung noch

zu bemerken uͤbrig bleibt , mag der punctweiſen Be —

rathung vorbehalten werden .

Protokolle der 1. Kammer . 20 Bd. 12
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Nur eine Behauptung ift in dieſem Beybericht auf —
geſtellt , von welcher ich mich losſagen muß , naͤmlich ,
daß wir in den zu ergreifenden Maßregeln auch teutſche
Bundesſtaaten , welche unſern Handel noch beſchraͤnken ,
mit fremden auf gleiche Linie ſetzen ſollen . Noch iſt
die Hoffnung einer gegenſeitigen Anerkennung der in
dem Bundesverhaͤltniß gegruͤndeten Verpflichtungen
nicht aufgegeben ; wir duͤrfen alſo den Weg dazu nicht
erſchweren . Der Zweck die ſer Verpflichtungen iſt ein -
fach und einleuchtend , die Ausfuͤhrung nicht ohne
Schwierigkeit , und erfordert beharrliches Entgegen —
kommen von der einen , wie von der andern Geite .
Gelb jene grofe Bundegfaaten , von welchen wir
ihrer beſondern Verhaͤltniſſe wegen nicht die Annahme
eines fuͤr uns paſſenden , ſondern nur ein befreundetes
Syſtem verlangen koͤnnen , haben wohl nicht Unrecht ,
wenn ſie vorerſt die Fruͤchte einer Vereinigung jener
Bundeslaͤnder erwarten , welchen gleiche commercielle
Lage den erſten Schritt zur Pflicht macht und er —
leichtert .

Dieſe Ruͤckſichten rechtfertigen den Wunſch , daß
von feindfeligen oder ſelbſt nur unverbindlichen Maß —
regeln gegen Bundesgenoſſen gegenwaͤrtig nicht die Rede
ſeyn moͤge.

Es ſey mir nun vergoͤnnt , von diefem commer -
ciellen Berathungsgegenſtand Veranlaſſung zu einigen
Betrachtungen aus einem allgemeinern Geſichtspunct zu
nehmen , und ihn blos als ein eindringliches Beyſpiel
fuͤr die Nothwendigkeit einer innigern Vereinigung der
teutſchen Voͤlker , und die Bedingungen ihrer Moͤglich —
keit zu benutzen ; denn hier , wo ein pecuniaͤres Inter⸗
eſſe allen Staͤnden und Partheyen vor Augen liegt ,
wird dieſe Nothwendigkeit auch jenen klar , welche in

La
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andern Beziehungen kein Beduͤrfniß dazu fuͤhlen . Moͤ—

gen méine Worte nicht darum unbeachtet bleiben , mweif

fie blog zur Beherzigung im Allgemeinen ausgeſprochen

werden , ohne daf ein unmittelbarer Antrag Daraus

þervorgeht . Ein jeder , der fih in diefen Tagen mit
den Gegenmaßregeln beſchaͤftigt hat , welche das fran —

zoͤſiſche Zollſyſtem uns abnoͤthigt , mußte auf nieder —

ſchlagende Vergleichungen unſerer beengten Lage mit

dem Uebergewicht des concentrirten Nationalintereſſes

jener großen Staaten gefuͤhrt werden , mit welchen wir

den ungleichen Kampf beſtehen muͤſſen , um uns vor

gaͤnzlicher Verarmung zu retten . Seit ſieben Jahren

iſt die Aufſtellung eines gemeinſchaftlichen Handels⸗ und

Zollſyſtems fuͤr die teutſchen Bundesſtaaten auch von

den Regierungen oͤffentlich und in diplomatiſchen Ver⸗

handlungen als das einzige Mittel anerkannt , um dem

nun einmal in Europa herrſchend gewordenen ſelbſt —

ſuͤchtigen Prohibitivſyſteme entgegen zu arbeiten und

zu verhindern , daß Teutſchland nicht das Opfer def

ſelben werde . Deſſenungeachtet konnte bis jetzt weder

in Frankfurt ein allgemeiner , noch ſelbſt in Darm -

fadt ein theilweifer Berein der alernådhf in gleicher

Lage . befindlichen Bundesftaaten zu Stande gebracht
werden . Yn dem einen Gtaat wird die SHuld auf den

andern gefhoben , und die Sprecher im Volk beſchraͤn⸗

fen ſich auf gehaltloſe Klagen , oder fie gefalen fich in

oberflaͤchlichen Ausfaͤllen auf die Bundesverhandlungen ,

wohl auch nach alter Sitte auf den teutſchen Charakter ,

welcher ſich in erfolgloſem Verhandeln , wie der fran —

zoͤſiſche oder engliſche in kraͤftigem Handeln ausſpreche .

Sie bedenken dabey nicht , daß die Schwierigkeit in

unſerer Verfaſſung liegt , welche die meiſten unter ihnen ,

nach ihren Lieblingsanſichten , zwar wohl anders , aber

—
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ſchwerlich in der Centralkraft wirkſamer modeln wuͤrden ,

und in dem dadurch erzeugten , von ihnen ſelbſt ſo ſehr

befoͤrderten Iſolirungsgeiſt , nicht in der Perfoͤnlichkeit

einzelner Staatsmaͤnner , noch in den Charakteranlagen

des Volkes .

Fuͤr ſich allein ſind unſere Bundesſtaaten im Weſten

zu klein , um jene Mittel zu ergreifen , welche die großen

Staaten gegen uns gebrauchen , und was jetzt in dieſem

Augenblick bey uns geſchieht , wird allgemein zwar als

nothwendige , aber doch immer als unzureichende , nur

durch den wirklich eingetretenen Fall der aͤußerſten Noth

gebotene Maßregel erkannt , als eine Maßregel , von wel —

cher ſich nicht laͤugnen laͤßt, daß ſie gewaltſam in das Pri -
vatleben eingreift , und ſelbſt den Geſamtwohlſtand im

Ganzen nur mit ſchweren Opfern ſchuͤtzt ;— aͤhnlich jener ,

wenn im Sturm von der bedrohten Schiffsladung ein

Theil uͤber Bord geworfen wird , um das Koſtbarere zu

retten ,— ſtatt daß weit einfachere Mittel hinreichen wuͤr —

den , wenn die teutſchen Regierungen zuſammenſtaͤnden .
Wenn aber auch eine Extremitaͤt , wie die gegen —⸗

waͤrtige , einige Uebereinſtimmung in die Vorkehrungen
der durch ihre Lage zunaͤchſt verbundenen teutſchen

Gtaaten bringt , fo ift dieg darum noch fein gemeinfas
meg Gyfem ; und eg ift damit noch nicht geholfen , wenn

alegin . wag zu einer bteibenden Bereinigung führen

fann , in gewöhnlichen Zeiten vernachlaͤßigt wird ; —

jedes augenblickliche Uebereinkommen bleibt Stuͤckwerk ,

ohne Nachhaltigkeit , wenn wir nicht durch Erfahrungen
belehrt , einmal einſehen lernen , daß wo die Natur der

Voerhaͤltniſſe , und nicht blos ein ephemeres Zuſammen⸗

treffen der Intereſſen , mit vereinten Kraͤften zu handeln

gebietet , die Moͤglichkeit , ſolches im Augenblick der

Nothwendigkeit zu thun , vorbereitet , — daß ſie durch
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irgend ein gemeinſchaftliches Band in der Denkungs⸗
art und in den Inſtitutionen der teutſchen Voͤlker be —

gruͤndet ſeyn muß .

Wir find in dieſer Beziehung , wie einſt die Kin —

der Iſrael , welche goldene Kaͤlber anbeteten , und ſich

nur durch harte Bedraͤngniſſe gemahnt , von ihnen zu

Jehovah wendeten , um wieder von ihm abzufallen ,

ſobald der Augenblick der Noth voruͤber war . Haben

wir es bisher nicht eben ſo gemacht ? Als in der Pe⸗

riode des Rheinbundes die tiefe Schmach der Knecht⸗

ſchaft durch vorausgegangene Vereinzelung groͤßtentheils

herbeygefuͤhrt , auch den Fuͤhlloſeſten fuͤhlbar ward , da

waren Fuͤrſten und Voͤlker , ſo verſchieden auch ſonſt in

Anſichten , und daher auch in Planen , doch gleich durch⸗

drungen von der Nothwendigkeit der Nationalvereini⸗

gung —Die Uebermacht wurde geſtuͤrzt , das fremde

Joch abgeworfen , und bald war die Vereinigung mit

der Noth , welche ſie erzeugt hatte , vergeſſen ; moͤg⸗

lichſte Iſolirung war wieder dag Ziel alles Strebens .

Manche Regierungen ſuchten darin wohl den Genuß

des Souverainſeyns , mit deſſen Namen der Rhein⸗

bundprotector ſie gelockt hatte ; die Lenker und Vertre —

ter der Bolfsfimme , welchen big dahin zwey Hohe

Intereſſen vorgeleuchtet hatten , Nationalwuͤrde und

Liberalitaͤt der Inſtitutionen , gaben nach den Ergeb :

niſſen des Friedenscongreſſes erſtere auf , und ſtrebten

an ſich gewiß nicht mit Unrecht — nur einſeitig ,

ohne ſich um den Boden zum Aufbauen ihres Syſtems

viel zu bekuͤmmern , und mit allen Ausſchweifungen der

Mode nach legterer . Diefe Tendenz war freylich . leichter

zu verfolgen , weil man . Hier nur nachzuahmen , oder

wenn auch teutſche Gruͤndlichkeit neue Ideen zu Tag

foͤrderte , doch nur eine von andern Voͤlkern bereits
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vorgezeihnete Bahn zu verfolgen hatte , waͤhrend man

beym Mangel an politifhem Tact niht finden fonnte ,
wie man fih in eigenthuͤmlichen teutſchen Nationalan —

gelegenheiten aug - dem Labyrinth pofitiver Schranken
herausziehen ſolle , und das unbehagliche “ORD

dunkler

Ahnungen lie ber beſeitigte .

Haͤtte man ſich doch nur im Volke auf dem ein —

fachen Wege gehalten , die Ordnung der politiſchen
Verhaͤltniſſe nach den Zeitumſtaͤnden , den Monarchen -
und Minifter - Congrejen zu Aberlajen , Dagegen die

nationale Richtung der öffentlichen Meinung zu bes

fördern , ftatt dag gemeinfame Vaterland aufzugeben ,
dag Gebiet eineg jeden Particularſtaats als das abge —
ſchloſſene Feld politiſcher NRegfamfeit zu betrachten ,
und fih nah einem Gradmeſſer abſtracter Liberalitaͤt

in feindfeliger Stellung gegen verwandte Gtåmme , dem

Auglande zuzumenden . Mag eg immerhin wahr feyn ,
wie oft beflagt wird , daf jener grofe Moment , da

die Voͤlker des weſtlichen Europas ihre Unabhaͤngigkeit
wieder errungen hatten , fuͤr Teutſchland beſſer benutzt
werden konnte , mag auch Vieles damals nicht fo aug -

gefallen feyn , wie eg gewůnfot und erwartet wurde ,

fo fommt eg Doch nicht mebr darauf an , zu eroͤrtern ,
ob wir jetzt auf einem andern Puncte ſtehen ſollten ,
ſondern darauf , welche Richtung wir von dieſem Punct
aus nehmen muͤſſen . Derjenige verkennt die zwar nicht
ploͤtzlich , aber deſto ſicherer durchdringende Macht eines
im Volke gewurzelten und fortlebenden Geiſtes , wel —

cher ihm nun keinen Nutzen mehr zutraut , weil , wie

manche ſich ausdruͤcken , das Zeug , aus welchem Teutſch —
land geformt werden konnte , in der Regenerationspe⸗
riode einmal zerfcohnitten worden fey .
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Ich will hier gar nicht davon ſprechen , welchen

Einfluß ein wiederbelebter Nationalgeiſt bey den ſich

ſtets , wenn gleich nicht ſo im Großen wie damals er⸗

neuerndén Gelegenheiten felbf auf unfere Bundesver —

haͤltniſſe haben muͤßte , wenn man ſich einmal gewoͤh⸗

hen koͤnnte , auch das ins Auge zu faſſen , was nicht

im Augenblick abgethan werden kann ; — nur darauf

muß ich aufmerkſam machen , daß gerade da , wo die

Baͤnde einer poſitiven Bundesverfaſſung zu ſchwach

ſind , um fuͤr ſich allein die Kraͤfte zu vereinigen , welche

zuſammenwirken ſollen , um ſo mehr ein geiſtiger Bund ,

eine Gemeinſchaft des Charakters und des National⸗

ſinnes dem todten Buchſtaben nachhelfen muß .

Es iſt eine nicht zu laͤugnende Wahrheit , Ce mag

angenehm lauten oder nicht, ) daß wir Teutſche in rich⸗

tiger Anſicht und Beurtheilung der oͤffentlichen Angele —

genheiten , im praktiſch politiſchen Blick noch weit hinter

andern Voͤlkern zuruͤckſtehen , weil wir die Grundlage

nicht haben , oder nicht zu finden wiſſen , worauf wir

unſere Ideen bauen koͤnnen . Wir muͤſſen geſtehen , daß

die freyſinnigen Anſichten uͤber das Weſen und die

Einrichtungen der buͤrgerlichen Geſellſchaft , deren laͤn—

ger verbreitete Herrſchaft ſich in unſerm Zeitalter ent —

wickelt hat , nicht von uns ausgegangen find . Gie . fonn -

ten es nicht , denn das beſchraͤnkte , und wenn ich mich

des Ausdrucks bedienen darf — kleinſtaͤdtiſche Haus⸗

weſen unſerer vormaligen Reichsgebiete mar nicht gerig -

net , fie zu erzeugen , fie murden eg aber bey ung aud

nicht durch Drud von oben . Wir haben fie: von Engə

land und Franfreich erhalten , — aber betrachten wir

den Boden , auf welchem fie dort aufgewachfen find , —

Nationalgeif heift er , ohne dDiefen fann fich im

Staatsleben nichts Grofes entfalten . Wo haben je
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Englånder oder Franzofen über innere Einrichtungen
ihres Staatsgebaͤudes verabſaͤumt , es von Außen zu
ſchuͤtzen , wo haben ſie je freyſinnige Ideen mit Hintan —
ſetzung des Intereſſe und der Wuͤrde ihrer Nation

verfolgt ? Dieſe Ideen gingen ihnen darum niht pera
loren , weil fie guert får die Grundlage und die áufere
Kraft ihres Volksvereins ſorgten , im Gegentheil , nur
auf diefen Stamm gepfropft , Fonnten ſie ihnen aͤchte
und dauerhafte Fruͤchte tragen . Freylich ſind wir nicht
in Einen Staat vereint , wie ſte, und unſere ganz eigene
Verfaſſung erfordert auch eigene Ruͤckſichten ; nicht auf
politiſche Groͤße und aͤußere Macht koͤnnen wir unſer
Streben richten , aber auch ohne Staatseinheit muͤſſen
wir doch ſelbſt als Genoſſen eines Staatenbundes in

Geſinnung und in Verfaſſung ſo viel Annaͤherung zu
erhalten ſuchen , um uns nicht gegenſeitig abzuſtoßen ,
wo wir gemeinſam unſere Selbſtſtaͤndigkeit oder unſern
Wohlſtand gegen fremde Voͤlker behaupten ſollen .

Die Geſchichte der vereinigten Niederlande , oder

das Beyſpiel der nordamerikaniſchen Freyſtaaten kann

uns lehren , welcher Geiſt einen Staatenbund beleben

muß , unter welchen Bedingungen eine ſolche Verfaſ⸗
ſungsform zu einem ſehr bluͤhenden Zuſtand , ſelbſt zum
Charakter der Groͤße fuͤhren kann . Doch ich will ein

uns in jedem Betracht naͤher liegendes Beyſpiel an —

fuͤhren , von einem Staatenbund , deſſen Centralkraft ,
wie bey uns , in ſehr enge verfaſſungsmaͤßige Schranken

gewieſen iſt , und ebenfalls nur durch eine Verſamm —
fung inftruirter und referirender Gefandten vertreten

iff , — ich meyne die Schweiz
Auch ſie iſt im nachdruckvollen Handeln durch die

Schranken der Verbindung gelaͤhmt , aber was dieſe
zu verhindern ſcheinen , macht oft der gemeinſame Na —
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tionalgeit möglich . ES ertõnen auh dort manche pa -

triotifche Klagen wie bey Ung , und in den Verhaͤlt⸗

niſſen des taͤglichen Lebens ſtehen ſich die Bürger der

verſchiedenen Kantone oft fremd und feindſelig gegen —

uͤber , aber wenigſtens die Nationalehre und das Maz

tionalintereſfe weiß man nur an den Schweizernamen

zu knuͤpfen , und als Volk gibt es keine Berner und

keine Zuͤrcher , nur Schweizer . Wohl mag man ſagen ,

die Schweizer Kantone ſeyen zu klein , um den Begriff

eines Volkes auf ſie zu gruͤnden ; unſere teutſche Staa —

ten ſeyen von bedeutend groͤßerem Umfang ; — es

wuͤrde daraus nur folgen , daß wir uns zwar ſchon

zu groß duͤnken , um unſern Stolz und unſere Stuͤtze

in dem Geſamtvaterland zu ſuchen , gleichwohl aber zu

klein , um beides in unſern einzelnen Staaten zu finden .

Nicht darum , weil unſere Bundesſtaaten nur etwa

eine Milion Einwohner , etwas mehr oder weniger ha —

ben , nicht darum allein fuͤhlen wir uns , einzeln bez

trachtet , 3u flein und abhångigs — eg gibt Lâånder ,

welche in Abgeſchiedenheit von den groͤßern Welthaͤn—⸗
deln ſich bey nicht groͤßerm Umfange mit ihrer beſchei⸗

denen Exiſtenz genuͤgen ; nein ! Aber weil nun einmal

als Folge einer bis ins Mittelalter zuruͤckgehenden Ver⸗

kettung von Ereigniſſen das Loos einer Vertheilung in

kleinere Staaten gerade ein Volk betroffen hat , welches

im Mittelpunkt des europaͤiſchen Staatenkoͤrpers von

jeder Bewegung deſſelben im Oſten und Weſten , im

Norden und Suͤden afficirt wird , deſſen Land der Ver⸗

bindungs - und Beruͤhrungspunkt der großen Maſſen
im Krieg und im Frieden , in der Politik und im Berz

tebr ift , darum find feine einzelnen Gtaaten zu ſchwach,
um allein zu ſtehen Darum verfolgt ſie ſelbſt , wo die

klare Einſicht fehlt , in ihren Entwuͤrfen und Unter⸗
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nehmungen dag unheimliche Gefåhl eines mangelnden

Schwerpunktes !

Muͤſſen wir aber zuſammenhalten , ohne doch eine

geſetzliche Gewalt zu haben , die ſolches gebieten koͤnnte ,

auf was koͤnnen wir noch bauen , als kauf Gemeinſinn ,
und auf Einrichtungen , welche ihm Nachhaltigkeit ver —

buͤrgen , uͤber den Augenblick einer voruͤbergehenden

Bedraͤngniß hinaus ? Und wenn man ihn erſt in einem

ſolchen Nothfall aufregen wollte , kann man alsdann

erwarten , daß dem hoͤhern Intereſſe des Geſamtvater —
landes gegenſeitig das Opfer kleiner Particularintereſ —

ſen gebracht werde , — wird es dann auch uͤberall klar

werden , daß wer ſolche Opfer ſcheut , das Kleine ver —

theidigt , um das Große daruͤber fahren zu laſſen ?

Iſt es nicht ein Widerſpruch , und treiben wir uns

nicht in einem fehlerhaften Zirkel herum , wenn wir

verlangen , daß unſere Bundesſtaaten vereint und ge —

meinſchaftlich handeln ſollen , und doch den Vereini —

gungspunkt des Bundes , durch welchen ſolches allein

geſchehen kann , herabſetzen , ihm alle Wirkſamkeit be —

nehmen wollen ? Er iſt fuͤr uns ehrwuͤrdig , denn wir

haben keinen andern !

Wie ſollen Nationalgeſinnungen , ohne welche ein

blos auf freyer Entſchließung beruhender Verein der

phyſiſchen und moraliſchen Kraͤfte in die Laͤnge nicht
denkbar iſt , wie ſollen dieſe erhalten werden , wenn

wir in unſern innern Einrichtungen kaͤglich mehr aus

einander gehen , und ung immer fremder merden ? —

Können wir die Grånzen eineg gemeinfcohaftlichen Zoll -
und Handelsfyteng an den Rhein fegen ; waͤhrend
eben die Nachbarſchaft am Rhein bey ſo manchen In⸗

ſtitutionen ausdruͤcklich und abgeſehen von andern Gruͤn —

den gerade als ein Motiv angefuͤhrt wird , uns mit
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Frankreich zu aſſtmiliren , und von unſern ruͤckwaͤrts ge⸗

legenen Stammesverwandten zu entfernen ?

Duͤrfen wir uͤberhaupt in einer Zeit , wo die Um —

geſtaltung aller Formen der buͤrgerlichen Geſellſchaft mit

reißender Schnelle an die Reihe kommt , unbekuͤmmert

um das , was um uns herum von verbuͤndeten Staaten

geſchieht , unſern eigenen Weg ruͤckſichtslos fortgehen ,

und ſo dem bloßen Zufall uͤberlaſſen , ob irgend etwas uͤbrig

bleibt , woran ſich die Gemeinſchaft des Urſprungs und

des Bundes einſt erkennen laſſen wird ? Freylich iſt nicht

zu verkennen , daß die teutſchen Bund esſtaaten in oͤffentli —

cher Anerkennung der Forderungen , welche der Geiſt der

Zeit an Regierungen und Voͤlkern macht , viel zu ſehr

von einander abweichen , als daß wir darum zuruͤckblei⸗
ben duͤrften , weil andere fuͤr jetzt noch zuruͤckbleiben ;

aber wenn wir in unſerm raſchern Fortſchreiten nur die

unverkennbaren Eigenthuͤmlichkeiten , welche dem teut —⸗

ſchen Volksſtamme gemein ſind , mehr zu beruͤckſichtigen

geneigt waͤren , nicht das Willkuͤhrliche , das ſich , alt

oder neu , in anderen teutſchen Laͤndern findet , wenn

wir ung nur weniger in feindfelige Oppoſition mit jenen

fegten , in welchen ein anderer Gang genommen wird ,

die Kluft , die ung von ihnen trennt , wuͤrde wahrlich

weniger groß ſeyn !

Ich habe dieſe Betrachtungen vor drey Jahren in

einer Motion , welche nicht ohne einige voruͤbergehende

Theilnahme blieb , weiter ausgefuͤhrt . Große Reſultate

hatte ich zwar damals eben ſo wenig davon erwartet ,

als ich ſie von meinem heutigen Vortrag erwarte , aber

es giebt einfache Wahrheiten , welche bisweilen in Er -

innerung gebracht , wie einzelne Saamenkoͤrner , einſt zu

einer ſchoͤnen Erndte auch ihren Beytrag liefern koͤnnen .

Habe ich mich von dem Gegenſtande der auf die
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Tagesordnung geſetzten Berathung allzuweit zu allge —
meinen Betrachtungen uͤber unſere großen Nationalange —

legenheiten hinreißen laſſen — wiewohl die Verbindung

ſich von ſelbſt ergiebt — ſo bitte ich das Bekenntniß zur

Entſchuldigung anzunehmen , daß ſie der Schlußſtein
meiner politiſchen Anſichten ſind . Die Wiedergeburt
der teutſchen Nation war das ſchoͤne Phantaſiebild
meiner Jugend , der Richtpunct in der Entwicklung des

Juͤnglings , das Ziel des Staatsbuͤrgers —ſie iſt der

Schluͤſſel meines oͤffentlichen Lebens . Nur weil mir

dieß heilige Nationalintereſſe immer das erſte , Verfaſ —

ſungspolitik aber das zweyte war , richtete ich mich in

dieſer letztern in Beziehung auf mein hoͤheres Princip

nach Umſtaͤnden , und diejenigen haben meines Erachtens

Unrecht , welche das Verhaͤltniß umkehren . Dieſer

Grundſatz wird mich in meinem Leben nicht verlaſſen ;
ob ich eine allgemeine Anerkennung deſſelben erleben

werde , weiß ich nicht , aber feſt ſteht meine Ueberzeu —

gung , daß die Natur der Verhaͤltniſſe und die morali —

ſche Kraft meines Volks ſie herbeyfuͤhren wird , und daß

dieſes teutſche Volk nicht als leerer Name untergehen

kann , ſo lange die Cultur der alten europaͤiſchen Welt

nicht im ewigen Kreislauf der Natur verfaͤllt .

Nach einer hierauf uͤberdie Ordnung der Berathung

erfolgten Beſprechung , und nachdem die Beſchluͤſſe der

zweyten Kammer von dem Sekretariate verleſen worden

maren , erbat der geh . Hofrath Zachariaͤ ſich das

Wort :

Zachar iaͤ: Ich bitte den Herrn Pråfdentén um

dag Wort , damit ich in Der Kürze die Grůnde darlege ,
aus welchen ich dem Antrage des Commiſſionsberichts

unbedingt beytrete .

Wohl iſt es ein ſchwieriges Unternehmen , uͤber ei —
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nen Gegenſtand zu ſprechen , welcher ſchon von ſo vie⸗

len Seiten mit Einſicht beleuchtet worden iſt — mit

Kaͤlte zu ſprechen , wenn es nicht einem Privatintereſſe ,

ſondern dem oͤffentlichen Beſten , ſondern Grundſaͤtzen

gilt . — Doh mwenn viel auf dem Spiele ſteht , iſt es

erlaubt , viel auf das Spiel zu ſetzen .

Zuvoͤrderſt nun glaube ich Gruͤnde zu haben , den

vorliegenden Beſchluͤſſen der zweyten Kammer , abg e —

fehen yon dem Inhalte der einzelnen Beſchluͤſſe , nicht

beyzuſtimmen .

Erſtens : Dieſe Beſchluͤſſe enthalten , ( mit Aus —⸗

nahme des erſten , welcher durch die fruͤhern Beſchluͤſſe

der erſten Kammer als bereits erlediget zu betrachten iſt )

Wuͤnſche und Anſichten der zweyten Kammer . So

hat dieſe Kammer ſelbſt die in Frage ſtehenden Beſchluͤſſe

bezeichnet . — Nun ſpricht zwar unſere Verfaſſungsur⸗

kunde von Vorſtellungen und Beſchwerden ,

welche von den Kammern an die Regierung gerichtet

werden koͤnnen . Aber nirgends fpricht fie Den Kammern

das Recht zu , Wuͤnſche und Anſichten der Regie⸗

rung vorzulegen . — Ich fuͤrchte nicht , daß man mich

beſchuldigen werde , einen Wor tſtreit zu erregen . Vor —

ſtellungen und Beſchwerden beruhen auf genuͤgen —

den Gruͤnden ; ſie ſind , nach unſerer Verfaſſungsurkun —

de , mit Gruͤnden zu unterſtuͤtzen . Wuͤnſche und Anſich —

ten beruhen Dagegen auf Meinungen , auch Hat die

zweyte Kammer den vorliegenden Beſchluͤſſen keine Be —

gruͤndung beygelegt . Sey es , daß dieſe Beſchluͤſſe auch

den Anſichten der Regierung entſprechen . Aber es

koͤnnen andere Zeiten und Faͤlle kommen , in welchen

Wuͤnſche und Anſichten , die von den Kammern geaͤu—

ßert wuͤrden , den Gang der Regierung , namentlich in
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Beziehung auf die augmårtigen Verhaͤltniſſe , unwillkom —
men hindern und hemmen koͤnnen .

Zweytens : Die vorliegenden Beſchluͤſſe bee —

ſchraͤnken und veraͤndern in der That die Ermaͤch⸗

tigung , welche der Regierung durch einen frůhern Be -

flug ertheilt worden ift . Nach jenem fruͤhern — von
der Regierung ſelbſt vorgeſchlagenen — Beſchluſſe ſollte
die Regierung mit andern teutfohen Regierungen ges

meinſchaftlich die Mafregeln ergreifen , welche
der auswaͤrtige Handel erfordere . Jetzt will man , daß
die Regierung auch von jenen Regierungen geſondert
handle .

Ich komme jetzt zu den einzelnen Beſchluͤſſen der

zweyten Kammer , zu dem Inhalte der Verbote , wel —

chen ſie den auswaͤrtigen Handel zu unterwerfen wuͤnſcht
oder zu unterwerfen fuͤr zweckmaͤßig erachtet .

Ich werde jedoch nur das Verbot , welches das

Tragen der ſeidenen Zeuge zum Gegenſtande hat ,
einer genauern Pruͤfung zu unterwerfen haben . Die

uͤbrigen ſind ſchon durch ſpaͤtere Vorfaͤlle , Beſchluͤſſe
und Verordnungen unſerer Berathung entfremdeter ge —
worden . Auch iſt das , was ich uͤber jenes Verbot zu
ſagen gedenke , großentheils auf alle in Vorſchlag ge —
brachte Verbote anwendbar .

Ich betrachte den Gegenſtand billig zuvoͤrderſt aus
dem Standorte der oͤffentlichen Wirthſchaft —
Meine Gegner theilen ſich hier in zwey Partheyen . Ei —

nige verlangen uͤberhaupt die Bevormundung des

auswaͤrtigen Handels , ihnen iſt es in einem jeden Falle
eine Pflicht der Regierung , die Einfuhr zu beſchraͤnken ,
um den Gewerben im Inlande aufzuhelfen ; fie verthei —
digen das ſogenannte Commercialſyſtem ſeinem ganzen
Umfange nach . Andere ( und zu dieſen gehoͤrt der
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verehrte Herr Beyberichter . ) gehen zwar von dem

Grundſatze aus , daß die Freyheit des auswaͤrtigen Han —

delsſ/ eben ſo ſehr den Grundſaͤtzen des Rechts , als dem

Vortheile der Voͤlker entſpreche ; ſie behaupten jedoch , daß

es , wenn ein Volk den auswaͤrtigen Handel beſchraͤnke , an —

dern Voͤlkern dem Rechte nach erlaubt und durch die

Noth geboten ſey , gleichartige Maßregeln zu. ergreifen ,

Schon dieſe Uneinigkeit in dem Lager der Gegner

koͤnnte gegen die Sache , gegen welche ich ſtreite , benutzt

werden . Doch ich will nur den ſtreitigen Gegenſtand an

ſiſch in ' s Auge faſſen .

Zuysrderft alfo wil ich gegen Die zu kaͤmpfen ver⸗

fuchen , welche eg ùberhaupt fùr erlaubt halten , die Eins

und die Ausfuhr zu beſchraͤnken oder zu beguͤnſtigen , fe

nachdem man durch Maßregeln dieſer Art dem innern

Wohlſtande und Kunſtfleiße aufhelfen kann . Und ich

muß geſtehen , daß mir die Vertheidiger dieſer Meinung

bey weitem am folgerichtigſten zu urtheilen ſcheinen —

Indem ich dieſen Kampf wage , muß ich zu den all —

gemeinſten Grundſaͤtzen der Lehre von der oͤffentlichen

Wirthſchaft hinaufſteigen . Da vermag ich freylich nur

Bruchſtuͤcke zu liefern . Ganze Buͤcher ſind uͤber den

vorliegenden Gegenſtand geſchrieben worden . Jedoch

auch Bruchſtuͤcke und Andeutungen werden nicht unwill —

kommen ſeyn . Denn in unſern Tagen , in welchen ſo

Viele einen unmittelbaren oder mittelbaren Antheil

an der Geſetzgebung haben , iſt es , wie ein verehrter Red —

ner vor mir bemerkt hat , ein dringendes Beduͤrfniß , daß

allgemeine Anſichten , Grundſaͤtze , welche durch Erfah —

rungen und wiſſenſchaftliche Unterſuchungen gepruͤft ſind ,

mehr und mehr verbreitet werden , daß man fo den eng⸗

herzigen Anſichten des Eigennutzes mehr und mehr ent —

gegenarbeite .
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Ich kann nun von dem Grundſatze ausgehen , daß
von Rechts wegen unter allen Voͤlkern des Erdbodens

freyer Verkehr im Handel und Wandel beftehen folte :

Shon diefer Grundfaş aber ; welchen die hochverehrli—⸗
che Verſammlung , zu welcher ich ſpreche , am wenigſten
zu beſtreiten gemeint ſeyn wird , iſt ſowohl uͤberhaupt ,
als fuͤr den vorliegenden Fall von entſcheidender Bedeut⸗

ſamkeit . So viel werden auch die Gegner der Srey -
beit deg auSmwårtigen Handels zugeftehen , dag die Sra -
ge , ob dieſe Freyheit einem Staate vortheilhaft oder

nachtheilig fey , wenigſtens zu den zweifelhaften
gerechnet werden muͤſſe. Was das vorliegende Verbot

betrifft , ſo ſind , wie der Commiſſtonsbericht ſo lich tvoll
dargethan hat , die Nachtheile , die es haben würde , ge -
wiß ; ungewiß aber die Vottheile , auf - welche man
ung vertróftet . Jm Zweifel aber entfcoheide dag Recht .

Derfelbe Grundfag wird durch die Na turgeſetze
unterſtuͤtzt , auf welchen die buͤrgerliche Geſellſchaft und
das Fortſchreiten derſelben beruht . —Das eine von

dieſen Naturgeſetzen iſt die Liebe zum Genu ſſe — nicht
die Liebe zum Gewinne ; Gewinn iſt nur ein Mittel

zum Genuſſe . Man lege dieſer Liebe zum Genuſſe Feſ —
ſeln an , man beſchraͤnke alſo z. B . das Recht , Genuß —
mittel aug dem Auslande zu beziehen , und man erſchlafft
die Triebfedern , welche den Menſchen zur Thaͤtigkeit an —

regen . Das zweyte der hier zu betrachtenden Natur —

geſetze iſt die Ungleichheit der Menſchen , den Anlagen
und Faͤhigkeiten nach , die Ungleichheit der Laͤnder , in —
dem ein jedes ſeine eigenen Erzeugniſſe hat , bald fuͤr
dieſe bald fuͤr eine andere Art der Kunſterzeugniſſe die

beſten Gelegenheiten darbietet . Die Thiere ſtehen nur

deswegen ewig auf derſelben Stufe der Bildung , weil
die Thiere derſelben Art den Anlagen nah einander
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ungefaͤhr gleich ſind . Die Bienen leben in einer Art

von Staatsverbindung , weil unter ihnen eine gewiſſe

Ungleichheit Statt findet . Man beſchräaänke nun den

auswaͤrtigen Handel , man vereinzelne ein Volk , und

man kann es , ( wie das Beyſpiel der Chineſen beweist )

nicht maͤchtiger in dem Fortſchreiten auf der Bahn der

Vervollkommnung hemmen . Jahrhunderte , Jahrtau —

ſende lang haben die Europaͤer mit den Aſtaten um den

Preis der Sittigung gekaͤmpft . Jetzt hat um denſel —

ben Preis ein Kampf mit den Bewohnern der neuen

Welt begonnen . Sollte er zum Nachtheile der europaͤi —

ſchen Menſchheit ausſchlagen , ſo wuͤrde die Hauptur⸗

ſache in einem Syſteme liegen , welches die ewigen Ge —

ſetze der Natur verkennend , den weiſen Anſtalten der

Natur fuͤr die Sittigung des Menſchen entgegen arbeitet .

— Das dritte Naturgeſetz endlich iſt das Geſetz der

Nacheiferung . Man nehme den inlaͤndiſchen Gewerbs —

leuten die Mitwerber , und ſie werden auf der Bahn

des Kunſtfleißes , ihres Auskommens ohnehin gewiß ,

ſtehen bleiben .

Es beruht die ſes Syſtem auf einer ( wie beſonders

engliſche Schriftſteller gezeigt haben, ) voͤllig irrigen An —

ficht von dem Wefen deg Geldeg . — Dag Gerd

if eine Waare , mie andere Waaren , Wenn man

das Vermoͤgen unſeres Staates zu goo Millionen an =

ſchlaͤgt ( wGie man nach dem Betrage des Steuercapitals

thun kann, ) ſo betraͤgt unſer Geldreichthum nur etwa

2 Procent , denn ob mir wohl Sachverſtaͤndige das baare

Geld in Baden zu 20 Millionen angeſchlagen haben , ſo

glaube ich doch aus Gruͤnden behaupten zu koͤnnen , daß

es nicht uͤber 15 Millionen betraͤgt . Wir haben wohl

in den letzten Kriegsjahren mehr als einmal 2 Procent

auf auswaͤrtige Ausgaben verwenden muͤſſen ſind wir

Protokolle der 1. Kammer . 2r VD 13
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deswegen verarmt ? — Das Geld iſt einem Kunſt —

werkzeuge ( einer Maſchine ) zu vergleichen ; es ver —

mittelt den Waarenverkehr . Gaͤbe eg ein Mittel ,
der willkuͤhrlichen Vermehrung des Papiergeldes

vorzubeugen ; ſo wuͤrde es ein entſchiedener Vortheil
fuͤr ein Volk ſeyn , Papiergeld ſtatt des Metallgeldes zu

gebrauchen . Die Erſparniß wuͤrde der gleichen , welche
ein Fabrikherr macht , wenn er ſtatt Menſchenhaͤnde Ma —

ſchinen gebraucht .

Auch die Erfah rung ſtimmet mit dieſen Grund —

Fågen uͤberein . Ich will nur ein Beyſpiel anfuͤhren ,

das , welches uns am naͤchſten liegt . Seit Colbert ' s

Zeiten hat Frankreich die Einfuhr ſyſtematiſch beſchraͤnkt .

Iſt deßwegen unſer Land verarmt ? des Geldes baar

und ledig geworden ? — Man beruft ſich immer auf

England . Allein der Staatsmann , der an der Spitze
des jetzigen Miniſteriums ſteht , der Graf Liverpool , hat

ſich laut gegen das Syſtem der Leitung und Beſchraͤnkung
des auswaͤrtigen Handels ausgeſprochen . Die Waaren ,
in welchen Großbritanien faſt den Alleinhandel behaup —

tet ( Colonialwaaren , Stahlwaaren , baumwollene Zeu —

ge ) ſind gerade ſolche , welche es auch ohne kuͤnſtliche

Maßregeln , allein oder vorzugsweiſe an andere Voͤl —

ker abſetzen wuͤrde . Auch darf man nicht einer Armen -

taxe von 100 Millionen Gulden vergeſſen , welche Eng —

land dem unheimlichen Syſteme , wenigſtens zu einem

guten Theile , verdankt .

Und man betrachte dieſes Syſtem insbeſondere in

ſeiner Anwendbarkeit auf Unſer Land .

Ein verhaͤltnißmaͤßig kleiner Staat kann dieſes

Syſtem , in deſſen Gefolge ſehr koſtſpielige Anſtalten

ſind , nicht durchfuͤhren , ohne ſich an dem Verſuche zu
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verbluten . Und wie , wenn ein Krieg die Grenzen

oͤffnet ?

Der Werth unſerer Verfaſſung beſteht nicht darin ,

daß die Kammern das Recht haben , in oͤffentlichen Yn -

gelegenheiten eine Stimme zu fuͤhren ; ſondern darin ,

daß die Verfaſſung durch jene Rechte der Kammern

den Einzelnen fuͤr ihre Perſon und ihr Eigenthum moͤg⸗

lichſt Gewaͤhr leiſtet — daß ſie alſo z. B . das Volk

der Freyheit des Handels und der Gewerbe verſichert .

— Dagegen iſt eine ſehr bedenkliche Seite unſerer Ver⸗

fağung Die ( wie da Beyſpiel Großbritanniens lehrt, )

daß mittelſt einer Volksvertretung leicht Der Vortheil

eines Standes uͤber den Vortheil Aller dag Uebers

gewicht erhaͤlt.
Die Grundlage unſeres Wohlſtandes iſt der Land —

bau —und die Staaten haben am laͤngſten gedauert ,

deren Macht diefe Grundlage Hatte . Aber das Gy -

fem , dag ich befreite , fhri allemal zu einer Begin -

figung der Gemerbe vor dem Landbauè .

Doch man verweiðt ung auf die Vereinigung der

ſuͤddeutſchen Staaten fuͤr die Freyheit des innern Ver -

kehrs . Erfreulich iſt die Ausſicht , und die Worte ,

welche ein verehrter Redner uͤber die Einheit und Wuͤr —

de des deutſchen Volkes ſprach , waren mir aus der

Seele geſprochen . Sollte jedoch jene Vereinigung da —

h in fuͤhren , die Bevormundung des auswaͤrtigen Han -

dels deſto ſtrenger zu handhaben , ſo wuͤrden meine

Wuͤnſche hochfliegender , als meine Hoffnungen ſeyn .

Ich komme jetzt zu der Meinung derer , welche ,

der Freyheit des auswaͤrtigen Handels huldigend , doch

in dem Falle , da ein Staat dieſe Freyheit beſchraͤnkt ,

andern Staaten das Recht zuſprechen , ja die Pflicht

auferlegen , von der Regel abzuweichen .
3
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Mit den Bertheidigern diefer Meinung bin iH al :

lerdings in ſofern einverſtanden , daß in Faͤllen dieſer

Art , Wiedervergeltung nicht volkerrechtswidrig

ift . Rann man jedoch von der vorliegenden Maafa

regel behaupten ; Dag fie innerhalb der - Grenzen Der

Wiedervergeltung bleibe ?

Auch darin bin ich mit meinen Gegnern einver —

ſtanden , daß Maaßregeln dieſer Art unbedingten Bey —

fal verdienen , wenn man hoffen darf , daß die Regie —

rung , von welcher der Eingriff in die Freyheit des aus —

waͤrtigen Handels ausgieng , durch Wiedervergeltung

zur Anerkennung ihres Unrechts veranlaßt oder geno —ͤ

thiget werden koͤnne . — Aber die Erfahrung ſtoͤrt uns

in dieſem gluͤcklichen Traume . Aus Wiedervergeltun —

gen gehen Wiederyergeltungen hervor ; man geráth in

einen Wetteifer ; jeden Theil glaubt , Dag der andere

zu weit gegangen fey . — Fngbefondere wårde man die

Springfedern der franzoͤſiſchen Verfaſſung verken —

nen , wenn man hoffte , die franzoͤſtſchen Zollgeſetze , wel —

che uns wehe gethan haben , durch Wiedervergeltung

zu entkraͤften Nach dem dortigen Wahlſyſteme haben

die zroßen Grundeigenthuͤmer einen entſcheiden —

den Einfluß auf die Maaßregeln der Regierung .

Die Fraßge iſt alſo die : Gewaͤhrt die Beſchraͤnkung8 8

Ddes auswaͤrtigen Handels , als Maaßregel der Wie —

dervergeltung , einen Vortheil ? Vermindert oder ver —

groͤßert ſie den Schaden , welchen uns die Handelsver —

bote einer auswaͤrtigen Regierung zufuͤgten ?

Ich bin nun der feſten Ueberzeugung , daß Wie —

dervergeltung in Faͤllen dieſer Art den Schaden ver —

groͤßere , anſtatt ihn zu vermindern .

Ich habe ſchon einmal in dieſer Kammer Laͤnder

mit einzelnen Famillen verglichen , um die vorliegende

—
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Unterfuchung zu vereinfachen und zu verdeutlichen :

Man fege nun , von zwepen Familien , welche bisher

mit einander in einem mannichfachen Handelsverkehr

geſtanden haben , erklaͤrt die eine , Dag fie pon der ans

dern nur noch eine einzige Weare G. B . Gold und

Gilber ) annehmen wolle . Entweder - muf die legte -

re Familie von nun an den bisherigen Handelsverkehre

beſchraͤnken , auch wohl gaͤnzlich abbrechen , oder ſie

muß ſich die Waare , die von jener Familie ausſchließ —

lich im Tauſche angenommen wird , Durch angeſtrengte⸗

ren Fleiß oder durch die Beſchraͤnkung des Eintauſches

anderer Waaren — von anderen Familien zu verſchaf —

fen ſuchen . Das iſt der natuͤrliche , der nothwendige

Lauf der Dinge ; nur dann koͤnnte der Erfolg ein ane

derer ſeyn , wenn das Familienhaupt , defen Handelg »

verkehr beſchraͤnkt wuͤrde , ein Verſchwender oder ein

Muͤndtodter waͤre . Nun hemme man aber dieſen Lauf

der Begebenheiten ; man verbiete oder erſchwere die —

ſem Familienhaupte den Verkehr mit der Familie , wel⸗

che nur eine einzige Waare im Tauſche annimmt —

die Folge muß diſe ſeyn , daß jenes Familienhaupt ei —

nen Sporn weniger zur Arbeitsthaͤtigkeit hat , daß

es alſo , da Arbeit bereichert , mehr oder weniger ver —

armen wird , je nachdem der nun abgebrochene Han -

delsverkehr fuͤr daſſelbe mehr oder weniger Beduͤrfniß

war . — Bie Anwendung dieſes Beyſpiels auf den ge —

genfeitigen Handelsverkehr unter Voͤlkern , — auf unſe —

ren Fall , iſt zu leicht , als daß ich dabey zu verweilen

brauchte . Wenn wir anders die Einzelnen im Volke

in Beziehung auf Handel und Wandel als muͤndig

betrachten duͤrfen und wollen , ( und der Eigennutz macht

ſo ſcharfſichtig und ſcharfſinnig , daß ich auch in Bez

ziehung auf die oͤffentliche Wirthſchaft nur diejenigen
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alg entmùndigt betrachten fann , welche eg dem Pri
vatredhte nach find ) fo fónnen wir auch getro ans

nehmen , daf eine unfern Handel befchrånfende Maf .
regel eines augwårtigen Staate , fo nachtheilig fie
auch ung feyn mag , dennoch durch eine Erwiederung
nur noch nachtheiliger fuͤr uns gemacht werden koͤnne .

—Uebrigens habe ich den fuͤr die Gegner vortheil —
hafteſten Fall angenommen , den Fall , daß eine Fa—
milie , alſo eine Nation nur noch eine einzige Art von

Waaren — Metall — von der andern annehmen will .

Uns bleiben noch eine gute Anzahl anderer Waaren

uͤbrig , die wir an Frankreich abſetzen . Wir duͤrfen
hoffen , den Verluſt , den wir durch die neuſten Zoge⸗
ſetze dieſes Staates erleiden , unmittelbar erſetzen
zu koͤnnen .

Jedoch man hat die in Vorſchlag gebrachte Maß —
regel der Wiedervergeltung auch als eine Aeuſſerung
eines edelmuͤthigen Enthuſtasmus , auch als einen Be —

weisg von Baterlandsliebe anpreifen wollen . —

Allerdings iſt ein Augenblick des Enthuſtasmus , des

Nationalgefuͤhles , wie ein Redner in dieſer Kammer

bemerkt hat , viel , ſehr viel werth . Er iſt mehr werth ,
als Kreutzer und Gulden und Millionen . Allein es iſt
jetzt von einem Geſetzvorſchlage die Rede . Es iſt Pflicht ,
einen ſolchen Vorſchlag mit Kaͤlte und Bedaͤchtlichkeit
zu pruͤfen . Die wahre Vaterlandsliebe beſteht darin ,
den Geſetzen des Vaterlands zu gehorchen .

Da aber einmal von der Sittlichkeit der vorge —

ſchlagenen Maßregel die Rede iſt ; ſo ſey es mir er —

laubt , eine Geite dieſer Maßregel hervorzuheben ,

welche in ſittlicher Hinſicht der Beachtung nicht unwerth

ſeyn moͤchte . — Von jeher haben ſich die Deutſchen

durch Achtung fuͤr das weibliche Geſchlecht , durch Min —⸗
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nemuth ausgezeichnet ; und wenn die Voͤlker deutſchen

Stammes in der Geſchichte hoͤher ſtehen , als andere

Voͤlker , ſo verdanken ſie dieſen Vorzug gewiß zu ei —

nem ſehr großen Theile jenem Grundzuge ihres Natio —

nalcharakters . Wie alſo ? wollten wir dem Schoͤnſten ,

was die Natur hervorzubringen vermocht hat , dem

Weibe unſerer Art , wollten wir ihm ein unſchuldiges

Mittel rauben , ſeine Reize zu heben und zu halten ?

Auch als ein Geſetz gegen den Prunkaufwand

hat man das vorgeſchlagene Verbot der ſeidenen Waa —

rel ? loben oder vertheidigen wollen . Mögen aber auch

Geſetze dieſer Hrt unter . gewiffen Umſtaͤnden — denn

an ſich erſchlaffen ſie die Triebfeder des Arbeitsfleißes ,

die Liebe zum Genuſſe — noch ſo vortheilhaft ſeyn , in

der Einherrſchaft ſind ſie nicht an ihrer Stelle .

Endlich — und dieſe Einwendung iſt vielleicht

ſchon allein entſcheidend — die vorgeſchlagene Maßre —

gel hat , von der Seite unſerer auswaͤrtigen Verhaͤlt⸗

niſſe betrachtet , die triftigſten Gruͤnde gegen ſich .

Wir wollen und wir koͤnnen es uns nicht verhehlen ,

daß ſie gegen Frankreich gerichtet ift .

Aber fol der Hag , der im Jahr 1813 — damals

mit Fug und Recht — aufloderte , nimmer erloͤſchen ?

Koͤnnten wir der Belehrungen der Geſchichte ver —

geſſen — denn ich kann zwiſchen der Gegenwart und

der Vergangenheit keinen ſo weſentlichen Unterſchied

finden — koͤnnten wir vergeſſen , daß Frankreich von je -

her , als Freund und als Feind , gleich beachtungswerth

fuͤr uns war ?

Sollte nicht die Aehnlichkeit der Staatsverfaſſun —

gen ein freundlicheres Band um dieſe Nachbarvoͤlker

ſchlingen ?
Ein Staat von den Verhaͤltniſſen des unſrigen irrt
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vielleicht am wenigſten , wann er das Beyſpiel einer gu —

ten Hausfrau nachahmt . Die Hausfrau aber iſt die

beſte , von welcher man am wenigſten ſpricht .

v. Rotted : JH halte eg fùr einen Beweig von

der Gåte imd Wahrheit der Gace , får melce ich

fireite , dag ih eg febr leicht finde , afleg Das , wag

Der verehrte Redner dagegen in einer forgfåltig vorbe —

reiteten , fûnftlih abgefaften und mit alfen Waffen Der

Beredſamkeit auggeftatteten Rede vorgetragen Hat , aug

dem GStegreife und fur zu wiederlegen .

ES fol gegen die Verfaſſung laufen , Wuͤnſche und

Anfichten der hohen Regierung vorzutragen : Hber mwenn
diefe Berfafung den Kammern dag Necht giebt , Bes

ſchwerden und Antråge an- die Regierung zu- bringen ,

wie fann ihr dag geringere Ret , Augdrud von

WünfhHen , entzogen fen ? Das Mehrere ents

haͤlt das Wenigere ſtillſchweigend in ſich und wenn

ſchon jeder einzelne im Volk , auch ohne Conſtitution ,

das Recht hat , ſeine Wuͤnſche und Anſichten ehrerbie —

tig vor den Thron zu bringen , ſollte die Volks - Repraͤ —

ſentation in einem conſtitutionellen Lande dieſes Rech —

tes ermangeln ? — Es wird nicht ſofort ein n,Her -

kommen “ daraus werden , denn die Kammern wer -

den jeweils nach den vorhandenen Umſtaͤnden zwiſchen

Antraͤgen oder Beſchwerden oder Wuͤnſchen zu waͤhlen

wiſſen .

Die gegenwaͤrtig vorliegenden Umſtaͤnde , die be —

ſondere Beſchaffenheit der eben beſprochenen Sache ſind
ein vollguͤltiger Rechtfertigungsgrund , gerade jetzzt ſich

auf den Ausdruck von Wuͤnſchen und Anſichten zu be —

ſchraͤnken .

In den Vorſchlaͤgen der zweyten Kammer liegt

ferner durchaus keine Beſchraͤnkung der fruͤher der Re —
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gierung ertheiften Ermaͤchtigung . Vielmehr ſoll dieſel⸗

be von derjenigen Clauſel , womit man ſie fruͤher be —

ſchraͤnkte , „ Zuſtimmung der Nachbarſtaaten “ befreyt

ſeyn , und es werden dabey noh aufer der allgemei⸗

nen Vollmacht , und unbeſchadet derſelben , einige

beſondere Puncte oder Maaßregeln als vorzuͤglich wuͤn⸗

ſchenswerth und dringlich empfohlen .

Den Hauptpunct , dag S eidenverbot betref —

fend , fo glaubt mein Gegner aug dem Hmftand , Daf

der Vorſchlag von Anhaͤngern verſchiedener Sy —

ſteme vertheidigt wird , einen Voͤrtheil ziehen zu koͤn⸗

nen . Ich glaube , eine Anſicht , in Deren Verwerfung

zwey ſonſt ver ſchiſe dene , ja entgegengeſetzte Syſteme

aͤberein kommen , muß deſto gewiſſer verwerflich ſeyn .

Von jeder Seite betrachtet , und unter was ir⸗

gend fuͤr Vorausſetzungen erſcheint hiernach jene An —

ſtcht als falſch . Es wird behauptet , daß das Syſtem

der Prohibition dem Rechte entgegen , daß es eine

Feind ſeligkeit gegen die fremden Nationen ſeye . Nie —

mand erkennt dieſes inniger , und behauptet es eifriger

als ich ſelbſt . Aber gexade darum it die € r mie -

derung defelben recht und gerecht . Sonſt muͤßte

auch der Krieg , der zur Vertheidigung gefuͤhrt wird ,

ungerecht ſeyn . Allerdings iſts unrecht , das Land des

Nachbars anzufallen , Menſchen zu toͤdten , und Staͤdte

zu erobern . Wenn aber der Nachbar zu erſt ſeine

Waffen in unfer Land getragen hat , fo if die Wies

dDervergeltung und Abwehr gerecht , ja eine . Dem

Rechte eigeng erzcigte Huldigung .

Gegen die ohne Beweis hingeftellte Behauptung ,

der Schade des vorgeſchlagenen Verbots liege am

Tage , der Vortheil ſeye ungewiß , genuͤgt es mit Hin —⸗
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mweifung auf meinen Beybericht — ein einfaches nego

3u erwiedern .

Vergebens wird unſer Vorſchlag mit Anfuͤhrung

zweyer Naturgeſetze bekaͤmpft ; „ es ſeye Genuß das

letzte Ziel der menſchlichen Beſtrebungen , man muͤſſe

Jeden alſo frey genießen laſſen ; und es ſeyen die

Kraͤfte und Anlagen der Menſchen und Laͤnder ungleich

vertheilt . “ Denn der Genuß , oder der Hang nach Ge —

nuß , ob auch ſehr maͤchtig im Menſchen , und zumal
in ſeiner thieriſchen Natur herrſchend , iſt doch nicht

das oberſte Princip ſeines Handelns . Er ſoll dieſen

Hang unterordnen nicht nur der moraliſchen und recht —

lichen Geſetzgebung , ſondern auch der politiſchen ;

er ſoll ſeine Genuͤſſe aufopfern dem Geſamtwohl und

dem Geſamtwillen .

Das zweyte angefuͤhrte Naturgeſetz ſpricht fuͤr

meine Behauptung , naͤmlich es beweisſt die Unge -

rechtigkeit des Prohibitivſyſtems , mithin auch die Ge —

rechtigkeit der Vertheidigung gegen daſſelbe durch

Retorſion .

Mit nichten wird der verehrte Redner uns erſchre —
cken durch ſeinen duͤſtern Blick in die Zukunft , durch

Boraugfehung der Barbarey . Bielmehr , wenn ets

twag die Civilifation fórdern fann , fo ift eg der ent :

ſchloſſene Widerſtand gegen die Handelstyranney .

Der Redner wirft mir vor , ich verwechsſsle die Be —

griffe Deg Reichthums oder Wohlſtandes mit jenem
des Geldbeſitzes ; und ich dagegen glaube , Er verken —

ne den wahren Werth des Geldes . Nicht kommt es

auf das Verhaͤltniß der in Zahlen ausgedruͤckten Baar —

ſchaft eines Landes gegen den Totalwerth des Beſitz⸗

thums in einem Lande an . Es kann eine der Maſſe
oder dem SHågungspreife nach unanfehnlihe Ga ts
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tung des Beſitzthums gleichwohl unentbehrlich

und ihr Verluſt alſo verderblich ſeyn . Man gedenke

des Getraides . Der Werth des vorhandenen Ge⸗

traides ſteht in einem ſehr untergeordneten Verhaͤltniß

zum Werthe von allem Beſitzthum . Gleichwohl ,

wenn mir dDefelben niht genug Haben , oder wenn un

fere Vorraͤthe hinausgehen , und die fremde Sperre

kein anderes zu uns laͤßt, moͤgen wir verhungern

bey all uͤbrigem Reichthum . So auch mit dem Geld .

Denn nach dem jegigen Stand der Geſellſchaft , und fo

lange man nicht diejenige Barbarey zuruͤckruft , von

welcher der Redner ſelbſt uns warnt , iſt uns Geld un —⸗

entbehrlich , das Hauptmittel alles Verkehrs , auch

im Innern der wahre Lebensſaft der Geſellſchaft .

Uebrigens iſts durchaus unrichtig , wenn man den

Verluſt , welchen der Geldausgang dem gande bemir -

fen fann , nur nach der Gumme der einmal vorhande⸗

nen Baarfhaft fhågt . Dag Geld fann wieder zuruͤck⸗

fließen als dargelehntes Geld , und abermals hin⸗

ausſtroͤmen fuͤr fremde Luxuswaaren , und dieſes in

vielfacher Wiederholung . Das Geld iſt nicht nur

Waare , ſondern auch Vorſtellung jedes andern Beſitz⸗

thums , ſelbſt des Grundes . Wenn unſere ganze

Baarſchaft nur zehn Millionen betraͤgt , und ſie ſtroͤmt

zehnmal hinaus , ſo haben wir hundert Millionen ver⸗

lohren , und die fremden Inhaber der Capita —

lien , die unfern verarmten Bauern dDargelehnt mür -

den , find jekt die wahren Eigenthuͤmer unſeres Grun —

des und Bodens , deſſen Erndten ſie un bezahlt alg

Zinſen ihrer Capitatien hinausziehen . Selbſt der Se⸗

gen der Natur alfo geht verfohren mit dem Geld .

Hierin , d. h. in dem Verkennen dieſer Natur des

Geldes liegt der Grundirrthum derjenigen , welche mit
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Schmalz die Lehre von der Handelsfreyheit È ber -

treiben , wåbrend fie oft die buͤrgerliche Freyheit
durch Schutzreden fuͤr die poltzeyliche Deſpotie mit Fuͤ⸗
ßen treten .

Wohl hat Frankreich ſchon ſeit langem ſein keind⸗

ſeliges Syſtem gegen uns ausgeuͤbt . Wenn wir deſſen
ungeachtet noch nicht zu Grunde gegangen ſind , was
beweist dieſes ?

Wir wuͤrden wenigſtens weit wohlhabender
feyn ohne jenen Druck . Auch ward er noch nie in ſol —
cher Schwere , wie gerade jetzt , auf uns gelegt . Und
wenn der Redner bemerkt , daß Frankreich , deſſen Macht⸗
haber meiſt große Grundbeſitzer ſind , um unſerer Retor —

fion willen nicht abſtehen werden von ihrer die Beguͤn —
ſtigung ihres Landbaues bezweckenden Maafregel ; fo
fann ih auch Darin feinen Gegengrund gegen diefe
Retorfion finden . O6 diefe dem Gegner mwirflicdh t e-
þe thue , ob fie ibn ¿u einem beſſern Entſchluß
bringe , hat auf ihre Gerech tigkeit keinen Einfluß .
Sonſt koͤnnte jeder hartnaͤckige Gegner eben dadurch ,
daß er trotz meiner Wiedervergeltung in ſeiner Feind⸗
ſeligkeit fortfuͤhre , mich zur duldenden Ergebung zwin —
gen . Nein ! Ich habe zwar die Abſicht und die ver —

nuͤnftige Hoffnung , den Gegner durch Retorſton zum
Ablaſſen vom Druck zu bewegen , wenn aber die Hoff -
nung auch fehlſchlaͤgt , ſo bleibt die Retorſion gleich —
wohl gerecht , und mag auch noch einen andern Zweck ,
naͤmlich die Selbſterhaltu ng —wie eben im vor —

liegenden Falle — durch Wiederherſtellung des Gleich —
gewichts haben . Wie kann man uͤbrigens , waͤhrend
man Frankreichs angreifende Maaßregeln — als

ganz natuͤrlich conſeguent — kaum zu tadeln wagt ,
den Stab der Verwerfung brechen uͤber unſere Ver —
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theidigung durch åhnliche Maafregeln ? — Sol ung

nicht erlaubt feyn , mag Sranfreich zuer und pon jes

her wider ung gethan ? Mit niten if endlich unfere

Retorſton ſtrenger als die Maaßregeln Frankreichs .

Zwar hat dieſes auf das Schlachtvieh nur einen

hoͤhern Zoll gelegt , aber manche andere Artikel hat

es auch verboten , — und — wie ich in meinem

Beyberichte zeigte , zwiſchen Zoll und Verbot iſt ohne —

hin kein rechtlicher Unterſchied .

Noch muß ich , der Ordnung der von meinem Geg —

ner aufgeſtellten Betrachtungen folgend , uͤber das Gleich —

nig der FFamilie “ einige Worte ſagen . Man ſetze ,

eine Familie , die eine gewiſſe Menge Getraides , aber

nicht mehr , auf ihrem Grund zu erzeugen vermag , nach

deſſen Umfang oder Beſchaffenheit , und welcher keine

andere Familie ein mehreres Getraide tauſchweiſe zu —

kommen laͤßt — habe Gelegenheit , gegen ihr Getrai —

de , welches die andern Familien ihr abzunehmen ge —

neigt find , fich verfhiedene Pug : und Spielſachen ein —

zuhandeln . Frau und Toͤchter leerten nun den Spei —

cher , und verſaͤhen ſich dadurch mit Gegenſtaͤnden ih —

rer Geluͤſte — koͤnnte da nicht die Familie in die Ge -

fabr deg Verhungerng gerathen , und tåre der

Familienvater , Da er eg verfaͤumt haͤtte, ſo boͤſem Han —

del durch Verbot zu ſteuern , nicht Schuld dan dem

Verderben ? — Was hier das Getraide , das iſt

beym Staat das Geld .

„ Aber die Buͤrger ſeyen ja alle m uͤndig . Der

Begriff der Unmuͤndigkeit paſſe nur auf natuͤrlich

Unmuͤndige — wegen Alters oder Geſchlechts — oder

auch. Entmůndigte nach bůrgertihem Recht . Mein Gy -

ſtem nun fuͤhre zur Entmuͤndigung alfer .

Bewaͤhre der Himmel ! — das Princip , welches
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ich aufgeſtellt habe fuͤr die moͤgliche Beſchraͤnkung der

Freyheit , beſtimmt das Maaß dieſer Beſchraͤnkung , und

das Kriterium des richtigen Gebrauchs oder des Miß —
brauchs genau . Die Vernunftmaͤßigkeit , und der Wille

der aͤchten Volksrepraͤſentation ſind jene Kriterien , wie

mein Beybericht umſtaͤndlicher darlegt . Uebrigens iſt
es nicht mahr , daß alle Buͤrger im Staate muͤndig
ſind , nach der Ausdehnung , welche der verehrte Red —

ner diefem Begriffe giebt . Um in dieſem Sinne muͤn⸗

dig zu ſeyn , muͤßte ein jeder niht nur gang deutlich
einfehen , wag das Gemeinwohl fordert , fondern
auch fo reinen Willen haben , daf er fein Privats
opfer fheute , um dag erfannte Gutes zu fördern . G ol -

he Muͤndige , Ideale der Einſicht und der patriotiſchen
Tugend , ſind alle einzelnen niht ; und werden es nicht
werden , ſoweit voran die buͤrgerliche Geſellſchaft ſchreite .
Waͤren ſie es , ſo brauchte man weder Regierun g mehr
noch Geſetz . Aber wenn man von Muͤndigkeit der

Voͤlker ſpricht — eine Idee , der ich aus vollem Her⸗
zen huldige —ſo verſteht man darunter nicht die Muͤn—⸗

digkeit aller Einzelnen , ſondern jene der Ge —

ſamtheit .

Diefe Gefamtheit , und ihre Repraͤſenta —
tion ift vollmuͤndig gegenuͤber der Regierung , d.

b. fie mag alg felbftfindige oder vollbuͤrtige Per ſoͤnlich⸗
feit mit der Regierung uͤber die Mittel zum Gemein -

wohl ſich berathen und vereinbaren .

Unrichtig iſts ferner , daß die Vaterlands lie —

be blos in der Befolgung gegebener Geſetze beſtehe.
Sie fordert noch mehr , ſie fordert auch freywillige
Opfer . Insbeſondere aber beſteht die Vaterlandsliebe

der an der Geſetzgebung ſelbſt theilnehmenden Volks —

repraͤſentation nicht blos in der Befolgung der beſte —
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henden Geſetze , ſondern auch darin , daß ſie gute , ob

auch Selbſtverlaͤugnung fordernde Geſetze vorſchlage
und genehmige .

Fuͤr die ſorgfaͤltige Wahrung der Anſpruͤche des

weiblichen Geſchlechts auf das zarte ſeidene Ge —

wand moͤge ein ſchoͤner Mund dem Vertheidiger die

Dankrede halten .

Und um nur ein Wort noch auͤber die Ruͤckſichten

der auswaͤrtigen Staatskunſt . Der verehrte Redner fuͤrch⸗

tet , daß Frankreich uns zuͤrnen werde , wenn wir zur Re⸗

torſton ſchreiten . Ich dagegen meine , es werde uns ach⸗

ten , wenn es uns entſchloſſen und ſtandhaft in Wahrung

des Rechtes ſieht . Auch iſt fuͤr jeden Fall in ſolcher Ach —

tung mehr Hoffnung des Heils fuͤr uns , als in bloßer

Gnade . Much ift Frankreichs Politik zu beſonnen und

kalt ; um ſofort leidenſchaftlich zu werden wegen unſe⸗

rer Selbſtvertheidigung . Wie ſollte es mißbilligen koͤn—

nen , was nur Erwiederung ſeiner eigenen Maßregeln

iſt ? — Viele verſtaͤndige und gewichtige Stimmen ha —

ben ſich bereits erhoben in Frankreich zu Gunſten Ba —

dens und zum Tadel ihrer eigenen Regierung . Unſer

Wiederſtand gegen Handelstyranney wird den Gegnern

des Prohibitivſyſtems in Frankreich eine treffliche Waffe

ſeyn zum Angriff auf jenes Syſtem , welches in ſeiner

Ruͤckwirkung — wenn alle Staaten Badens Beyſpiel

folgen — verderblich werden muß fuͤr Frankreich ſelbſt .

Ich ſchließe hier meine — blos die eben gehoͤrten

Einwendungen zum Gegenſtand habende — Rede , ei⸗

nige weitere Betrachtungen fuͤr den weitern Verlauf der

Discuſſion mir vorbehaltend .

Zachariaͤ Der verehrte Redner vor mir ſprach

zuvoͤrderſt von der kuͤnſtlichen Faſſung meines Vortrags .
Nun wohl ! Ich halte es fuͤr meine Pflicht , auch in die⸗
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fer Hinfiht der Kammer dag Befe zit geben , wag ih tig
ipr geben fann .

zu
Der verehrte Redner ſucht ferner die vorliegenden M

Beſchluͤſſe der zweyten Kammer von Seiten ihrer Verfaſ — ift .

ſungsmaͤßigkeit zu retten . Wer Beſchwerden fuͤhren kann , bu

kann auch — das Geringere — Wuͤnſche und Anſichten die

aͤuſſern . Was den einzelnen im Volke verſtattet iſt , iſt eir

aùh den Kammern verftattet . — Ich antworte : Ein fie

Wunfh ift in der vorliegenden Beziehung mehr alg ei - bli

ne Beſchwerde , denn er braucht nicht dur Gruͤnde haͤ
unterſtuͤtzt zu werden . Zwiſchen den Einzelnen und den un

Kammern iſt der Unterſchied , daß die Aeuſſerungen flu
der Letztern von einem maaßgebenderen Gewichte ſind . de

Wohl moͤgen uͤbrigens die dermaligen Zeitumſtaͤnde au — au

ßerordentlich zu nennen ſeyn . Aber Umſtaͤnde dieſer ko

Art waren von jeher die erſte Veranlaſſung , bedenkli — | en

che Gewohnheiten einzufuͤhren .

Der verehrte Redner findet darin , daß zweh ver — gi

ſchiedene Syſteme zu Gunſten der vorliegenden Beſchluͤſſe de

mit einander uͤbereinkommen , einen neuen Grund fuͤr in

den Werth dieſer Beſchluͤſſe . Aber nicht neben einan — ni

der koͤnnen dieſe Syſteme beſtehen . Das eine bekaͤmpft
das andere . AX

Der verehrte Redner hat fogar die Gruͤnde zu be — if

Fåmpfen gefucht , welche ich gegen dag Commercialfy fem mw
angefuͤhrt hatte . Ich fol die Frepheit der Einzelnen zu d

unbeſchraͤnkt gelaſſen , die hoͤhere Natur des Menſchen n

und dag mahre Wefen des Geldes verfannt haben . — T

Allerdings hat die Freyheit ihre rechtlichen Schranken ; d

doch der Krieg , auf welchen ſich der Redner nicht ohne n

©Orund berufen hat , ift nur Kraft eines Nothftandes n

erlaubt . Die hoͤhere Natur des Menſchen , die ich uͤbrigens a

in dem Verlaufe meines Vortrages nicht unberuͤckſich⸗
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tigt gelaſſen habe , iſt dann einſtweilen nicht ins Auge

zu faſſen , wenn von den ſinnlichen Beduͤrfniſſen des

Menſchen , wenn von der Wirthſchaftslehre die Rede

iſt . — Wer koͤnnte zweifeln , daß ein Volk zur Bele —

bung ſeines Handelsverkehrs des Geldes bedarf ? Aber

dieſe Waare iſt der Luft zu vergleichen ; ſie kann nicht

einem Lande entzogen werden , ſie fließt ab und zu ;

ſie iſt bey allen Voͤlkern , die mit einander in einem

bleibenden Verkehre ſtehen , ungefaͤhr in demſelben Ver —

haͤltniſſe zu finden . Wir kaufen ſie wie andere Waaren ;

und wenn wir nicht zu der Vorausſetzung unſere Zu —

flucht nehmen wollen , daß das Volk aus Verſchwen —

dern und Unmuͤndigen beſteht , ſo kann und wird das

ausgefloſſene Geld nicht durch Borgen wieder ing Land

kommen . Die neuere Geſchichte der Londoner Bank

enthaͤlt den beſten Beweis fuͤr dieſe Saͤtze—

Der verehrte Redner ging ſodann zur Vertheidi —

gung ſeiner eigenen Meinung uͤber , welche , der Hans

delsfreyheit , als dem Grundſatze huldigend , dennoch

in Nothfaͤllen , alſo zur Wiedervergeltung , eine Aus —

nahme von dieſem Grundſatze geſtattet oder fordert .

Ich woeill hierbey nur kuͤrzlich beruͤhren , daß die

Ausnahme den Grundſatz ſelbſt gefaͤhrdet . Denn eiſern

iſt die Conſequenz des beſchraͤnkenden Syſtems , gegen

welches ich ſpreche ; ein Schritt fuͤhrt zu dem andern ;

da iſt kein Stillſtehen , kein Aufhoͤren , ſo wie man ein

mal begonnen hat ; bald wird bey uns Handel und

Wandel den ganzen Druck des Syſtems fuͤhlen , das

doch der verehrte Redner ſelbſt beſtreitet . Aber darauf

muß ich mit Nachdruck zuruͤckkommen , daß die Mei —

nung des verehrten Redners nur in ſofern haltbar iſt ,

als man das Volk in Beziehung auf die oͤffentliche

Wirthſchaft fuͤr unmuͤndig haͤlt. Nicht von Menſchen ,

Protokolle der 1. Kammer . 2r Bò. 14
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ſondern von Goͤttern muͤßte die Regierung verwaltet

werden , wenn ſie in Sachen des Vortheils ſchaͤrfer

ſehen ſollte , als die Einzelnen im Volke . Nicht in

Sachen die ſer Art kann der von den Kammern aus —

gedruͤckte Wille der Mehrheit als die richtige oder als

die richtigere Meinung betrachtet werden . — Die Luſt ,

zu gewinnen , kann die Regierung wohl nehmen , nicht
geben . Der einzelne Menſch , ein Volk ſoll das Er -

worbene nicht blos bewahren , ſondern vermehren .
Meinen Begriff von der Vaterlandsliebe habe ich

von der Aufſchrift des Grabmals der dreyhundert
bey Thermophylaͤ gefallenen Spartaner entlehnt . Sage
zu Sparta — ſo Leutete ſte — daß wir gefallen ſind ,
treu den Geſetzen des Vaterlandes !

Muth gibt Achtung ! Aber die von dem verehrten
Redner ſelbſt erwaͤhnte Kalte des Staatsmannes wird

durch andere Berechnungen geleitet .
Frhr . v. Tuͤrkheim : Der geehrte Redner vor

mir , auf deſſen erſte Aeußerung ich zuruͤckkommen muß ,
hat manches an ſich wahr und ſchoͤn geſagt , was aber

nah meiner Anſicht den eigentlichen Gegenſtand des

Streites nicht beruͤhrt . Er hat ausfuͤhrlich gegen die

Vertheidiger des ſogenannten Commerciakſhſtems ge -

ſProchen , — aber wo find fie unter ung ? Wer hat
hier und in der zwehten Kammer die vorgeſchlagenen
Maßregeln auf dieſes Syſtem gegruͤndet ? Wir huldi —
gen alle dem Grundſatze der Handelsfreyheit , aber es

ſteht nicht in unſerer Macht , ihn zu realiſtren , und

wir wuͤrden , wie in dem Commiſſionsbeybericht aus —

geführt worden if , nur das Opfer die ſes Grundſatzes
werden , wenn wir im Berhaͤltniß zu groͤßern Staaten ,
welche ihn nicht anerkennen , allein dabey beharren
wolfen .
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Es handelt ſich alſo nur von dem zweyten Syſtem ,

was derſelbe geehrte Redner als das Retorſionsſyſtem

bezeichnet und beſtritten hat , welches aber eigentlich

das Syſtem der Selbſterhaltung oder abgenoͤthigter

Gegenvorkehrungen iſt . Als Retorſion waͤren die in

Antrag gebrachten Maßregeln zu betrachten , in ſoſern

man die Abſicht und Hoffnung haͤtte , Frankreich da —

duͤrch zur Zuruͤcknahme der ſeinigen zu bewegen , allein

darauf iſt von Anfang an nicht viel gerechnet worden ,

und die neueſten Nachrichten aus dieſem Lande beneh —

men vollends alle Hoffnung dazu . Weit mehr ging

man bey den gemachten Vorſchlaͤgen von dem Geſichts⸗

punct der Erhaltung aug , indem man den Maßregeln

Frankreichs , welche den Reſt unſeres Wohlſtandes be —

drohen , zur Abwendung ihrer nachtheiligen Folgen , das —

jenige entgegenſetzt , was unſere Lage erfordert . und

zulaͤßt . Eben darum kann man auch nicht ſagen , daß

wir die Graͤnzen der Wiedervergeltung uͤberſchreiten .

Dieſe beſteht nicht in einer Nachahmung deſſen , was

ein anderer nach ſeinen Verhaͤltniſſen gegen uns unter —

nimmt , ſondern in Entgegenſetzung deſſen , was wir

nach den unſerigen fuͤr das Wirkſamſte erachten , ſey

es nun , um den Gegentheil gleich empfindlich zu tref —

fen , und dadurch zur Zuruͤcknahme zu bewegen , oder ,

wie hier der Fall iſt , uns gegen die Folgen ſeiner

Maßregeln zu ſchaͤtzen.

Daß aber unſer Wohlſtand wirklich bedroht iſt ,

wenn wir keine Gegenvorkehrungen treffen , daß unge —

achtet Geld und Reichthum in abstracto nicht gleichbe —
deutend ſind , dennoch in unſerer Lage unſer Producten —

Ueberfluß ohne Geld und ohne Abſatz fuͤr uns kein

Reichthum ſeyn wuͤrde , dieß iſt , wie mir ſcheint , ſchon

vor mir hin laͤnglich dargethan worden .
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Wenn uͤbrigens irgend etwas geeignet iff , dem

ſelbſtſuͤchtigen und engherzigen Prohibitivſyſtem entge —

gen zu arbeiten , ſo iſt es gerade der Weg , welchen

unſere ſuͤdteutſchen Staaten jetzt einzuſchlagen entſchloſ —

ſen ſcheinen , denn daſſelbe kann nur darauf berechnet

ſeyn , daß es nicht allgemein , ſondern auf Koſten klei —

nerer und wehrloſer Staaten von großen einſeitig be —

folat werde ; eg wird fich Daher Durch immer . weiter -

gehende Wugdehnung feinen Untergang felbf bereiten ,

Der Redner hat Yon der hohen : Achtung unferer

rvaͤter fuͤr das weibliche Geſchlecht geſprochen , er hat

eine Saite beruͤhrt , die gewiß auch in uns allen wie —

derklingt . Aber wie waren die Frauen unſerer Vor —

fahren ? Sie trugen keine auslaͤndiſchen Seidenſtoffe

und Putzwaaren . Die Toͤchter Karls des Großen ſpan —

nen und webten ſelbſt ihre Kleider . Die Sitten ſind

zwar anders geworden , und haben mit der ſteigenden

Cultur ihre alte Einfachheit derlieren muͤſſen . Allein

—dieſe im Gang der Natur liegende Veraͤnderung

abgerechnet — denke ich nicht geringer von unſern heu —

tigen teutſchen Frauen . Der Geiſt der Haͤuslichkeit

hat ſich bey ihnen nicht verloren , und ſie haben auch

in neueren Zeiten bewieſen , daß die Stimme des Va —

kerlandes ihnen nicht vergebens ertoͤnt . Ich glaube ,

daß eine im Namen deſſelben geforderte Einſchraͤnkung

Deg Luxus ſie nur von den Feſſeln einer allmaͤhlig ein⸗

geſchlichenen Convenienz befreyt .

Endlich iſt hier auch nicht von einem Haſſe gegen

Frankreich die Rede . So wenig den von Frankreich

ergriffenen Maßregeln ein Haß gegen andere Voͤlker ,

ſondern nur eine kalte Berechnung des wahren oder

eingebildeten Intereſſe zum Grunde liegt , eben ſo wenig

kann man den unſerigen , welche die Nothwendigkeit
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herbeyfuͤhrte , Feindſeligkeit beyzumeſſen . Wir verargen

den Franzoſen nicht , wenn ſie durch ihre Einrichtungen

den eigenen Vortheil ohne Ruͤckſicht auf uns verfolgen ,

fie mögen eg , fo weit fie Damit auslangen ; wir wer —

fen ihnen nur vor , daß ſie ein falſches Princip ver —

folgen ; — fie werden ung nicht verargen , mwenn wir

nach einem richtigern handeln . SH- habe Die neuefen

Verhandlungen Der franzoͤſiſchen Kammer uͤber das

Douanengeſetz geleſen und gefunden , daß die franzoͤ⸗

ſiſchen Staatsmaͤnner im Ganzen die Sache wirklich

mit Kaͤlte aus dem angegebenen Geſichtspunet des ge —

genſeitigen Intereſſe betrachtet haben .

v. Rotteck : Nur zwey Puncte will ich aus dem

letzten Vortrag des Herrn geh . Hofraths Zachariaͤ zur

Beantwortung herausheben , da alles Uebrige wohl nicht

auf die Entſcheidung einfließend iſt .

Das Geld , meint der verehrte Redner , koͤnne nie

aus einem Lande entfernt werden , und in jedem Lande —

ſey immer ſo viel Geld als es bedarf . — Aber die

ganze Geſchichte — die uns ſo viele Laͤnder und Reiche
bald bluͤhend und bald verarmt , viele Jahrhunderte

hindurch verarmt , und eben ſo oft durch ungůnftige -

Handelsverhaͤltniſſe , als durch Despotie oder Krieg

verarmt darſtellt , und die Gegenwart mit ihrem trau —

rigen Bilde ſo vieler verarmter Provinzen rufen das

Gegentheil aus . Was ich vorhin von der doppelten

Natur des Geldes als Waare und als Vorſtellungs —

zeichen jeder andern Waare ſagte , reicht hin zur Er⸗

klaͤrung . Vergebens hofft man von der Natur die

Wiederherſtellung des Gleich gewichts . Wohl iſt

in ihr eine wiederherſtellende Kraft , aber keine unend⸗

liche , und eine fortwaͤhrende Beleidigung ihrer Geſetze

beftraft . fe zulegt mit Untergang . Wird cin gand fort -
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waͤhrend durch aͤußern Handels druck — oder durch
einheimiſche Despotie — denn hierin ſind die

Wirkungen gleich — in ſeiner Production und Lebens —

thaͤtigkeit gehemmt , ſo tritt wohl auch wieder ein Gleich —
gewicht ein , naͤmlich eine mit den verminderten Mitteln

der Erhaltung ſich vermindernde Bevoͤlkerung ,
fortſchreitende Veroͤdung des Landes , und endlich der

Untergang . Gleichwie auch ein einzelner Menſch , wenn

ihm die noͤthige Nahrung entgeht , durch die Natur

keineswegs bey Kraͤften erhalten wird , ſondern — wenn

auch eine kurze Zeit durch etwa verminderte Conſum⸗
tion derſelben aufgehalten — das erfolgende Gleichge —
wicht nur in der Abmattung , Abzehrung , und endlich
dem Tode beſteht . Vor ſolchem troſtloſen Gleichgewicht
uns zu bewahren , iſt eben unſer Streben , unſere Auf⸗
gabe .

Die abermals urgirte Måndigfeit der Bürger
betreffend bemerfe ih gteichfallg miederhott , daf fie

durchaus nicht in der Uneingeſchraͤnktheit der einzelnen ,
ſondern blos in ihrer Befugniß und Befaͤhigung beſtehe ,
mitzuwirken oder mitzuſtimmen zu Geſamtbeſchluͤſſen
uͤber Sachen des Gemeinwohls . In allen Geſell —
ſchaften , nicht blos im Staate , wird die Freyheit der

Einzelnen , durch Beſchluͤſſe der Geſamtheit oder der

Geſellſchaftsgewalt , die innerhalb der Sphaͤre des ge —

ſellſchaftlichen Zwecks , alſo des Gemeinwohls willen

gefaßt ſind , beſchraͤnkt . Wer keine ſolche Beſchraͤnkung
dulden will , der lebe iſolirt .

Frhrav . Weſſenberg : Mir koͤmmt es uͤberhaupt
bedenklich vor , die Ermaͤchtigung , die von uns der

Regierung einmuͤthig gegeben worden iſt , hintennach
an gewiſſe Bedingungen zu knuͤpfen . Dieſe Ermaͤchti —
gung wurde im gerechten Vertrauen ausgeſtellt . Sie

m

—2



Ñ

jie

ğa

ch⸗

fn

er

Acht und zwanzigſte Sitzung vom 19 . July . 207

betrifft die mit andern : Regierungen zu verabredenden

gemeinſamen Maßregeln . Iſt es nun wohl ſunſerer

Stellung angemeſſen , iſt es unſererſeits rathſam , in

Beziehung auf das Einzelne dieſer Unterhandlung zum

Voraus Beſchluͤſſe zu faſſen , einer Unterhandlung , deren

Hauptzweck zwar ſehr einfach iſt , deren Detailintereſſen

aber ſehr verwickelt ſind , und deren Gedeihen vorzuͤg —

tich davon abhaͤngen wird , daß das Haupt - und Ge⸗

ſamtintereſſe feſt im Auge behalten werde ? Mir ſcheint ,

wir koͤnnten jetzt durch beſondere Antraͤge der Bewegung

der Regierung nur begegnen , ſie nur beſchweren , ohne den

Zweck zu foͤrdern .

Dermal tegt unſere Regierung gewig mit vollem

Recht auf die Vereinigung mit andern Staaten einen

großen Werth , und verſpricht ſich davon eine vortheil⸗

hafte Wirkung , beſonders auch in Anſehung unſeres

Handelsverhaͤltniſſes mit Frankreich . Denn es iſt ein —

leuchtend , daß Maßregeln gegenuͤber einem ſolchen

Reiche weit uͤnbefangener und wirkſamer erſcheinen

muͤſſen , wenn ſie im Verein mit andern Staaten , als

wenn fie von Baden allein ergriffen werden .

In unſerm Intereſſe fann eg unmógtich tiegen , ein

anſehnliches Nachbarvolk gegen uns unfreundlich zu

ſtimmen . Vielmehr muß es unſeres Landes Wunſch

ſeyn , den Verkehr mit den Bewohnern des linken

Rheinufers wo moͤglich recht bald in ein freyeres und

freundlicheres Geleis eingefuͤhrt zu ſehen .

In dem Augenblicke , wo die mit Recht gewuͤnſchte

Handelsfreyheit von den Daͤchern gepredigt wird , hoͤre

ich indeſſen mit Verwunderung nur von Prohibitiv⸗

maßregeln reden . Unſer Recht , dergleichen gegen

das Ausland als Retorſion zu verfuͤgen , if aufer Zwei -

fel . Aber ob wir dadurch uns ſelbſt Vortheil bringen ,
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ob wir dadurch Nachtheil von uns abwenden , ob mir

gegen unſere eigene Staatsangehoͤrigen recht oder un —

recht handeln wuͤrden ? daruͤber wird jetzt geſtritten
Die Quelle des Uebels , dem wir wehren wollen , liegt
in einem Prohibitivfyſtem . Nun will man , daß dieſes
Uebel noch verſchaͤrft , daß es von uns ſelbſt auf den

hoͤchſten Grad geſteigert werde , damit daraus das Gute

hervorgehe . Dieſer Entwickelungsbeweis iſt aufs we —

nigſte ſehr gewagt , und in der vereinzelten Lage , in

der die fuͤdteutfchen Staaten fich zur Beit noch befin⸗

den , iſt die Beſorgniß nicht zu verargen , die neuen

Zwangsmaßregeln moͤchten zuletzt unſere ganze Ausbeute

ſeyn ; die bezweckte Handelsfreyheit hingegen ganz aus

unſerm Geſichte verſchwinden . Meiner innerſten Ueber —

zeugung nach kann nur eigene Handelsfreyheit unter
uns Teutſchen zur Handelsfreyheit mit dem Auslande
den Weg bahnen . Wie koͤnnten wir hoffen , die Fef
ſeln des Auslandes zu zerbrechen , fo lange wir fort -
fåhren , Die eigenen zu fohteppen ? Wenn eg daher
noh irgend eineg Antrags an unfere Regierung Derz

malen bedårfte , fo würde ich den vorſchlagen , daß ſie

gebeten werde , alles aufzubieten , auch mit Nachſetzung
deg blog ſinanziellen Vortheils , damit der innere Ver —

kehr im ganzen Umfange aller ſuͤdteutſchen Staaten

gaͤnzlich freygegeben werde Dieß , ſcheint mir , iſt das

erſte große teutſche Nationalintereſſe . Dieſe innere

Handelsfreyheit auszuſprechen , liegt in der Macht un —
ſerer teutſchen Regierungen , ſie auszufuͤhren , kann das
Ausland nicht hindern . Dieſe Freyheit des Verkehrs
im Umfange der verbuͤndeten teutſchen Staaten wird
cine fefe und dauerhafte Grundlage ihres Wohlftan -
deg abgeben ; fie wid auch zugleich den ſicherſten , ja
den einzigen Weg eróffnen , üm fr einer Geſamtmaſſe

5)



sip

n =

rT

me

S

a
E

OO

S

666

`“

Acht und zwanzigſte Sitzung vom 19 . July . 209

mit dem Ausland mit Vortheil zu unterhandeln , und

im Fall die Unterhandlungen dennoch fehlſchlagen , un⸗

ſere Production und Induſtrie durch gemeinſame Maf -

regeln gegen den nachtheiligen Einfluß der fremden

Syſteme des ausſchließenden Handels zu ſchuͤtzen

So viel im Allgemeinen ! Nun liegt mir noch ob ,

einige Aeußerungen in des Herrn Hofraths v. Rotteck

ſcharfſinniger Vertheidigung des vierten Antrags der

zweyten Kammer zu beleuchten .

Er ſucht naͤmlich von dieſer Maßregel den Vor⸗

wurf abzuwenden , daß ſie die buͤrgerliche Freyheit be —

eintráchtigen , und Unrecht gegen viele Einzelne veran -

laſſen wuͤrde .

Ich ſtelle ihm vor Allem die Frage entgegen : Wie

kann dey Verboten , wie das in Vorſchlag gebrachte ,

buͤrgerliche Freyheit uͤberhaupt beſtehen ? Iſt dieſe ein —

mal in einem Verhaͤltniſſe des Lebens zerſtoͤrt , ſo þat

man Urſache , fuͤr ſie auch in allen andern zu zittern .

Iſt ſie in dem einen nicht mehr heilig und unan —

taſtbar , warum ſollte ſte es noch in den andern ſeyn ?

Man verlangt heutzutage Freyheit des Handels , Ge⸗

werbsfreyheit , Preßfreyheit , Studienfreyheit u . ſ. w.

und das Gleichguͤltigſte aller Dinge , die Wahl des

Kleidungsſtoffs , will man Strafgeſetzen unterwerfen ,

und hierin das Volk wie ein Kind behandelt wiſſen ?

Man will hierin der Regierung eine Vormundſchaft

einraͤumen , uͤber ein Volk einraͤumen , das man in den

wichtigern Dingen zur Muͤndigkeit erheben , und im

Beſitze der Selbſtſtaͤndigkeit ſehen moͤchte. Und wel⸗

ches iſt der Zweck , um welchen hier die buͤrgerliche

Freyheit zum Opfer gebracht werden ſoll ? — Daß die

Leute verhindert werden , einen Theil ihres Geldes ins

Ausland zu ſchicken . Ich habe bereits im Commiſſions⸗
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berichte die . Unrichtigfeit diefe Calculs gezeigt ; ich
habe gezeigt , Daf das får Geidenftofe
Ged niht gang ing Ausland gehe , dag eg niht
ohne allen Tauſch ins Ausland gehe , und daß es , im

Falle eines Verbots aller Seidenzeuge , dennoch nur

fuͤr andere Luxuswaaren ins Ausland gehen wuͤrde ,

daß endlich wegen anderer entbehrlicherer Artikel weit

mehr Geld ohne allen Erſatz dahin fließe . Geſetzt aber

auch , das fragliche Verbot wuͤrde den Geldausfluß
vermindern ; iſt denn das Geld unſer hoͤchſtes Gut ?

Ff es ein wichtigeres Gut , als die buͤrgerliche Frey —
heit ? — Mir ſcheint , hier werde die Ordnung der Na —

tur umgekehrt , und das Mittel zum Zweck erhoben —

Selbſt der Nationalreichthum beſteht , wie bereits von

andern bemerkt worden , nicht im Gelde . Dieſes iſt
blos ein Vehikel zur Foͤrderung des Verkehrs . Iſt
eine große Menge Geldes in einem Lande , ſo werden

in der Regel die Waaren theuer ; iſt wenig Geld darin

im Umlauf , ſo werden die Waaren wohlfeiler . Fuͤr
ſich ſelbſt macht die Maſſe der Baarſchaft kein Volk

reich , ſondern ſein wahrer Reichthum beruht auf einem

gluͤcklichen Gleichgewichte zwiſchen der Production und

Conſumtion . Dieß iſt auch die wahre Handelsbilance .

Jede andere iſt nur ſcheinbar .
Man beſteure indeſſen den Luxus , man vertheure

durch Zollanſaͤtze die auslaͤndiſchen Waaren , um den

Abſatz der inlaͤndiſchen zu befoͤrdern ; es iſt nichts da —

gegen einzuwenden . Aber man zerſtoͤre nur nicht ein —

delne Gemerbg - und Handelszweige , um den andern

empor zu helfen ; man ahme nicht die . Gegner der

Handelsfreyheit , uͤber die wir uns beſchweren , nach ,
um Handelsfreyheit zu begruͤnden . Man huͤte ſich , dem

Grundſatze zu huldigen : was der Geſamtheit Vortheil
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verfprehe , dirfe der Staat mit Gewalt erzwingen ,

wenn : eg auch nur mittelft Ungerechtigteit gegen Ein —

zelne geſchehen koͤnne . Man wuͤrde ſich fuͤrwahr auch

ſehr verrechnen , wenn man waͤhnte , Patriotismus ge —

bieten , befehlen zu koͤnnen . Patriotismus iſt die ſchoͤne

Frucht der Freyheit , nicht des Zwanges . Dieſer kann

ihn nur im innerſten Keime erſticken . Manches iſt gut

und loͤblich , wenn es aus freyer Entſchließung hervor —

geht , wird aber , erzwungen , zur verhaßten Beſchwerde .
Der Commiſſionsbericht hat ferner dargethan , daß

die Eigenthumsrechte vieler Individuen durch

das Verbot des Tragens der Seidenzeuge beeintraͤch —

tigt wuͤrde . Dieß iſt zu evident , als daß es noch eines

Beweiſes beduͤrfte . Oder iſt es etwa keine Beeintraͤch⸗

tigung des Eigenthums , wenn der Beſitzer von Seiden —

zeugen durch ein Strafverbot verhindert wird , ſie zu

tragen ? Wird dadurch der Zweck ihres Ankaufs nicht
vereitelt ? Das Verbrauchsrecht ſteht allerdings mit

dem Eigenthumsrechte in der engſten Verbindung . Das

Erſtere iſt wie das Zweyte von dem Staate gewaͤhr⸗

leiſtet . — Ferner verloͤre der Beſitzer eines Handels
mit Seidenwaaren durch ein ſolches Verbot ſein Ge —

werbe . Nun iſt zwar der Staat keine Aſſecuranzan —

ſtalt fuͤr Gewerbe gegen Ungluͤcksfaͤlle . Mber Daraus

folgt noch nicht , dag er ihre Berfórung ſelbſt anordnen

duͤrfe . Das Gewerbe iſt ein wohl erworbenes Recht .

Will der Staat es jemanden nehmen , ſo darf er es

nicht , ohne ihn vollkommen zu entſchaͤdigen . Dieß

liegt offenbar im Sinne der §§. 13 . 1. 14 . unferer Bers

faſſung .

Ich ſchließe mit der Frage : Welchen Segen koͤn⸗
nen wir uns von einer Maßregel verſprechen , die nur

durch einen tiefen Eingriff in die buͤrgerliche Freyheit
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kann ausgefuͤhrt werden , und mit Ungerechtigkeit gegen
eine Menge Einzelne befleckt iſt ?

v. Rotteck : Da ich nichts anders will , als

Handelsfreyheit , und eben nur zu ihrer Vertheidigung
auf Retorſton antrage , ſo ſchwaͤchen alle Anpreiſungen

der Handelsfreyheit meine Behauptungen nicht , ſondern

verſtaͤrken vielmehr dieſelben . Auch halte ich das Geld

nicht fuͤr koſtbarer , als die Freyheit , wohl aber die

Erhaltung wichtiger , als die Freyheit , in Seide zu

gehen . Es iſt mir unbegreiflich , wie man ſo aͤngſtlich
ſeyn mag , in Beſchraͤnkung dieſes Kreiſes der buͤrger⸗
lichen Freyheit , da man Doh opne Weigerung und

Klage fo manche andere und ſchwerere von der Poli -
zeygewalt verhaͤngte Beſchraͤnkung erkraͤgt . Wer hat
Arges daran , wenn die Polizey das Ausgehen bey
Nacht ohne Liht , dag Reifen ohne Paß , den Giftver —
fauf , dag Beherbergen von Fremden , und taufend
Andereg verbietet ? Mit Freuden . unterwerfe idh mich
ſolchen Beſchraͤnkungen , und hundertmal ſchwereren ,
weil ih . ſie als ein Mittel der allgemeinen Sicherheit
erfenne . Wer folte alfo der Erhaltung deg Gefamt -
wohlſtandes , den dringendſten Intereſſen des Bater -

landeg nicht willig das Tragen der weichlichen Seiden —

ſtoffe opfern ? Ueber die Wirkſamkeit der Maßregel
mag man ſtreiten hier wie uͤberall , in der Politik kann

nur von Wahrſcheinlichkeit , von vernuͤnftiger Erwar —

tung die Rede ſeyn . Aber der Geſamtwille hat das

Recht , die aus vernuͤnftigen Gruͤnden als heilſam er —

achtete Maßregel zum Geſetz zu machen fuͤr alle Ein —

zelne , gewiß wird auch die oͤffentliche Meinung die vor —

geſchlagene Verbote billigen ; dagegen wird fie die etwa

entgegenlaufende Beſchluͤſſe der Kammer vieleicht ans

dern Beweggruͤnden , als der ſcrupuloͤſen Frehheitsbe —
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achtung zuſchreiben . Welchen Contraſt wuͤrde unſere

Oppoſition machen mit dem fruͤher bey Genehmigung

der fruͤhern Regierungsmaßregeln und Erlaſſung einer

Dankaddreſſe bezeugten Enthuſtasmus ! Auch die Wirk⸗

ſamkeit jener fruͤhern Maßregeln wuͤrde geſchwaͤcht wer —

den durch nunmehrige Abweichung oder Spaltung ;

wogegen die kraͤftige und in beiden Kammern einmuͤ —

thige Aeußerung der Entſchloſſenheit zur aͤußerſten Ver⸗

theidigung unſerer Handelsfreyheit ſowohl die Bundes⸗

ſtaaten aneifern wird zum Anſchließen an uns , als

auch Frankreich aufmahnen zur Ablaſſung vom Druck .

Se . Durchlaucht der Herr Für v. Loͤwenſtein :

Sh habe mih in Dem Project einer Motion , über gut

ergreifende Retorſionsmaßregeln gegen Frankreich , das

jedoch nicht weiter zur Kenntniß dieſer hohen Kammer

gelangte , da eine aͤhnliche Motion bereits ſchon in der

zweyten Kammer vorlag , ſchon daruͤber ausgeſprochen :

daß ich ein gaͤnzliches Verbot der franzoͤſiſchen Weine ,

Mode - und anderer Mrtifel , befonderg aber der Geiden -

maaren får nothwendig Hieft , um , Wo moͤglich , Frank⸗

reich zu veranlaſſen , von ſeinem , fuͤr den Handel Suͤd⸗

teutſchlands ſo verderblichen Zollſyſtem abzugehen . Ich

ſah dieſe Maßregel , beſonders wenn ſie von Baden

allein ausgehen , und keiner der teutſchen Nachbarſtaa⸗

ten oder die Schweiz Theil daran nehmen wuͤrde , kei⸗

neswegs als ganz genuͤgend an ; inzwiſchen ſchien ſie

mir doch dazu geeignet zu ſeyn , einigermaßen wenigſtens

dem Nachtheil dadurch zu begegnen , welchen der Handel

Teutſchlands durch jenes druͤckende Douanenſyſtem noth⸗

wendig erleiden muͤſſe. — Ich glaubte , daß durch ein

gaͤnzliches Verbot der Einfuhr , und bey einer genauen

Controlle bey den Verkaͤufern der franzoͤſiſchen Waaren

von Seiten des Staats durch genaue Aufnahme dieſer
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Waaren , und duréh Viſitationen , die von Zeit zu Zeit
bey den Verkaͤufern angeſtellt wuͤrden , der Einfuhr doch
ſehr geſteuert , und der beabſichtigte Zweck doch wenig⸗
ſtens theilweiſe erreicht werden koͤnnte ; denn ſelbſt da ,
wo noch ſo ſtarke Mauthlinien exiſtiren , kann dennoch
dem Einſchwaͤrzen nicht ganz geſteuert werden . Auch
hoffte ich , — und der Erfolg rechtfertigte diefſe meine

Hoffnung auch ſchon einigermaßen — daß wir nicht allein

ſtehen , ſondern daß auch die Nachbarſtaaten mehr oder

weniger Theil an den von dem hieſtgen Goubernement

zu ergreifenden Maßregeln nehmen wuͤrden . — Unter
allen dieſen Vorausſetzungen mußte ich mich zu jenem
Syſtem eines gaͤnzlichen Verbots — wohl verſtaͤnden ,
auf ſo lange , als jene feindlichen Zoͤlle fortbeſtehen
wuͤrden — beſtimmen ; und noch jetzt kann ich von dieſer
Anſicht nicht abgehen . — Daß franzoͤſtſche Handelsar⸗
tifel alg Tranfitogut Durch dag Großherzogthum nach
wie vor gehen koͤnnen , verſteht ſich von ſelbſt . — Der

theilweiſe Antheil an den bereits von der Regierung
ſchon ergriffenen Maßregeln von Seiten Wuͤrtembergs
und der Schweiz beſtaͤrken mich in dieſer meiner Anſicht ;
und ich muß mich daher in ſoferne den Antraͤgen der

zweyten Kammer anſchließen .
Nur kann ich deren Anſicht , das Tragen der Sei —

denzeuge zu verbieten , nicht theilen , indem ich darin
Der Meinung des Mehrtheils der verehrten Commiſſton
beypflichten muß , daß man dadurch der per ſoͤnlichen
Freyheit der Staatsangehoͤrigen zu nahe trete — So

bald dem Kaufmann , welcher mit Seide handelt , die

Freyheit gelaſſen iſt , ſeinen Waarenvorrath noch im

Inlande zu verſchließen , dagegen aber ihm beh ſchwe —
rer Strafe der Confiscation und anderer Strafen ver —

boten iſt , nichts Neues mehr in dieſem Artikel nach —
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zuſchaffen ; ſo hoͤrt nach und nach das Tragen der Seide

von ſelbſt auf , und doch iſt zugleich dadurch weder

der perſoͤnlichen Freyheit der Staatsbuͤrger , hoh der

Nahrung des handelnden Publicums zu nahe getreten .

Gehen alsdann die hoͤhern Skaͤnde noch mit gutem

Beyſpiel voraus , und laſſen die Seidenwaaren in ih —

ren Haͤuſern und zum Gebraͤuch von Kleidungsſtuͤcken

ſelbſt nach und nach abgehen , ſo wird dieſer Artikel

ohnehin bald nicht viel mehr geſucht ſeyn , und wir

werden dieſe Luͤcke durch inlaͤndiſche Producte zu er⸗

ſetzen ſfuchen , und dadurch dem vaterlaͤndiſchen Kuͤnſtler

und Fabricanten neue Nahrungsquellen oͤffnen , und

zugleich große Summen in Circulation erhalten , welche

zum großen Theil wenigſtens , fruͤher ſchon fuͤr uns ver —

loren waren , Da dag , was wir nach Frankreich aus —⸗

fuͤhrten , das nicht erſetzte , was wir demſelben fuͤr deſſen

Fabricate zahlten ; und unter den jetzigen Umſtaͤnden ,

wo unerſchwingliche Zoͤlle den teutſchen Handel laͤhmen ,

die großen Summen , welche Frankreich namentlich auch

fuͤr Seidenwaaren bisher bezog , gaͤnzlich fuͤr uns ver —

loren ſeyn wuͤrde .

Ich muß ſonach fuͤr ein wirkliches Verbot der

franzoͤſiſchen Handelsartikel ſtimmen , dagegen aber mich

fuͤr das fernere Tragen der Seide , ſo lange noch Vor —

raͤthe davon bey uns vorhanden ſeyn , und wir noch

Kleidungsſtuͤcke davon beſitzen werden , erklaͤren ; zugleich

aber auch den Antrag auf die ſtrengſten Maßregeln und

die genaueſte Controlle von Seiten des Staats bey den

Seidenwaaren - Handlungen und andern mit franzoͤſt —

ſchen Modeartikeln ſich abgebenden Handlungen ſtel —

len , um auf dieſe Weiſe hauptſaͤchlich der Einfuhr

franzoͤſiſcher Waaren zu ſteuern , bis Frankreich ſelbſt
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wieder yon feinem dermaligen verderblichen Syſtem

abgegangen feyn wird .

Srhr . v. Zylinhardt : Yh glaube faum , daf
uͤber den Grundſatz der Handelsfreyheit und uͤber das

Recht der Retorſion eine weſentliche Verſchiedenheit
der Meinungen unter ng - eintrete . Wir befinden ung ,
wie mir foheint , nur auf dem Felde der augwårtigen

Politi ; nur pon der Zwedmåfigteit der zu ergreifen -
den Mafregefn Handelt es ſich . Von dieſer Anſicht

ging auch die Regierung aug , alg fie yon den Kanis

mern die Ermåchtigung verlangte ,

probiforifch , big die Darmftådter Verhandlungen
zu dem erwuͤnſchten Reſultate einer gaͤnzlichen
Vereinigung gefuͤhrt haben werden , alle Maß —

regeln , welche die Lage des Landes in Bezug
auf die auswaͤrtigen Handelsverhaͤltniſſe erfor —

dern moͤchten , ſoweit es durch gemeinſame Ver —

abredungen mit benachbarten Regierungen geſche —
hen koͤnne , zu ergreifen ;

ebenſo die Kammern , als ſie der Regierung dieſe Voll —

macht ertheilten . Es iſt dieſe Ermaͤchteigung beſchraͤnkt

auf den Ausgang der Darmſtaͤdter Verhandlungen ,
und auf die Bedingung , daß unſere Regierung ſich
mit benachbarten Regierungen wegen der in Bezug

auf die auswaͤrtigen Handelsverhaͤltniſſe zu ergreifen —
den Maßregeln vereinigen koͤnne . Nun iſt zwar Hoff —

nung vorhanden , daß jene Verhandlungen einen er —

wuͤnſchten Erfolg haben werden , und daß dieſe Ver —

einigung zu Stande komme . Gleichwohl halte ich es

bey der Moͤglichkeit , daß auch bey der unbezweifelten

Einigkeit uͤber den Zweck doch keine vollkommene Ueber —

einſtimmung in den einzelnen Maßregeln Statt haben

koͤnnte , fuͤr wuͤnſchenswerth , daß dieſe Beſchraͤnkung
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der ertheilten Ermaͤchtigung aufgehoben merde , Ich
mache Daher den Antrag , die Regierung unbedingt zu

Ergreifung aller der Maßregeln zu ermaͤchtigen , welche

die Lage des Landes in Beziehung auf die auswaͤrtigen
Handelsverhaͤltniſſe erfordern moͤchte. In dieſem Falle
wird eg eines Eingehens in das Einzelne nicht beduͤrfen

Frhrev . Weſſenberg : Dem Vorſchlage , die

Regierung auch fuͤr den Fall , daß ſie allein ſtehen
wuͤrde , zu ermaͤchtigen , kann ich nicht beyſtimmen . Die

Regierung ſelbſt hat fuͤr dieſen Fall keine Ermaͤchti —

gung begehrt ; wie mir daͤucht , aus ſehr weiſen Gruͤn —

den . Nur zur Erleichterung ihrer Unterhandlungen mit

andern Regierungen bedurfte fe einer beſondern Er —

maͤchtigung . Jetzt aber ſchon zum Voraus ſie fuͤr den

Fall der Nichtvereintgung ermaͤchtigen , moͤchte leicht
als Mißtrauen gegen die Bereinigung gedeutet werden .

Nach den Eróffnungen , die ung von Geite der Regie -

rung geſchehen ſind , iſt uͤbrigens der Fal fernerer fo -

lirung der ſuͤddeutſchen Staaten ganz unwährſcheinlich .

Mithin fehlt es uns an Veranlaſſung , auf Maßregeln

fuͤr dieſen Fall einzugehen , und es koͤnnte dadurch die

gewuͤnſchte Vereinigung nicht befoͤrdert werden .

Frhr . v. Zyllnhardt : Ich hatte , wie ich be -

ſtimmt ausgedruͤckt zu haben glaube , nicht ein Allein —

tehen unferer Regierung im Huge . Dieſe Beſorgniß
wird fon durch die von andern benachbarten Regies

rungen wirklich getroffenen Verfuͤgungen beſeitigt . Hber

es waͤre moͤglich , daß man ſich uͤber einzelne Maßre —

geln nicht vereinigen koͤnnte , dann wuͤrde die Regie —

rung , wenn die Kammern gerade nicht verſammelt

waͤren, durch die ihr nur bedingungsweiſe ertheilte Voll —

macht allzu ſehr beſchraͤnkt ſeyn .

Protokolle der 1. Kammer , ar Bd. 15
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Xn der weitern Berathung murde dag in Vorſchlag
gebrachte Verbot des Tragens ſeidener Zeuge noch ins

beſondere in polizeylicher Hinſicht , d. h. inſofern

in Erwaͤgung gezogen , als es die Freyheit der Einzel —

nen beſchraͤnke , und in das Privateigenthum Eingriffe

thue .

Hierbey wurde von der einen Geite ( von dem

Srhrn . V. Falfenfein , Sr . Durchlaucht Dem Herrn

Türen vı Fuͤrſten ber g , und von dem geh . Hofrathe

Zachariaͤ ) bemerkt , daß die Opfer , welche die Maß —

regel den Einzelnen anſinne , allerdings von Bedeutung

ſeyen , und daß dieſe Seite des Vorſchlags um ſo mehr

zu beruͤckſichtigen ſey , je ungewiſſer der Erfolg der

Maßregel waͤre ; ferner , daß man polizehliche Maßre —

geln , da ſie allemal die buͤrgerliche Freyhelt beſchraͤn

fen , nur entweder Durch die Unmuͤndigkeit der Men —

ſchen , oder als Mittel , einem Vergehen vorzubeugen ,

oder als —— gegen zufaͤllige Gefahren ver —

theidigen fónne , keiner von dieſen Vertheidigungsgruͤn —

den aber der vorliegenden Maßregel das Wort zu

reden ſcheine . Fuͤr dieſelbe Anſicht fuͤhrte der Frhr .

v. EE noch Golgendeg an : Ich muß nach

einer indirecten Art von Beeinträchtigung der Eigen :

thumsrechte durch das vorgeſchlagene Verbot erwaͤhnen

Man ſucht naͤmlich das Herbe des Verbols durch die

Hoffnung zu verſuͤßen , daß ſie nur voruͤbergehend ſeyn

werde . Allein ſolche Verbote wirken auf Handel und

Gewerbe gerade dann am verderblichſten , wenn ihr

Fortbeſtand ungewiß iſt , und von zufaͤlligen Ereigniſſen

abhaͤngt . Denn ſo lange ſie in Wirkſamkeit ſind , ver —⸗

anlaſſen ſie eine Menge neuer ——— und Gewerbs —

unternehmungen , die dann bey ihrer Aufhebung eben

ſo ſchnell wieder zuſammenſtuͤrzen , wie ſie emporge —
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ſchoſſen ſind . Warnend zeugen uns davon , auch in

der juͤngſt vergangenen Zeit , die traurigen Truͤmmer

ſo mancher Fabriken , die im Vertrauen auf das ge —

ſetzlich ausgeſprochene Continentalſyſtem errichtet wor —

den ſind . Wer buͤrgt uns dafuͤr , daß jetzt nicht wieder

Aehnliches geſchehen wuͤrde ? “ — Noch behielt ſich der

geh . Hofrath Zachariaͤ vor , auf den Fall , daß die Kam⸗

mer dem Wunſche der zwehten Kammer wegen des

Verbots der Seidenzeuge beytrete , einen Antrag dahin

zu machen , daß die Regierung ermaͤchtigt werde , ſchon

gekragene ſeidene Kleidungsſtuͤcke durch einen ſchicklich

anzubringenden Stempel von dem Verbote auszunehmen

Auf der andern Seite erklaͤrte ſich der Hofrath

v. Rotteck uͤber das Polizeyliche des Vorſchlags fol —

gendergeſtalt :

Die Polizeygewalt hat die Sicherſtellung der Buͤr —

ger gegen alle Gefahren , ob von boͤſen oder leichtſinni —

gen Menſchen , ob von Naturkraͤften ausgehend , zum

Zweck , und es iſt das Princip , welches die Beſchraͤn

kung der buͤrgerlichen Freyheit durch Polizeygewalt zu -

laͤßig macht , mit jenem , welches in der Staatswirth —

ſchaft herrſcht , im Grunde daſſelbe . Eine genaue

Graͤnzbeſtimmung zwiſchen beiden Gewaltsſphaͤren iſt

nicht einmal moͤglich . Man klagt uͤber Beſchraͤnkung

der buͤrgerlichen Freyheit durch das Verbot ſeidener

Kleidungsſtuͤcfe Wie ? Man hat kein Bedenken getra —

gen , aus Furcht vor demagogiſchen Umtrieben , welche

nirgends Staat fanden , die perſoͤnliche Freyheit der

Buͤrger , das Heiligthum ihres Hauſes und ihrer Briefe

zu verletzen , und es folte . Tadel finden , wenn zur

Abwendung der dringendſten Gefahr fuͤrs Gemeinwohl

das Tragen eines zarten Gewandes , das Aufhaͤngen

einer Prunktapete verboten wurde !

TST
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Aig hierauf dem Redner von dem Frýrn . v .Wef

fenberg bemertlich gemacht wurde , Dağ die Mafres

gefn , deren er erwaͤhne , von feiner unferer Kammern

ausgegangen feyen , und daß in dieſer niemals pon

einer Beyftimmung gu jenen Mafregeln die Rede ge -

wefen fey , — fuhr er alfo fort : Wohl ! und diefeg

unwillkuͤhrliche Mißbilligen jener Maßregeln mag von

den Freunden der Freyheit freudig angenommen wer —

den . Doch iſt keine oͤffentliche Mißbilligung laͤut ge —

worden , und — wenige Privatſtimmen abgerechnet ,

die ſich Luft machten — hat keine laut werden duͤrfen .

Auch wollte ich nur in einem auffallenden Gegenſatze

zeigen , daß die ganz allgemeinen Behauptungen , hier

von der Unantaſtbarkeit der Freyheit , und dort von

dem Rechte der Beſchraͤnkung , beide zu verwerflichen

Extremen fuͤhren moͤgen , wenn man ſie uͤbertreibt . Es

iſt noch ein anderes Princip noͤthig zum Erkennen der

Graͤnze , und dieſes iſt , wie oft geſagt , die Vernunft —

maͤßigkeit der Beſchraͤnkung , und der wahre Geſamt —

wille .

Bey der hierauf von dem Vicepraͤſidenten

gehaltenen Umfrage

pre TD ong

die Kammer

1) nach Dem Borfchlage des Frhrn v. Zyllnhardt ,

und in Uebereinſtimmung mit dem Schluſſe des

von dem Hofrath v. Rotteck erſtatteten Bey —

berichts , die Großherzogliche Regierung nunmehr

unbedingt zu ermaͤchtigen , alle Maßregeln , welche

die Lage des Landes in Beziehung auf die aus —

waͤrtigen Handelsverhaͤltniſſe erfordern moͤchte,

zu ergreifen ; — uͤbrigens dieſen Beſchluß der
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zweyten Kammer verfaſſungsmaͤßig mitzutheilen ;

ferner

2 ) auf den Vorfhlag Sr . Durchlaucht deg Herrn

Fuͤrſten von Loͤwenſtein , wegen eines Verbotes

der Einfuhr franzoͤſiſcher Waaren , ſo wie auf

den in dem Beyberichte geſtellten Antrag nicht

einzugehen .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Selbſt von den Gegnern

aller entſchloſſenen Maßregeln in dieſer Hinſicht iſt ge -

aͤußert worden , daß durch patriotiſche Vereine ausge —

fuͤhrt werden koͤnne , woruͤber ein Geſetz zu erlaſſen

bedenklich gefunden wird . Ich bitte , dieſen Gedanken

nicht ſo ohne weiters voruͤbergehen zu laſſen . Ein auf

dieſen Zweck gerichteter Vorſchlag der von der erſten

Kammer ausginge , wuͤrde gewiß im Lande viel Wir —

kung thun . Wir haben die Beyſpiele davon in aͤhnli —

chen Faͤllen .

Frhr . v. Falkenſtein : Ich billige ganz dieſen

Vorſchlag , wuͤnſchte jedoch , daß er aus Gruͤnden der

Staatsklugheit dahin ausgedehnt wuürde , ſich , ſoviel

als moͤglich , aller auslaͤndiſchen Erzeugniſſe zu ent —

halten .

Frhr . v. Tuͤrkheim ; Allerdings iſt der Vorſchlag

in einer gewiſſen Allgemeinheit zu faſſen . Er wuͤrde

hauptſaͤchlich auf Luxusartikel , jedoch nicht auf alle , zu

richten ſeyn . Es iſt jetzt nur von einer Anregung , nur

von einem Wunſche die Rede . Es genuͤgt daher , wie

bey Motionen , den Vorſchlag , einſtweilen und mit

Vorbehalt der Ausarbeitung , im Allgemeinen zu be

zeichnen .

v Rotteck : Dieſer zweckmaͤßigen , edeln Mnre -

gung ſchließe ich mich an . Die Sache wird ſich ſelbſt
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guft maen . , fie wird weiter gehen . . Von

oben gegeben , werden auf das Volk wirken .

Der Praͤlat Hebel , Se . Durchlaucht der Herr

Fuͤrſt v. Loͤwenſtein und Andere treten dieſen Aeuße

rungen bey .

Der Vicepraͤſident : Es duͤrfte zuvoͤrderſt eine

weitere Bearbeitung des Vorſchlags erforderlich ſeyn .

Frhrv . Taͤrkheim : Ich ſchlage vor , den Ge —

danken in die Mittheilung an die zweyte Kammer auf —

zunehmen .

Zachariaͤ : Die vorlaͤufige Frage dürfte die fepn :

ob die erſte Kammer , als Koͤrperſchaft , der Verfaſſung

nach berechtigt ſey , einen Beſchluß uͤber den in Anre —

gung gebrachten Gegenſtand zu faſſen , und dieſen Be —

ſchluß der zweyten Kammer mitzütheilen ? Mir ſcheint

ein Vorſchlag dieſer Art nur von den Mitgliedern der

Kammer , al Einzelnen , ausgehen zu koͤnnen .

Frhr . v. Tårfhbeim : Eg ift durchaus nicht von

Faſſung eines Beſchluſſes die Rede , daf ein Berein

in der angegebenen Art gebildet werden ſolle , ſondern

nur von dem Beſchluſſe , daß die Idee eines ſolchen

Vereins , als empfehlenswerth , in die Motivirung der

an die zweyte Kammer zu erlaſſenden Mittheilung auf —

genommen werde , und zu einem ſolchen Beſchluſſe iſt
die Kammer , wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder die

Anſicht theilt , befugt , ohne an weitere Formen gebun —
den zu ſeyn .

Reg . Comm . geh Ref . Nebentus : Auch ich Habe
den Antrag hicht anders gefaßt , ſonſt würde ich ver —

anlaßt geweſen ſeyn , als Regierungscommiſſaͤr meine

Bedenklichkeiten gegen den Antrag zu aͤußern . Es iſt

nicht von einer Motion , fondern nur von Der Motibis

rung eines Beſchluſſes die Rede . — Uebrigens habe

ich
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ich als Regierunggcommifàr an der bisherigen Bera -

thung um degwilfen feinen thåtigen Mntheil genommen ,

weil fie nur die Grage betraf , ob die Kammer gewien

Wuͤnſchen und Anſichten der zweyten Kammer beytre —

ten wolle .

Frhr . v. Weffenberg : Der Wunfh nah Be -

foͤrderung des patriotiſchen Zweckes durch Privatver -

eine iſt auch der ausdruͤckliche Wunſch der Commiſſton ,

und daß dieſer Wunſch der zweyten Kammer mitge :

theilt werde , finde auch ich um fo angemefener , alg

Darin ein neuer , unzweydeutiger Beweis wird gefun

den werden , daß die Abſichten der Erſten Kammer

mit denen der zweyten nicht im Widerſtreite , ſondern

im Einklange ſind , und daß nur eine Verſchiedenheit

der Anſichten uͤber die Rechtlichkeit und Tauglichkeit

der Mittel obwalte .

Die Kammer trat hierauf dem Antrage des Frhrn .

w Türfheim bep .

Beym Schluſſe der Siyung richteten Se . Durp -

faucht , Der Herr Fuͤrſt v. Fuͤrſtenberg an die Kam —

mer folgende Worte : Ich will dieſe Gelegenheit be —

nutzen , um dieſer von mir ſo hoch geſchaͤtzten Verſamm —

lung mein inniges Bedauern auszudruͤcken , waͤhrend

der Dauer der dießjaͤhrigen Sitzung nicht gegenwaͤrtig

geweſen zu ſeyn , denn einer Entſchuldigung bedarf es

wohl nicht , und jeder von Ihnen glaubt es , daß ich

gewiß nicht aus freyer Willkuͤhr einen Standpunkt ver —

laſſen habe , auf welchem ich mich umgeben von Maͤn —

nern befinde , deren Bufrauen ich mich fets zu erfreuen

hatte , auf cinem Plage , wohin die Verfaſſung mich

ruft — und mit einem ehrenvollen Amte bekleidet , wel

ches ich zum zweyten Male ſchon dem ſchmeichelhaften
Vertrauen Sr . Kinigl , Hoheit , deg Grofherzogg , Ver -
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danke . Nur die Nothwendigfeit fonnte mich zwingen ,
einer unter jeder Rüdficht fo gùnftigen Stellung augenz

blicklich zu entſagen . Ich hoffe , meine Geſinnungen
buͤrgen Ihnen dafuͤr , wie fuͤr die Verſicherung , daß

ich ſehnlichſt hoffe , es moͤchte mir bald moͤglich wer —

den , wieder in Ihre Mitte zu treten , und unter guͤn—

ſtigen Verhaͤltniſſen von Außen ,— und in unſerm In —
nern von dem Geiſte der Einigkeit beſeelt , — nach

allen Kraͤften und mit warmem Eifer fuͤr alles Gute ,
fuͤr die Wahrheit und das Recht gemeinſchaftlich wir —

ken zu koͤnnen .

Der zweyte Vicepraͤſident , Staatsrath Frhr . v. Ba —

den erwiederte hierauf : Mit wahrem Bedauern hat
die Kammer die Abweſenheit Eurer Durchlaucht ge —

fuͤhlt , die ſie als ihren zweyten Praͤſidenten hoch ehrt ,
und Eure Durchlaucht wuͤrden Sich in ihrer Mitte uͤber —

zeugt haben , daß ſie , ihren Geſinnungen treu , ſich ſtets
mit rein patriotiſchem Sinne ausſpreche , und Wahrheit
und Recht zum einzigen Zweck ihrer Beſtrebungen mache

Frhr . v . Zyllnhardt .

Zachariaͤ —
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Beylage Ziffer8si .

An das hochverehrliche Praͤſidium der erſten Kam⸗

mer der Staͤndeverſammlung .

Auf das abſchriftlich anliegende — von dem Ab —

geordneten v. Clavel zur Motion erhobene Geſuch

der Schifferſchaft zu Unteruhldingen wegen des Trans —

ports der Fruͤchte in das Ausland hat die zweyte

Kammer in ihrer 35 . oͤffentlichen Sitzung am 22 . v. M .

beſchloſſen :

„ daß die Regierung erſucht werden ſoll , den

Orten Unteruhldingen , Ueberlingen und

Meersbur g im verfaſſungsmaͤßigen Wege

gleiche Beguͤnſtigungen hinſichtlich des Stra⸗

ßengeldes zu Theil werden zu laſſen . “

Wir haben die Ehre , das hochverehrliche Praͤſi —

dium der erſten Kammer der Staͤndeverſammlung hie —

von zur dortſeitigen gefaͤlligen Berathung unter An —

ſchluß der deßhalb an Se . Koͤnigl . Hoheit , den durch⸗

lauchtigſten Großherzog , entworfenen ehrfurchtsvollſten

Bitte in Kenntniß zu ſetzen , und bemerken , daß der

von dem Abgeordneten Zembrodt uͤber dieſen Gegen —
fand in der Gigung am 3. v. M. erftattete Commif -

fiongbericht in Dem 3. Band der Herhandlungen der

zwepten Kammer Geite 37 — 41 . erfihtlih ift .

Karlsruhe den 13 . Yuly 1822 .

ğm Namen der I . Rammer der Ståndeverfammiung .

Der Pråfident

Foͤhrenbach .

Der erſte Secretaͤr

v. Itſſt ein .
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Unterbeplage ' iu ifer 8L

Durchlauchtigſter Großherzog !

Die Schifferſchaft des am Ufer des Bodenſees ge —

legenen Orts Unteruhldingen hat den mit hinlaͤnglichen
Gruͤnden unterſtuͤtzten Wunſch zur Kenntniß der zwey
ten Kammer Allerhoͤchſtihrer getreuen Staͤndeverſamm
lung bringen laſſen , zur erleichterten Betreibung ihres

Gewerbes in Anſehung des zu entrichtenden Straßen
geldes gleicher Begünfigungen gewårdigt zu werden ,
wie ifie den Staͤdten Ueberlingen und Meersburg zu

Theil geworden find .

Bon der zweten Kammer wurde in. ihrer Sffent

lihen Sigung am 22 . Suny d. $ : befchlofen : Euer

Koͤnigl . Hoheit die unterthaͤnigſte Vitte vorzutragen ;

Allerhoͤchſtihren getreuen Staͤnden den Entwurf eines

Geſetzes gnaͤdigſt vorlegen zu laſſen , wodurch fuͤr die

Orte Unteruhldingen , Ueberlingen und Meersburg die

gleichen Beguͤnſtigungen ausgeſprochen werden .

Karlsruhe den 13 . Julh 1822 .

Im Namen der unterthaͤnigſt treu gehorſamſten zwey
ten Kammer der Staͤndeverſam mlung .

Der Praͤſident und die Secrekaͤre

Foͤhrenbach .
v. Itzſt ein .
Baumgärtner

Speyerer .
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Durchlauchtigſter Großherzog !

Ueber die Dauer der landſtaͤndiſchen Eigenſchaft

mehrerer gewaͤhlten Mitglieder der Staͤnde hat ſich eine

Verſchiedenheit der Anſichten hervorgethan . Die Ver —

faſſungsurkunde beſtimmt naͤmlich in dieſer Beziehung

eine gewiſſe Anzahl von Jahren . SEs iſt aber er ſt ens

die allgemeine Frage aufgeworfen worden : Ob dieſe

Jahre als Kaͤlenderjahre , oder ob ſie ſo zu verſtehen

ſeyen , daß zwey Jahre in allen Faͤllen eine Landtags -

periode umfafën folen ? Sodann zweyteng die be -

fondere Frage : Wie lange die landfåndifhe Eigen -

ſchaft des Abgeordneten einer Landesuniverſitaͤt daure ,

wenn er an die Stelle eines vor Ablauf der im H. 31 .

der Verfaſſungsurkunde beſtimmten vier Jahre abge —

gangenen Vorgaͤngers erwaͤhlt worden if ? Zmar ift eg

ung nicht entgangen , dag im vorfommenden Fall eine

vorliegende Analogie . den Kammern geftatten dürfte ,

zu einer factifhen Auslegung ihre Zufucht zu nehmen ,

Weil jedoch eine folche Mugtegung nur får den einzel :

nen Gall geltend wåre , weil wir ferner in Erwägung

nahmen , daf der Wortlaut der Berfafımg über die

beiden aufgeworfenen Fragen feine Entfheidung gebe ,

daf fie mithin opne authentifhe Wuglegung immerhin

Anſtaͤnden und Zweifeln unterworfen bleiben würden ,

fo glauben wir dem Geifte Der Berfafung am fage -

måfefen au verfahren , wenn wir dem Weg einer ge-

feklichen Erlåuterung , wie er durh den §. 64. der

Verfafungsuréunde bezeichnet iff , Den Vorzug geben ,

und ung an Eure Königl , Hoheit , den preiswuͤrdigen
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Begruͤnder unſerer Verfaſſung , mit der ehrerbietigſten
Bitte wenden , hoͤchſt Ihren treu gehorſamſten Staͤnden
bald moͤglichſt den Entwurf eines Geſetzes mittheilen
zu laſſen , wodurch die vorgelegten zwey Fragen in Be —
treff der Dauer der landſtaͤndiſchen Eigenſchaft gewaͤhl⸗
ter Abgeordneten auf die der Verfaſſung am meiſten
entſprechende Weiſe entſchieden wuͤrden .

Karlsruhe den 19 . July 1822 .
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Karlsruhe , den 23 . July 1822 .

Gegenwaͤrtig ; :

Die bisher erſchienenen Mitglieder mit Ausnahme :

Sr . Hoheit des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafen Wilhelm zu Baden ;

Ihrer Hoheiten der Herren Markgrafen Leop old und

Marimilian ju Baden ,

deg Herrn Gtaatgminifterg grýrn . v. Berſtett ,

deg Herrn Generalmajors Frhrn . v. Freyſtedt ,

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner , und

des Herrn Landoberjaͤgermeiſters v. Kettner .

Weiter anwefend : |

die Herren Regierung - Commiffåre, geh . Referendaͤre

v. Baur und v. Liebenſtein .

Unter dem Vorſitz des zweyten Viecepraͤſidenten ,

Staatsraths Frhrn . v. Baden .
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Dasg Secretariat machte die Anzeige , dag e8 , ge -

maͤß dem ihm fruͤher ertheilten Auftrage , die beiden

Geſetzentwuͤrfe uͤber die Verantwortlichkeit der oberſten

Staatsdiener zu einem einzigen Geſetzentwurfe vereinigt
habe , und daß dieſe zweyte Redaction an die zweyte
Kammer abgegangen fen .

Behlage Ziffer 83 . ( abgedruckt Seite 92 . ff . )
Von dem Vicepraͤſidenten aufgefordert , er —

ftuttete Der Hofrath v: Rotted Bericht Namens der

jur Begutachtung des Geſetzentwurfs uͤber das Schul —

denmachen der Akademiker ernannten Commiffion .

Beylage Ziffer 84 .

Beſcchluß

Dieſen Gegenſtand in einer der naͤchſten Sitzungen
in Berathung zu ziehen .

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verleſen
und genehmigt .

Der Vicepraͤſident erklaͤrte hierauf die Discuſ —
ſion uͤber den Geſetzentwurf wegen Ausgleichung
der Central - Kriegslaſten fuͤr eroͤffnet mit der

Bemerkung , daß ſich der Hofrath v. Rotteck als Red —

ner uͤber dieſen Gegenſtand habe einſchreiben laſſen , fer —
ner , daß bey der bevorſtehenden Berathung zugleich ,
nach einem fruͤhern Beſchluſſe der Kammer , auf die

Motion des Hofraths v. Rotteck wegen der Kriegs —
frohnen zuruͤckzukommen ſeyn werde .

v. Rotted : Wenn eg irgehd mòglih wåáre , einer ,
ſowohl wegen unheilbarer Unrichtigkeit der Grundidee

alg wegen durchaus unůberſteiglicher Hinderniſſe der Aus —

fuͤhrung der abſolut verlohrenen Sache durch kunſt —
reiche , ſcharfſinnige und beredte Vertheidigung aufzu —
helfen , ſo wuͤrde der zu beſprechende Vorſchlag einer

Kriegskoſtenausgleichung durch den vortrefflichen , mit
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Waͤffen der Wiſſenſchaft , der tiefgehenden Sachkenntniß

und der gewandten Rede gleichmaͤßig ausgeruͤſteten Com—
miſſtonsbericht in der Hauptſache gerettet ſeyn . Es iſt

gewiß unmoͤglich , zu dieſer Vertheidigung noch irgend

einen Zuſatz oder eine Verſtaͤrkung aufzubringen , und

wenn ich es wage , mich dagegen in die Schranken zu

ſtellen , ſo liegt meine Hoffnung des Sieges nur in der

unvertilgbaren Kraft me iner Sache , naͤmlich der

Wahrheit , als welche blos dargeſtellt , nicht

kuͤnſtlich vertheidigt zu werden braucht , um zu tri —

umphiren . Gleichwohl muß ich mir die Erlaubniß

zu einem ausfuͤhrlichern Vortrage erbitten , weil

naͤmlich die Darſtellung , um die es ſich hier handelt ,

nur eine von Grundbegriffen ausgehende , Miß —

verſtaͤndniſſen ſorgfaͤltigſt vborbeugende , alſo ſchulgerech —

te , in ſich geſchloſſene ſeyn kann , und weil ich mich

in dem Fale befinde , gegen mehrere Grundanſichten

nicht . nur des hochverehrten Herrn Berichtserſtatters ,

ſondern auch der uͤbrigen Commiſſionsmitglieder und

ſelbſt desjenigen aus ihnen mich erklaͤren zu muͤſſen,

deſſen ge ſonderten Abſtimmung , was die Haupttendenz

derſelben betrifft , ich ſonſt aus eigener Ueberzeugung

beypflichte .

Drey Fragen ſind es , uͤber welche man ſich ver —

ſtaͤndigt haben muß , um uͤber den vorgelegten Geſetz —

entwurf mit Gruͤndlichkeit abzuſtimmen :

Erſtens : iſt der Staat oder die Geſamtheit ſchul —

dig , die Kriegsleiſtungen oder Kriegslaſten der

Einzelnen zu verguͤten , D. h. nah dem gefel

ſchaftlichen Geſetz der moͤglichſt gleichen Bertheilung

zu behandeln , und wie weit erſtreckt ſich dieſe Obliegenheit ?

Zweytens ; Auf wie vielerley Art und Weiſe

fann der Staat dieſer Schuldigkeit Genuͤge leiſten ? und
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unter welhen Bedingungen ode Borausg fegun :
gen ift eine oder die andere Mrt råthlich oder zulaͤßig ?

Drittens : Iſt es ins beſondere und fuͤr den

vorliegenden Fall diejenige , welcher unfer
Geſetzen wurf ausſpricht ? —

J. Die Uebereinſtimmung aller verehrten Commiſ⸗
ſionsglieder in dem Anerkenntniß der dem Staat auflie⸗
genden Rechtsverbindlichkeit zur Verguͤtung der Kriegs⸗
foften , verbunden mit der , von der Regierung ſelbſt
durch Vorlage des jene Verguͤtung bezweckendenGeſetz —
entwurfes , jenem Rechtsprincip laut dargebrachten Hul—
digung iſt ein erfreulicher Beweis von der ſiegenden Ge —
walt der Wahrheit , welche naͤmlich uͤberall da , wo

ſie in ganz allgemeinem Ausdruck die reine Forde⸗
rung der Vernunft ausſpricht , ſofort uͤberzeugt , und

meiſt nur bey ihrer Anwendung auf beſondere Verhaͤlt —
niſſe oder Faͤlle Gefahr laͤuft , durch Befangenheit des

individuellen oder Parthey⸗Intereſſes , oder durch Vorur —

theil , oder durch Gewohnheitsreiz , oder endlich durch An⸗

haͤnglichkeit an ein etwa aufgenommenes irriges Lehrſy —
ſtem , durch conſequente Durchfuͤhrung eines einmal auf⸗

geſtellten unrichtigen Satzes verdunkelt oder verkannt zu
werden . Vor dieſer Gefahr kann nur die Feſtſtellung
des Grundes , worauf die allgemeine Wahrheit ruht ,
uns bewahren ; und es iſt hier dieſe Feſtſtellung um ſo
nothwendiger , da nur aus ihr die Beſtimmung des

Maßes oder der Graͤnze der im allgemeinen an —

erkannten Verpflichtung hervorgehen kann

Die Commiffion . findet folchen Grund in Der unz

verfennbaren Wahrheit , daf der Krieg in jedem Fall
eine Handlung Deg Staates if , niht abet der

einzelnen Staatsangehoͤrigen . Ich halte diefen Grund
— fon darum , weil der Krieg nicht blog Handlung ,
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fondern auh Duldung oder vielmehr eine Maffe
bon Handlungen und Duldungen ift , und dann befon =
ders nach der Ausdehnung ,die ihm im Commiſſtonsbericht
gegeben werden will , wornach naͤmlich auch die Unterneh —

mungen einer aus waͤrtigen ( alſo wohl auͤch feind —

lich en ? ) Kriegsmacht vom Staat auf ſich genommen

werden muͤßte — fuͤr unrichtig ; und fage ganz all -

gemein : der Staat iſt ſchuldig , bey allem , was er

von ſeinen Angehoͤrigen wenn immer —( alſo im Krieg
wie im Frieden , wornach fuͤr den Krieg kein beſonderes

Princip aufzuſtellen iſt ) fordert , das Geſetz der glei —

chen d. h. der verhaͤltnißmaͤßigen VBertheilung un —

ter Alle , walten zu laſſen ; und er iſt ferner ſchuldig ,

fuͤr alle ſeine freywilligen , alſo einer rechtlichen Zu —

rechnung unterliegenden Handlungen ( abermals ohne

Unterſchied , ob Kriegs - oder Friedenshandlung ) zu ſtehen ,

demnach jeden Schaden zu erſetzen , von welchem

er als Urheber im rechtlichen Sinne zu betrachten iſt .
Er iſt alſo — in naͤherer Anwendung auf Kriegs⸗

leiſtungen und Laſten — ſchuldig ; :

a ) Alle Leiſtungen in Geld , Sachen und Arbeit , die

er des Krieges willen fordert ( ohne Unterſchied , ob durch

dag Organ der Central - Staatsgewalt oder durch jenes

ihrer untergeordneten Gewalttraͤger und Agenten ) ent —

weder durch unmittelbare gleiche Repartirung oder durch

nachfolgende Verguͤtung ( mittelſt Bezahlung aus

Staatsmitteln , oder Gutſchreibung , oder Gegen —

rechnung ) jenem oberſten geſellſchaftlichen Geſetz zu

unterwerfen ,

b) Den Erfag får alle die Kriegsuͤbel zu leiſten ,
die entweder durch feinen Willen , oder dureh fein

( rechtlich erkennbares oder erſcheinendes ) Verſchul —

den dem Einzelnen zugehen . 3. B . die der Ver —

Protokolle der 1. Kammer , 2t Bd 16
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theidigung wilen auf Befehl abgebrannten Håufer
oder zer ftórten Gaaten , aber nicht minder die durch
ſchlechte Disciplin der Soldaten verurſachte Beſchaͤdi —
gung zu verguͤten .

c) Daher ift er auch fehuldig , die von einer frem -
Sen Kriegõmacht , welche wirflich in feinem Namen

oder mit feiner H emilligung im lande haust ,
Calg Bundeggenoffin oder fonfi tractatenmåfig eingerůcd -
ten Macht ) ausgeſchriebenen Leiſtungen und verurſachten
Schaͤden auf eigene Rechnung zu nehmen — ſo
weit naͤmlich eine Bewilligung hier wirklich erſcheint ,
oder rechtlich zu vermuthen iſt , oder fo lange er nicht Durch
die That — Beſchwerde , Proteſtation oder Gegenwehr
—die Vermuthung der Einwilligung aufgehoben , und

dergeſtalt die Verantwortlichkeit von ſich abgewaͤlzt aber

zugleich durch gehoͤrigen Nachdruck der Gegenmit —
tel fich von allem Verſchulden befreyt hat .

d ) € r ift aber nicht verbindlich fr allen Saden ,
welchen er niht gewollt , . h . niht ſelbſtzugefuͤgt
und auch nicht durch Verſchulden verurſacht hat . € r

hat entferntere Folgen ſeiner Handlungen , in ſo
fern ſie alsdann die Natur von bloßen Zufaͤllen
annehmen , er hat nie tractatenwidrige Erpreſſungen
des Bundesheeres in der Regel nicht zu verantworten ,
—es ſey denn , man betrachte dieſelben als naͤhere Fol —
gen deg von ihm bewilligten Einruͤckens , oder man

halte wenigſtens dafuͤr , er habe jenes Einruͤcken ver —

ſchieben , oder er habe die Erpreſſungen durch beſſere
Fuͤrkehr hintanhalten koͤnnen . Aber durchaus un —

verpflichtet iſt er zum Erſatz des durch den Feind
verurſachten Uebels .

Ohne fuͤr jetzt mich in eine weitlaͤufigere Ausfuͤh⸗
rung des letzten Satzes einzulaſſen , da unter den Kriegs —
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Uebeln , die uns zur Ausgleichung vorgelegt ſind , keine

durch den Feind erlittenen Beſchaͤdigungen ſich befin —

den , muß ich mir doch ſolche Ausfuͤhrung ausdruͤcklich

vorbehalten , fuͤr die weitere Folge der Discuſſion

naͤmlich , als welche gemaͤß dem uͤber meine , die Ab —

ſchaffung der Staatsfrohnen betreffende Motion gefaß —

ten ausdruͤcklichen Beſchluſſe der hohen Kammer , nunmehr

auch uͤber meine damals wegen der Kriegsfrohnen , und

uͤberhaupt der Kriegslaſten gemachten Antraͤge ſoll ge⸗

pflogen werden . Ich werde dann nicht ohne Selbſtbe —

friedigung zeigen , daß es keine glaͤnzendere und voll —

ſtaͤndigere Rechtfertigung meiner Antraͤge — und die zu

ihrer Unterſtuͤtzung aufgeſtellten Ideen geben koͤnne,

als die von der hohen Regierung und der hochverehr —

ten Commiſſton in unſerer Kriegspraͤſtations⸗Ausglei⸗

chungs⸗Sache verkuͤndeten und anerkannten Rechtsgrund⸗

ſaͤtze, und daß es hiernach logiſch nicht minder als

rech tlich unmoͤglich ſey , meine Antraͤge zu verwerfen .

Fuͤr jetzt genuͤge die Bemerkung , daß , wenn die vom Feind

geforderten Leiſtungen oder verurſachten Beſchaͤdigungen

demſelben Geſetz wie die von der eigenen Staatsgewalt

verurſachten unterlaͤgen , d . h. als wenigſtens mittelbar

durch die letzte verurſacht zu betrachten waͤren , die krieg⸗

fuͤhrenden Staaten ſich auch unter der ſchweren Verant⸗

wortlichkeit fuͤrdie vom Feind getoͤdteten Buͤrger befinden

wuͤrden . Denn es muͤßte hiernach die Toͤdtung dieſer

unſchuldigen Buͤrger gleichfalls als die Handlung

des eigenen Staates , demnach als Mord zu be —

trachten ſeyn . — Wogegen ſie nach meiner Anſicht als

bloßer Zu fall ( in Bezug auf denGetoͤdteten ) oder als

bloße Wirkung fremder Gewaltthat zur Laſt fallend

erſcheint .

Man erſchrickt uͤber die ungeheure Maſſe von Ent -

16 *
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ſchaͤdigungsanſpruͤchen , welche — auch nah Ausſchei —

dung des vom Feind zugefuͤgten Uebels — gegen die

Geſammtheit moͤchten erhoben werden , und ſucht ſie durch

beſchraͤnkende Regeln zu vermindern . Auch der Com —

miffongbericht thut eg durch Aufſtellung von drey fol -

chen Regeln , welche jedoch nicht fåmmtlich haltbar

fmd :

Gegén die erffe Regel ingbefondere , welche die

Rechtsverbindlichkeit nach den phyſiſchen Graͤnzen
der Moͤglichkeit beſchraͤnkt wiſſen will , muß erin —

nert werden :

a) Daß keine Schuld durch die Groͤße der For —

derung der durch Zahlungsunfaͤhigkeit der Schuldenden

erloͤſche . Sie mag uneinbringlich ſeyn , aber ſie

iſt nicht unguͤltig . Es entſteht etwa ein Falliment der

Schuldner , oder ein Concurs der Glaͤubiger , und es

tritt eine Ratazahlung , nicht aber eine Nichtigkeits —

Erklaͤrung gerade fuͤr die groͤßten Schulden ein .

Dann

b) Wo iſt die Graͤnze der phyſtſchen Moͤglichkeit ?
—Sind es gewiſſe Gattungen von Schuldigkeiten ,

welche zu erfuͤllen unmoͤglich iſt , oder iſt ein Maximum
der Schuldſumme erkennbar ? — Laſſen ſich die

Schulden , deren Bezahlung moͤglich iſt , von jenen ,
deren Bezahlung unmoͤglich iſt , nach Principien unter —

ſcheiden ? — Wer ſchlichtet den Streit ? — Und

hoͤrt eine Schuld , welche — wofern fie allein wåre

—dem Staat zu bezahlen , nicht ſchwer fiele , deßwe —

gen auf , eine Schuld zu ſeyn , weil neben ihr noch
viele andere beſtehen ? — Endlich

c) Iſt eine wahre Zahlungsunfaͤhigkeit der Ge⸗

ſammtheit gegen ihre eigenen Glieder gedenkbar ?
— Sind nicht in Bezug auf den Geſammtreichthum
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des Staates ſolche Schulden blos durchlaufende

Poften , d h. zugleich ein „ haben “ und nfotlen ’ ?

— War dag Tragen und Leiften niht unmóglih ,

fo fann eg auch die Bergåtung niht fenns weil ,

wag Einige menige niht erðrůdt hat , woht auh

die Ge fammtheit , ( wmorunter dann jene wieder mit

begriffen find ) niht erdrůden wird .

Die zw eyte Regel mahtdie Schuld von derg iqui -

dDirung , und zwar bon einer alfgemeinen Liqui -

dirung abhängig . Ob diefes bey jeder Art von Berz

guͤtung wahr fey , will ich fpåter erðrtern .

Die dritte Regel , welhe dag Maag der Schuld ,

oder die Shul fumme nah befondern Berhåltnifen

ermaͤßigt wiſſen will , iſt allerdings im Recht begruͤndet ,

jedoch in der concreten Anwendung mehr Sache eineg

Vergleichs , oder eineg von der Yd minifteation

in ſchiedsrichterlichem Wege zu fållenden Er⸗

kenntnifſes , als Sache der Geſetzgebung . Doch

ſoll die letzte , ſo gut es ihr moͤglich iſt , Normen fuͤr
die Zukunft zur Beſchraͤnkung der Willkuͤhr aufſtellen ,

nicht aber — bereits getragene Laſten abſchaͤtzend —

eine ruͤckwirkende Kraft ſich anmaßen .

I . Ich gehe zur zweyten Frage uͤber : Auf wue

vpielerley Arten kann der Staat ſeiner nunmehr

feſtgeſtellten Schuldigkeit Genuͤge leiſten ? — Die Beant - ,3

wortung diefer Frage wird zugleich zeigen , daf ſowohl

die Majoritaͤt als die Minoritaͤt der Commiſſton

ſich einer Begriffsverwechslung ſchuldig gemacht

haben , von deren Aufhebung die Schlichtung ihres

Streits und die Loͤſung der ganzen Aufgabe abhaͤngt .

Der Staat kann das Geſetz der gleichen Vertheilung

erfuͤllen :

a) Jndem er gleich urſpruͤnglich das , was
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er braucht und fordert — ſeye es Geld , oder Sache ,
oder perfónlihe Leiffung — von feinen Gteuer - oder

Leiſtungspflichtigen im Verhaͤltniß ihrer moͤglichſt genau
beſtimmten Pflicht einhebt , oder ſich leiſten laͤßt. ( Alſo
wird eine außerordentliche Kriegsſteuer erhoben alſo

moͤchten Lieferungen von Lebensmitteln ꝛc. uͤber die Pro —
vingen , Ortfhaften und Yndividuen vertheilt werden :

alfo wird der Landſturm in die Waffen gerufen , oder

von jeder Proving und Gemeinde eine verhåltnifmågige
Anzahl Bürger zur Landwehr oder zum ſtehenden
Heere gefordert u. fe . ) Dieſer Weg iſt der einfachſte
und kuͤrzeſte . Wo man ihn anwenden kann , da ſoll
es allerdings geſchehen : aber es iſt der Regel nach un —

moͤglich , ihn einzuſchlagen , oft wegen der Natur

der Leiſtung oder der Sache , oft wegen dem Drang
des Augenblicks , und oft wegen der Groͤße der For —
derung .

Daher lågt der Staat , wag er braucht , oft leiften
von denjenigen , welche dag Benóthigte eben befigen
oder zunaͤchſt in hinlaͤnglichem Vor rath beſitzen , oder

als zunaͤchſſt am Ort des Beduͤrfniſſes hauſend , am

ſchnellſten leiſten koͤnnen ; aber er nimmt es blos als

Vorſchuß an , und hat die Verpflichtung , die Lei —

ſtenden entweder durch Verguͤtung aus den Mitteln der
vom Beytrag noch Freygebliebenen , oder aus den
Mitteln deg Staat , . h . aug dem Geſammtver —
moͤgen zu entſchaͤdigen .

b ) Im er ſten Fall iſts eine nachfolgende Re —

partition , oder eine Peraͤquation ( desgleichen
unſer Geſetz eine vorſchlaͤgt, ) im zwehten Fal

Riſts die Zahlung einer vom Staat ſelbſt contra —

hirten Schuld , welche Zahlung ſodann aus den be —
reits paraten Mitteln des Staats geſchieht , oder

—
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der Bufunft , d. H. den kuͤnftigen Buͤrgern zur

Bezahlung uͤberwieſen wird . Wir haben hier nur

dieſe Ueberweiſeng der Schulden an die kuͤnftigen

Buͤrger , nicht aber die gleich baldige Bezahlung

im Auge .

Es thut Noth , die w eſentlichen Unterſchie —

de zwiſchen dieſen beiden Arten der Ausgleichung , naͤm⸗

lich Repartition und Uebernahme als Schuld zu verdeut —

lichen :

1) Eine X uggleichung ift eine Befriedigung der -

jenigen , welche zu viel geleiftet haben , durch diejenigen

ihrer Mitbuͤrger , welche weniger oder gar

wichts leiſteten . Eine B ezaͤhlung ( aar oder durch

Ausſtellung eines Staatsſchuldſcheins ) iſt eine Befrie —

digung jener Leiſtenden durch den Staat ſelbſt , d. h.

alfo durch die Gefammtheit aler Bürger , fte , die lei :

fenden mit eingeſchloſſen . Bey der Ausglei —

chung alſo ſtehen nur Buͤrger gegen Buͤrger im Ver⸗

haͤltniß der Schuldner und Glaͤubiger . Das Geſchaͤft

iſt darum Compenſation oder Abrechnung . Bey

der Uebernahme als Staatsſchuld ſtehen die Glaͤu⸗

biger dem Staate gegenuͤber , und fordern ohne Ge⸗

gegenrechnung ſchlechthin die Zahlung .

) . Bey der Muggleihumg wird Daher nur , was zu

niet geleiftet worden , erfegt , bey der Bezahlung , oder

Uebernahme als Staatsſchuld aber alles .

3) Bey der Muggleichung erft der Staat zwar

cine aus dem oͤffentlichem und Staatsrecht flieſſende O b—

liegenheit oder Pflicht , naͤmlich der ( nachfolgen⸗

gen ) gleichen Bertheilung , d. h. er weist diejeni-

gen , welche zu wenig leiſteten , an , die zu viel belaſtet

geweſenen durch Nachzahlung zu entſchaͤdigen . Er

felbſt aber hat ſich nicht zum Sch uldner gemacht ,
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er erfcheint und handelt bey dem ganzen Gefcháfte bios
als Staat oder Staatsgewalt gegenuͤber den
Staatsbuͤrgern als ſolchen und als ſeinen Ver —
pflichteten , keineswegs als Eprivatrechtlich ver -
pflichteter ) Sch ul dner gegenuͤber einem Glaͤ ubiger ?
Bey der Uebernahme als Schuld erſcheint er gegenuͤber
den Glaͤubigern in privatrechtlich em Verhaͤltniß
als Schuldner . Die Glaͤubiger ſind dann als ſol⸗
che fuͤr ihn nicht mehr Unterthanen oder Buͤrger ,
fondern dritte Perfonen , Glaͤubiger ſchlechtweg .

4) Die Xusgleichung , wenn fie eine Bedeutung
und ein rehtlihes Fundament haben fol — fegt vor -
aug , daf die naͤmlichen Perfonen , welche zu vie -
feg oder zu wenig geleiſtet baben Coder ihre fie privat -
rechtlich guͤltig vorſtellenden Erben , Nachfolger , die
Erben z. B . nur pro rata ihrer Erbsportionen ) das Ge —
ſchaͤft mit einander ſchlichten . Denn nur das „ zu viel
oder zu wenig geleiſtet haben “ iſt der Titel hier
des Empfangs , dort des Hinausbezahlens . Die Ver —
guͤtung kann keiner fordern , zum Hinausbezahlen keiner
angehalten werden , wer nicht wirklich eine und dieſelbe
Perſon mit dem Leiſtenden oder Nichtleiſtenden iſt . Beh
einer Staatsſchuld dagegen wird nicht gefragt :
„ wer hat geleiſtet ? “ ſondern : „ Wer hat den Schuld —
brief inne ? und wer ift wirflicher Bårger 2 dag actum
deg Creditirthabeng und jeneg deg Gtaatg bår -
gerſeyns iſt hier Grundlage des Geſchaͤfts . — Der

privatrechtliche Rach folger im Befitz des Schuld —
ſcheins tritt an bie Stele deg ur ſpruͤnglichen Glaͤu⸗
bigers , und beruft ſich auf die contrahirte Schuld ,
nicht auf Leiſtung ; der Staat aber , der ihm ſpaͤter
die Schuld bezahlt , fordert dazu die B eytraͤge der

Steuerpflichtigen nicht aus dem Grunde einer

ni
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noch ruͤckſtaͤndigen alten Leiſtung ; ſondern aus

dem Grund det allen jeweiligen Staatsgliedern oblie —

genden natůrlichen Verpflichtung zur gemeinfamen Traz

gung jeder gemeinfamen Laft , alfo zur gemeinfamen Tif -

gung jener heimzuzahlenden Geſamtſchuld .

5) Bey der Yuggleichung Eann zwar in einem ide -

alen Sall daffelbe Refultat wie bey der Shuda

zahlung heraus kommen ( naͤmlich wenn beide als au —

genblicklich erfolgend gedacht werden ) aber der Regel
nach , und bey dem mindeſten Verſchub nothwendig , tritt

ein ganz anderes Reſultat ein .

Man fege von 12 Buͤrgern ( wir wollen kleine Zah —

len annehmen , zur Erleichterung der Anſchaulichkeit ) haͤt⸗

ten 6 , jeder eine Leiftung von roo fl. Werth getragen ,

4 von sound 2 gar nichts . Go mwâre die Totalſumme

der Leifiung 800 fi - Bey gleicher Vertheilung Håtte jeder

66 2/3 fl . geben folen , e3 måfen daher - jest die erften

6 jeder 33 1/3 fl. a18 Bergåtungg - oder Ausgleichungs —

fumme erhalten , die 4 folgenden zahlen jeder 16 2/3 f -

hinaus und die wey legten jeder 66 2/3 fl .

3311/3 4 6 2200

16 2f3 M 4 — 66
2A3? 200

66 2/3 4 2 = 133 1/3 )

Håtte nun der Gtaat die Leiftung der erfen 6 alg

Borfhuf oder Darlehen angenommen , fo wåren ih -

nen nicht nur 200 fl . , fondern boo fl. zu bezahlen gewe -

fen . Diefe 6oo fi . aber , wenn fie mittelft einer Umia

ge auf alle 12Buͤrger waͤre hereingebracht worden , haͤt⸗

ten får jeden einzelnen 66 2/3 fl . betragen ; undin die -

fem einzigen Fall , naͤmlich in der Vorausſetzung , daß

alle 12 Buͤrger nicht nur genau die naͤmlichen im Augen —

blicke der Ausgleichung wie in jenem der Leiſtung

ſeyen , ſondern daß ſie auch die einzigen geblieben ſeyen
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und genau dDaffelbe feuerbare Bermõgen im leg -

ten Augenblid — wie im erften befigen , wåre die Be -

zahlung Der Yuggleichung in der Wirfung gleich . Die

kleinſte Aenderung in einem dDiefer Punte aber — und

{wie unendlich viele folhe Henderungen treten in Staat

tåglich und ftůndlich ein ! — perwiret den ganzen Cal -

cul , oder mait ihn vielmehr unmóglidh . Eg mifen

fodann , wenn man auggleichen will , Durch bloge Reh tg -

fiction die Nachfolger in gewifen Steuerobjecten

fùr die Nachfolger der urfprůnglihen Glåubiger und

Schuldner angefehen , und leicht mógen - nun die wahren

Nachfolger Coder Erben ) . der Glåubiger , und die

alfo ſelbſt zu fordern haben / zu Schuldnern , und

die Nachfolger der Schuldner , und welche alſo

ſelbſt ſchuldig ſind , zu Glaͤubigern werden . Welchen
Namen findet wohl im Rechte ein ſolches Geſchaͤft ? —

Setzen wir dagegen , der Staat habe gleich anfangs
die 600 fl. als Schuld uͤbernommen , ſo iſt jede Be —

ſitz⸗ oder Perſonen - Veraͤnderung gleichguͤltig . Die naͤm —

liche moraliſche Perſon , d. h. der Staat , welcher an —

fangs ſchuldete , bleibt fortwaͤhrend Schuldnerin bis zur

Zahlung , und fie hebt von Rechtswegen , wenn ſie ein —

mal die Zahlung leiſtet , von allen zur Zeit dieſer Zah—⸗

tung fteuerpflichtigen Bürgern Beytraͤge im Verhaͤltniß

ihres ſteuerbaren Vermoͤgens ein , weil die Zahlung der

Schulden wie je de andere Staatsausgabe im —

mer zur natuͤrlichen und rechtlichen Bedeckung das Ber -

moͤgen der Buͤrger hat . Die Glaͤubiger oder ihre Nach —

folger Caug allgemeinen oder befondern Ziteln ) erhal -
ten fodann ihre Forderung ohne Hbzug , und mwenn fie
auch in. ihrer Eigenfhaft alg Steuerpflichtige Daz con -

tribuiren (Ceg fann jedoch die Zahlung auch ohne Steu -

erbeytraͤge etwa aus dem Ertrage . der Domainen Statt
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ſinden ) ſo ſteht dieſe Contribution in gar keinem Ver⸗

haͤltniß zu ihrer Forderung , oder zu dem Vermoͤ⸗

gensverhaͤltniß derjenigen , welche dem Staat einſt Vor⸗
ſchuß leiſteten , ſondern blos zu ihrem wirklichen

Vermoͤgen , ſie kann demnach groͤßer oder kleiner ſeyn ,

als der von ihnen im Fall einer augenblidlichen Mugs

gleichung einzuwerfende Beytrag geweſen waͤre,

ja fie fann felo = o feyn , und auf jeden Fal gez

fchiept diefe Contribution aug einem gang andern

Titel , alB der Abzug bey der Ausgleichung , naͤmlich

nicht wegen einer angenommenen Nachfolge in die

Verpflichtung der ehemaligen Leiſtungspflichtigen

gegen deren Mitpflichtige , ſondern wegen ſelbſt ei —

gener Verpflichtung gegen den Staat .

6) Die Ausgleichung ſetzt weiter voraus eine voll :

ſtaͤndige Kenntniß der von allen Einzelnen im ganzen

Ort getragenen Laſten in irgend einer Sphaͤre , eine voll —

ſtaͤndige und allſeitige Gegenrechnung in der als ein

rechtliches Ganzes erſcheinenden Sphaͤre — hier al —

ſo der Kriegsleiſtungen uͤberhaupt und ohne Ausnahme

wie ich ſolches umſtaͤndlich ſchon in einem 1820 uͤber

denſelben Gegenſtand gehaltenen Vortrag entwickelte .

Denn ohne ſolche allſeitige Gegenrechnung erſcheint

gar kein Schuldner und kein Glaͤubiger . Schulden —

zahlung dagegen kann auch bey einzelnen Poſten

Statt finden . Ein jeder Poſten iſt ein Ganzes får

fih .

7 ) Der Staat thut hiernach bep Anordnung der

Ausgleichung etwas ganz anderes , als bey der

gleichbaldigen Bezahlung oder bey der Uebernahme als

Schuld . Dort will er das geſtoͤrte Rechts — oder

Gleichheits - Verhaͤltniß zwiſchen den Contribuirenden

wieder herſtellen , hier wird jenes Verhaͤltniß
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fort erhalten , eg if alfo Wiederherfeltng tnng -

thig . Dort entfolieft er fich zur Befreitung einer
Laft aug den Mitteln der Gegenwart , und aug je -
nen der Cinzelnen , nåmlih aug den rechtlich zu
fordernden Beytraͤgen der in demſelben Augenblick vor -

handenen ſteuerpflichtigen Buͤrger , hier entſchließt er
ſich zur Bezahlung der Leiſtung aus den Mitteln
der Geſamtheit und zwar entweder aus den

ſchon vorhandenen , aus fruͤhern Beytraͤgen oder an —
dern Einkuͤnften erwach ſenen oͤffentlichen Geldern
oder aus den Geſamtmitteln der Zuku nft D peizur
Uebernahme einer Schuld , welche , nach ihrem Bes

griff , al3 Berpflichtung der immer identifoen mora -

liſchen Perſoͤnlichkeit des Staats , vermoͤge
Rechtens alle jeweiligen Bürger , und nach dem

Maaf ihrer jeweiligen Steuerpflicht tenent

maht . Dort werden beftimmte Bürger ( die wirf -

lih vorhandenen ) mit beftimmten Betrågen ( dem
Refultat der Repartition nach ihrem wirklichen Ver —

moͤgen ) in Anſpruch genommen ; hier wird die Laſt an
unbekannte —erſt kuͤnftig und wann immer in den
Staatsverband eintretende Perſonen und mit uns

beftimmten Raten , nach dem Vermoͤgensverhaͤlt—
niß zur Zeit der kuͤnftigen Zahlung und nach den in
der kuͤnftigen Zeit beſtehenden Steuergeſetzen — aus⸗

zumeſſen , ja vielleicht auch nach Ergiebigkeit der

ſonſtigen Staatseinkuͤnfte zu ermaͤßigen —gewieſen~
Dief find zweh weſentlich verſchiedene

Handlungen , die alſo niht demfelben Gefeg uns

terliegen koͤnnen ; Forderungen an ganz verſchie —
dene Perſonen und in ganz verſchiedenem
Maaße gerichtet , und Befriedigungen , abermals

ganz verſchiedenen Perſonen , und in ganz verſchiede —
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nem Maaße ertheilt , was alſo verſchiedene Titel und

verſchiedene Erforderniſſe vorausſetzt , naͤmlich:

Ausgleichung ſetzt zur rechtlich nuͤtzlichen Aus —⸗

fuͤhrung außer einer vollſtaͤndig allſeitigen Li —

quidirung auh wahre Ydentitåt - der Perfonen

und ihres Vermógengftandeg ( wenigfteng fort -

waͤhrendes Bekanntſeyn ihres zur Zeit der geſche —

henen Leiſtung beſtandenen Vermoͤgens , und fortwaͤh —

rende Verzeichnung der allgemeinen Nachfolger , der ur —

ſpruͤnglich Leiſtenden und Nich tleiſtenden , und

zwar nah den verſchiedenen Erbſsquoten voraus ) ,

weil eine Compenſation oder Abrechnung nur zwiſchen

denjenigen geſchehen kann , die ſich wirklich ſchuldig

ſind , dah . welche — natuͤrlich oder juriſtiſch — genau

die naͤmlichen Perſonen ſind , zwiſchen welchen die

wechſelſeitigen Schulden entſtanden ; ſie ſetzt alſo etwas

in der kuͤrzeſten Zeitfriſt nicht mehr Vorhandenes ,

oder etwas abſobut Unmoͤgliches voraus , und

fann alfo nur alg augenblidlihe , dD. h. als un -

mittelbar der Leitung nachfolgende Opera :

tion mit der Rechtgidee vereinbart werden .

Die Uebernahme als S chuld fann gefchehen ohne

folche Vorausfegung , Denn die Hier freylich auch . er -

forderliche Identitaͤt der urſpruͤnglich ereditirenden ,

und ſich verpflichtenden Perſonen mit den nachher be —

zahlt werdenden und bezahlenden Perſonen bleibt noh

in der ſpaͤteſten Folgezeit erkennbar , alſo kann auch

ohne alles Bedenken und rechtlichen Zweifel eine

Staatsſchuld Jahrhunderte lang fortdauern , und

nach Jahrhunderten noch die Bezahlung geſchehen . Die

Schuldurkunde erhaͤlt Dag Rechtsverhaͤltniß , wel —

ches beſtand im Augenblick ihrer Errichtung , unveraͤn⸗

dert fort . Dagegen hoͤrt die Moͤglichkeit der rechtlichen
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Ausgleichung beym erſten Perſonenwechſel auf ,
und man kann nicht mit beſſerem Grund eine vor 6
oder 8 Jahren getragene Kriegslaſt peraͤquiren , oder

ſolche Peraͤquirung anſprechen , als man eine vor Jahr —
hunderten getragene zu peraͤquiren vermag . Wer

da behauptet , Die Kriegslaſten von 1809 bis 1815 koͤnn —

ten und muͤßten peraͤquirt werden , und es ſey ſolche
Peraͤquirung nur eine brevi manu geſchehende Zahlung
einer Staatsſchuld , der muß , um conſequent zu ſeyhn ,

zugeben oder behaupten , dag auch noch die Kriegs —

ſchaͤden vom dreißigjaͤhrigen Krieg her — wo —

fern nur irgend eine Anzahl von Aufſchreibungen da —

von eruͤbrigt — ſolcher Peraͤquirung unterliegen . Denn

der Staat iſt ewig derſelbe , folglich dauern ſeine Schul —
den fort bis zur Zahlung . Und ſelbſt bey Vereinigung
oder Theilung der Staaten erloͤſchen ſolche Schulden

nicht . Warum alſo fordern wir keine Peraͤquirung
der laͤngſt getragenen Laſt ? — Darum , weil die For —

derung , wie die Schuldigkeit der Peraͤquirung
oder Gegenrechnung nur den Perſonen , nicht den

Gruͤnden oder Steuerobjecten zukam , und weil

durchaus kein Rechtsgrund gedenkbar iſt , warum zwi —

ſchen den Bezirken oder Grånden alg folchen , dD. b.

abgeſehen von ihren Inhabern und Eigenthuͤmern
eine Gleichheit der Belaſtung , oder eine Gegen —

rechnung Statt finden muͤſſe. Schon die Idee einer

ſolchen Gleichheit iſt eine Aufhebung des Rechtsbe —

griffs , weil Rechte und Schuldigkeiten nicht den Sa —

chen , ſondern den Perſonen zukommen , und weil

die Nachfolge blos im Beſitz einer Sache keine Iden —

titaͤt der Perſon hervorbringt .

II . Durch die bisherige Ausfuͤhrung iſt auch die

dritte Frage : „ Welche Art der Gleichſtellung fann 2
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in dem ung vorliegenden Falle rechttich Statt finden ? ”

bereits deutlich entſchieden . Naͤmlich : Hier , wo nur

alte , naͤmlich bereits 7 bis 13aͤhrige Kriegsleiſtungen

vorliegen , und aus Abgang der Materialien cine voll -

ſtaͤndige und allſeitige Liquidirung unmoͤglich iſt —

kann von einer Ausgleichung durch Gegenrechnung oder

Peraͤquation zwiſchen den einzelnen Buͤrgern durchaus

keine Rede mehr ſeyn , ſondern blos von Schulden —

zaͤhlung , und vielleicht von einiger Bauſchverguͤtung ,

oder vielmehr Aushuͤlfsleiſtung an einige der am

ſchwerſten bedruͤckten Gemeinden und Bezirke . Die

Minoritaͤt in der Commiſſton ( der geh . Hofrath Bacha -

riå ) þat ſich zwar auch gegen Die vorgefhlagene Pers

áquation erflårt , aber aug durchaus unrichtigem und

daher unuͤberzeugendem Grunde . „ Staa tsanlehen

feyen inder Regel miderrechtlidh , ein jeder

Zag fol für dag Seine forgen . Nur auf Art eineg

Vergleichs koͤnne ein Theil der Kriegsleiſtungen in

eine Staatsſchuld verwandelt , und alſo den Steuer —

pflichtigen einer kuͤnftigen Zeit aufgebuͤrdet werden . Den

Haupttheil muͤßten aber immer die Steuerpflichtigen

der Gegenwart tragen . Da nun jetzt nur zufaͤllig

und nur ein Theil der damaligen — da he waͤhrend der

Kriegsjahre geweſenen Steuerpflichtigen noch exiſtire ,

ſo ſey es eine ſchwere Ungerechtigkeit , die ganze

Kriegslaſt von 1809 bis 1815 auf die Schultern der

jetzigen oder gar noch kuͤnftigen Steuerpflichtigen zu

legen , und eg bleibe Daher — zumal da auch die

Preisbeſtimmung der alten Leiſtungen ſchwierig ſey —

abermals blos ein Vergleich der moͤgliche Weg , um

aus dieſem „ Irrgarten “ zu kommen . “

Dieſes ganze Argument iſt bereits von dem Heren

Berichtserſtatter der Commiſſton im Namen der Majo -
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ritaͤt aufs ſiegreichſte widerlegt worden ; ( wiewohl man

ſich dabey auf einen andern Abweg verlor, ) ich will

blos ein paar Worte hinzufuͤgen .

Nicht darin , daß die jetzigen Steuerpflichtigen

dasjenige verguͤten ſollen , was ein Theil der ehemali —

gen Steuerpflichtigen zu vieles leiſtete , liegt die Unge —
rechtigkeit der Operation . Denn wenn jene , welche

zu vieles geleiſtet haben , noch vorhanden waͤren ,
oder juriſtiſch erſchienen , da h. alſo wenn die wahren

Glaͤubiger erſchienen , und wenn weiter ( da die ur —

ſpruͤnglichen Schuldner , d. h. welche zu wenig leiſte —
ten , gleichfalls verfhmwmunden , alfo niht mehr zu

paden find, ) alfe jegigen Steuerpflichtigen

zur Befriedigung der eriten beytrågen , fo wåre dag

Gefhåft in den Weg einer eigentlichen S Huldzahz
lung eingeleitet , und dDabey Durchaug fein Unrecht
begangen . Aber unfer Gefez mil nur einen Theil der

jegigen Gteuerpflichtigen , nåmlich die angeblichen Nach -
folger der ehemaligen SHuldner ( die eg aber rechtlich
nicht find , fondern blog etwa einige Gteuerobjecte in

deren Bezirë befigen, ) anhalten , eine fogenannte Ber -

guͤtung an Solche zu leiſten , welche rechtlich gar

nichts zu fordern haben , welche naͤmlich zwar
als Nachfolger der urſpruͤnglichen Glaͤubiger wollen

betrachtet werden , eg aber durchaus nicht ſind , ſon —
dern abermals blos einige Steuerobjecte in deren Be —

zirk beſitzen . Unſer Geſetz will alſo einen Theil der

Buͤrger , welcher gar nichts ſchuldig iſt , zur Zahlung
an andere , welche gar nichts zu fordern haben , zwin —

gen , und darin nicht in der faͤlſchlich behaupteten Un —

zulaͤßigkeit einer der kuͤnftigen Buͤrger jeweils zuzu⸗

weiſenden Schuld liegt die unheilbare Ungerech —
tigfeit Der gangen Operation .
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Allerdings kann der Staat nach Beduͤrfniß und

Ermeſſen die fuͤr die Gegenwart allzudruͤckenden Laſten

der Zukunft uͤberweiſen , d. h. er kana Schulden

machen , deren Bezahlung den folgenden Generationen

obliegt ; und er if Dabe keineswegs durch ſtrenge

Rechtsregeln , ſondern mehr nur durch moraliſche und

humane Ruͤckſichten beſchraͤnkt , doch auch ſchon durch

jeweils vorhandenes vernuͤnftiges Selbſtintereſſe

in den Gchranfen der Måficung erhalten ,

Die GtaatSregierung it hier tinem Familienhaupt
— die Volfgrepráfentation etwa dem Familienrath —

hu vergleichen . Beide find Den Nachfommen zu lieben

der Ruͤckſtcht und Fuͤrſorge verpflichtet , beide auch durch

natuͤrliches Gefuͤhl dazu angetrieben ; aber eine ſtrenge

Rechtsſchuld findet ſich da nicht . Wenn hier die

Kinder , dort die nachkommende Generation das ver —

ſchuldete Erbe — hier etwa das Haus , dort den Staat
—oder das Staatsgut im weiteſten Sinn dieſes Wor —

tes —nicht wollen , ſo moͤgen ſie ſich deſſen entſchlagen .

Ihre Verpflichtung reicht nie weiter , als das Erbtheil

ſelbſt , es geſchieht ihnen alſo nie Unrecht .

Allein — nun muß ich gegen den Herrn Berichts⸗

erſtatter ſprechen — das in Frage ſtehende Geſchaͤft iſt

keine Schuldenzahlung , dahe keine Liquidation

einer Staͤatsſchuld . Dieſes geht aus dem fruͤher

Geſagten wohl ſonnenklar hervor . Glaͤubiger er —

ſcheinen jetzt gar keine mehr ; was als Verguͤtung be —

zahlt wurde , kaͤme nun ganz andern Perfonen zu gut ,

als welche wirklich zu fordern hatten , und nicht der

Gtaat , d . h. die volle Geſamtheit , welche doch allein

als SGHuldner gedacht merden fann , mwenn man don

Staatsſchulden ſpricht , ſoll die Bezahlung leiſten ,

ſondern ſie ſoll geleiſtet werden blos von einem Theil
Protokolle der J. Kammer . ae Bd 17
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der Staatsbuͤrger , von Perſonen , welche gar nichts

weder ſchuldig waren noch ſind . Denn nur die Schul —

den der Geſamtheit , nicht aber jene der Einzelnen
koͤnnen als natuͤrlich auf den Steuerobjecten haftend

betrachtet werden ; und dann iſt erſt noch die Frage :
Welches ſind denn die Steuerobjecte ? — Warum blos

Grund und Boden , und etwa die Gewerbe ?— Warum

nicht alleg uͤbrige Beſitzthum ? Warum nicht

auch Die Berzehrung Cfo lange man die Mccife im

Stener ftem beybehålt ) ? Warum endlich nicht blog

auch die perfòntihe Kraft , deren Verwendung zu

nuͤtzlicher Arbeit moͤglich , und alsdann einem Steuer —

beytrag vollkommen gleich iſt ? — Dann : ſollte es auch

gedenkbar ſeyn , daß auf einem von der Finanzgewalt

willkuͤhrlich zu beſtimmenden Steuerobject eine Laſt

haften koͤnne, ſo iſts wenigſtens unbegreiflich , wie ſol —

chen Gteuerobjecten , dD. h. Sachen , eine Gutha -

bung , ein Anſpruch auf Erſatz koͤnne beygemeſſen mer -

den , ſo lange noch irgend Perſo nen , Sachen und

Rechte niht eineg und dDaffelbe find .

Der Herr BericHtSerftatter , Die Natur diefer Vers

haͤltniſſe wohl durchblickend , Hat fich noh eine legte

Gtelung vorbehalten , von wo aug , mwenn die crfie

múfte verlafen werden , dag Gefez zu vertheidigen
waͤre . Er ſagt naͤmlich : „ Die Kriegsleiſtungen wuͤr—

den mit wenigen Ausnahmen immer nur Bezirken und

Gemeinden , nicht einzelnen Individuen zugewieſen
Nur die Gemeinden waren daher in dem Fall , zur

Aufbringung derſelben auf die Individuen zu greifen .
Aus dieſem Grund geht daher die beabſichtigte Lan —

desausgleich ung nur auf Gemeinden ; Glaͤubiger
und Schuldner find daher unwandelbar moraliſche Perz

ſonen , ewige Vereine , und die aus der Veraͤnderlich —
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keit der Beytragspflichtigen hergenommenen Zweifel fin —

den alſo bey dieſer Ausgleichung keine Anwendung ,

ſondern koͤnnen nur bey der Abrechnung in den einzel —

nen Gemeinden zur Sprache kommen , welche in ein

beſonderes Geſetz verwieſen werden ſoll . “

Allerdings kann von dieſem Standpunkt aus die

Idee einer Ausgleichung gerettet werden . Wenn nun

in ſofern wirklich die Kriegsforderungen nur an die

Gemeinden und Bezirke , als moraliſche oder Ge —

ſaͤmtperſoͤnlichkeiten ergingen , und von denſelben als

ſolche befriedigt werden , ſo dauert die Identitaͤt

der Glaͤubiger und Schuldner ( . H. derer , die zu viel

und derer , die 3u wenig geleitet haben ) fört , und

die Ausgleichung in der einzigen Vorausſetzung , daß

die Materialien , dD. H. die Bemweife dber die Leis

fungen in einiger Vollſtaͤndigkeit vorliegen — kann unz

bedenklich geſchehen . Wo kein Wechſel der Per —

fonen eintritt , da iſt eine ſpaͤtere Ausgleichung einer

augenblicklich geſchehenden , an Wirkung und Rechtsbe⸗

gruͤndung gleich .

Allein auch dieſe —obwohl ſehr ſcheinbare — Vor⸗

telung if im inneren Grunde irrig und ohne affen

Rechtsboden , wie aus nachſtehenden Betrachtungen

hervorgeht .

Die Kriegsforderungen , wie in der Regel alle

Staͤatsforderungen , gehen nur an die Einzelnen ,

als die eigentlichen Staatsglieder und Leiſtungspflich —

tigen ( an moraliſche Perſonen , alſo auch Gemeinden ,

nur in ſofern ſie als ſolche ein ſteuerbares Vermoͤgen

befigen , wodurch fie zür Leiſtung nach Maßregeln defe

felben , und gleich den Privaten verpflichtet werden )

wenn der Gtaat die Gemeinden oder Bezirke zu

Leiſtungen aufruft , ſo iſt dieſes lediglich eine Maßregel

—
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der Adminiſtration , wodurch das Rechtsverhaͤltniß
keine Aenderung erleidet . Die Gemeinden — als

Summen von Einzelnen oder als Inbegriffe von Per —

ſonen , die ein betreffendes Steuercapital beſitzen —

werden nach der Maffe des in- ihnen enthaltenen

Gteuerfubfirats zu Beytrágen aufgefordert , und ihren

Vorſtehern oder Municipalitaͤten die Subrepartition un —

ter die Einzelnen — etwa auch die Uebernehmer eines

verhaͤltnißmaͤßigen Theils auch das Geſamtvermö —

gen der Gemeinden — uͤberlaſſen . Aber deswegen

ſind ſie , die Geſamtheiten ( wiewohl wir wollen blos von

den Gemeinden ſprechen , weil die Geſamtperſoͤnlichkeit der
Bezirfe in einem weit geringern Maße Statt fin —
det , alſo hier noch weit weniger , als bey Gemeinden

der Begriff einer Geſamtverbindlichkeit aufge —
ſtellt werden kann ) , alſo deswegen ſind die Gemeinden ,
als ſolche , doch nicht die eigentlich Pfluchtigen , und

eine zwiſchen ihnen zu pflegende Abrechnung kann nur

in dem Sinne und in der Vorausſetzung eine recht —
liche Bedeutung haben , daß das Ergebniß der Abrech —

nung durch ihre Vermittlung auf die Einzel —
nen , als die eigentlichen Guthabenden und Schuldigen ,
ſeine Wirkung aͤußere , daß alſo eine Ausgleichu ng
zwiſchen den Einzelnen als letztes Reſultat der gez

doppelten Operation , und als alleiniges rechtli —

ches Ziel derſelben herauskomme . Da nm nach dem

Obengeſagten eine Ausgleichung zwiſchen Ei ngel
nen nach bereits eingetretenem vielfaͤltigen Perſonen —
wechſel ein rechtliches Und ing iſt , ſo muß auch eine ,
blos auf dieſes Unding abzielende , vorlaͤuftge Aus -

gleichung unter den Gemeinden nicht weniger
rechtlich nichtig , alfo unbedingt verwerflich ſeyn .
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Oder warum denn ſonſt folen die Gemeinden

unter ſich gleichgeſtellt werden , wenn nicht wegen der

unter ihnen begriffenen Einzelnen ? — Welche

Rechtsnothwendigkeit iſt es , daß alle Gemeinden

im Staat als Geſamtperſoͤnlichkeiten gleichgeſtellt wer —

den ? — Sind Åbrigeng die Einzelnen gleichaefelt ,

dann find eg die Gemeinden — wenigſtens als Sum —

men von Einzelnen betrachtet ( ja ſelbſt Geſamtperſoͤn —

tichfeiten , weil man diefe dann behandeln fann , wie

Einzelne ) auch ; aber eine Gleichſtellung der

Gemeinden kann Statt finden bey der groͤßten Un —

gleichheit der Leiſtungen der Einzelnen . Solche Gleich —

ſtelling unbedingt begehren , heißt alſo die Perſoͤnlich —

keit der Einzelnen untergehen machen in der Ge -

ſamtperſoͤnlichkeit der Gemeinden , eg heißt den wirk —

tich Lebendigen Unrecht thun , um den myſti —

ſchen Perſonen ein von ihnen nicht angeſprochenes

und nicht anzuſprechendes Gleichmagß anzulegen . Wenn

z. B . ich als Einzelner ſchon mehr geleiſtet habe , als

nach dem Verhaͤltniß zu allen andern Einzelnen im

Staat mir zur Laſt fiel , wie kann ich darum , weil

vielleicht meiine Gemeinde bey der Summirung ihrer

Beytraͤge , oder der Beytraͤge ihrer Glieder gegen eine

andere im Ruͤckſtand bleibt , zu einem weitern Beytrag

angehalten werden ? Und wie kann mir , der ich vielleicht

perfónlich sehr wenig geleiſtet habe , deswegen , weil

meine Gemeinde bey der allgemeinen Abrechnung ein

guͤnſtiges Loos zieht , eine Verguͤtung rechtlich zukom —

men ? Beides wuͤrde aber in unzaͤhligen Wiederholungen

Statt finden , wenn man die Peraͤquation zwiſchen den

Gemeinden ins Werk richtete . Denn die Vertheilung

der Guthabung oder der Schuldigkeit unter die Ge —

meindeglieder wuͤrden ſodann nach dem Verhaͤltniß
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Der jetzigen Steuerpflicht der Einzelnen geſchehen , und

dieſe iſt von dem Verhaͤltniß der ehemaligen Leiſtung
und Pflicht unendlich verſchieden , alſo unvermeidlich ,
daß unzaͤhligemal einen Erſatz empfange , dem keiner

gebuͤhrt , und zur Hinausbezahlung gezwungen werde ,

wer eher Verguͤtung zu fordern haͤtte , unvermeidlich
alſo , daß den wirklichen Perſonen weſentliches Unrecht

geſchehe , um den idealen Perſonen ein ertraͤumtes

Recht zu gewaͤhren . Auch wenn die Verguͤtung — bey

etwa eingeſehener Unmoͤglichkeit , einer rechtlichen Ver —

theilung unter die Einzelnen , und alſo aufgegebenem

Project der Localausgleichung — nur aus der Gemein —

dekaſſe geſchaͤhe , oder in die Gemeindekaſſe floͤße, bliebe

das Unrecht . Denn der Gewinn oder Verluſt der Gez

meindekaſſe iſt es mittelbar immer auch får Den Einzel -

nen , und ceine in der Gemeinde A; verordnete Umfage

zum Vortheil der Gemeindekaſſe von B. und umgekehrt ,
oder auch nur eine Verwendung von ſonſtigen Gemein —

demitteln zu ſolchem Zweck iſt daher gleich ungerecht ,
wie die an die Einzelnen als Einzelne gerichtete Aus —

gleichungsforderung .

3) Was aber auch die wirklich von den Gemein —

den als ſolche getragene Laſt betrifft , ſo kann keine

Ausgleichung begehrt werden . Schon die Verſchieden —
þeit Der Principien , die man bey der Uebernahme von

Lafen auf die Gemeindefafe beobachtete , macht eg

unmóglich . Die eine Gemeinde hat mehr , die andere

weniger , Die eine hat diefe , die andere eine andere

Gattung der Kriegglaften hier aug Gemeindemit -

teln beftritten , dort auf die Gchultern der Einzel -
nen gewålzt . Weiter fol zwar angenommen werden ,
daf auch die Geſamtperfoͤnlichkeiten Glieder des Staa —

tes ſind , ( obwohl unſer Staatsrecht ſie nicht ausdruͤck
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lich als ſolche erkennt ) . Was hat aber eine Claſſe der

Staatsglieder vor der andern voraus , oder wie iſt ſie

ſo ſtreng von den andern geſchieden , daß eine Aus —

gleichung unter ihr privativ ohne Ausdehnung auf alfe

andere Gtaatgglieder folte Gtatt finden fónnen oder

måfen ? Wie fnnte man 3. B . fordern , daf etwa die

Gtandesherren unter fih — nåmlich opne Yuga

gleichung mit allen uͤbrigen Buͤrgern in Ruͤckſicht jener

Kriegslaſten ſich gleichſtellen ließen ? oder wie fónnte

man die Pfdrreyen deg Landes blog unter fidh

zur Ausgleichung zwingen 2 — Wenn ſie es freywillig

thun , ſo iſt — bey Beobachtung der noͤthigen Formen

— dagegen niht pu erinnern . Aber die Staats -

gewalt , die Gefeggebung deg Staateg fann

hier nur Allgemeines verordnen , und es hat auch

in dieſer Beziehung — naͤmlich bey der Entgegenſtel —

lung der Gemeinden gegen die Einzelnen — das Prin —

cip der Peraͤquation nur alsdann Bedeutung und

Rechtsboden , wenn dieſe allgemein , D. h. nicht blog

zwiſchen Gemeinden wechſelſeitig , ſondern zwiſchen allen

Gemeinden und Einzelnen ohne Ausnahme ins Werk

au richten ift . ;

4 ) Und endlich : Wag får cin grofer politiſcher

Nugen fol denn aug der Gleich fellung der Ge⸗

meinden herdorgehen ? Dem Ruin der Gemeinden

zuvorzukommen , mag raͤthlich und nothwendig ſeyn ,

nicht aber fie unter fich gleihaufte ( len . Nun måHte

aber , abgeſehen vòn der Unzuverlaͤßigkeit der ganzen

Berechnung , deren Elemente ſchon , hier durch Nachlaͤßig —

keit , dort durch Unredlichkeit , und dort durch Zufall

unlauter oder verfaͤlſcht , uͤberhaupt aber wegen Verz

fhiedenpeit der Manipulation : gang unbemweifend find ,

gar mancher Gemeinde , wenn auch dag Ergebniß der
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Peraͤquation vortheilhaft fuͤr fie augfiele , det Ruin

gleichwohl noch bevorſtehen , und manche , die jetzt dem
Ruin nahe iſt , gleichwohl durch das Ergebniß jener
Peraͤquation , zu noch weitern Beytraͤgen angehalten
werden , Wenigſtens wuͤrde ſolches nach dem vorliegen⸗
den Geſetzentwurfe , wefcher die Central - yon den Lo -
cal - Laffen unterfeheidet , und die legten unpergůtet lafe
fen wil , gar håufig geſchehen , indem gerade diejenigen
Laſten , welche man nicht verguͤten will , die ſchwerſten ,
drückendſten und erſchoͤpfendſten geweſen ſind ( z. Be die

Einquartirungslaſt , welche oftmals nicht nur die Ein —

zelnen , ſondern auch die Gemeinde , als Geſamt —
heit , erdruͤckte . )

Jeh frage daher wiederholt : warum ſollen die
Gemeinden unter fich gleichgeſtellt werden ? AS Ges

ſamtperſoͤnlichkeit — alſo als eine einzelne Gat -
tung der GtaatSglieder —find fie eg einander fo wenig
fhuMDig , als 3. B . die Grundherren oder Ritterkantone ,
oder Kirchen unter einander ( und ohne allgemeine
Gleichſtellung ) . Als Summen von Einzelnen ſind
ſie es einander wieder nicht ſchuldig , weil diejeni —
gen , die man hier im Auge haͤtte , naͤmlich die Ein —
zelnen , davon nimmer nach Recht und Billigkeit ,
ſondern nach bloßem Zufall den Vortheil oder Schaden
erfuͤhren , und daher die Anzabl der Einzelnen , die
durch die Kriegsleiſtungen verkuͤrzt , oder uͤbermaͤßig
gedruͤckt wuͤrden , nun im Ganzen fich eher vermehren
alg vermindern wmårde , Warum alſo eine unermeßlich
muͤhſame , Zeit und Geld koſtende , zu vielen Zerwuͤrf⸗
niſſen und Hader fuͤhrende Operation vornehmen , deren
Reſultat nothwendig das mannigfaltigſte und gehaͤſſigſte
Unrecht , und deren Nutzen — Unterſtuͤtzung einiger
beſonders herabgekommenen Gemeinden — aͤußerſt be⸗
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ſchraͤnkt , und auch ohne dieſe Maßregel auf weit ein⸗

facherem und leichterem Wege zu erreichen waͤre ? —

Der Weg naͤmlich waͤre folgender :

Man ſcheide aus der großen Maſſe von Kriegs —

leiſtungen nur diejenigen aug , fùr welche bey der Ginz

forderung — nicht etwa blog P eraͤquation — fonz

dern Bezahlung verheigen mard , und deren Betrag alg

wahre Staatsſchuld , als Schuld der Geſamt⸗

heit — nicht als Bergútungg - und Compenſations⸗

Gegenſtand zwiſchen dem Einzelnen erſceheint . Dieſe

Schuld zahle man durch eine auf dem Wege der allge -

meinen — ordentlichen oder augerordentlihen — Bez

ſteuerung hereinzubringenden Summe , oder ſtelle

Staatsſchuldſcheine dafuͤr aus . Nicht minder

laſſe man etwa denjenigen Gemeinden , welche — nicht

eben genau nach dem aus den geſammelten Peraͤquations⸗

materialien hervorgehenden Maaß ihrer Praͤgravation ,

ſondern vielmehr nach dem Maaß ihrer durch den

Kriegsdruck uͤberhaupt und alle ſeine Folgen bewirkten

wirklichen Noth — einer Unterſtuͤtzung ganz vorzuͤglich
beduͤrftig und wuͤrdig erſcheinen , eine ſolche aus den

allgemeinen Staatsmitteln zugehen : alsdann

ſind alle jetzt noch irgend erreichbare Zwecke erreicht ,

und alles Unrecht iſt vermieden , wenigſtens kein neues

Unrecht zum alten gehaͤuft .

Noch bleibt uͤbrig , in Kuͤrze zu unterſuchen , ob

das vom Standpunkt der Theorie , oder des erſt zu

gebenden Geſetzes als verwerflich dargeſtellte Per —

aͤquationsgeſchaͤft , vieleicht von jenem der fhon ges

gebenen poſitiven Geſetze , und der davon blos

noch zu machenden naͤhern Anwendundg zu rechtfer —

tigen ſey ? —
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Der hochverehrte Herr Berichtserſtatter hat auch

die ſe Anſicht , als letztes Moment mit Scharfſinn und

PR Nachdruck , durch Aufſtellung von vier angeblich pofitis
|

ven Feffesungen , urgirt , allein , wie ich. glaube , mit

| Unrecht .
[i Denn

| Ereng : Die Cabinetgordre vom Fahr 1809

—0 kann ſchon nach ihrem hoͤchſt ſummariſch gefaßten In —

i balte , welcher blos die fruͤher beſtandenen Adminis

ii firatit - Anordnungen / über Peråquirung der - Kriegg -
| fajten in den 3 dDamaligen Provinzen „ auf den neuor —
| ganiſirten Geſamtſtaat ausdehnt “ , auch blos von
|

„ Etappenkoſten “ nicht von ſaͤmtlichen Kriegsleiſtun —

| gen fpricht , daher auch Den Fortbeftand der Etappens
l einrichtung vorauszuſetzen ſcheint , fuͤr nichts anders ,

als eine gleichfalls blos adminiſtrative und interimi —

ſtiſche Verordnung gelten , als eine bloße Verfuͤgung
| an die Behörden , welchen allein fie auch befannt gez

macht ward . Eg ift eine durchaus unftatthafte Wn -

nahme , daf eine Verordnung wahre Geſetzeskraft haben

koͤnne , welche nicht gedruckt , alſo dem Volk , deſſen
- Rechte , und hier ingbefondere defen Eigenthumgrechte

und mwechfelfeitige Forderungen , eg befimmen foll nicht
kund gemacht worden iſt . Geſtehen wirs offen . Wir

hatten damals uͤberhaupt ſehr wenige eigentliche Geſetze .
Der Buͤrger mußte ſich gefallen laſſen , was uͤber ihn

erging , und nicht ſeiner Rechte auf Gleichſtellung wil —

len , ſondern blos aus ſtaatswirthſchaftlichen Gruͤnden ,
weil naͤmlich von gleich Belaſteten mehr zu erſchwin —

gen iſt , verordnete die Adminiſtration jene Gleichſtel —

tung , die aber niemals in ' s eigene Recht der Buͤrger

erwuchs , ſondern bloße Norm fuͤr die Regierungsſtellen
blieb .
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Aber ſelbſt wenn die Cabinetsordre ein Geſetz waͤre,

fo bånde fie ung hier nicht . Ihre Beſtimmungen ſind

fo vag , daf fie eigentlich nichts befimmt , und zumal

die wichtigſten Punkte , naͤmlich die Art und Zeit der

Peraͤquation ganz unbeſtimmt laͤßtes Nun haͤngt aber

von der Art der Peraͤquation die ganze Gerechtigkeit

oder Ungerechtigkeit des Geſchaͤfts , und alles Ergebniß

deſſelben , fuͤr Einzelne und Gemeinden , ab . Eg ift

ihnen nichts zugeſichert durch den blos allgemeinen

Grundſatz , als hoͤchſtens ein kuͤnftig daruͤber zu erlaſ⸗

ſendes — aber dann nicht ruͤckwirkendes Geſetz , und

deſſen Baſis , wenn man nicht annehmen mwil , eg fey

etwas Unrechtes verheifen worden , die vorhin entwidel

ten Grundfåge , dD. b. eine augenblicklich oder in der

kuͤrzeſten Friſt nachfolgende Ausgleichung ſeyn muͤſſen .

Da dieſes Geſetz bis jetzt nicht kam , und da die Friſt ,

binnen welcher allein eine dem Recht entfprehende Ers

füllung der in der Cabinetsordre ausgeſprochenen Aus⸗

gleichung moͤglich war , laͤngſt verſtrichen iſt , ſo hat ale

Kraft und Bedeutung jener Ordre von ſelbſt aufgehoͤrt

ſie iſt erloſchen durch Nichterfuͤllung , wir ſtehen

wieder auf dem reinen Boden der freyen Geſetz —

gebung —
Zweytens : Die weiteres Verordnung von 1812

iſt nach ihrer eigenen Erklaͤrung eine blos proviſoriſche

Verfuͤgung zu einiger Befolgung des in der Cabinets⸗

ordre von 1809 . auggefprochenen s Grundfageg der

Kriegskoſtenausgleichung Sie enthaͤlt theils vorbe —

reitende Maßregeln , theils proviſoriſche Verguͤtungs ?

normen , und vertróftet §. 28 . in Ruͤckſicht der definiti —

ven Ausgleichung auf eine ſpaͤter zu erlaſſende weitere

Verordnung . Sie vertröoͤſtet alſo auf Etwas , was jetzt

zu geben nicht mehr moͤglich iſt , und hat daher gleich⸗
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maͤßig wie die Cabinetgordre , oder auch wie eine etwa
waͤhrend des dreyßigjaͤhrigen Kriegs erlaſſene aͤhnliche
Verordnung , durchaus keine Kraft und Bedeutung mehr .
Was in ihrer Gemåfheit ſchon geſchah , iſt wohl guͤltig
geſchehen , auch moͤgen die geſammelten Rechnungen
als Notizen intereſſant ſeyn , aber nimmer kann durch
ſie rechtlich und phyſiſch moͤglich werden , was einmal
rechtlich und phyſiſch unmoͤglich iſt , naͤmlich eine wahre
der Idee auch nur von fern entſprechende allgemeine
Peraͤquation .

Drittens : Bey der nachmals eingetretenen we —

ſentlichen Veraͤnderung aller Verhaͤltniſſe vermehrte ſich
noch das Chaos , und daher die Unmoͤglichkeit einer
ſpaͤter zu treffenden Ausgleichung , und die Vertråge
mit den Verbündeten , welche der Herr Berichtserſtat —
ter alg einen mweitern pofitiven Grund anführt , bringen
wohl die Verbindlichkeit zur Vertheilung der erhalte —
nen Vergütungen unter die Landestheile nach Dem migs
lichſt genau zu eruirenden Verhaͤltniß ihrer Leiſtungen
hervor , aber ſie aͤndern die oben ausgefuͤhrten Rechts —
verhaͤltniſſe der Buͤrger unter ſich und die Natur der

Dinge nicht . Endlich

Viertens iſt es allerdings eine ſehr dringende
Aufgabe fuͤr die nunmehrige Geſetzgebung , uͤber die

Kriegskoſtenvertheilung eine dem Recht gemaͤße Norm

zu beſtimmen , aber ſie kann es nur fuͤr die Zukunft ,
nicht fuͤr die Vergangenheit thun —

Nach allen dieſen Betrachtungen — fuͤr deren

Weitlaͤuftigkeit in der Natur des Gegenſtandes die

wohl genuͤgende Rechtfertigung liegt — moͤchte wohl der

Antrag auf voͤllige Verwerfung des Geſetzentwurfs be —

gruͤndet erſcheinen . Allein ich geſtehe , daß ich dem von
dem Berichtserſtatter vortrefflich entwickelten Grundſatz ,
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wonach gemeinwichtige Gegenftånde , wo immer moͤglich ,

nicht ſchon durch einſeitiges Abſprechen einer einzelnen

Kammer von der Hand zu weiſen , ſondern auch der

andern Kammer die Gelegenheit , fich Darüber augus

fprechen , durch geeignete Mittheilung zu geben fey ,

vollfommen beypfichte , und nur bedaure , Daf derfelbe

nicht auch fruͤher , zumal bey der Verhandlung uͤber

meine Motion , die Abſchaffung der Staats —

frohnen betreffend , iſt beobachtet worden . Es iſt

unſere Pflicht , ihn zu beobachten , und der Weg dazu

iſt gegeben durch das Recht der Verbeſſerungsvorſchlaͤge ,

womit ein Geſetzentwurf , oder eine vorgeſchlagene Bitte

um ein Geſetz begleitet , und alſo in veraͤnderter Ge —

ſtalt an die andere Kammer gebracht werden fann .

Die Verbeſſerungsvorſchlaͤge , welche ich hiernach

fuͤr das vorliegende Geſetz in Antrag bringe , beſte —

hen in folgenden :

1) daf dag Gefez får die Bufunft und niht fúr

die Vergangenheit gegeben werde , dD. H. alfo , daf darin

die Leitungen , welche und in wiefern fie bey einen

etwa kuͤnftigen Krieg , oder Durchmarſch , oder Beſetzung

als Gegenſtaͤnde einer allgemeinen oder theilweiſen Aus —

gleichung betrachtet und behandelt werden ſollen , moͤg⸗

lichſt genau beſtimmt , und fuͤr die Art der unmittelba —⸗
ren Beſtreitung und nachherigen Ausgleichung befrie —

digende Normen gegeben werden .

2 ) Daß fuͤrs Verfloſſene das Vorhaben einer foͤrm—

lichen Peraͤquation voͤllig aufgegeben , dagegen diejeni —

gen Leiſtungen oder Verluſte , wofuͤr der Erſatz bereits

rechtsguͤltig als Schuld vom Staat uͤbernommen , oder

ſolche Uebernahme durch ganz beſtimmte Verordnung

zugeſagt worden — ohne weitere Peraͤquationsopera⸗
tion — auf die Geſamtheit uͤberwieſen , d. h. entweder
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durch foͤrmliche Schuldſcheine bedeckt , oder durch eine

außerordentliche ( etwa eine allgemeine Vermoͤgensſteuer )
bezahlt werden moͤchten , und daß außerdem

3) fuͤr diejenigen Gemeinden oder Bezirke , welche
durch den Kriegsdrang in auffallend große Noth geras
then , eine maͤßige Unterſtuͤtzungsſumme gleichfalls aug

gemeinen Gtaat8mitteln möchte beftimmt werden . Endlich
M daß , wofern von gewiſſen Perſonen oder Claf -

fen offenbar zu wenig follte geleiftet morden feyn , eine

billige Nachforderung an dieſelben — in ſoweit naͤmlich
die Identitaͤt der Perſonen noch erkennbar geblieben =

tatt finden folle .
Die Begrånduüng diefer Anträge liegt in dem frå -

þer Gefagten . , Mber eg ift flar , daf die naͤheren Bors

ſchlaͤge fuͤr Punkt 1. am beſten aug cinér nochmaligen
Commiſſtonsverhandlung hervorgehen koͤnnten . Zwar
enthaͤlt der Commiſſtonsbericht bereits die meiſten da⸗

fuͤr maßgebenden Principien des Rechts wie der Klug —
heit , und ſehr lichtvoller und gruͤndlicher Darſtellung ;
doch wuͤrde natuͤrlich manche Modification nothwendig
oder moͤglich werden , wenn man das fuͤrs Vergangene
Vorgeſchlagene in ein fuͤr die Zukunft paſſendes Geſetz ,
alſo ohne Hemmung durch ſchon vorhandenen chadti —
ſchen Stoff und poſitive Verwirrung — umzuarbeiten
gedaͤchte . Uebrigens bin ich der Meinung , daß ohne
Zuruͤckverweiſung an die Commiſſion , nach dem Leit —

faden des uns vorliegenden vortrefflichen Berichtes ſich
uͤber die allgemeine Beſtimmung , ſey es nun als Ver —

beſſerungsvorſchlaͤge zu dem vorliegenden Geſetz , oder
als Antraͤge fuͤr einen zu erbittenden weitern Geſetz —
vorſchlag leicht koͤnnte verſtaͤndiget , und etwa der Vor —⸗

ſchlag der ſpecielleren Beſtimmungen dann Einer hohen
Regierung duͤrfte uͤberlaſſen werden
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Waͤhlte die hohe Kammer den Weg der Verbeß —

ſerungsvorſchlaͤge oder Zuſaͤtze zum gegenwaͤrtigen Ges

ſetz , ſo wuͤrde , nach dem Leitfaden deſſelben , bep

Art r . die Aufzaͤhlung derjenigen Kriegslaſten , welche

und wiefern ſie in Zukunft als gleichmaͤßig unter alle

Staatsbuͤrger zu vertheilende Laſten muͤßten betrachtet

und behandelt werden — etwa auch die Feſtſtellung der

Ausnahmen ( welche naͤmlich z. B . alg blofe Local - oder

Bezirks - Laſten zu betrachten kaͤmen ) ihre ſchicklichſte

Stelle finden . Das Geſetz uͤber gleiche Vertheilung

kuͤnftiger Kriegsleiſtungen , obſchon in der Tendenz von

jenem uͤber Ausgleichung verfloſſener Leiſtungen verſchie —

den , iſt gleichwohl dem letzten in Bezug auf die zu

regulirenden Gegenſtaͤnde ſehr nahe kommend , und der

vorgeſchlagene Leitfaden daher bequem und paſſend . Bey

Mrt . 2 . wmårde fodann die allgemeine Norm fůr die

Taxirung der verſchiedenen Beytraͤge und Leiſtungen

aufzuſtellen ſeyn , mit einem hinreichenden Spielraum

fuͤr das adminiſtrative Ermeſſen in den jeweils vor —⸗

kommenden Faͤllen .

Der Art . 3- — wie im gegenmwårtigen Geſetzvor —

ſchlag — koͤnnte die Weiſe der Liquidation und Rich⸗

tigſtellung oder Saldirung beſtimmen ; und ich erlaube

mir hier vorlaͤufig und ganz ſummariſch zwey einfache

Principien anzugeben , durch deren wohlgeregelte An —

wendung der ganze Zweck aufs Vollkommenſte und

Befriedigendſte wuͤrde erreicht werden , naͤmlich:

a) Bezahlung aler im Mrtifel r - beftimmter

Gegenftåánde mit Vong Cin fofern nicht einige Leiſtun —

gen ſelbſt mit Barſchaft zu bezahlen ſollte , raͤthlich be —

funden werden ) .

b) Gleichzeitiges — und in furzen Terminen zů wies

derholendes — Ausſchreiben außerordentlicher
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( GKriegs - ) Steuern uͤber den ganzen Staat , bey
deren Entrichtung die Bons wie Geld muͤßten an —

genommen werden . Hierdurch wuͤrde , was der Gtaat

der Gegenwart aufzubuͤrden fuͤr moͤglich und rathſam
hielte , im ſchnellſten Gang unter alle Staatsbuͤrger
gleichmaͤßig vertheilt werden . Die Einwechslung der

noch weitern Bons gegen foͤrmliche Schuldverſchreibun —
gen wuͤrde endlich den uͤbrigen Theil der Laſt den kuͤnf —
tigen Buͤrgern und abermals im Gleichmaaß zuſchieben ,
ſonach die ganze Operation vervollſtaͤndigen . Ich be —

gnuͤge mich vor jetzt mit dieſer Andeutung , die weitere

Ausfuͤhrung zur geeigneten Zeit mir vorbehaltend .
Die nun folgenden Artikel 4 bis 6 wuͤrden ſodann ,

nach Mafgabe melner obigen Vunéte 2. 3. u. 4. dahin
abzuaͤndern ſeyn , daß das Aufgeben des Peraͤqua⸗
tionsvorhabens fuͤr' s Verfloſſene ausgeſprochen , und

dagegen als einiges Surrogat die noͤthige Beſtimmung
uͤber beſagte Punkte , zumal uͤber PunÉt 3- gegeben
würde .

Der Betrag der hiernadh auf die Staats kaſſe
oder auf die Geſamtheit zu uͤbernehmenden Schul —
den - und Unterſtuͤtzungs Summe wuͤrde ſohin durch
Die Regierung auszumitteln , und durch den — naͤchſten
—Landtag anzuerkennen ſeyn .

Sollte die hohe Kammer die zu At

vorgeſchlagenen Abaͤnderungen , als den Begriff eines

Verbeſſerungsvorſchlags uͤberſchreitend , anſe —
hen , ſo koͤnnte die Beſchlußfaſſung daruͤber gleichwohl
unverzuͤglich und ohne allen Anſtand geſchehen , naͤm —

lich im Wege der noch ruͤckſtaͤndigen , und durch aus⸗

druͤcklichen Beſchluß vorbehaltenen Erledigung jenes
Theils meiner Motion ( Abſchaffung der Staatsfrohnen
betitelt ) welcher von Kriegsleiſtungen handelt , und
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noch nicht discutirt , jedoch , da die Berichtserſtattung

laͤngſt erfolgte , reif zur Diseuſſion iſt .

Die zu Art . 4. bis 6. vorgeſchlagenen Abaͤnderun⸗

gen uͤbrigens ſcheinen mir in keinem Fall den Gegen —

ſtand des vorliegenden Geſetzentwurfs zu uͤberſchreiten ;

denn ſein Gegenſtand iſt in allgemeiner Abfaſſung : „ end⸗

liche Regulirung der alten Kriegslaſten - Sache , endliche

geſetzliche Beſtimmung uͤber Behandlung derſelben, “

nicht eben „ Peraͤquation “ im ſtrengſten und eigent —⸗

lichen Ginn : Es iſt auch mein Vorſchlag der ein —⸗

zige Weg , worauf unfer Gefegentwurf vor der võls

ligen Vermerfung gerettet , und fohin noch an die zweyte

Rammer gebracht werden Fann .

Srhr . v. Tuͤrkheim : Als Berichtserſtatter finde

ich mih aufgefordert , voreré meine Anficht Hber diè

zu befolgende Ordnung der Berathung mitzutheilen

Zuerſt wird die allgemeine Eroͤrterung der Verpflichtung

zur Verguͤtung der in Frage ſtehenden Kriegskoſten ,

mithin deg Gegenſtandes des Geſetzentwurfs im Gan —⸗

zen und des etwa aus der Nichtanerkennung dieſer Ver —

pflichtung abgeleiteten Antrags auf Verwerfung deſſel —

ben kommen , — ſodann der äaufgeſtellte Unterſchied

zwiſchen den ſogenannten Central⸗ und Local - Laſten ,

weil der Geſetzentwurf ſich auf erſtere beſchraͤnkt , zwey

Mitglieder der Commiſſion aber von dieſer Beſchraͤn —

kung einen beſondern Verwerfungsgrund hernehmen

Erfolgt eine Verwerfung weder aus dem erſten , noch

aus dem zweyten Grund , ſo kann alsdann erſt in die

Eroͤrterung der einzelnen Beſtandtheile des Geſetzent —

wurfs und der vorgeſchlagenen Verbeſſerungen nach

dem 86. 17 . des Commiſſtonsberichts eingegangen wer —

den . Endlich bleiben , und zwar in jedem Falle zwey

weitere Mntråge der Commiffion , nåmlidh in Betreff

Wrotofolfe dér 1. Kaniner . at B3 . i8
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eines Geſetzes uͤber die Kriegskoſtenabrechnung in den

einzelnen Gemeinden , und eines Ausweiſes uͤber die

von den Verbuͤndeten bezogenen Entſchaͤdigungsgelder ,
ſo wie die auf die heutige Veranlaſſung ausgeſetzte
Berathung uͤber die Motion des Herrn Hofraths v.
Rotte in Betreff der Krieggfrobnen und anderer

Kriegslaſten uͤbrig .
Da nun in jedem Falle die aug allgemeinen Gruͤn —

en beſtrittene Statthaftigkeit der Kriegskoſtenverguͤtung
oder Ausgleichung — ich werde auf den herausgehobe —⸗
nen Unterſchied dieſer beiden Ausdruͤcke zuruͤckkommen
—zuerſt zur Sprache kommen muß , ſo erlaube ich mir

jetzt gleich einige Bemerkungen uͤber die fo eben gehal -
tene Nede . Gie if zwar zu verwidelt , als dag ich
ihr Punkt fuͤr Punkt nachfolgen koͤnnte , doch glaube ich
aus derſelben dasſenige aufgefaßt zu haben , mag hier
das Weſentliche iſt .

In dem Commiſſtonsberichte war eg nicht darum

zu thun , Zweifel zu erregen , und unentſchieden hinzu —
ſtellen , ſondern Antraͤge auf beſtimmt ausgeſprochene
Anſichten zu gruͤnden ; nunmehr aber werde ich frey⸗
muͤthig angeben , welches nach meiner Meinung die

ſchwaͤchere Seite der Sache iſt , deren Eroͤrterung nicht
ganz unfruchtbar iſt , ſondern weiter fuͤhren kann .

Wasg die erfte aufgeftelte Frage betrifft : ob ibers

haupt eine Berpflichtung deg Staats zur Verguͤtung
der Kriegslaſten beſtehe , ſo glaube ich in der ſo eben

gehaltenen Rede keine directe Beſtreitung dieſer Ver —

pflichtung , ſondern nur einige Unterſcheidungen und

Beſchraͤnkungen vernommen zu haben , deren Verfolgung
mir hier nicht noͤthig ſcheint , wie namentlich die Be -

hauptung , daß vom Feinde auferlegte , oder auch von

Verbuͤndeten tractatenwidrig erpreßte Kriegsleiſtungen
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von dieſer Verguͤtungspflicht ausgeſchloſſen ſeyen , was

dahin geſtellt bleiben mag , weil dieſer Fall Hier nicht

eintritt .

Die zweyte , von dem geehrten Redner aufgeſtellte

Frage , welche verſchiedene Wege offen ſtehen , um die

Verguͤtungspflicht zu realiſtren , in Verbindung mit der

Anwendung auf den gegebenen Fall iſt hingegen hier

die entſcheidende . Er hat ſehr richtig den Weg der

Repartition und den Weg der Bezahlung als einer

contrahirten Schuld unterſchieden , und ich kann ihm

ſehr Vieles von dem , was er uͤber den erſten geſagt

hat , zugeben , muß aber bemerken , daß der Weg , wel⸗

cher bey uns eingeſchlagen worden iſt , ſeinem Weſen

nach der zweyte iſt , und daß es ſich demnach hier ei —

gentlich nur von Bezahlung einer Schuld des Staates

handelt , denn blos der einſtweilige Vorſchuß der Kriegs⸗

leiſtungen fuͤr den Staat iſt den einzelnen Landesthei —

len durch Repartition oder eine nach Umſtaͤnden bemeſ⸗

ſene Zuſchiebung auferlegt worden . Daß bey uns die

Kriegsleiſtungen nicht in dem Sinne des Redners durch

Repartition ausgeglichen und abgethan worden ſind ,

geht daraus hervor , daß die Regierung gleich anfangs

dieſe Leiſtungen als Staalsſchuld erklaͤrt , d. h. Erſatz

derſelben zugeſagt hat , und ſie nur darum vorſchuß —

weiſe den einzelnen Landestheilen auferlegt hat , weil

fie. ihrer Natur nach eben fo wenig unmittelbar von

Der Regierung auf der Stelle angefchafft , als ibr Kos

ſtenbetrag voraus beſtimmt und angewieſen werden

konnte .

Daß die nachherige Zahlung die Geſtalt einer Aus —

gleichung erhaͤlt , kommt blog daher , weil man fich

bloger Formen und Worte wegen Feine unnåge Weit -

tåufigfeiten macht , und daher niht erf fùr die yol -

18 *
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ſtaͤndige Summe der zu verguͤtenden Kriegsleiſtungen
den Steuerbeytrag aus allen Theilen des Landes er —

hebt , um den Zahlungsbetrag ſodann wieder voll ſtaͤn⸗
dig zuruͤckzuſchicken , ſondern weil uͤberall nur ſo viel

erhoben oder hinausgezahlt wird , als der Steuerbeh —

trag oder die Forderung groͤßer iſt . Es iſt dies eben

ſo , wie wenn Handelsleute mit einander uͤber Ge —

ſchaͤfte , wodurch ſie ſich gegenſeitig Schuldner wuͤrden ,

Abrechnung pflegen , wobey blos das hinausgezahlt
wird , was nach Zuſammenſtellung des Soll und des

Haben der eine Theil ſchuldig bleibt , ohne daß darum

die Natur der gegenſeitigen Verbindlichkeit der Zah —
lung contrahirter Schuldigkeiten veraͤndert wuͤrde . Aus

dieſem Grunde iſt es auch im vorliegenden Fall ganz
gleichbedeutend , wenn man von Verguͤtung oder von

Ausgleichung der Kriegskoſten ſpricht .
Allein nicht ganz mit Unrecht iſt ein anderes Ar -

gument angefuͤhrt worden , naͤmlich , daß um eine Ver —

guͤtung oder Ausgleichung zu rechtfertigen , die Perſo⸗
nen , welche geleiſtet haben , und jene , welche die Ver —

guͤtung erhalten ſollen , die naͤmlichen ſeyn muͤſſen .
Meiner Meinung nach iſt dieß eben ſo anwendbar

auf den Weg der Schuldenzahlung , als auf den von
dem Redner beſchriebenen Weg der Repartition . Denn
es wuͤrde im Ganzen nicht ſchwerer halten , den , welcher
geleiſtet hat , als denjenigen , welcher die Forderung
deg erffern geerbt hat , augzumitteln .

Allein ift dief wirflich fo unmöglich , alg ohne nåbere

lnter fuchung nach allgemeinen Vermuthungen angenom —
men wurde ? Es iſt in dem Commiſſtonsberichte be —
reits geſagt worden , daß die Kriegsleiſtungen , wenige
einzelne Unregelmaͤßigkeiten abgerechnet , immer nur an

moraliſche Per ſonen , naͤmlich Gemeinden , gefordert wur⸗
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den , welche immer noch die naͤmlichen ſind . Hier iſt aber

nun freylich ein Unterſchied unter verſchiedenen Gat —

tungen von Kriegsleiſtungen zu bemerken ; mehrere der —

ſelben wurden auch wirklich von den Gemeinden als

ſolchen und aus Gemeindemitteln in letzter Analyſe

geleiſtet , einige Gattungen aber , naͤmlich die Einquar —⸗

tirungsverpflegung und die Vorſpannsleiſtungen wurden

zwar nur an die Gemeinden gefordert , aber groͤßten⸗

theils nicht von ihnen ſelbſt , ſondern von den einzelnen

Einwohnern geleiſtet ; auf dieſe Letztere , aber auch nur

dieſe , laſſen ſich nun wirklich einige der erhobenen Be —

denklichkeiten anwenden , und hier iſt , nach meiner

Anſicht , die ſchwache Seite der vorgeſchlagenen allge⸗

meinen Verguͤtung oder Ausgleichung .

Richtig iſt es zwar , daß auch dieſe Leiſtungen nur

den Gemeinden zugewieſen wurden , aber ihrer Natur

nach konnten ſie von dieſen , wenigſtens dem groͤßern

Theile nach , nicht wobl anders , als durch Subrepar —

tition auf ihre einzelnen Mitglieder aufgebracht werden ,

und hier iſt es alſo im Grund nur eine Art von Fiction ,

wenn man die moraliſche Perſon der Gemeinden als

die Leiſtenden betrachtet . Wenn man nun diefe Gat -

timg von Kriegspraͤſtationen den Gemeinden , welche

ſie in der Regel den Einzelnen aufbuͤrdeten , verguͤten

wollte ſo koͤnnte die Frage entſtehen , ob jene , welche

wirklich geleiſtet haben , noch ausgemittelt werden koͤn—

nen , und ob alſo die Verguͤtung auch am Ende noch an

den rechten Mann kommen wuͤrde , oder ob , da dieß

wirklich in ſehr vielen Faͤllen nicht mehr moͤglich iſt ,

den Gemeinden eine Bezahlung zu gut kommen duͤrfe ,

welche eigentlich ihren damaligen Einwohnern gehoͤrte?

Daruͤber ließe ſich noch Manches ſagen , was aber als

eme Frage , welche nur einzelne Leiſtungsgegenſtaͤnde

NAN N ANE T
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betrifft , auf die befondere Eroͤrterung derſelben ausge —
ſetzt bleiben kann , und den Grundſatz der Verguͤtung
im Allgemeinen nicht umſtoͤßt, da die meiſten Gattun —
gen bon Kriegsleiftungen , namentlich die Central - und
auh mehrere Local - Leitungen , wirflich von den Ge -
meinden enfmeder aug dem Gemeindevermoͤgen , oder
durch Contrahirung von Gemeindeſchulden definitiv
bewerkſtelligt worden find .

Nach ſtrengem Recht kann man nun nicht umhin ,
dieſe Kriegskoſten , welche die Gemeinden als ſolche
wirklich geleiſtet haben , denſelben zu verguͤten . Ich
kann wenigſtens nicht einſehen , daß , wenn die Glaͤu —

biger moraliſche Perſonen ſind , dieſe weniger Rechte
haben ſollten , als Individuen , beſonders da die Kriegs⸗
leiſtungen , von welchen hier die Rede iſt , nicht in dem
einen Fall moraliſchen Perſonen , deren Identitaͤt noch
vorhanden iff , und in einem andern Fall Individuen ,
welche ſich veraͤndert haben , ſondern immer nur erſtern
auferlegt worden find . Hier if dag Verhaͤltniß und
die Perſon des Glaͤubigers und Schuldners ganz klar ,
und es darf daher auch durchaus nicht in Verwirrun —

gen und Zweifel hineingezogen werden , welchen dieſes
Verhaͤltniß etwa bey andern Gegenſtaͤnden unterliegt .

Nur im Vorbeygehen will ich noch einen Punct in
der vorhin gehaltenen Rede beruͤhren . Es iſt naͤmlich
nach Anfuͤhrung aller Gruͤnde gegen die vorgeſchlagene
Ausgleichung geſagt worden , man koͤnne hoͤchſtens die

Bezahlung der noch vorhandenen Kriegsſchulden be —

werkſtelligen . Aus einem ſolchen Operate wuͤrden die

groͤßten Ungerechtigkeiten entſtehen , denn es iſt rein

zufaͤllig , ob zur Aufbringung ungefaͤhr gleicher Kriegs⸗
koſten in dem einen Landestheil viele Schulden gemacht
worden , und gegenwaͤrtig noch vorhandenſind , waͤhrend
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in einem andern mehr die Gegenwart , alg die Zukunft

in Anſpruch genommen , und das Meiſte mit aͤußerſter

Anſtrengung gleich baar aufgetrieben worden iſt . Man

fann alfo nicht dem einen Landestheile ſeine Schulden

zahlen , und dem andern die Verguͤtung der gleichen ,

oͤhne Contrahirung ſolcher Schulden getragenen , Laſten

verſagen .

Was nun die poſitiven , hier hauptſaͤchlich entſchei⸗

denden Beſtimmungen uͤber die Kriegskoſtenausgleichung
betrifft , ſo ſehe ich nicht ein , warum die Cabinetsordre

vom Jahr 1809 nicht die Kraft eines Geſetzes haben

ſollte . Ich bitte zu bedenken , daß in der damaligen

Periode , wo wir die jetzige Verfaſſung noch nicht hatten ,

das Großherzogthum uͤberhaupt durch Verordnungen ,

nicht aber durch Geſetze im jetzigen conſtitutionellen

Sinn regiert wurde . War ſie damals verbindend , ſo

iſt ſie es in ihren Folgen auch noch jetzt . Damals

konnte die Regierung in adminiſtrativer Form eine

Staatsſchuld begruͤnden , welche auch jetzt noch aner⸗

kannt werden muß . Daß jene Cabinetsentſchließung

nicht gedruckt worden iſt , ( was uͤbrigens gut geweſen

waͤre, ) aͤndert nichts an der Sache , weil ſie nur eine

Vorſchrift fuͤr die Behoͤrden war , und auch andere :

Staatsſchulden mußten damals und muͤſſen noch jetzt

bezahlt werden , mwenn auch nicht im Regierungsblatt
peréindet morden ift , daf der Staat diefe Verbindlich »

teit übernehme . Uebrigeng find alle Derartige nord -

nungen foriftlich von Den oberfen Behörden big zu

den Gemeinden herab erdffimet worden . Dag gedachte

Cabinetsentſchließung zu algemein und unbeſtimmt ge —

faßt geweſen ſeye , laͤßt ſich eben ſo wenig behaupten ,

denn ſie bezeichnete ganz deutlich , daß dieſelbe hin »

laͤnglich bekannte Ausgleichung , welche bis dahin auf
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Dem Umfang der drey Provinzen Statt gefunden hatte ,bon da an auf dag ganze gand generalifirt werden folte ,fie mwar affo remiffiv , und nicht vag .
Die proviſoriſche Verordnung vom Jahr 1812

war blos eine Ausfuͤhrung der fruͤher angeordneten
Ausgleichung . Daß die Kriegskoſten vergütet werden
follen , war ſchon lange ausge ſprochen, diefe Verord —
nung enthielt nur naͤhere Vorſchriften fuͤr das Ver —
fahren , und zwar mehr hinſichtlich der vorſchußweiſen
Auferlegung der Kriegsleiſtungen , als uͤber die Verguͤ⸗
tung ſelbſt . Wenn uͤbrigens geſetzlich ausgeſprochen iſt ,
daß etwas verguͤtet , nicht aber , wie die Berechnung
bewerkſtelligt werden ſolle , ſo folgt daraus nur , daß
dieß noch ſpaͤter beſtimmt werden koͤnne , nicht aber ,
daß nichts verguͤtet werden duͤrfe. Daraus , daß dieſe

Verordnung proviſoriſch genannt worden ift , folgt veis
ter nichts , als daß fie gelte , bis das Definitive ” nah -
kommt ; in ſofern alſo weder dieß noch ein neueres
Proviſorium nachgefolgt iſt , gilt ſte noch.

Was endlich die aus den Vertraͤgen mit den Ver⸗
buͤndeten abgeleitete Bekraͤftigung der Verguͤtungspflicht
betrifft , ſo beruht dief darauf , weit diefe Verträgeniht blog enthielten , daß die verbuͤndeten Maͤchte ſo
und ſo viel fuͤr eine Mundportion u. dergl . dem Lande
bezahlen ſollten , ſondern weil vermoͤge derſelben das
Großherzogthum — und zwar im Jahr 1813 noch aug -
druͤcklich auf Rechnung der in die gemeinſchaftliche

Operationskaſſe einzuwerfenden Brutto - Jahresrevenue— Namens dieſer Maͤchte die ausdruͤcklich anerkannte
Verguͤtungspflicht auf fih genommen hat , folglich dafuͤr

ftehen muf . Kommt daher der Staat bey der Anwei⸗
fung der Berbündeten zu kurz , ſo hat erden Regreß
an dieſe zu ſuchen , den Staatsangehoͤrigen aber die
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Verguͤtung gleichwohl nach den feſtgeſetzten Beſtimmun —⸗

gen zu leiſten .

Dieß iſt , was ich vorderſamſt uͤber den Gegenſtand

des Geſetzentwurfs im Ganzen zu bemerken fuͤr noͤthig

fand , wenn die Berathung ins Einzelne uͤbergeht , ſo

werde ich Gelegenheit finden , noch Manches zum Theil

auch uͤber bereits vorgekommene Bemerkungen vorzu —⸗

tragen .

v. Rotteck : Nur vorlaͤufig — und unter Vorbehalt

einer weitern Aeußerung uͤber das Allgemeine — will

ich ein Mißverſtaͤndniß bemerken , welches aus dem

Vortrage des Herrn Staatsrath v. Tuͤrkheim her —

porgeht . In meinem Antrage liegt naͤmlich keineswegs

—wie derſelbe zu glauben ſcheint — daß der Staat

die von den Gemeinden oder Bezirken zum Behuf der

Kriegsleiſtungen gemachten Schulden uͤbernehme ,

ſondern blos , daß die vom Sta at ſelbſt ausdruͤcklich

blos als Vorſchuß empfangenen , oder aus einem

andern Titel ihm als wahre Schulden zur Laſt lie —

genden Praͤſtationen , ( wie z. B . die får die auf der

Frohn verlornen oder beſchaͤdigten Wagen , Geſchirr

oder Zugvieh verſprochenen Verguͤtungen ) des aufzuge —

benden Peraͤquations - Geſchaͤfts ungeachtet , von ihm

zu bezahlen wåren .

Reg . Comm . geh . Ref . v. Baur : Kreis - Ünd

Vezirfég - Schulden , die fih von Krieggleiftungen Hers

fchreiben , eniftiren - fon fange nicht mehr . Die Re -

gierung hat fie bereits imter die einzelnen Gemeinden

vertheilt , ſo wie ſie uͤberhaupt alle Kriegsleiſtungen

nicht unmittelbar auf die einzelnen Steuerpflichtigen ,

ſondern auf die Gemeinden umgelegt hat .

Zachariâ : s Wie bereits von dem Herrn Staats —
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rath Frhen . v. Tuͤrk heim bemerkt worden iff ; hat
die dermalige Berathung folgende drey Gegenſtaͤnde ;

Erſtens : Die Vorfrage , ob der vorliegende Ge —

ſetzentwurf uͤberhaupt zu verwerfen ſey ?
Zweytens : Wenn dieſe Frage verneint werden

ſollte , die einzelnen , in dem Geſetzentwurf enthaltenen

Vorſchriften , ſo wie die Verbeſſerungsvorſchlaͤge des

Commiſſionsberichtes . Endlich
Drittens : Die von dem Herrn Hofrath v. Rot -

teck gemachten Antraͤge , welche zum Theil mit der

Vorfrage in einer ſehr nahen Verbindung ſtehen . Ich
beſchraͤnke mich fuͤr jetzt auf die Eroͤrterung der Vor —
frage . Ich will die Gruͤnde auseinanderſetzen , aus
welchen ich in der Commiſſton mit noch einem Com —

miſſionsmitgliede , dem Herrn Staatsrath Srhrn . y.
Zyllnhardt , fuͤr die Verwerfung des Geſetzentwurfs
geſtimmt habe , wobey ich jedoch bemerke , daß ſich der
Herr Staatsrath nur aus dem Grunde , welchen ih
zuletzt anfuͤhren werde , gegen die Annahme des Ge —

ſetzentwurfs erklaͤrt hat .
Meine Grinde find zuvórde ré Rehtg -

gruͤnde .

Ich halte die vorgeſchlagene Ausgleichung der

Kriegsleiſtungen , oder richtiger , die Verguͤtung fruͤhe
rer Kriegsleiſtung durch eine Belaſtung der dermaligen
Steuerpflichtigen , nach allgemeinen Rechtsgrund —
ſaͤtzen fuͤr unzulaͤßig . Indem ich mich wegen der Gruͤnde

fuͤr dieſe Behauptung auf das beziehe , was bereits im

Commiſſionsberichte uͤber die beſondere Meinung eines

Commiſſionsgliedes geſagt worden iſt , will ich jetzt noch
die Einwendungen zu widerlegen ſuchen , welche dieſer
Meinung theils von meinem verehrten Heren Amtsge⸗
noffen , theils in dem Commiſſionsberichte entgegen -
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geſetzt worden ſind . Ich ſehe wohl , daf - meine Lage

bedenklich iſt , da ich zwiſchen wey feindlichen Heeren

ſtehe , zumal da mein linker Fluͤgel gaͤnzlich unge —

deckt iſt .

Zuerſt alſo von den Anſichten des Herrn Hofrath

v. Rotteck , mit welchem ich zwar in dem Reſultate ,

nicht aber in der Begruͤndung deſſelben uͤbereinſtimme .

Der Vortrag des verehrten Redners zerfiel in drey

Theile . Er warf zuvoͤrderſt die Frage auf : ſind uͤber⸗

haupt Kriegsleiſtungen unter die Unterthanen und

Steuerpflichtigen als eine Staatslaſt , nach dem Grund⸗

ſatze der Gleichheit zu vertheilen ? Ganz in Ueberein⸗

ſtimmung mit dem Commiffiongherichte bejahte Der

Redner diefe Frage , jedoch fo , daf er diefe Entfheis

dung auf den Gag baute , Daf der Staat uͤberhaupt

fuͤr eine jede , der Zurechnung faͤhige , Handlung ver —

antwortlich ſey , daß alſo in dieſer Beziehung zwiſchen

Kriegs - und Friedensleiſtungen uͤberall kein weſentlicher

Unterſchied eintrete . In der Entſcheidung mit dem

Redner einverſtanden , wuͤrde ich ſie jedoch , da eine

Gemeinheit , als ſolche , keiner Zurechnung faͤhig iſt ,

darauf gruͤnden , daß eine jede Ausgabe , welche die

einzelnen Staatsgenoſſen , als folche , 3u tragen rech te
tih verpflichtet find , auh dDemRecdhte gemaͤß ,

dah . nach dem Grundſatze der Gleichheit unter ſie ĝu

vertheilen iſt . Freylich iſt es noch eine ſehr ſchwie⸗

rige Frage : Worin denn diefe Gleichheit befehe , welde

bey . der Vertheilung der Abgaben erzielt werden fol ?

Sedoch damit ih nicht. der Sparſamkeit uneingedenk

zu ſeyn ſcheine , mit welcher allgemeine Unterſu —

chungen in einer berathenden Verſammlung , wie der

unſerigen , anzuſtellen ſind , will ich weder bey dieſer

Aufgabe , noch bey der verweilen , nach welchen Grund -
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ſaͤhen die von dem Feinde auferlegten Laſten zu beur -
theilen ſeyen . Obwohl der verehrte Redner , als er
die letzte Aufgabe beruͤhrte , des Einfluſſes uneingedenk
zu ſeyn ſchien , welchen auf dieſelbe die Ewigkeit
deg Staates haben dürfte . — Der mente Theil deg
von meinem verehrten Herrn Amtsgenoſſen gehaltenen
Vortrags betraf den Unterſchied zwiſchen der urfprůng -
lichen Vertheilung der Kriegsleiſtungen , und zwiſchen
der ſpaͤtern Verguͤtung , oder der Verwandlung derſel⸗
ben in eine Staatsſchuld . Der Redner fohien mirsin
Diefem Theile nur dag mit Sorgfalt und Klarheit
weiter augzufůhren , wag von mir bereits in dem Com -

miffiongberichte angedeutet worden tvar , Jedoch ver —
faͤllt man leicht in den Irrthum , in den Worten An —
derer , die man mit Beyfall hoͤrt , nur eine Wieder —

holung der eigenen Meinung zu finden . — Endlich der
dritte Theil des Vortrags betraf den vorliegenden Fall .
Dag Refultat , zu welchem hier der verehrte Redner

gelangte , ftimmt gan mit demjenigen ñberein , welches
als mein vorlåufiger Antrag in dem Commiffiongbez
richte angedeutet : worden ifte Mur gelangen wir auf
verfhiedenen Wegen zum Ziele . Nur deswegen haͤlt
der verehrte Redner die vorgeſchlagene Verguͤtung oder

Capitalifirung der Kriegsleiſtungen fuͤr widerrechtlich ,
weil man die urſpruͤnglichen Glaͤubiger nicht mehr aug -
mitteln koͤnne . Er nimmt dagegen an , daß dem Staate

unbedingt das Recht zuſtehe , Schulden zu machen .
Er behauptet ferner , daß das lebende Geſchlecht uͤberall
nicht in einem Rechtsverhaͤltniſſe zu den kommenden

Geſchlechtern ſtehe . Ich antworte allerdings iſt die

Staatsgewalt die Idee des Abſoluten in ihrer rechts
lichen Beziehung ; aber dag geſamte Staatsrecht iſt
ein Verſuch , diefe Idee mit den Rechten der Einzelnen
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zu vereinigen . Die lebende Generation ſteht mit den

zukuͤnftigen , nicht blos in ſittlichen , ſondern auch in

rechtlichen Verhaͤltniſſen . An ſich und im Staate

macht Leben und Tod inſofern keinen Unterſchied , daß

wir die Rechte der Nachkommenſchaft eben ſo zu ehren

haben , wie die unſerigen .

Ich komme zu den Einwendungen , welche der von

mir hochverehrte Herr Berichtserſtatter meiner Behaup —

tung entgegengeſetzt hat , daß die vorgeſchlagene Ver⸗

guͤtung der Kriegsſchaͤden mit allgemeinen Rechts —

grundſaͤtzen unvereinbar ſeyn werde .

Der Hauptſatz , auf welchem die mir in dem Com -

miſſionsberichte entgegengeſetzte Schlußfolge beruht , iſt

der , daß der Staat , wenn er einmal die Bezahlung

einer gewiſſen Schuld uͤbernommen habe , ſeinem Ver —

ſprechen nachzukommen verpflichtet ſey . Dieſem Grund —

ſatze huldige ich eben ſo , wie der Herr Berichtserſtat —

ter Ich laͤugne nur , daß der Staat Kriegsleiſtungen

als eine oͤffentliche Schuld betrachten duͤrfe und ſolle .

Doch es wird in dem Berichte behauptet , daß

durch einen Cabinetsbefehl vom Jahr 1809 die Ver —

guͤtung der Kriegsleiſtungen , und mithin die Verwand —

lung derſelben in eine Staatsſchuld bereits ausgeſpro —

chen worden ſey . — Allein die verbindende Kraft die ſes

Befehls ift fhon feiner Jorm nah mehreren Zweifeln

unterworfen . Nicht nur if er , wie bereits bemerft

worden ift , niht in dem Regierunggblatte befannt

gemacht worden , fondern die formele Guͤltigkeit dieſes

Befehls kann auch in ſofern angefochten werden , weil

er , wenn er anders , wie behauptet wird , die Kriegs⸗

leiſtungen fuͤr eine Staats ſchuld erklaͤrt , nicht denjeni —

gen Bedingungen entſpricht , unter welchen nach dem

damaligen Rechte dem Staat eine Schuld auferlegt
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werden fonnte . Sodann aber fann ich in jenem Be -
fehle nur die Vorſchrift finden , dafi von einer beſtimm⸗
ten - 3eit an diè Kriegsleiſtungen auf das ganze Land
ur ſpruͤnglich vertheilt und ausgeſchrieben werden follen,
niht aber die Vorſchrift , daß dereinſt eine Verthei —
lung oder Capitaliſtirung der Kriegsleiſtungen Statt
haben ſolle . Uebrigens habe ich nicht der ſpaͤtern blos

adminiſtrativen Verordnungen gedacht . Durch die ſe
konnte dem Staate keine Schuld aufgebuͤrdet werden ,
wenn ſie auch Verheißungen enthielten , um die Klagen
der Gegenwart zu beſchwichtigen .

Endlich muß ich hier noch der Ungerechtigkeit er —
waͤhnen , in welche man fich bey der Verfolgung des

vorgeſchlagenen Plans verwickelt . Mit jedem Schritte
ſtoͤßt man auf eine neue Ungerechtigkeit . Und beſſer
moͤchte es ſeyn , das Geſchehene in Vergeſſenheit zu
begraben , als es durch neue Ungerechtigkeiten unge⸗
ſchehen zu machen .

Mein Antrag auf Verwerfung des Geſetzes beruht
zweytens auf den Gruͤnden der Klugheit . Wollte
man die vorgeſchlagene Verguͤtung der Kriegsleiſtung
ins Werk ſetzen , ſo wuͤrde man kaum vernarbte Wun -
den wieder aufreiffen . Man mårde Uneinigfeit und
Bwietracht ftiften . Niemand mårde glauben , genug zu
erhalten , ein jeder , mehr alg billig , zu bezahlen . Huch
die Koſten , welche das Geſchaͤft verurſachen wuͤrde ,
ſind zu beruͤckſichtigen .

Endlich ſteht dem Antrage des Herrn Berichterſtat —
ters die im Geſetzentwurfe vorgeſchlagene Verguͤtung

Der Central - Kriegsleiſtungen in eine Verguͤtung
aller Kriegsleiſtungen zu verwandeln , auch das entge —⸗
gen , daß dieſer Antrag , dem Grundſatze nach , von
dem Geſetzentwurfe verſchieden , in der That von dem
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Geſetzentwurfe weſentlich abweicht , und ſomit das Ein⸗

leitungsrecht der Regierung zu beeintraͤchtigen ſcheint .

Zwar kann dieſe Abweichung dadurch vertheidigt wer —

den , daß ſie faſt nur eine Wiederherſtellung des Ges

ſetzentwurfs vom Jahr 1820 iſt . Indeſſen entfernt ſich

doch der Vorſchlag von dieſem Geſetzentwurfe , beſon —

ders was die Kriegsfrohnen betrifft , nicht unbedeutend .

Auch iſt von dem Herrn Hofrath v. Rotteck und

von mir ein Vorſchlag gemacht worden , welcher von

der Regierung zuvoͤrderſt in Erwaͤgung zu ziehen ſeyn

wuͤrde .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Ich bitte , wohl zu uͤberle⸗

gen , welche Folgen es haben wuͤrde , wenn man den

Geſetzentwurf ſofort ohne auf ſeinen Inhalt einzugehen ,

verwerfen wollte . Die Regierung koͤnnte die Gruͤnde

nicht uͤberſehen , aus welchen die Verwerfung geſchehen

ift , denn wag einzelne Redner zum Theil aus ſehr ver⸗

ſchiedenen Geſichtspuncten zur Begruͤndung dieſes Mn -

trages geſprochen haben , wuͤrde nicht klar machen , was

die Mehrheit der Kammer zur Verwerfung beſtimmt

habe . Es wuͤrde ihr mithin eine beſtimmte Kenntniß

von der Anſicht der Kammer uͤber den vorliegenden

Gegenſtand abgehen . Noch mehr aber ift Dag au bes

herzigen , twag ich bereits in dem Commiſſionsberichte
iber die beſondere Ruͤckſicht geſagt habe , welche die

Kammer , an welche ein Geſetzentwurf zuerſt gebracht

wird , hiebey zu nehmen hat . Es iſt etwas Anderes ,

wenn die eine Kammer einen Geſetzentwurf verwirft , wel⸗

chen die andere Kammer bereits mit oder ohne Ver —

beſſerungsvorſchlaͤgen angenommen hat , und wenn ſie

einen Geſetzvorſchlag verwirft , welcher ihr zuerſt vor —

gelegt morden ifti Jn dem erſtern Talle mird die Rès

gierung von den Mnfichten Heider Kammern unterrichtet ,
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Die Gruͤnde fuͤr und wider liegen vor ihren Augen .
Anders verhaͤlt ſich alles dieſes in dem legtern Falle .
Wenn ein folches Verfahren in beiden Kammern zur
Marime erhoben wůrde , fo piepe diep in der That der
Regierung ein Råthfel aufgeben , wie fie einen Geſetz —
vorſchlag einrichten muͤſſe , um hoffen zu duͤrfen , daß
ſie es beiden Kammern recht gemacht habe.

Aus dieſem Grunde wiederhole ich , daf nah meis
ner Ueberzeugung , die Form der Verwerfung , wenn
nur immer moͤglich , vermieden werden ſollte . Ein An —
deres iſt es freylich , wenn die Mehrheit der Kammer
der Meinung ſeyn ſollte , daß jede Verguͤtung der Kriegs⸗
leiſtungen fruͤherer , auch der naͤchſtverfloſſenen Jahre
aus allgemeinen Gruͤnden an und fuͤr ſich unzulaͤßig
ſeye ; in dieſem Falle wuͤrde allerdings ſchon die Ueber
ſchrift des Geſetzentwurfes hinreichen , denſelben als
ein rechtliches Unding zu verwerfen ; hieruͤber muͤßte ſich
alſo die Kammer vor allen Dingen ausſprechen , alle
andern Ausſtellungen aber , ſelbſt fene , nach welen
am ganzen Gefeşentwurfe wenig . oder nichts übrig bleis
ben wårde , und welche alfo eine Verwerfung deſſelben
aus beſondern Gruͤnden nach ſich ziehen wuͤrden , koͤnnen
nicht von der Erórterung ſeines Ynhalt im Einzelnen
entbinden .

Frhrav. Berkheim : Ich unterſtuͤtze den Antrag ,
auf die einzelnen Artikel des Geſetzentwurfes und auf
die Verbeſſerungsvorſchlaͤge des Commiſſtons berichtes
einzugehen . Man wuͤrde der Kammer einen gerechten
Vorwurf machen , wenn ſie auf allgemeine Rechtsgrund —
ſaͤtze hin , die ohnehin noch nicht allgemein anerkannt
ſind , den Geſetzvorſchlag ſofort verwuͤrfe . Allgemein
ſind die Erwartungen des Landes , daß eine Ausglei —
chung der Kriegsleiſtungen Statt finden werde , viele

lie
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Hoffnungen , auch ſelbſt wenn ſie illuſoriſch ſind , ſtuͤtzen

ſich darauf . In der Sitzung vom Jahr 1820 und in

der Sitzung dieſes Jahrs iſt dieſe Ausgleichung , als

ein Wunſch , beſtimmt von der zweyten Kammer aus —

geſprochen worden . Wenn fich die Kammer nicht úber

die Art erklaͤren wollte , wie dieſe Ausgleichung ing

Werk zu ſetzen ſeye , wuͤrde ſie der Regierung ein Raͤth —

fel vorlegen : Zmwarëtheile ih manche Anſichten , welche

von den vorigen Rednern herauggehoben worden find :

Dennoch halte ich eg får nothwendig , daß der Vor —

fchlag in genaue Erwågung . gezögen terde , und daß

die Sache von unferer Kammer an die zweyte Kammer

gelange , Damit Durch eine genaue Prüfung der Mög -

lichkeit und Raͤthlichkeit der Ausgleichung , oder der

dieſer entgegenſtehenden Anſicht das ganze Land eine

ſichere Ueberzeugung entweder dafuͤr oder dagegen

gewinne .

Reg : Comimn. geh . Ref . v. Baur ? Auch ich muß

gar ſehr wuͤnſchen , daß fih beide Kammern uͤber den

vorliegenden Gegenſtand aus ſprechen . Schon iſt dag

Ausgleichungsgeſchaͤft ſehr weit vorgeſchritten , ſchon

hat es ſehr viele Koſten verurſacht . Will man auch die

Ausgleichung der Kriegsleiſtungen dem Eimefen Der

Regierung anheimftelen ; fo mug doch das Ausglei⸗
chungsgeſchaͤft allemal eine gewiſſe Baſis haben : Uebri -

gens greift nichts ſo ſehr als gerade der vorliegende

Gegenſtand in das Intereſſe der Einzelnen ein , und

bey keinem Gegenſtande hat die Regierung mehr den

Wunſch , ſich nach den Anſichten des Volks und ſeiner

Vertreter zu richten , als in dieſer eigentlichen

Landesangelegenheit .

Serhi v Weffenbergi Ungeachtet aller Bereh⸗

rung fuͤr die Abſicht , die dem Geſetzentwurfe zum Grunde

Protokolle der Erſten Kammer . 20 Bd 19
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liegt , mug ih doh den febr wichtigen Bedenfen bers
treten , Die Dagegen erhoben worden find .

Als Beweggruͤnde får die jegt angetragene Augs

gleichung der Kriegskoſten von 1809 bis 1815 werden

angeführt ;

Erſtens : die Forderung der Geredtigteit ,
daf Leitungen , die durch einen Befolug , eine Hand -
lung , ein Intereſſe der Geſamtheit verurſacht ſind , die

mithin gleich anfangs gleichmaͤßig haͤtten vertheilt
werden ſollen , nachdem dieß im Laufe des Kriegs nicht
geſchehen konnte , nunmehr ausgeglichen werden .

Zweytens : Der große Staats aufwand , der

bereits zur Einleitung und Vorbereitung dieſer Aus —

gleichung gemacht worden

Was die Forderung der Gerechtigkeit betrifft , ſo
muß ihr allerdings Genuͤge geſchehen , wofern es moͤg⸗
lich iſt , wofern naͤmlich der wahre Betrag aller Kriegs —
koſten und Schaͤben im Lande aus jenem Zeitraum ,
und ſomit auch ihr Verhaͤltniß ausgemittelt werden

kann . Hier ſtoßen wir aber nach der Erfahrung auf
Schwierigkeiten , die wohl nicht mehr zu uͤberwinden

find .

Es iſt naͤmlich , wie der Commiſſtonsbericht ſelbſt
zugibt , Thatſache , erſtens , daß in der vorliegenden

Maſſe von Kriegsleiſtungen große Verworrenheit herrſcht;
zweytens , daß die Vorſchriften wegen ihrer Regulirung ,
Schaͤtzung und Vertheilung unyolftåndig und nicht iber -

einftimmend find ; drittens , daf die Hauptvorfchrift ,
naͤmlich die Cabinetsentſchließung vom Jahre 1809

nicht oͤffentlich bekannt gemacht worden iſt , was noth⸗
wendig haͤtte geſchehen muͤſſen , damit Jedermann ſich

darnach haͤtte richten und bey den Behoͤrden ſein In —
tereſſe wahren koͤnnen . Aus dieſem Mangel an einer
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beſtimmtken und allgemeinen geſetzlichen Ordnung

wegen der Aufrechnung , Schaͤtzung , Erhebung und

Pruͤfung der Kriegsleiſtungen mußte als nothwendige

Folge hervorgehen , daß es vielfaͤltig an Belegen , daß

eg den vorhandenen Belegen vielfaͤltig an Glaubwuͤr —

digkeit und Beweiskraft fehle , und daß der Betrag

von mancherley Leiſtungen , Koſten und Schaͤden ent —

weder gar nicht , oder wenigſtens an manchen Orten

nicht mehr ausgemittelt werden koönnte . Die Schwie —

rigkeit dieſer Ausmittelung iſt jetzt durch die Laͤnge

der ſeither verfloſſenen Zeit betraͤchtlich vermehrt wor —

den . Man iſt daher ſchon zur Ueberzeugung gelangt ,

daß ein Theil dieſer Koſten und Schaͤden von der Aus —

gleichung ausgeſchloſſen werden muͤßte. Da entſteht

aber die hoͤchſtwichtige Frage : ob es noch eine wahre

Ausgleichung , wie das Recht ſie fordert , zu nennen

ſey ; wenn ſie zwar z. B . die Lieferungen begreift , dage —

gen die Einquaärtirungen ausſchließt ?

Mir ſcheint , dieſe Frage verneine ſich von ſelbſt .
Wie viele Orte und Individuen ſind durch Einquarti —

rungen ſehr praͤgravirt worden , und dieſe ſollten nun

dafuͤr nicht entſchaͤdigt werden , wohl aber ſollten ſie

zur Entſchaͤdigung der bey andern Leiſtungen Praͤgra —

virten jetzt noch zum Beytrag angehalten werden ?

Hier liegt eine ſchreyende Ungerechtigkeit am Tage .

Wenn alſo die Ausgleichung gerecht ſeyn ſoll , ſo muß

fie allgemein fen , d. i ſie muß alle Kriegskoſten

und Schaͤden eines gegebenen Bezirks umfaſſen .
Dabeh weiß ich auch die Beſorgniß nicht zu be —

ſchwichtigen , es moͤchten aus der Ausgleichung gerade

die reichern Gemeinden uͤber die andern den Vor —

theil ziehen . In vielen reichen Gemeinden wurden

naͤmlich alle Kriegskoſten auf das Gemeindevermogen

19 *
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gewaͤlzt , welches daher jetzt mit großen Schulden bela —

ſtet iſt . Iſt es nun billig , iſt es gerecht , daß dieſe

reichern Gemèinden , die auf folche Hrt jur Erfeichte -

rung ihrer Gemeindegenofjen gemachten Schulden ſollen

bezahlen helfen ? —

Wasg den HiSher auf die Liquidation verwendeten

Koſtenaufwand anlangt , ſo waͤre allerdings zu bedauern ,

wenn er ganz erfolglos bliebe . Allein , kann nur eine

ſolche Ausgleichung erzielt werden , die nicht einmal

eine halbe Gerechtigkeit , ſondern eine ganze Ungerech —

tigkeit waͤre , ſo iſt es gewiß vorzuziehen , daß wenig —

ſtens weitere Koſten erſpart , als daß noch neue aufge —

wendet werden , ohne Hoffnung , das Ziel einer gerech —

ten Ausgleichung zu erreichen .

Doch der bisher gemachte Aufwand ſollte meines

Erachtens nicht ſo ganz ohne alle Frucht und unbe —

nutzt bleiben . Meine Anſichten daruͤber ſind folgende :

Erſtens : Wenn gleich eine gerechte Ausglei —

chung , die das ganze Großherzogthum umfaßt , nicht

mehr erreichbar iſt , ſo duͤrfte vielleicht noch eine Aus —

gleichung in einzelnen Gemeinden oder Amtsbezirken ,

die in dieſer Beziehung ſchon fruͤher in einem eigenen

Verbande ſtunden , ausfuͤhrbar ſeyn . In ſolchen engern

Sphaͤren trafen die Leiſtungen mehr oder weniger alle

Haushaltungen und Individuen . Wird nun hier die

Peraͤquation auf alle Koſten und Schaͤden ausgedehnt ,

ſo ließe ſich annaͤherungsweiſe das Ziel einer gerechten

Ausgleichung vielleicht um ſo eher erreichen , als in

dieſen engern Umkreiſen eine Gleichfoͤrmigkeit der Vor —

ſchriften bisher beobachtet worden ſeyn duͤrfte . Er —

wuͤnſcht waͤre daher ein Geſetz , worin beſtimmt wuͤrde :

Wo und uͤber welche Umſtaͤnde , und auf welche Art die

Ausgleichung geſchehen ſoll .
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Zweytens : Die bisherigen Ausgleichungsoperate

liefern den augenſcheinlichen Beweis der Nothwendig —

keit eines allgemein kund zu machenden Geſetzes uͤber

die Art , wie in kuͤnftigen Faͤllen aller Arten die Kriegs —

leiſtungen vertheilt , aufgezeichnet und geſchaͤtzt , und

dann ohne Verzug peraͤquirt werden folen . Die Borz

arbeiten enthalten den reichhaltigen Stoff fùr ein

folches Gefez , um deffen Worlegung die Regierung zu

bitten måre , und hier - trete ih gang dem Antrage des

Herrn Hofrath v. Rotteck bey , daß einem ſolchen

Geſetze die Idee einer allgemeinen Schuld zum Grund

zu legen waͤre —

Endlich ſtimme ich dem Antrage des Herrn Be —

richtserſtatters in Hinſicht auf zu begehrende Mitthei —

lung uͤber die auswaͤrtigen Entſchaͤdigungsgelder bey .

Da es jetzt , wenn ich nicht irre , ausgemacht iſt , was

Baden von jeder der auswaͤrtigen Maͤchte zu erhalten

habe , ſo ſehe ich nicht , warum nicht jegt eine Berehs

nung ñber die Einnahme der Gelder und ihre Ver -

theilung unter die Gemeinden folte vorgelegt werden

fónnen , eine Mittheilung , Die fehr zur allgemeinen Be -

ruhigung dienen wuͤrde .

Reg . Comm . geh . Ref . V. Vaur : Der verehrte

Redner , obwohl den Grundfag anerkennend , daß man

Kriegsleiſtungen auszugleichen habe , behauptet jedoch,

wag den vorliegenden Fall betrifft , fürs Erfe , daf

man den Cabinetgbefehf vom Fahr 1809 nicht als cin

Gefez betrachten fönne , da er theilg nur an die Wd »

miniſtrativbehoͤrden erlaſſen , theils nicht in dem Regie —

rungsblatte bekannt gemacht worden ſey . Allein damals

wurde die Ausgleichung der Kriegsleiſtungen nur als

ein Gegenſtand der Adminiſtration behandelt . Auch

hat jener Befehl allen ſpaͤtern Adminiſtrativ⸗Maßregeln
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zur Grundlage gedient . - Man vergleiche damit die

Verfuͤgungen , welche in der proviſoriſchen Verordnung
enthalten ſind , und alle einzeln nachfolgende . Alle

ſetzen als unzweifelhaft voraus , daß ausgeglichen
werde , und nur das wie laſſen ſie unentſchieden .
Der verehrte Redner hat ferner bemerkt , daß es un —

moͤglich ſey , die geſchehene Leiſtung vollſtaͤndig zu er —
heben .

Dieſe Behauptung hat in ſofern ihre Richtigkeit ,
daß die Liquidation nicht mit mathematiſcher Schaͤrfe
auf Heller und Pfennig geſchehen kann . Allein wenn
man die Kriegsfrohnen abrechnet , ſo koͤnnen doch die

Hauptpoſten , . B. Einquartirungslaſten , Lieferungen zu
den Magazinen , die Spitalkoſten in ſattſame Gewißheit
geſetzt werden .

Frhr . v. Weſſenberg : Ich habe nicht in Abrede
geſtellt , daß die Cabinetsentſchließung vom Jahr 1809
eine verbindliche Vorſchrift fuͤr die Behoͤrden geweſen
ſey , und muß dahin geſtellt ſeyn laſſen , ob und wiefern
ſie von dieſen in Ausfuͤhrung gebracht worden . Aber
da ſie den Unterthanen nicht bekannt gemacht wurde ,
ſo war ſie fuͤr dieſelben ohne geſetzliche Kraft , indem
niemand verbunden ſeyn kann , ſich nach einer Vor —
ſchrift zu richten , die er nicht kennt . Das eben iſt
die Quelle der vorliegenden Unordnung , daß man eines
beſtimmten allgemein verbindlichen Geſetzes ermangelte .
Waͤre ein ſolches zu Jedermanns Nachachtung kund
gemacht worden , viele Ungleichheiten und Mißgriffe
waͤren verhuͤtet , manchem Betrug , mancher Uebervor —

theilung waͤre begegnet worden . Wie aber die Sachen
jetzt liegen , muͤßte ich febr beſorgen , daß gerade die

Verſchmitzteſten , die ſchon fruͤher aus der allgemeinen
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Noth Nutzen gezogen , auch aus der vorgeſchlagenen

Ausgleichung den groͤßten Vortheil erhalten wuͤrden —

Çrhr . v. Berfhpeim : JH habe mich niht für

die Raͤthlichkeit der Ausgleichung der Kriegsleiſtungen ,

ſondern nur gegen die unbedingte Verwerfung des Ge —

ſetzvorſchlags erklaͤrt . Die Regierung hat in dem

Geſetzentwurfe den Kammern nur eine Art yon Puncta —

tion vorgelegt , die ihnen als Qeitfaden dienen fof ,

um ihre Anſichten uͤber das Kriegskoſten Ausgleichungs⸗
geſchaͤft und die Art und Weiſe derſelben kennen zu

lernen . Meiner Anſicht zufolge hat die Regierung

bey dieſem Gegenſtand kein beſonderes Intereſſe fuͤr

ſich zu verfechten , ſie will dadurch keine neue Berech —

tigung erlangen , noch eine ſchon beſtehende in Schutz

nehmen . Sie hat dabey kein fiscaliſches Intereſſe ,

ſondern nur das gemeine Beſte vor Augen . Es iſt das

Intereſſe des Landes , was beſtimmen muß , ob die

Kriegsleiſtungen ausgeglichen werden oder nicht . Ich

glaube daher nicht , daß wir befugt ſind , das Geſetz

zu verwerfen .

Frhraͤvp . Weſſenberg : Auch ich bin damit cin -

verſtanden , daß der vorliegende Gegenſtand die reifſte

und tiefſte Erwaͤgung verdient . Aber die Grundſaͤtze

des Rechts ſind hier vom entſcheidenſten Gewicht , und

es iſt mir kein Zweifel , daß jede Ausgleichung verwor —

fen werden muͤſſe, die gegen die Grundſaͤtze des Rechts

verſtoͤßt . Denn die Ausgleichung iſt ihrem Weſen

und Zwecke nach nichts anderes , als die Erfuͤllung eines

Rechtsanſpruchs der Einzelnen an die Geſamtheit .

Ob uͤbrigens , im Falle die hohe Kammer den vorlie⸗

genden Geſetzentwurf im Ganzen verwuͤrfe , dennoch

eine Mittheilung an die zweyte Kammer zu machen

waͤre , daruͤber behalte ich mir meine Aeußerung vor ,
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wenn die Beſchlußfaſſung dieſer hohen Kammer zur
Sprache kommen wird .

Der Vicepraͤſident : Das Recht der Kammer ,
einen Geſetzentwurf zu verwerfen , liegt beſtimmt und

unzweydeutig in der Verfaſſung , und in ſofern muß
ih die Rechte der Rammer wahren .

Frhr . v. Tuͤrkhe im : Ich glaube nicht , daß das

Recht der Kammer , den Geſetzentwurf zu verwerfen ,
beſtritten wurde , ſondern nur davon iſt die Rede , ob
ein ſolcher Beſchluß raͤthlich und der Sache angemefz
fen wåre , Hebrigeng fomme ih nochmatg auf folgen -
den weſentlichen Unterſchied zuruͤck : Entweder ſoll die

Kammer den vorliegenden Geſetzvorſchlag darum ver —

werfen , weit fie eine Ausgleichung oder Verguͤtung der

Kriegsleiſtungen uͤberall nicht fuͤr zulaͤßig oder ausfuͤhr⸗
bar haͤlt, alsdann wird ſie ſich zuvoͤrderſt uͤber dieſe ganz
allgemeine Rechtsanſicht aus ſprechen muͤſſen , oder fie
findet eine Yuggteichung nach befondern , aug der big -

herigen Behandlung der Kriegsleiſtungen und dem Zu⸗
ſtande der vorhandenen Materialien geſchoͤpften Gruͤn⸗

den nicht fuͤr moͤglich und rechtlich ; um diefes erklaͤren

zu koͤnnen , muß ſie eben ſo gut , als wenn ſie nur mit

einzelnen Beſtimmungen des Geſetzentwurfes , und mit

den Antraͤgen des Commiſſionsberichtes nicht einver —

ſtanden iſt , ins Einzelne eingehen , denn ich habe big -

her neben ganz allgemeinen Rechtsanſichten auch meh —
rere Gruͤnde gegen eine Ausgleichung anfuͤhren hoͤren,
welche auf Vorausſetzungen hinſichtlich der bisherigen
Behauptung gebaut ſind , die ſich widerlegen werden ,
ſo bald man ſich die Muͤhe nehmen wird , den Stand

der Sache naͤher zu unterſuchen .

Frhr . e v. Berkheim : Ich muf mich gegen einen

Vorwurf des Herrn Vicepraͤſidenten verwahren , als ob
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ich der Kammer das Recht , den Geſetzentwurf zu ver —

werfen , beſtreiten wollte . Ich kenne und achte dieſes

Recht , glaube aber , daß es viele Faͤlle gibt , wo man

durch wichtige Betrachtungen geleitet , das Recht dem

Pflichtgefuͤhle nachſetzt ; alſo nicht von dem Rechte ,

ſondern von der Raͤthlichkeit war die Rede . Denn ich

bin der Ueberzeugung , daß man die Hoffnungen ,die eine

Million Menſchen naͤhrt, nicht unberuͤckſichtigt laſſen

duͤrfe.

v. Rotteck : Es ſey mir erlaubt , noch ein paar

Worte uͤber die , der Schlußfaſſung vorgelegte allge -

meine Frage zu ſprechen .

Ich wende mich zuvoͤrderſt gegen meinen verehrten

Herrn Amtsgenoſſen , gegen deſſen Vortrag ich jedoch —
um nicht eine landſtaͤndiſche Discuſſion in eine akade⸗

miſche Disputation zu verwandeln — vom Standpunet
der Theorie nur Einiges erwiedern werde .

Den Streitpunct naͤmlich wegen der vom Feinde

verurſachten Kriegsuͤbel laſſe ich bis zu der uͤber meine

Motion , geſetzliche Ausgleichung kuͤnftiger Kriegslaſten

betreffend , allernaͤchſt bevorſtehende Verhandlung . Die

Lehre von der Widerrechtlichkeit der Staats -

ſchulden aber , alg unmittelbar får die wirflich tor »

liegende Frage mafgebend , muf ich gleich jegt mieder =

holt und mit Nachdruck beſtreiten . Ich kann mir keine

Rechtsverbindlichkeit — nicht einmal ein Rechtsver —

haͤltniß denken zwiſchen der jetzigen und einer nach —

kommenden Generation , zwiſchen Lebenden und noch

nicht Gebornen , es ſey denn , ein po ſitives Geſet

habe ſolche angeordnet , und es beſtehe zugleich ein

Vertreter oder Curator der noch nicht Gebornen , wie

ſolches z. Bo bey ſideicommiſſariſchen Familienguͤtern
der Fall iſt . Der Staat alſo oder die wirklich lebende
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Geſamtheit hat nur Ruͤckſtchten der Humanitaͤt gegen
die nachfolgende zu beobachten , und eine auch uͤber

dieſe Graͤnze hinaus und uͤber die Graͤnze der Staats —

klugheit hinaus contrahirte Schuld wird , ſo lange die

Formen der Contrahirung beobachtet ſind , nie unguͤl —
tig ſeyn . Die Glaͤubiger haben ihr unantaſtbares Recht ,
und niemand iſt vorhanden , der im Namen der Nach⸗
kommenſchaft rechtsguͤltig wider ſie auftraͤte .

Der Herr Berichtserſtatter hat in der Beantwor —

tung meines Vortrags ſich bemuͤht , darzuthun , daß
unſer beſprochenes Geſchaͤft im Grund wirkliche Schul :
denzahlung , nicht Peraͤquation ſey . Ich freue mich
des hierin liegenden Anerkenntniſſes von der rechtlichen
Unmoͤglichkeit einer ſo ſpaͤt nachfolgenden Peråquation .
Indeſſen iſt auch jener neugenommene Standpunet nicht
haltbar . Keine Schulden , ſondern blos Peraͤquations⸗
materialien ſind vorhanden , und nur auf Ausgleichung ,
alſo Compenſation unter den Buͤrgern , nicht auf Li⸗

quidirung zwiſchen Glaͤubigern und dem Staate gingen
die einſtweiligen Arbeiten . Wo waͤren denn die rechts⸗
guͤltigen Titel der Schulden ? Daß die Cabinetsordre von

1809 einen ſolchen allgemeinen Titel nicht bilden koͤnne,
iſt bereits klar erwieſen worden . Sie ift feine Schuldur —
funde , nicht einmal ein Geſetz , ſondern hoͤchſtens der
Ausdruck des Vorhabens , den allgemeinen Grundſatz
von gleicher Vertheilung der Kriegslaſten zu handhaben ,
welches aber jetzt ,da man die dazu noͤthigen Maßregeln
verſaͤumt hat , und ſchon ſo lange Zeit verfloſſen iſt ,
gar nicht mehr moͤglich iſt . Schon die Wandelbarkeit
in den Geſetzvorſchlaͤgen zur Peraͤquation , da man
bald dieſe , bald jene Claſſen von Leiſtungen aufnimmt
oder ausſchließt , zeigt , daß nicht von Schulden die
Rede iſt . Wie kann die Cabinetsordre ein Schuldbrief
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ſeyn , wenn ſie nicht einmal beſagt , gegen wen , und

wofuͤr ? — Wo und wer ſind denn die Glaͤubiger ?—
Sie ſind laͤngſt verſchwunden . Der Herr Berichtserſtat —⸗

ter geſteht dies ein , in Ruͤckſicht der Einzelnen ,

aber er urgirt die Vorſtellung , daß die Gemeinden

allein die Glaͤubiger ſeyen , und daß die Ausgleichung

unter den Gemeinden genuͤge . Ich laͤugne dieſes mit

Nachdruck . Der Staat hat das Recht nicht gehabt ,

blos an die Gemeinden ſeine Forderungen zu richten ,

und er wuͤrde ſeine heiligſte Pflicht verletzen , wenn er

mit Ausgleichung unter den Gemeinden ſich begnuͤgen

wollte . Den Einzelnen und Lebendigen als eigent —

lichen Staatsgliedern und Buͤrgern iſt er die Gleich⸗

heit in oͤffentlichen Laſten ſchuldig , nicht aber den blos

myſtiſchen oder todten , und daher den Gemeinden blos

als Summen von Einzelnen und wegen der Einzelnen .

Sobald die Unmoͤglichkeit , die Einzelnen auszugleichen ,

erkannt wird , ſo hoͤrt auch die Schuldigkeit und das

Recht auf , die Gemeinden zu peraͤquiren . Es hieße

die Rechte der Einzelnen mit Fuͤßen treten , wenn man

die Staatspflicht damit erfuͤllt glaubte , jedesmal an

gleiche Summen von Einzelnen Gleiches zud fordern ,
unbefimmert um die weitere Bertheilung auf die Ein —

zelnen felbft , und in der Folge die Gummen oder Gez

ſamtheiten unter ſich durch Herauszahlung oder Erſatz⸗

empfang auszugleichen , abermals unbekuͤmmert um die

Anſpruͤche der Einzelnen . Fruͤher alſo iſt den Einzel⸗
nen Unrecht geſchehen durch Ungleichheit der Belaſtung⸗

Die Beſchwerten und Begaͤnſtigten ſind jetzt nicht mehr

vorhanden , und nun folen gang andere Einzelne ,
nur weil ſie in jenen Summen oder Geſamtheiten zutr

Zeit ſich befinden , zahlen oder empfangen — nicht um

jenen Beſchwerten den Erſatz zu gewaͤhren , ſondern
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blog um zwiſchen imaginaͤren Schuldnern und Glaͤubi —

gern ein Gleichmaaß herzuſtellen . Es ſey mir erlaubt ,
den Geiſt die ſer Operation durch ein frappantes Gleich —

niß auszudruͤcken ; es iſt ungefaͤhr ſo , als wenn ein

Fuhrmann , welcher geſtern oder vor einem Jahre ſein
Viergeſpann ungleich angeſtrengt haͤtte , jetzt , und nach —
dem er ſeitdem ganz andere Pferde ſich angeſchafft ,
die Gleichheit wiederherſtellen , und z. B . den hinten
laufenden Pferden — weil die fruͤher da geweſenen zu

ſtark angeſtrengt worden — jetzt mehr Gemaͤchlichkeit
geben , dagegen die vordern — weil die vor einem Jahr
da laufenden zu wenig zogen — jetzt deſto ſchaͤrfer an —

treiben , oder wenn er zwiſchen mehreren Vierge ſpan—
nen — nach laͤngſt eingetretenem Wechſel der einzelnen
Pferde — ſolche ſpaͤte Gegenrechnung halten wuͤrde .

Hieraus erhellt auch , daß die Verſicherung des

Herrn Regierungscommiſſaͤrs , es lågen Materialien ge -

nug jur Auggleichung vor , ung nicht : beruhigen fann .

Denn diefe Materialien Peziehen fich blog auf die Leiz

ftungen der Gemeinden oder ganzer Summen von Yne
dividuen . Was die Individuen ſelbſt geleiſtet haben ,
iſt nimmer auszumitteln . Es iſt alſo auch deren Mug -

gleichung unmoͤglich , und jene der Gemeinden durch⸗
aus ohne Rechtsbegruͤndung .

Daß endlich — wie der Bisthumsverweſer vor —

ſchlug — mit Umgehung der allgemeinen Landesaus —

gleichung — wenigſtens in denjenigen Gemeinden , wo es

thunlich , eine Ausgleichung unter den Einzelnen Statt

finden ſoll , muß ich hoͤchlich widerſprechen , nicht nur

darum , weil nach allem Geſagten ſolche Ausgleichung
in keiner einzigen Gemeinde mehr rechtlich geſchehen
kann , wegen des uͤberall laͤngſt eingetretenen Perſonen —
wechſels , ſondern auch darum , weil kein Gemeindebuͤrger
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dem andern aig folcher , fondern nur jeder Staats buͤr⸗

ger , als ſolcher , den uͤbrigen Staatsbuͤrgern , als ſolchen ,

zur Gegenrechnung verbunden ift.
Die Ausgleichung in einer Gemeinde fann ein

Rechtsfundament nur algdann haben , mwenn fie alg Der

allgemeinen Landesausgleichung willen , oder von die —

ſer abfließend gedacht wird . Sonſt beſteht zwiſchen den

Gemeindegliedern , als ſolchen , durchaus keine wechſel⸗

ſeitige Aſſecuranz oder geſellſchaftliche Gemeinſchaft aller

Laſten und Schaͤden , die wo irgend her — ſey es durch

Mißgriffe oder Verſaͤumniſſe der Regierung , oder durch

Drang der Umſtaͤnde und Kriegsnoth , durch Feindes⸗

gewalt oder Hagelſchlag und Ueberſchwemmung — ver⸗

urſacht werden .

Und wenn ich perſoͤnlich z. B . ſchon ſo vieles und

mehr geleiſtet habe , als mir , gegen alle andere Staats⸗

buͤrger gerechnet , rechtlich zur Laſt fiel , obſchon vielleicht
meine Gemeinde bey der Peraͤquation als im Ruͤckſtand

befindlich erſcheint , ſo iſt ' s ungerecht , daß ich noch zur

Herausbezahlung zum Beſten einer andern Gemeinde

angehalten werde , deren Geſamtlaſt ſich etwa groͤßer

herausſtellt , ſo wie es ungerecht iſt , wenn mir , als

Mitglied einer im Allgemeinen ſchwer belaſtet geweſenen ,

oder bey der Peraͤquation ein guͤnſtiges Loos ziehenden

Gemeinde cine Vergeltung gegeben wird , obſchon ich

perſoͤnlich weniger getragen habe , als mir im Verhaͤlt —

niß gegen ſaͤmtliche Staatsbuͤrger zu tragen gebuͤhrte.

Frhrav . Weſſenberg : Es iſt Thatſache , daß in

einzelnen Gemeinden , auch Amtsbezirken , und ſelbſt

Kreiſen , Ausgleichungen von Kriegsleiſtungen Statt

gefunden haben . Warum ſollten nicht ſolche auch jetzt

noch geſchehen koͤnnen , die gerecht und billig ſind ? Ich

ſetze freylich voraus , daß dieſe Bezirke ſchon fruͤher
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in diefer Beziehung einen Verband gebitdet haben , daf
in ihnen der Gegenfand fibon bisher nach gewiſſen
Vorſchriften gleichfoͤrmig behandelt worden , endlich ,
daß alle Leiſtungen ausgeglichen werden koͤnnen Uebri —

gens ſollte auch hier die Ausgleichung nicht aufgedrun —
gen werden , ſondern das Geſetz muͤßte nach Grund —

ſaͤtzen des Rechts beſtimmen , wo und unter welchen
Umſtaͤnden eine Ausgleichung Statt haben , und nach
welchen Normen “fie ausgeführt werden folle .

Die weitere Berathung , an welcher die Srýrn . Y

Weſſenberg , v. Tuͤrkheim , v. Zyllnhardt ,
der Hofrath v. Rottéck und Andere Antheil nah —
men , und wobey der Frhr . v. 8911n hardt
åuferte : ér habe alg Commiffiongmitglied darum mit
der Mehrheit getimmt , weil nach ſeiner Ueberzeugung ,
in ſofern von Ausgleichung die Rede ſey , Alles oder

nichts ausgeglichen werden muͤſſe , wenn nicht die

ſchreyendſte Ungerechtigkeit entſtehen ſolle , verbreitete

ſich insbeſondere uͤber die Frage , ob ſich die Kammer

vor allen Dingen uͤber den Grundſatz der Ausgleichung
der Kriegsleiſtungen auszuſprechen habe , ſelbſt ehe die

Sache , ( wag vôn Einigen ratþhfam gefunden wurde )
nochmals an eine Commiffion — an die ſchon beſte —
hende , oder an eine andere — verwieſen werden koͤnnte .

Auch fam der vom Commiſſionsberichte angedeutete ,
und vom Hofrathe v. Rotteck in der Eingangsrede
weiter ausgefuͤhrte Vorſchlag mit Verwerfung des

Grundſatzes der Ausgleichung der Kriegsleiſtungen den

Grundſatz einer billigen Entſchaͤdigung derjenigen Ge —

meinden , welche durch den Krieg vorzuͤglich gelitten
haben , anzunehmen , von Neuem in Anregung , wobey
der Herr Regierungscommiſſaͤr v. Baur aͤußerte : Ihm
ſcheine die Anſicht , den Grundſatz der Ausgleichung



Neun und gwanzigfte Sigung vom 23 . July . 295

gegen den der Entſchaͤdigung zu vertauſchen , durchaus

beachtungswerth . Er habe zwar noch keine Inſtruction ,

ſich im Namen der Regierung daruͤber auszuſprechen ,
allein er finde es als das zweckmaͤßigſte Auskunftsmit —

tel , dieſem Antrage moͤglichſte Folge zu geben .

Die Kammer

beſſch loß

( auf Antrag des Hofrath v. Rotteck )

) den Grundſatz ,

daß die in Frage ſtehenden Kriegsleiſtungen der —

malen noch zu einer allgemeinen Ausgleichung

gebracht , alfo nah Rechtsgrundſaͤtzen verguͤtet ,

und beziehungsweiſe von den dermaligen Steuer —

pflichtigen getragen werden ſollen ( die Grund —

lage deg vorgelegten Geſetzentwurfs ) nicht anzu —

nehmen .

Die Berathung uͤber die dieſem Beſchluſſe zu

gebenden Folgen aber auf die naͤchſte Sitzung

auszuſetzen .

Frhr . v. Zyllnhardt .

Bahari .
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Beyhlag e Ziffer 84.

Commiſſionsbericht

über den Geſetzent wurf , die Schulden der

Akademiker betreffend —

Erſtattet

von dem

Hofrath v. Rotteck .

Dieſer vorgelegte Geſetzentwurf iſt ein Theil ( der achte

Titel ) der unterm 15 . Nov . 1821 kund gemachten neuen

akademiſchen Geſetze fuͤr die beiden Landesuniverſtkaͤten
Heidelberg und Freyburg , welche , als nach ihrem Haupt —
Inhalt bloße Disciplinar - Verordnungen fuͤr die Zoͤg—

linge jener Hochſchulen , wie behauptet wird , im Gan —

zen keiner Vorlage an die Staͤnde bedurften , nicht ein —⸗

mal eigentliche „ Geſetze “ ſind , und alſo fuͤglich von

der Regierung fuͤr ſich allein mochten erlaſſen werden ,

in Bezug jedoch auf den bemerkten Titel , weil derſelbe

auch uͤber Eigenthums - und Forderungsrechte der uͤbri —

gen Buͤrger verfuͤgt , zu ihrer definitiven Guͤltigkeit die

Genehmigung der Kammern noͤthig haben .
Der eigentliche Gegenſtand der Begutachtung iſt

alſo blos der mehrerwaͤhnte Titel . Aber die Commiſ —

ſion , indem ſie demſelben ihr erſtes und vorzuͤglichſtes

Augenmerk zuwandte , hat gleichwohl geglaubt , einen jå
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kurzen Blick auf das Ganze der akademiſchen Geſetze

zu dem Ende richten zu muͤſſen , um ſich davon , ob

dieſelben wirklich als bloße „ Disciplinar - Verordnun —

gen “ zu betrachten ſeyen , durch Verdeutlichung der

Begriffe zu vergewiſſern , und ſich dem moͤglichen Vor —

wurf zu entziehen , die hohe Kammer zu einem etwa

ſtill ſchweigenden und praͤjudicirlichen Anerkenntniß der

ihnen von der hohen Regierungscommiſſton zugeſchrie —

benen Eigenſchaft durch eigenes Stillſchweigen daruͤber

veranlaßt zu habem

I . Der ahte Titel der atademifchen Gefege bes

ruͤhrt privatrechtliche Verhaͤltniſſe ſolcher Perſonen ,

welche nicht zu den Univerſitaͤten gehoͤren , und bedarf

ſonach der Zuſtimmung der Kammern , alſo erklaͤrt die

hohe Regierungscommiſſton in ihrem zur Begruͤndung

des vorgelegten Entwurfs gehaltenen Vortrage .

Allerdings beruͤhren die akademiſchen Schuldgeſetze

die Privatrechte der Glaͤubiger , d. h. dieſe Privatrechte

ſind mit ihr Gegenſtand . Aber dadurch wird noch nicht ge—
ſagt , oder daraus folgt noch nicht nothwendig , daß dieſe
Rechte durch jene Geſetze alterirt , oder das gemeine Recht

dadurch aufgehoben werde . Nach dem aufgeſtellten Grund

waͤre alſo die Zuſtimmung der Kammern nur in Bezug

auf diejenigen Puncte oder Beſtimmungen noͤthig , welche

eine ſolche Alterirung , und in ſofern ſie dieſelbe ſtatuiren .

Ob nun und in wiefern dieſes mit dem vorgelegten

Titel der Fall iſt , erſcheint zweifelhaft , und es iſt wohl

noͤthig , ſich vorerſt daruͤber zu verſtaͤndigen .

Faſſen wir alſo zuerſt ins Auge , was die gemeinen

Rechte in Bezug auf die Schulden der Akademiker

verordnen .

Hier iſt vor allem der Unkerſchied zwiſchen groß —

jaͤhrigen und minderjaͤhrigen Akademikern , de he alfo

Yrorwfoke der 1. Kammer , at Bh 20
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zwiſchen ſolchen , die voe 21 Yahre alt find , oder nicht

find , ( Sag 488 . deg Landrechtg ) zu beachten .

Volljaͤhrige haben das unbeſchraͤnkte Recht deg

Schuldenmachens , wie alle uͤbrigen volljaͤhrigen Buͤr —

ger . Das Landrecht hat hier fuͤr die Akademiker nichts

Eigenes ſtatuirt .

In Bezug auf Minderjaͤhrige aber ſind die Saͤtze

1124 a und 1124 b maßgebend . „ Die Unfaͤhigkeit der

Minderjaͤhrigen iſt , von weiterem oder engerem Umfang ,

je nachdem ſie unmuͤndig , halbmuͤndig oder vollmuͤndig

ſind . “

„ Ein Vollmuͤndiger , der außer der Eltern oder

Pfleger Haus , und nicht einem Fuͤrſorger uͤbergeben ,
mithin ſich ſelbſt uͤberlaſſen iſt , ſchließt guͤltig alle fuͤr
ſeinen Unterhalt und Beruf geeigneten Vertraͤge , vor —

behaltlich der Verſtoßung im Verletzungsfall , und der

beſondern Anſtaltsgeſetze , welchen ex etwa unterwor —

fen iſt . “

Die Stelle „ vorbehaltlich der beſondern Anſtalts —
geſetze , welchen er etwa unterworfen iſt, “ beſchraͤnkt
ſchon zum vorhinein die Rechte der Glaͤubiger durch
alle in Bezug auf Vollmuͤndige ( noch mehr alſo in Be —

zug auf Halbmuͤndige, ) Minderjaͤhrige an Univerſttaͤten ,
wie an andern Anſtalten , beſtehenden oder zu ſtatuiren —
den Verordnungen und Vorſchriften , und es werden

alſo — moͤgen dieſe Vorſchriften ſtreng oder lax , guͤn—
ftig oder ungúnftig får die Glåubiger lauten , — ihre
durch gemeine Gefege ihnen ertheilte Rechte , weil dieſe
ja bedingt ſind durch die Anſtaltsgeſetze , nicht alterirt .

Und ſolche Alterirung kann nur noch in Bezug auf
großjaͤhrige Akademiker — wenn einem Theil ihrer

Schulden die Rechtskraft benommen wuͤrde — gedacht
werden . Dagegen kann eine Alterirung des gemeinen



ry

eOr

oo

OS

Neun und zwanzigſte Sitzung vom 32 . July . 299

Rechts allerdings Statt finden auf Seite der Akade⸗

miker ſelbſt , wenn naͤmlich einige ihrer Schulden , die

nach gemeinem Rechte unguͤltig waͤren , aufrecht erhal :

ten wirden durch Dag akademiſche Geſetz . In dieſer

Beziehung jedoch ift Der Titel unferer Genehmigung

niht unterworfen worden . Denn wag den Afademis

fern alg . folchen und an der Univerfităt aufgelegt wird ;

fann unter die Disciplinar - Berordnungen gezaͤhlt mwer-

den . Nur Deutlichkeit der Beſtimmung moͤchte hier

erforderlich ſeyn .

In wiefern nun iſt durch den uns vorgelegten Ti —

tel eine Allerirung von Privatrechten der Nichtakade⸗

miker geſchehen ?
Man kann demſelben einen doppelten Sinn beyle⸗

gen , naͤmlich :

a) Den Ginn , Daf neben oder auger derjenigen Gil

tigkeit und Einbringlichkeit , welche den Schulden der

Akademiker nach den ſonſt beſtehenden Geſetzen zuſteht

— alfo jümål naih den weſentlichen Unlerſchieden des

Alters und des Wohnorts —eine noh weitere Hard -

habung einiger Gattungen jener Schulden durch das

Univerſitaͤtsamt oder die akademiſche Obrigkeit Statt

finden fol , wag fonach cine reine Wohlthat fùr die

Gläubiger wåre , und ihnèn etwa blos die Beſchraͤn —

fung auflegen wuͤrde , waͤhrend der Dauer des akade —

miſchen Buͤrgerrechts ihres Schuͤldners , oder waͤhrend

ſeines Aufenthalts in der Univerſitaͤtsſtadt die Huͤlfe

des ordentlichen Richters nicht anflehen zu duͤrfen . Eine

Art von Moratorium in Anſehung derjſenigen Schulden ,

welchen etwa die akademiſchen Geſetze weniger Gewaͤhr⸗

leiſtung , als die ſonſt beſtehenden Geſetze verleihen .

Man kann aber auch annehmen

b) daß die Beſtimmungen Aper die Schulden der

atoa
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Akademiker die voͤllige Aufhebung der gemeinen Rechte

in ihrer Ruͤckſicht enthalten , und daß alſo waͤhrend der

Dauer des akademiſchen Buͤrgerrechts kein Richter außer

dem Univerſitaͤtsamt eine Klage gegen die Studirenden

annehmen , und nach Erloͤſchung dieſes Buͤrgerrechts
gleichwohl auch der nun wieder eintretende ordentliche

Richter nur nach Maßgäbe der in den akademiſchen
Geſetzen enthaltenen Beſtimmungen über Guͤltigkeit oder

Nichtguͤltigkeit der waͤhrend der Univerſitaͤtsjahre ge —

machten Schulden zu erkennen habe .
Beide Auslegungsarten ſind noch mehrerer Nuan —

eirungen empfaͤnglich , und es laſſen ſich Gruͤnde auf⸗
ſtellen fuͤr beide , ſowohl aus der Natur der Dinge ,
alg aug dei ” Wortlaut deg vorliegenden Geſetzes .
Man fann fagen , får die erſte Auslegung ; :

I ) € g ift faum gedenfbar , Dag dag akademiſche
Geſetz den rechtlich ſo wichtigen Unterſchied des Alters

gänzlich habe aufheben wollen . Und gleichwohl ſagt
eg ( eine kleine Einſchaltung im §. 67 : ausgenommen ,
wo der Verhaft ausdruͤcklich auch gegen die minderjaͤh —
rigen Akademiker verhaͤngt wird ) nichts uͤber das Alter ,
und behandelt alſo die Schulden aller Akademiker —

ob noch unmuͤndig ( etwa halbmuͤndig ) oder vollmuͤndig ,
oder großjaͤhrig durchaus gleich . Soll nun wirklich
eine von einem grofjáåhrigen Afademifer contrahirte

Shud , wenn fie vor dem afademifchen Gericht feine

Klage gibt , folhe auch vor feinem andern Gericht ,
b- B . vor dem bürgerlichen Gericht des Wohnortg jeneg
Shuldnerg geben ? — Soll fie die Klage nicht einmal

geben nach Erloͤſchung des akademiſchen Buͤrgerrechts ?
— Weiter : ſoll nicht auch fuͤr die außerhalb der Uni —

verſitaͤtsſtadt eontrahirte Schuld (z. B . auf Reiſen oder

daheim ) wenigſtens bey großjaͤhrigen Akademikern das
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gemeine Recht entfheiden , Daher z- B . dem Wirth

das Reiſegepaͤck des Akademikers fuͤr die auch das

Reglement ŭberfeigende Zehrung e . verpfándet , oder

der rre darauf von dem Richter deg Orts zu er wir⸗

ken ſeyn ? — Soll diefes nicht ſelbſt in Bezug auf

bloße Darleihen Statt finden , die etwa ein grofjåhs

riger Akademiker außerhalb der Univerſttaͤtsſtadt em —

pfangen hat ? Die Fuͤrſorge des Geſetzes gegen leicht —

ſinniges Schuldenmachen ſetzt nur die bey dem akade —

miſchen Leben leicht eintretende Verfuͤhrung ıc . voraus ,

nicht aber einen bey der ganzen Claſſe der Studiren⸗

den an und fuͤr ſich , alſo uͤberall zu beſorgenden groͤßern

Leichtſinn .

2) Dag vorliegende Gefeg felo , $. 2. Cresp . 64 )

beguͤnſtigt durch die im zweyten Abſatz vorkommende

Clauſel : „ ſo Kange der Schuldner akademi —

fher Bürger if ” die Xnnahme , daf wenn er

eg niht mehr if , und Daher bey dem ordentlichen

Richter angeflagt wird , die Schulden nah gemeinem

Recht zu beurtheilen ſeyn werden . Nicht minder die

Annahme , daß es dem Glaͤubiger frey ſtehen muͤſſe,

die ihm ſchuldenden Akademiker auch unmittelbar in

ihrer Heimath , oder in ihrem Wohnort zu belangen ,

und daſelbſt nach gemeinem Recht zu exequiren , wofern

nicht ihr Wohnort die Univerſitaͤtsſtadt ſelbſt iſt . Auch

hat man

3) nur in den Univerſitaͤtsſtaͤdten eine vollſtaͤndige

Kundmachung des Geſetzes fuͤr noͤthig gefunden , wor —

aus hervorzugehen ſcheint , daß man dem Univerſitaͤts⸗

amt und dem akademiſchen Geſetz uͤber das Schulden⸗

machen nur dort , und nicht weiter , Competenz und

Herrſchaft verleihen wollte . Endlich

— — a a O
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4 ) Würde , wenn die afademifhen Gefeke in fot
chen Schuldſachen ganz allein maßgebend ſeyn ſollten ,
eine ſehr große Haͤrte und Ungerechtigkeit in Anſehung
derjenigen minderjaͤhrigen Akademiker ( oder ihrer Vaͤter )
ſtatuirt , welche in der Univerſttaͤtsſtadt ſelbſt , im Haus
ihres Vaters oder Vormunds wohnen , und daher nach

gemeinem Recht gar keine verbindliche Schulden ein —

gehen koͤnnen . Sie wuͤrden alsdann das Recht haben ,
z. Be fuͤr 40 fl . Kaufmannswaaren , oder fuͤr 50 fl.
Buͤcher auch gegen den Willen ihres anweſenden Va —

ters zu kaufen , und dadurch dieſer in ſeinem buͤrger⸗
lichen Rechte gekraͤnkt ſeyn . Daher ſcheint die Annahme
weit natuͤrlicher , daß die akademiſchen Geſetze die ge —
meinen Rechte im Grund nicht , oder nur in ſehr we —

nigen Puncten aufheben , ſondern blos in Bezug auf
die nach gemeinem Recht bereits guͤltigen Schulden ,
daher meiſt nut in Bezug auf die Fremden , d. h. in

der Univerſitaͤtsſtadt ſonſt nicht domicilirenden Studen—
ten , eine weitere Sanction oder ſicherere Executions —
weiſe ſtatuiren wollten , wornach auch das Univerſttaͤts —
amt nur die nach gemeinem buͤrgerlichen Recht ( insbe —

ſondere nach Satz 1124b . des Landrechts ) guͤlligen ,
d- p. alfo biog die pon den aufer ihrer Eltern oder

Preger Haug lebenden , fih ſelbſt uͤberlaſſenen Voll —

muͤndigen zum Behlif ihres Unterhalts und Berufs
contrahirten Schulden anerkennen und exequiren duͤrfe
—vielleicht noch mit einziger Ausdehnung der Ver —

fügung jeneg Şen deg Landrechts auch auf „ Halbmuͤn —
dige “ , und dagegen der abſoluten Nichtigkeitserklaͤrung
der §. F. unfer erfen Titelg verzeichneten Sulden
auch auf „ Großjaͤhrige, “ und dann der Suspenſion
der ordentlichen Gerichte bis zur Erloͤſchung des aka —

demiſchen Buͤrgerrechts .
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Allein es iſt auch die zweyte Auslegung nicht un⸗

begruͤndet , denn es ſtreiten fuͤr die wirklich beabſichtigte

Aufhebung oder Alterirung des gemeinen Rechts fol -

gende Betrachtungen .

1) Dag der §. 1. deS Titels ( resp . 63 - Der afaz

demiſchen Geſetze ) die dort verzeichneten Schuldgattun⸗

gen ohne alle Clauſel , fuͤr „voͤllig nichtig und unver :

bindlich “ erklaͤrt , alſo wenigſtens in Bezug auf dieſe

Gattungen dag gemeine Recht vållig aufzuheben feint .

2 ) Dağ — wenn neben dem afademifhen Gericht

oder Univerſitaͤtsamt noch der ordentliche Rihter in der

Sphaͤre des gemeinen Rechtes competent waͤre — eine

große Ungleichheit zwiſchen den in der Univerſitaͤtsſtadt

zuͤgleich Domicilirenden , und den dort niht Domicilirens

den wåre , indem die Legtern noh beym Gericht ihrer

Heimath koͤnnten belangt werden , die erſten aber niht .

3) Daf , wenn nach geendigten Studien eine Klage

vor dem ordentlichen Richter wegen einer durch afa -

demiſche Geſetze verworfenen Schuld Statt faͤnde , die

ausgeſprochene Abſicht des Geſetzes Erſchwerung des

leichtſinnigen Schuldenmachens von Seite der Studie

renden ” niht wirde erreicht , fondern der jugendliche

Leichtſinn in ſpaͤtern Jahren , oder auch an der unſchul —

digen Familie noch wuͤrde beſtraft werden .

Die Commiſſion , in Erwaͤgung , daß die eben vor —

getragenen Zweifel zwar in der Speculation ſich natuͤr —

lich darbietend , doch in der Praxis nach der bisherigen

Erfahrung kaum einmal vorkommend ſind , dann in der

weitern Erwaͤgung , daß wofern das gemeine Recht als

unabgeaͤndert durch die akademiſchen Geſetze erachtet

wird , eine Genehmigung der letzten von Seiten der

Kammern nicht einmal nothwendig erſcheine , dagegen ,

wenn von einer authentiſch auszuſprechenden Abaͤnde⸗

—— ———ed A *
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rung die Rede ift , eg råtplih wäre , die definitive Fef -
ſetzung der akademiſchen Sonderrechte auf die Zeit der
— wohl nicht lange mehr vorzuenthaltenden Reviſton
des geſamten Civilrechts zu verſchieben ift Deg Daz

fuͤrhaltens , daß dem ganzen Titel die einer etwaigen
Abaͤnderung bey Gelegenheit der bemerkten und ſehn⸗
ſuchtsvoll erwarteten Reviſtion deg Civilrechts ohnehin
unnachtheilige Zuſtimmung ſolle ertheilt werden .

Es ſcheint hiernach unnoͤthig , in das Detail der
einzelnen Beſtimmungen des vorgelegten Geſetzes ein —
zugehen . Es iſt daſſelbe nach ſorgfaͤltiger Pruͤfung aus
theils alten , theils neuen Ordnungen beruͤhmter Uni —
verſttaͤten zuſammen getragen worden , und hat ſich ſeit
feiner Verkuͤndung als ſehr heilſam —in Bezug auf beide
dadurch beabſichtigte Zwecke erprobt . Daher , und
weil es einmal als ein integrirender Theil der neuen
akademiſchen Geſetze unter landesherrlicher Autoritaͤt
verkuͤndet worden — waͤre es kleinmeiſteriſch , dabey
noch in eine aͤngſtliche Wortkritik , oder in Vor ſchlaͤge
von Verbeſſerungen nach blos ſubjectiven Anſichten —

dergleichen immer moͤglich ſind — einzugehen , Dag
Gefez im Ganzen ift gut , eg bleibe daher in Kraft ,
und werde nicht durch nachhelfende Abaͤnderungen um
ſeinen Credit gebracht .

M. h gehe zur zwepten Grage über , Deren Bes

antwortung jedoch von dem naͤmlichen Standpunct ,
wie die fruͤher aufgeſtellte , gefhehen mag .

Sind die afademifhen Gefege im Ganzen
wirklich nur Disciplinarverordnungen ? Iſt ihnen , wenn
auch letztes ihr vorherrſchender Charakter ſeyn ſollte ,
nicht wenigſtens Einiges beygemiſcht , was als eigent⸗
liches Geſetz , und zwar als die Freyheit , oder das Ei —

genthum der Staatsangehoͤrigen betreffendes Geſetz ,
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demnach als der Genehmigung der Staͤnde beduͤrftig

erſcheint ? —

Wenn man blos die Rubriken der verſchiedenen

Titel durchgehet , ſo moͤchte man geneigt ſeyn , das

ganze Geſetz als bloße Disciplinar⸗Verordnung zu be⸗

trachten , dD. h alg bloße Geſetze der Anſtalt , und fuͤr

deren Angehoͤrige , als ſolche , eine akademiſche Haus —

ordnung , berechnet , zumal auf den eigenen Zweck der

Anſtalt , die hoͤhere Bildung ihrer Zoͤglinge .

Allein die Akademiker ſtehen nicht nur in Beruͤh⸗

rung unter einander ſelbſt , und mit ihren Vorſtehern ,

ſondern auch mit den uͤbrigen Buͤrgern , und ſelbſt bey

den Akademikern iſt die Eigenſchaft als Buͤrger nicht

aufgehoben , durch jene des Akademikers . Es fragt

ſich alſo ( faſt wie beym Titel uͤber das Schuldenmachen )

Werden durch die akademiſchen Geſetze die allge -

meinen bårgerlichen und Strafgefeke in den betreffen -

den Puncten aufgehoben ? oder find jene nur ein 8u -

fag 3u diefen , eine noh weiter ſtatuirte ſtrengere

Verhaltungsregel und beſondere Sanction derſelben

unnachtheilig derjenigen , welche die allgemeinen Geſetze

verfuͤgen ? So wie etwa der Familienvater eine eigene

ſorgfaͤltigere Hauspolizey fuͤr ſeine Familienglieder an —

ordnen mag , unbeſchadet der Unterwerfung unter das

allgemeine Geſetz ? — Im letzten Fall waͤre in Bezug

der uͤbrigen Buͤrger , dD. h. der Nichtakademiker , nichts

zu erinnern . Sie haben außerhalb der durchs allge⸗

meine Geſetz gegebenen Gewaͤhrleiſtung der allgemeinen

Ruhe und individuellen Sicherheit nichts weiter zu for -

dern . Was noch ſonſt ohne Abbruch der Geſetze ange⸗

ordnet wird von Hausvorſtehern oder Anſtalten , moͤgen

ſie nuͤtziich annehmen : eine Alterirung ihrer Rechte ent⸗

ſteht dadurch nie . In dieſem Fall bliebe blos zu unter⸗
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fuchen , ob den Genofen jeneg Haufeg oder jener Mn -
ftalt nicht etwa durch allzugroße Strenge , in ihrer
Eigenſchaft als Buͤrger , zu nahe getreten , oder ob
nicht etwa die Disciplinarvorſchrift uͤber ihre durch den
Begriff und Zweck geſetzten Grenzen hinausgeſchritten
fey , als in wethem Sall eine Höhere Autoritaͤt , naͤmlich
jene der Staatsgeſetzgebung noͤthig waͤre , um ſolche
Vorſchrift rechtsguͤltig zu machen

Im erſten Fall aber iſt klar , daß das angebliche
Disciplinargeſetz kein ſolches , kein bloßes akademiſches
oder Hausgeſetz , ſondern ein allgemeines — weil das
Allgemeine aufhebend oder beſchraͤnkend , und weil die
Garantie der Sicherheit Aller alterirend iſt , und daß
daher mit Recht dabeh gefragt werde :

Iſt wirflich die an die Stelle der Durchs allgemeine
Gefeg ftatuirten Garantie — ſey es Vorſchrift , Auf —
ſicht , Strafe oder Executionsverfahren — geſetzte be —
fondere , Haugs oder afademifhe Regel ihrem Zweck
genůgend ? Sehen wirflih die Bürger bep dieſer be —
ſondern Ordnung , und gegen die alfo Privilegirten ,
d. h. vom allgemeinen Geſetz Ausgenommenen , die
Sicherheit ihrer Perſon , ihrer Ehre , Habe u. f w. fo
vollkommen garantirt wie zuvor ? Oder wollen ſie we —
nigſtens — aus Gruͤnden ihrer eigenen Convenienz oder
aus vernuͤnftiger Erwaͤgung der bey einer beſondern
Claſſe von Perſonen z. B . hier den Akademikern
— obwaltenden beſondern Umſtaͤnde und Verhaͤltniſſe
mit der neu dargebotenen Sicherheit ſich begnuͤgen ?

Die Beantwortung dieſer Fragen ſcheint allerdings
nur durch den Mund der Volksrepraͤſentation geſchehen
zu koͤnnen ; und es waͤre in ſolcher Vorausſetzung vie Bors
lage der ſogenannten Disciplinarverordnung an den

Landtag allerdings nothwendig .
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Ihre Commiſſion , hoch zuverehrende Herren , kann

nicht verkennen , daß von beiden aufgeſtellten Stand —

puncten aus , fuͤr unſere akademiſche Geſetze die Eigen —

fhaft wahrer , . H. gemeinbuͤrgerlicher Geſetze nach der

Strenge der Principien zu vindiciren ſeyn moͤchte .

Denn

a ) Abgefehen davon , Daf Die nunmehr geſetzlich

verkuͤndete Studierfreyheit unvereinbar iſt mit

dem im §. r . u . 2 . der afademifHhen Gefege enthalte⸗

nen — auf den fråhern Zwangszuftand ſich beziehen —

den — BVeftimmungen Cidh fage abgeſehen “ davon ,

weil man dieſe Beſtimmungen nunmehr als aufge

hoben oder erloſchen betrachten kann ) ſo ſind noch

verſchiedene Artikel von einer in die gemein buͤrgerliche

Freyheit der Akademiker ( als Staatsbuͤrger ) eingrei —

fenden Natur , oder von einer jenſeits der akademiſchen

Sphaͤre ſich aͤußernden Wirkſamkeit , und koͤnnen dem —

nach nicht wohl durch bloßes Hausgeſetz , ſondern muͤſſen

durch Staatsgeſetz feſtgeſtellt werden . Es ſey mir er —

faubt , einige wenige derſelben , nur Beyſpielsweiſe ,

weil ein Mehreres der Zweck dieſer Betrachtung noch

nicht erheiſcht , hier anzufuͤhren .

Der 8. 13 . erklaͤrt ausdruͤcklich , daß die akademi —

ſchen Geſetze wahre Ausnahmen von den ſonſt fuͤr

Staatsbuͤrger geltenden Polizey - , Civil⸗ und Criminal⸗

geſetzen machen ; ſie ſind alſo Geſetzabrogation , daher

Selbſtgeſetz .

Der fuͤnfte Artikel im 4. 5. DaS akademiſche

Buͤrgerrecht hoͤrt auf durch Verurtheilung , und ſelbſt

ſchon durch bloße Klagfreyerklaͤrung wegen eines pein —

lichen oder infamirenden Vergehens, “ ſpricht — da das

Recht zu ſtudieren , und ſich immatrikuliren zu laſſen ,

nunmehr als ein allen — natuͤrlich dazu geeigneten —

— — — — — a
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Staatsbuͤrgern zuſtehendes Recht erklaͤrt iſt , ſeine Ver —

wirkung demnach nur vermoͤge Staatsgeſetzes , nicht
vermoͤge der bloßen Hausordnung geſchehen kann , —

etwas an und fuͤr ſich ſehr zu billigendes , jedoch nur
im Weg der eigentlichen Geſetzgebung zu beſtimmen —
des aus .

In den 88 . 6. u. 7. wird dem Univerſitaͤts amte die buͤr —

gerliche , polizeyliche und untere Criminalgerichtsbarkeit
uͤber die Studierenden verliehen Dieſes iſt mehr alg Haug -
ordnung . Den genannten Gerichtgbarteiten koͤnnen nur

Staatsbuͤrger , die Akademiker alfo blog alg Gtaatg :

buͤrger unterſtehen . In ihrem eigenen Namen alſo ,
ſo wie im Namen der uͤbrigen Buͤrger , mit welchen

ſie in Wechſelwirkung ſtehen , mag die Volksrepraͤſen⸗
tation das Recht der Zuſtimmung zu ſolcher Feſtſetzung
anſprecheu . Sind die Akademiker wechſelſeitig gegen
einander , z. B . im Punkt der Duelle , hinreichend ge⸗
ſchuͤtzt durch die akademiſche Gerichtsbarkeit und durch
das akademiſche Geſetz ? iſt eine Frage , die , wenn
man ſie auch bejaht , doch offenbar nur von denen

rechtskraͤftig bejaht werden kann , welche im Namen der
Akademiker ſelbſt und ihrer Vaͤter — weil uͤberhaupt
im Namen des Volkes — zu fprechen befugt find .
Bon gleicher Natur ift die Frage , ob die Mfademifer

hinreichend geſchuͤtzt ſeyen durch die §. 12 . beftimmten
Wege deg NRecurfes ? unter melchen , was im Vorbey⸗
gehen bemerkt werden mag , kein einziger zu einer |Rechtsſtelle , ſondern alle biog zu adminiſtrativen Be —
hoͤrden fuͤhren ? —

Weiter kann die hoͤchſte Disciplinarſtrafe an einer
Anſtalt die Ausſchließung von ſolcher Anſtalt ſeyn
( und ſelbſt dieſe muß bey den Univerſitaͤten , da ihr
Beſuch zugleich als ſtaatsbuͤrgerliches Recht erklaͤrt iſt ,
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als wahres , nur von der Strafgeſetzgebung zu dicti —

rendes Strafgeſetz erſcheinen . ) Wir finden aber auch

weit ſchaͤrfere Strafen , namentlich die oͤffentliche und

die gefchårfte Relegation $ . 40 . ) , die Feſtungsſtrafe

ausgeſprochen ( §. 10 . ) . Ja ſolche Strafen folen zum

Theil ( S5 . 27 N. 32 . lit . e . obne förmlichen Bemweig ,

nach blog fubjectiver Ueberzeugung , verhángt werden , und

der Beſtrafte darf nicht einmal die Acteneinſicht verlau —

gen : ( S. 44 ) Bon welcher Mutoritåt koͤnnen ſolche

Strafbeſtimmungen ausgehen ? Offenbar nur von jener

der Staatsgeſetzgebung .

b ) Nicht minder wird dieſe Geſetzgebung als ihr

angehoͤrig anſpreechen alles das , was zur Sicherſtel⸗

lung : der Rehte von Nichtakademikern gegen moͤgliche

Verletzung von Seite der Akademiker mit Alterirung

der gemeinen Rechte feſtgeſetzt werden wil .

Ob durch die akademiſche Disciplin allein , und

durch die akademiſchen Strafen hinlaͤngliche Fuͤrſorge

gegen Stoͤrung des Gottesdienſtes und gottesdienſtlicher
Ceremonien ( 8. 23. ) , gegen Verrufserklaͤrungen ( S. 27) ,

gegen Herausforderung zum Duel ( §. 28 - Nr . . ) , 8e

gen Strung der òfentlihen Ruhe ( S. 29 . ) geſchehen

ſey , kann ohne Beyſtimmung der Volksrepraͤſentation

nicht als entſchieden gelten . Selbſt der allgemeine Hors

behalt §. 25 . , Da ihm verſchiedene ſpecielle Anordnun⸗

gen widerſprechen , genuͤgt nicht zur Beruhigung .

Frog aller dicfer Beyfpiete glaubt die Commiffion

nicht , daf eine Vorlage der akademiſchen Geſetze an

die Kammern zu verlangen ſey . Die allermeiſten der

darin enthaltenen Beſtimmungen beſtanden ſchon vor

Einfuͤhrung der Conſtitution , und waͤren alſo , wenn

nicht die Zeitumſtaͤnde eine neue Redaction des Ganzen

noͤthig gemacht haͤtten , von ſelbſt ohne Zuſtimmung der
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Kammern in Goͤltigkeit fortbeſtanden . Aber es ſind
zugleich die Punkte , woran die Eigenſchaft als Geſetze
zu erkennen iſt , ſo innig verbunden und durchflochten mit
den rein disciplinariſchen Beſtimmungen , daaf eine Gons

derung beider ſehr ſchwer waͤre , und eine Vorlage des

Ganzen an die Kammern zu vielen unnuͤtzen und zeit—
zerſplitternden Discuſſtonen fuͤhren koͤnnte . Auch iſt
noch von keiner Seite irgend eine Beſchwerde gegen
die akademiſchen Geſetze laut geworden . Sie moͤgen
daher in unangefochtener Gultigkeit fortbeſtehen , ſo

lange keine ſolche Beſchwerde erſcheint . Fuͤr die Wah —
rung der Formen und des conſtitutionellen Princips
moͤchte durch die vorgetragenen Bemerkungen hinlaͤng⸗
lich geſorgt ſeyn . —

III . Indem wir von akademiſchen Geſetzen ſpre —
chen , bringt eine natuͤrliche Ideenverbindung mir , dem

Berichtserſtatter , noch ein anderes Geſetz in Erinne —

rung , welches gleichfalls von akademiſchen Perſonen
handelt , und uͤber noch weit wichtigere Rechte derſel —
ben verfuͤgt , deſſen ungeachtet aber ohne landſtaͤndiſche
Mitwirkung erlaſſen ward ; jene Verordnung naͤmlich ,
welche ( Reggsblatt Nr . 26 . v . 1819 . ) allernaͤchſt zur
Kundmachung eines jener betruͤbenden Beſchluͤſſe des

Bundestags erging , welche man organiſche nennt , ( ob —
wohl ſie ſolches nicht ſind , und zwar weder hath dem

wiſſenſchaftlichen Begriff des Organiſchen , noch nach

demjenigen ſind , der in unſerer eigenen Conſtitution
( G. 2 ) und in der Schlußacte der Wiener Conferenzen
davon aufgeſtellt wird ) , und welche dann noch weitere
— ungedruckte — Verordnungen , die den Bundestagsbe —
ſchluß zum Theil noch ſchaͤrfen , zur t Golge hatte . Eine

Verordnung , welche die akademiſchen Koͤrper ſamt und

ſonders , und alle ihre Glieder mit der Makel der

we
mia

ea

Ie

OA

—

—



TEA

TTE
TL

———

-.

n

Neun und zwanzigſte Sitzung vom 23 . Fuly . ZII

ſchwerſten Verdaͤchtigung belegt unter ſpecielle demuͤ⸗

thigende Polizeyaufſicht ſtellt , und die oͤffentlichen Leh —

rer alle in Ruͤckſicht ihres Amtes und ihrer Ehre , alſo

ihres phyſiſchen und buͤrgerlichen Lebens der Willkuͤhr

der adminiſtrativen Gewalt hingibt , und ſomit ihres

Rechtszuſtandes beraubt .

Ich weiß wohl , daß dieſer Verordnung niemals

eine bedruͤckende Folge in unſerm Lande gegeben werden

wirde Der Geif unferer Regierung , dern perfóntihe

Eharafter der von iè ernannten Univerfitåts - Com -

mifarien und Curatoren , find ung Bürge dafür , und

fhon meine freymuͤthige Rede daruͤber , in ihrem An —

geſicht gehalten , mag unſere Sicherheit beweiſen . Auch

gedenke ich nicht einen eigenen Antrag uͤber dieſen Ge —

genſtand — der bey gehoͤriger Verfolgung ſehr weit ,

zu Dingen von hoͤchſt zarter und hoͤchſt trauriger Be —

ruͤhrung fuͤhren wuͤrde — zu machen . Doch hielt ich

es fuͤr zweckmaͤßig, weil ſo natuͤrlich ſich darbietend ,

und aus evidentem Rechte fließend iſt , wenigſtens mit

einem klagenden Worte zu bemerken , daß , da jener

Kundmachung die ſalvatoriſche Clauſel : „ unbeſchadet

der Landesconſtitution “ ( alſo auch insbeſondere

dem Dienerediet , welches ausdruͤcklich durch jene

garantirt ward, ) nicht beyg zefuͤgt , und da die darauf

gefolgten ſtrengeren Weiſungen und Inſtructionen noch

nicht foͤrmlich zuruͤckgenommen worden ; der Zuſtand

der akademiſchen Lehrer zur Zeit ohne feſten Rechtsbo⸗

den , und uͤber jedem die Möglihteit einer rechtloſen

Behandlung , wie ein Schwert an einem Haar ſchwe⸗—

bend ſey . Eine hohe Kammer wird dieſen Kl agruf

nicht mißbilligen ; auch wird er wohl — obſchon ich

daruͤber keine foͤrmliche Schlußfaſſung begehre — nicht

ohne gerechte Wuͤrdigung von Seite der hohen - Regie -
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rung bleiben . Je fege aber noch die Erflårung bep ,
daf nach meinem Gefåhl fein durh den Stolz deg

Bewußtſeyns erhobener , kein Recht und Greyheit lie -

bender akademiſcher Lehrer irgend eine Gelegenheit wird

unbenutzt voruͤbergehen laſſen , wo er gegen die feinem
gangen Stand mwiderfahrne unerhórte Rrånfung ein lauz

ted Wort der Befchwerde mit Hoffnung einigen Erfolges
und in gebuͤhrender Form an Mitwelt und Nachwelt
richten fann .
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Dreyßigſte Sitzung

Karlsruhe , den 27 . July 1822 .

— —

Gegenwaͤrtig⸗

Die bisher erſchienenen Mitglieder mit Ausnahme :

Si Hoheit des Durchlauchtigſten Praͤſtdenten , Herrn

Markgrafen Wilhelm zu Baden ;

Ihrer Hoheiten der Herren Markgrafen Leo pold und

Maximilian zu Baden ,

des Herrn Staatsminiſters Frhrn . v. Berſtett ,

des Herrn Generalmajors Frhrn v. Frehſtedt , und

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,

Unter dem Vorſitz des zweyten Vieckpraͤſidenten ,
Staatsraths ihin : d. Baden :

Das Protokoll der lehzten Sitzung wurde verlefen

und genehmigt .

Proͤtokolle der ĩ . Kammer . 20 Bd. ĝi
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304 Protokolle der Erſten Kammer .

Dag Secretariat machte die Anzeige , Daf in der

Vorberathung fuͤr die Commiſſion zu Begutachtung

Mder Motion Sr . Durchlaucht des Herrn Fuͤrſten
v. Loͤwenſtein wegen Erweiterung der Competenz
des Staatsgerichtshofs in Faͤllen der Anklage wegen

Verletzung der Verfaſſung und anerkannt verfaſſungs —

maͤßiger Rechte auf die Kammern und deren Mit —

glieder :

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein ,
der Staatsrath Frhra v. Zyllnhardt ,
der geh . Hofrath Zachariaͤ ,

der Visthumsverwefer Frhr . v. Weſſenberg , und

der Hofrath v. Rotteck ;

2) der von der zweyten Kammer mitgetheilten
Bitte um Gleichſtellung des Ortes Unteruhldingen mit

den Staͤdten Meersburg und Ueberlingen in Betreff
des Straßengeldes

der geh : Rath Frhr , v. Hornftein ,
der Landoberjågermeifer b. Kettner , und

der Bisthumgverwefer Frhr . v. Weffen berg
gewaͤhlt worden ſey .

Die in der letzten Sitzung abgebrochene Berathung
úber den Die Auggleidhung der Centrals

Rriegglaften betreffenden Gefekentwurf wurde fo -
dann wieder aufgenommen , Der Bicepråfident
bemerfte , daß , da nah dem §. 38 . der Geſchaͤftsord —
nung weſentliche Verbeſſerungsvorſchlaͤge , welche die

Grundlage eines Geſetzentwurfs veraͤndern , nicht dis —

cutirt werden koͤnnen , ehe ſie an die ernannte Com —

miſſton gebracht , und daſelbſt gemeinſchaftlich mit den

landesherrlichen Commiſſarien eroͤrtert worden ſind ,
nun aber , was den vorliegenden Geſetzentwurf betreffe ,
in der legten Sitzung allerdings ein ſolcher Verbeſſe —
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rungsvorſchlag gemacht worden ſey , die Sache zuvoͤr⸗

derſt an die fuͤr die Pruͤfung dieſes Geſetzentwurfs be⸗

ſtehende Commiſſion zuruͤckzuweiſen ſeyn wirde

Nachdem Hierauf einerfeits won Dem Hofrath H

Rotted ) bemerft worden war , daß gleichwohl die

Gahe , nah der Lage der fråhern Verhandlungen , zur

Beraͤthung ſattſam verbreitet zu ſeyn ſcheine , ferner

( von dem Frhrn . v. Weſſenberg ) daß , wenn man

auf den von dem Hofrathe von Rotteck gemachten

Vorſchlag , nur die allgemein gefaßte Bitte um einen

Geſetzentwurf wegen gleicher Vertheilung der Kriegs —

leiſtungen , an Se . Koͤnigl . Hoheit , den Großherzog ,

richte , die alsbaldige Vornahme der Berathung um

ſo weniger bedenklich ſey , daß uͤbrigens die Erfahrung

der letzten Jahre die Nothwendigkeit eines ſolchen Ge —

ſetzes dringend bewieſen habe , und andererſeits ( von

den Frýrn . v. 8Zyllnhardt und d. Tuͤrkheim )

unter Beziehung auf den §. 29 . der Gefåftgordnung ,

daß durch den Beſchluß der vorigen Sişung nur die

Grundlage des Geſetzentwurfes vorlaͤufig verworfen ,

dagegen uͤber die Frage , welche Folge man dieſem

Beſchluſſe zu geben habe , noch nichts feſtgeſetzt worden

fen , diefe Grage aber um fo mehr an die Commiſſion

zuruͤckgewieſen werden muͤſſe , da ſie auf mehr als eine

Weiſe beantwortet werden koͤnne , mehr als ein in dieſe

Frage einſchlagender Vorſchlag gemacht worden ſey ,

auch die Sache zuvor mit dem Herrn Regierungscom —

miſſaͤr gemeinſchaftlich zu eroͤrtern ſeyn werde ;

beſchloß

die Kammer :

die Sache an die Commiſſton zu Erſtattung eines

anderweitigen Berichtes zuruͤckzuweiſen .

21
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Der Hofrath v. Rotted machte hierauf den Yn -

trag , die Beratþung Åber den von ihm in der vorigen

Sitzung wiederholt gethanen Vorſchlag ,

Se . Koͤnigl . Hoheit um einen Geſetzentwurf we —

gen gleicher Vertheilung der Kriegsleiſtungen in

kuͤnftigen Faͤllen unterthaͤnigſt zu bitten ,

nunmehr zu eroͤffnen , oder ihn ebenfalls an die Com —

miſſion zu verweiſen .

Rach einer ausfuͤhrlichen Beſprechung , in welcher

dieſer Antrag in Beziehung auf die fruͤhern Commiſ —

ſtonsberichte , ſo wie in Beziehung auf die fruͤhern

Verhandlungen der Kammer in Erwaͤgung gezogen und

insbeſondere bemerklich gemacht wurde , daß , mwenn

man auch die Bitte um einen Geſetzentwurf uͤber den

fraglichen Gegenftand nur allgemeingzu fafen habe ,

dennoch diefe Bitte fpecie ll zu begrinden , mithin

der Entwurf , um defen Vorlegung man nachſuchen

wolle , im Einzelnen zu erörtern fey , hiezu aber die fri -

hern Berhandlungen nicht hinreichend zu ſeyn ſchienen ;

beſſch hboß

die Kammer :

1) den Borfchlag deg Hofraths v . Rotteck wegen

einer an Se . Koͤnigl . Hoheit , den Großherzog ,

zu richtenden Bitte um einen Geſetzentwurf uͤber

die gleiche Vertheilung der in kuͤnftigen Faͤllen

fuͤr jetzt nicht in Berathung zu ziehen , vielmehr

denſelben

M zuvoͤrderſt zu einer Vorberathung auszuſetzen .

Der Herr Staatsminiſter Frhr . v. Berkheim

machte hierauf der Kammer folgende Eroͤffnung :

Ich erlaube mir , den Herrn Praͤſidenten um das

Wort zu bitten , mit dem Bemerken , daß ich bevoll —
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maͤchtigt bin , als Organ der Regierung zu erſcheinen ,
und folgende Erklaͤrung zu geben :

Se Koͤnigl . Hoheit , Der Großherzog , —A fs

welche in Erfahrung gebracht haben , daß meh —

rere verehrte Mitglieder dieſer hohen — fo wie

der zwehten Kammer — den dringenden Wunſch

geaͤußert haben , auf einige Zeit hin die land —

ſtaͤndiſchen Arbeiten zu unterbrechen , haben in

Beachtung der jetzigen Jahrszeit , welche ſo man⸗

che Vorbereitung fuͤr die Beſtellung der Land⸗

wirthſchaft und den immer naͤher ruͤckenden Herbſt

erfordert , gnaͤdigſt zu genehmigen geruht , daß

die Arbeiten dieſes Landtages vom 4. Auguſt

an , bis zum 4. des Monats November hin un —

terbrochen werden , in der natuͤrlichen Voraus⸗

ſetzung , daß , da die Staatsverwaltung nicht

ſtille ſtehen kann , die dermalen laufenden Ab —

gaben bis zur Vereinbarung mit den Staͤnden

auf das neue Budget hin , von der Regierung

fortbezogen werden .

Auf Antrag des Vicepraͤſidenten

beſchloß

die Kammer :

dieſe Erklaͤrung mit gebuͤhrendem Danke fuͤr die

Beruͤckſichtigung der von den Mitgliedern der

Kammern geaͤußerten Wuͤnſche anzunehmen , und

die erſte Sitzung nach dem wiedererfolgten Zu—⸗

ſammentritte der Staͤnde auf den 6. Nov . d. J .

anzuſetzen .

Die weitern Gegenftánde der Tagegordnung :
D Die Berathung dber den achten Titel der akade⸗

miſchen Geſetze , und
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2 ) Die Berathung uͤber den die Cenſur betreffenden
in Geferentwurf wurden , erfterer , zufolge eines Schrei -

beng deg mit der Vertheidigung jeneg Titel der afa -

i : demiſchen Geſetze beauftragten Regierungscommiſſaͤrs ,

E Hrn . geh . Ref . v, Liebenftein , Tegterer auf Xntrag|

|
|! des Hrn . Staatsminiſters Frhrn . v. Berkheim aus —

geſetzt .
Am Schluſſe der Sitzung machte Se . Durchlaucht

der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein der Kammer die Yna

zeige von einer Motion

auf Bewilligung einer angemeſſenen Summe von
ii

Staatswegen zur Unterſtuͤtzung des zu Ettlingen
|

beſtehenden landwirthſchaftlichen Vereins .

Frhr . v. Zyllnhardt ,

Zachariaͤ.



Ein und dreyßigſte Sitzung .

Rarlgruhe , den 3r . July 1822

— —

Gegenmårtig :

Die bisher erfhienenen Mitglieder mit Ausnahme :

Gr . Hoheit deg durchlauchtigſten Práfidenten , Herrn |
Marfgrafen Wilhelm zu Baden ,

|

|

Ihrer Hoheiten der Herren Markgrafen Leo pold und

Maximilian zu Baden ,

Berſtett und
der Herren Staatsminiſter Frhru . v .

j

v. Berkheim ,
|

deg Herrn Generalmajorg Frýrn . v. Freyſtedt , |

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner , und |

des Frhrn . v. Falkenſtein .

|

~
Weiter anmwefend :

die Herren Regierungs - Commiffåre , Staatsrath Frhr .

d Senghburg , und geh . Ref . v Liebenſtein .

Unter dem Vorſitz des zweyten Vicepraͤſidenten ,

Staatsraths Frhrn . v. Baden .
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Der Bicepråfident erflårte die Berathung
úber den Gefegentwurf , Dag Schuldenweſen der

Akademiker betreffend , fuͤr eroͤffnet .

Von dem Vicepraͤſidenten aufgefordert , gab
der Berichtserſtatter , Hofrath v. Rotteck eine Ueber —

ſicht von dem Inhalte des Commiſſionsberichtes , mit
der Schlußbemerkung , daß der Antrag der Commiffion
guf unbedingte Annahme deg Geſetzentwurfes gehe .

Frhr . v Zyllnhardt : Es kommt hier vorzuͤg —
lich in Betrachtung , daß die Erfahrung ſeit dem Jahr
1810 . den Mangel an Creditgeſetzen fuͤr Akademiker ſehr
fuͤhlbar gemacht hatte . Hauptſaͤchlich aus dieſer Ver —

anlaſſung wurden die vorliegenden akademiſchen Ge —

ſetze bekannt gemacht . Bey der Abfaſſung derſelben
beruͤckſichtigte man beſonders die Geſetze der Univer —
ſitaͤten Goͤttingen , Marburg und Jena . Es wuͤrde ſehr
bedenklich ſeyn , ſchon jetzt Veraͤnderungen mit dieſen
Geſetzen vorzunehmen , und an Anordnungen zu ruͤtteln ,
welche von den Behoͤrden nach reiflicher Erwaͤgung aller
Umſtaͤnde getroffen worden ſind .

Der Frhr . v. Tuͤrkheim erklaͤrte ſich mit dieſer
Anſicht fuͤr einverſtanden .

Zach ariaͤ: Schon deswegen darf ich mir ertauz
ben , den Heren Pråfidenten um dag , Wort : zu- bitten ,
weil der Gegenſtand der Berathung , meinem Berufe
nah , eine befondere Anfprache fùr mih . þat . Geit
laͤnger als dreyßig Jahren habe ich. unter Diefem juns
gen und luſtigen Voͤlkchen gelebt , das nicht immer iſt , was
es zu ſeyn ſcheint , und oft das iſt , was es nicht zu
ſeyn ſcheint . Jedoch noch mehr beſtimmt mich zu jener
Bitte der Wunſch , die Gruͤnde anzugeben , aus welchen
keh dem Antrage des von meinem freundlich verehrten
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Herrn Amtsgenoſſen erſtatteten Commiſſionsberichtes
aus voller Ueberzeugüng beyſtimme .

Mir ſcheint , daß folgende vier Saͤtze hinreichen ,

die Hauptzweifel zu loͤſen, welche uͤber den vorliegen⸗

den achten Titel der akademiſchen Geſetze erhoben wer —

den koͤnnen .

Erſtens : Der vorliegende Geſetzentwurf enthaͤlt
ein beſonderes Recht , vach der Sprache der Rechts⸗

wiſſenſchaft , ein jus singulare . Dieſes beſondere Recht

laͤßt , wie ein jedes andere Recht dieſer Art , alle die

Vorſchriften des gemeinen Rechts unſeres Landes be —

ſtehen , welche dadurch nicht ausdruͤcklich abgeaͤndert

werden , ES ift alfo 3: B . feinem Zweifel unterworfen ,

daf einem Hochſchuͤler auch die Einrede der Minder —

jaͤhrigkeit zu Statten komme .

Zweytens : Das beſondere Recht , welches der

vorgelegte Geſetzentwurf enthaͤlt , hat den Zweck , die

Traͤuwuͤrdigkeit der Hochſchuͤler im Schuldenmachen zu

beſchraͤnken . In dieſem Geiſte iſt der vorgelegte Ge —

ſetzentwurf , in ſofern er von dem gemeinen Rechte ab⸗

weicht , auszulegen .

Drittens : ; Alle die Rechtsverbindlichkeiten , wel⸗

che ein Hochſchuͤler eingegangen hat , ſind fuͤr immer

nach den akademiſchen Geſetzen zu beurtheilen , wenn

nicht der Gefegentwurfa usd ri diih eine Ausnahme

von dieſer Regel macht . Denn die Guͤltigkeit einer

jeden Verbindlichkeit iſt in Beziehung auf die Zeit zu

beurtheilen , in welcher ſie eingegangen worden ift

Vierteng : An einem “jeden Orte deg Landes

ſteht der Hochſchuͤler unter den akademiſchen Geſetzen .

Ein perſoͤnlich beſonderes Recht folgt der Perſon an

jeden Ort , wo ſie ſich aufhaͤlt . Auch koͤnnte ſonſt das

vorliegende Geſetz nur zu leicht umgangen werden .

NAN — — £ z
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Ueber das , was der verehrte Herr Berichtserſtat —

ter am Schluſſe ſeines Berichts uͤber den Beſchluß der

deutſchen Bundesverſammlung vom 20 . Sept . 1819 .

maͤnnlich geaͤußert hat , erlaube ich mir noch folgendes

hinzuzufuͤgen .

Da ich bey dieſem Beſchluſſe nur das denke und

fuͤhle , was Andere dabey denken und fuͤhlen , ſo will ich

nicht das ausſprechen , was Andere daruͤber zu ſich oder

zu Andern geſprochen haben .
Aber ich bin der feſten Ueberzeugung , daß dieſer

Beſchluß ſchon von Rechtswegen mit Vorbehalt aller

der Beſtimmungen der Landesverfaſſung in Anwendung

zu bringen ſeyn wuͤrde , welche damit nur immer ver —

einbar ſind . Ich bin nicht ſo unbeſcheiden oder hoffaͤhr —

tig , ùm fo forf eine meinen Anſichten entſprechende

Erflåriihg Von Der Regierung zu verlangen . Aber den

Wunfh wil iH niht bergen , dag eg dem Staatsmi —

nifterio gëfallen mge , gelegentlich eine Erflârung die -

fer Art zu ertheilen ,

Der Frhr . v. Weffenberg bemerfte , daß zur

Verhuͤtung aller Beeintraͤchtigung eine jaͤhrlich wieder —

holte Bekanntmachung des Geſetzes erforderlich ſeyn

duͤrfte , damit jeder , der mit den Akademikern in Be —

ruͤhrung komme , ſich darnach richten koͤnne .

Bey der hierauf Statt gefundenen Beſprechung uͤber

die Nothwendigkeit , den vorgelegten Titel der akademi —

ſchen Geſetze zur allgemeinen Kenntniß zu bringen , ſo wie

ùber Die Yrt einer zmedmåfigen Bekanntmachung dieſes
Titels wurde ( bon denFrhen . ve Zy Linh ardt undo ,

Tuͤrkheim , und v Zachariqaͤ ) bemerkt , daß bereits die

Einleitung getroffen worden ſey , dieſe Geſetze durch
die Bezirksblaͤtter zur Kenntniß aller Betheiligten zu

bringen , daß uͤbrigens der porgelegte Geſetzentwurf ,
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wenn er Geſetzeskraft erhalte , verfaſſungsmaͤßig durch

das Regierungsblatt bekannt zu machen ſeyn wuͤrde .

Weiter bemerkte der Hofrath v Rotteck , daß die

pon dem geh . Hofrath Zachariaͤ uͤber die Auslegung des

vorgelegten Titels der akademiſchen Geſetze aufgeſtell —

ten Regeln nur alg doctrinele Anſichten betrachtet wer —⸗

den koͤnnten , da ſich gegen dieſe Regeln noch manche

theoretiſche Zweifel erheben ließen . Der geh . Hofrath

Zach ariaͤſerklaͤrte ſich hiermit fuͤr voͤllig einver —

ſtanden .

Der Bicepraͤſident erinnerte hierauf , daß es

nicht undientich feyn dürfte , den von dem geh . Hofrath

Zachariaͤ geaͤußerten Wunſch foͤrmlich im Protokolle

niederzulegen .

Reg . Comm . geh . Ref . v. Liebenſtein : Ich muß

dem Herrn geh . Hofrath Zachariaͤ meinen Dank abſtat⸗

ten , daß er mich nicht zu einer amtlichen Erklaͤrung auf⸗

gefordert þat ; ih mwåre dazu niht inſtruirt geweſen .

Ich kann nur meine perſoͤnliche Anſicht ausſprechen ,

ind diefe fimmt gang mit der von dem Herrn geh .

Hofrath Zachariaͤ geaͤußerten uͤberein . Es koͤnnte mir

nicht anders , als angenehm ſeyn , wenn ein Mitglied

des Staatsminiſteriums die gewuͤnſchte Erklaͤrung er —

theilte

Frhr w. Tuͤrkheim : Ich glaube , die Herren

Profeſſoren koͤnnten ſich beh den bekannten Grund —

ſaͤhen der Regierung und Regierungsbehoͤrden beruhigen .

Ich ſollte nicht meinen , daß irgend ein Univerſitaͤtsleh⸗

rer auftreten und behaupten wuͤrde , daß er von der

Regierung irgend etwas zu beſorgen haͤtte

v: Rotted : Sh habe diefe tUleberzetgung im

Commiſſionsberichte aus dem innigſten Gefuͤhle ausge —

ſprochen . Meine Klage bezieht ſich nur auf das , was

e — —
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bundesgeſetzlich ausgeſprochen worden iſt . Es iſt Schul —

digkeit gegen die Mit - und Nachwelt , Rechte zu wah —

ren . In die weiſen Maßregeln unſerer Regierung ſetze
ich uͤbrigens durchaus kein Mißtrauen .

Zachariaͤ : Die Bemerkung des Herrn Staats —

raths Frhrue v. Tuͤrkheim ſcheint auf Den allgemeis
nen Grundſatz zuruͤckgefuͤhrt werden zu koͤnnen : wenn

ein Recht nicht von der Regierung beeintraͤchtigt wird ,
ſo bedarf es keines Geſetzes zur Gewaͤhrleiſtung fuͤr
daſſelbe . Allein nach dieſem Grundſatze koͤnnte man

uͤberhaupt unter einem guten Fuͤrſten die Nothwendig —
keit einer Verfaſſung beſtreiten . Uebrigens habe ich
nur einen Wunſch geaͤußert .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Der Redner vor mir hat

die Tendenz meiner Aeußerung nicht ganz richtig aus⸗

gedruͤckt Ich behauptete nur , daß die Bemerkungen
des Herrn geh . Hofrath Zachariaͤ nur theoretiſcher , nicht
praktiſcher Natur waͤren . Ich wuͤrde mich anders ge⸗
aͤußert haben , wenn auf dieſe Bemerkungen irgend ein

Antrag gegruͤndet worden waͤre .

Der Vicepraͤſident : Der Antrag , den Wunſch
deg Herrn geh . Hofrath Zacharia im Protokolle nieder —

zulegen , ſchrieb fih allerdings nur bon mir þer . € r
wurde veranlagt durch Die Verehrung fuͤr die Lehrer
auf den Univerſitaͤten . Uebrigens wird der Zweck die —

ſes Antrages ſchon durch die im Verlaufe der Beraz

thung geſchehenen , und in das Protokoll aufzunehmen⸗
den Aeußerungen hinlaͤnglich erreicht werden .

Nachdem hierauf der Herr Regierungscommiſſaͤr
abgetreten war ,

beſchloß
die Kammer einſtimmig ; :

ve

hA



—

Ein und dreyßigſte Sitzung vom 31 . tulg . 325

; den Gefegentwurf , gemåf dem Antrage deg Come

7 miffiongberichteg anzunehmen .
e

Sodann wurde das Protokoll der vorigen Sitzung

$ verlefen und genehmigt .

s Weiter legte der Bicepråfident folgende Mits
|

n Í theilungen der jweyten Kaminer vor :
|

4 1) Einen Erlafi wegen der von der Regierung ge -

3 machten Eróffnung , daß eine Ausſetzung der Arbeiten |

t der Kammern vom 4. Migu bis zum Anfange deg
|

ia Nopembers l . Y. eintreten folle ,

Beylage Ziffer 85 .

wobey der Vicepraͤſident bemerkte , daß der von

t der Erſten Kammer uͤber dieſen Gegenſtand in der vo —

rigen Sitzung gefaßte Beſchluß bereits der zweyten

s Rammer mitgetheilt worden fey : |

t ! —
|

?
2 ) Einen Erla , die Bitte an Ge . Rónigh Hoheit , |

i
den Großherzog , um Vorlegung eines Geſetzentwurfs |

iber die Amortiſationskaſſe betreffend ,
|

j VBeylage Ziffer 86 . und |

z Unterbeplage zu Biffer 86 ) |

r 3) Ginen Erla , die Bitte um einen Gefezentwurf |

r über das polytechniſche Inſtitut zu Freyburg betreffend , |

:
Beyhlage Ziffer 87 . und |

;
Unterbeylage zu Ziffer 87 . |

4) Einen Erlaf , die Bitte um einen , Gefezentwurf
|

f megen Aufhebung des Zehntens von Neubruͤchen be⸗

treffend ,
Beylage Ziffer 88 . und

Unterbeylage zu ZSiffer 88 .

5 ) Einen Erlaß , die Bitte um einen Geſetzentwurf
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begen Zaͤnzlicher Abſchaffung des Hauſirhandels be —

treffend ,

Beylage Ziffer 89 . und

Unterbeylage zu Ziffer 89

60) Einen Erlaß , die Bitte um einen Zuſchuß fuͤr
die Univerſitaͤts Inſtitute zu Heidelberg ;

Ml Behlage Siffer 90 und

Unterbeylageé zu Siffer do .

Beſßchuß —

die Erlaſſe 2 — 6. nach Wiedereroͤffnung der

Sitzungen in einer Vorberathung in Betrachtung
àu ziehen .

j

|
I] v. Rotted : Die zulegt verlefene Mittheilung der

| zweyten Kammer veranlaßt mich , Ein hochverehrtes

| Práfdium um dag Wort zt bitten , um eine zwar nicht
|

den Gegenftand jener Mittheilung , wohl aber einige
bep Den Verhandlung in Der zwenten Kammer vors

gefallene Aeußerungen betreffende Erklaͤrung — obne
allen MAAA blog als får ſich ſelbſt ſprechende Erklaͤ —

rung — in der Eigenſchaft als Abgeordneter der Uni —

verſttaͤt Freyburg zum Protokolle zu geben . Die Be —

richtserſtattung und Discuſſton uͤber die vorliegende

Mittheilung abzuwarten , Dürfte bey der eben beyors

ſtehenden långern Unterbrechung unferer Sigung bez

denklich ſeyn ; auch waͤre ſolches unnoͤthig , da ich , wie

geſagt , nicht gegen die Sache — die mir vielmehr , als

eine der ehrwuͤrdigen , und von mir laͤngſt innig der⸗

ehrten Hochſchule Heidelberg erfreuliche , nur fehr er —

wuͤnſcht ſeyn kann — ſondern nur gegen eine dabey zu⸗

faͤllig aufgeſtellfe irrige Anſicht uͤber einige Verhaͤltniſſe
der Univerſitaͤt Feyburg zu ſprechen habe .
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Eg murde nåmlicdh von einigen Rednern der zwey⸗

ten Kammer die Behauptung hinßeworfen , Freyburg

fey eine paritaͤtiſche Univerſitaͤt — Niemand widerſprach ,

vermuthlich weil man voraus ſetzte , die Confeſſtonseigen —

ſchaft dieſer Hochſchule werde wenigſtens einem jener

Redner befannt ound der fethe auch auf Wahrung ihrer

Intereſſen bedacht ſeyn . Hierdurch iſt der Behauptung

eine Art von ſtillſchweigendem Anerkenntniß worden ,

welche zwar fuͤr jeden Fall unbeweiſend iſt , jedoch

durch einen davon etwa zu machenden Mißbrauch aller⸗

dings praͤjudicirlich werden koͤnnte . Daher halte ich

mich fuͤr aufgefordert , feyerlich zu erklaͤren , daß die

Behauptung falſch , und daß Freyburg eine katholiſche

Univerfitåt fey .

Ich weiß wohl , daß ich durch dieſes Auftreten fuͤr
die Confeſſtonseigenſchaft eines akademiſchen Koͤrpers

midh den Sarkasſsmen und gemeinen Witzeleyen derjeni⸗

gen bloß ſtelle , welche nicht wiſſen oder nicht wiſſen

wollen , wovon eigentlich die Rede ift , und welche ihrer

Liberalitaͤt kein hoͤheres Ziel und keinen groͤßern Be —

weis kennen , als zur Schau getragenen Indifferentis —

mus . Aber ich glaube in der oͤffentlichen Achtung feſt

genug zu ſtehen , um fuͤr mich ſolchen Beweiſes nicht

zu beduͤrfen , der Verdacht beſchraͤnkter oder engher —

ziger Religions - Anſichten kann nicht auf mir liegen ,

und ich bin ſtolz genug , um alle , die nach angehoͤrten

Gruͤnden meines Eifers fuͤr dieſe Sache , mich noch ver —

unglimpfen koͤnnten — zu verachten .

Meine Gruͤnde aber ſind Gruͤnde des Rechts und

der Pflicht , theils fuͤr den Confeſſionstheil , welchem ich

angehoͤre , theils fuͤr den akademiſchen Koͤrper , defen

Mitglied ich bin , und deſſen Intereſſen zu wahren ich

gelobet habe . Ich wuͤrde nach meiner Stellung ſogar

a S
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ſchlecht zu handeln glauben , wenn ich dieſe meiner

Wahrung eigends anvertrauten Intereſſen verwahrloste

oder verriethe .
Freyburg iſt eine katholiſche Univerſitaͤt . Noch nie —

mals , bis auf die allerjuͤngſte Zeit , iſt daruͤber der

geringſte Zweifel erklungen . Als ſolche — immer und

allgemein ohne Ausnahme anerkannt — fiel ſie mit dem

Breisgau der badiſchen Regierung anheim , und wurde

auch von dieſer nie anders als katholiſch geachtet , ob —

wohl wir jeweils freudig und ohne aleg Bedenken

auch Proteſtanten in unſere Mitte als Collegen riefen
wie denn zumal ich ſelbſt zur Berufung einiger derſel —
ben entſcheidend beygetragen. —Erſt ſeit etwas uͤber

Jahr und Tag haben dieſelben proteſtantiſchen Mitglie —
der , welche wir vertrauensvoll unter uns aufgenommen ,
und mit ihnen ein Paar der allerjuͤngſten katholiſchen

Profeſſoren die aͤltern belehren wollen , daß ihre Uni —

verſitaͤt eine paritaͤtiſche ſey , und es iſt von vielen

Geiten der Gemeinplatz erklungen : Dag ja die Wif -

ſenſchaft weder katholiſch noch proteſtantiſch ſey . “ Man

koͤnnte ſich begnuͤgen , hierauf laͤchelnd zu erwiedern ,
die Wiſſenſchaft ſey ja auch nicht paritaͤtiſch , wie denn

die Univerſitaͤt es ſeyn koͤnne ? — Verſtaͤndige wiſſen ,
daß hier nicht von der Wiſſenſchaft , ſondern von der

Univerſitaͤt , als einem Beſitzthum , die Rede iſt , und

daß , wenn es katholiſche und proteſtantiſche Dorfſchulen ,

Gymnaſien , Lyceen geben kann , es auch dergleichen

Univerfitáten geben måfe ; und daf , wenn $. B . ein

Spital — obfhon die Krantheit weder fatholifh nod

proteſtantiſch iſt — gleichwohl , ſowie es die Stiftung
oder ein anderer Rechtstitel mit ſich bringt — katho —

liſch oder proteſtantiſch ſeyn , — d. h. dem einen mwi

dem andern Confeſſionstheil angehoͤren, oder auch allen
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gemeinſchaftlich ſeyn kann , daſſelbe wohl auch von einer

Univerſitaͤt , als einer Anſtalt , einem Beſitzthum , einer

unter dem Schutz des Privat - , wie des oͤffentlichen

Rechtes ſtehenden Stiftung gelten muͤſſe.

Es iſt aber eine Univerſitaͤt ein ſehr koſtbares Beſitzthum

fuͤr den Confeſſtonstheil , welchem ſie angehoͤrt , eine Zierde ,

und eine Leuchte — wohl Allen gleich zugaͤnglich , und wo —

fern Lehrer und Lernluſtige verſtaͤndig ſind , auch allen

gleich wohlthaͤtig — jedoch der Regel nach von den

Genoſſen des Confeſſionstheils , der ſie die ſeinige nennt ,

vertrauensvoller und haͤufiger beſucht , und in demſel —

ben Kreiſe , aus welchem ſie vorzugsweiſe ihre Lehrer

zieht , auch kraͤftiger ermunternd zu geiſtiger Thaͤtigkeit ,

weil naͤhern Lohn verheißend dem literariſchen Verdienſt ,

oft auch gegen fremde Anfeindung einen Stuͤtzpunkt ge —

bend , edlen Wetteifer entzuͤndend , uͤberhaupt wirkſam

zur Erhoͤhung , bezeichnend fuͤr die Stufe der Intelli —

genz einer Kirche , wie eines Landes . Zu dieſen allge —

meinen Gruͤnden koͤmmt fuͤr die teutſchen Katholiken

noch der beſondere , daß ſie in der neuen und neueſten

Zeit ohnehin fo manche Demåthigung erfuhren , gegen

die Proteſtanten in eine ſo untergeordnete Stellung

kamen , ſo manch koſtbares Beſitzthum verloren , na —

mentlich , daß ſie nur ſehr wenige Univerſitaͤten mehr

die ihrigen nennen duͤrfen , und daß alſo die Erhal —

tung derjenigen , welche ihnen annoch geblieben , fuͤr

ſie deſto wichtiger ſey , in Bezug auf Freyburg ins⸗

beſondere aber — ich darf es mit gerechtem Stolze

ſagen — die Betrachtung , daß von dort aus nie andere

als freyſinnige Lehre in kirchlichen , wie in buͤrgerlichen

Dingen kam , und daß in einer Zeit ſich neu erhebenden

Draͤuens von Hildebranderey und Moͤnchsgeiſt den Ka —

tholiken zehnfach koſtbar ſeyn muͤſſe , einen dem Lichte
Protofolte der i , Kammer . 2r Vd. 22
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befreundeten Vereinigungspunet , eine die Wohlgeſinn —
ten bekraͤftigende , die Boͤſen in Verwirrung ſetzende ,

weil vollwichtig zaͤhlende aufgeklaͤrte katholiſche Ge —

ſamtſtimme zu beſitzen .

Ich habe dieſe Anſicht ſchon bey anderer Gelegen —

heit ausgefuͤhrt , und kann mich daher jetzt auf die

loße Andeutung beſchraͤnken . Ich ſetze nur bey : der

akademiſche Koͤrper ſelbſt hat ſich durch das Organ ſeiner

Majoritaͤt daruͤber in gleichem Sinne gegen die hohe

Regierung ausgeſprochen , und was die Oppoſition nicht

wenig beſtuͤrzt machte — unſer aufgeklaͤrter , die Libe —

ralitaͤt nie vom Recht trennende , proteſtantiſche Univer —

ſitaͤts Curator hat laut mit dem Nachdruck der edlen

Ueberzeugung ſich fuͤr das Recht der Katholiken er —

klaͤrt . Einer hohen Kammer wird dieſes Recht auch

keineswegs geſchwaͤcht erſcheinen durch die Einſprache

jener Oppoſition . Wohl kann der Beſitz factiſch gefaͤhr —
det werden durch ſchlauen oder gewaltſamen Angriff

von außen , und durch Schwaͤche oder Abfall von in —

nen : aber das Recht iſt nimmer abhaͤngig von der

Geſinnung derjenigen , die ſeine Vertheidiger ſeyn ſoll —

ten , und Eine hohe Regierung wuͤrde ſolches Recht zu

ſchuͤtzen verpflichtet , und ſeine Verletzung wuͤrde ſelbſt

zur Landtagsbeſchwerde geeignet ſeyn , wenn auch —

was jedoch fern iſt — die Majoritaͤt des Penete ais
dag ihm anvertraute fatholifhe Gut in — Haͤnde

zu geben geneigt waͤre .

Ich gehe uͤber zum zweyten Grund , zu dem In —

tereſſe unſerer Hochſchule ſelbſt . Die Erhaltung , das

Daſeyn der Univerſitaͤt wuͤrde gefaͤhrdet durch das Auf —

geben ihrer Confeſſionseigenſchaft . Nicht nur beſteht

ibr Stiftungsgut allermeiſt aus ihr incorporirten katho —

liſchen Pfarreyen , welchen ſie — als Parochus primi -
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tivus et habitualis — bloße Vicarien ſetzt , und von

welchen der Einkuͤnftebezug zumal in Wuͤrtemberg nach

verlorner Confeſſionseigenſchaft nur noch auf ſchwaͤchem

Titel ruhen wuͤrde : ſondern ſelbſt im badiſchen Lande —
mit Schmerz ſage ich es — bedarf ſie des Bodens des

kirchlichen Rechtes , um ihres Fortbeſtandes voͤllig ſicher

zu ſeyn . Wohl hat die Conſtitution die Dotationen

der beiden Landesuniverſitaͤten garantirt . Aber jeder

Artikel der Conſtitution kann abgeaͤndert werden durch

die conſtitutionelle Gewalt , und ſchon mehr als einmal

—wie bey der Verhandlung uͤber das polyhtechniſche

Inſtitut in Freyburg , und ſo eben auch bey jener uͤber

die vorliegende Dotationsvermehrung für Heidelberg —

find einige Stimmen in der zweyten Kammer erklungen ,

welche theils beſtimmt die Unterdruͤckung der Freybur —

ger Univerſitaͤt — naͤmlich ihre Verwandlung in eine

polytechniſche Schule , oder die Vereinigung beider

Hochſchulen , alſo die Aufhebung einer derſelben in An -

regung brachten . Bon dem Umffand , 0b einmal zwey

Drittel der Landtagsſtimmen , etwa durch Finanznoth

bewogen , fh zur Aufhebung einer der beiden Univar -

ſitaͤten vereinigen , haͤngt alſo Freyburgs Loos ab , wenn

es nicht noch eine weitere — der Staatsgewalt ent —

rådte , d . b. blos ihrem Schutze , nicht aber ihrer Ver —

fuͤgung anvertraute — Baſis , naͤmlich jene des ſelbſt —

ſtaͤndigen Eigenthums , d. h. Stiftungs und Kirchen⸗

rechtes hat . Denn leicht moͤchte geſchehen , daß , wenn

Freyburg auch fuͤr paritaͤtiſch erklaͤrt waͤre , daſſelbe

gleichwohl noch als in der That katholiſch , und in

dieſer Eigenſchaft vielen , als der Erhaltung minder

wuͤrdig erſchiene Weshalb billig iſt , daß , wenn eg

Die mit dem Factum feines Katholifhfeyns verknuͤpfte
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332 Protkokolle der Erſten Kammer

Ungunſt traͤgt , es ſich auch des mit ſolcher Eigenſchaft

verbundenen Rechtes erfreue .

Unwillkuͤhrlich iſt hier ein Klagekon uͤber meine

Lippen gegangen , und er wird mir nicht verargt wer —

den . Die Univerſttaͤt Freyburg wird immer mit dem

innigſt gefuͤhlten Danke erkennen , daß ſie der Vater —

guͤte ihres , ſeine Kinder alle mit gleicher Liebe umfaſ —

ſenden , Fuͤrſten die Wiedererhebung aus dem tiefften

Nothſtand ſchuldig iſt ; und nirgends — als in eben

jener landesväterlichen Huld wird ſie die zuverſichtlichſte

Hoffnung Deg Heiles finden : Aber — ohne darum den

erleuchteten und unparteyiſchen Geiſt unſerer preiswür —

digen Regierung im Allgemeinen zu verkennen — warum

ſollte nicht mit einiger , der ſchweſterlichen Liebe jedoch

unnachtheiligen , Eiferſucht bemerkt werden dirfen , Vaf

mehrere Regierungsglieder , welche im Jahr 1819 und

1320 der Bitte um eine Dotationsvermehrung fuͤr

Freyburg , deſſen reine Jahrseinnahme damals kaum

36,000 fi. betrug , gar manches Bedenken entgegenſetz⸗

ten , jetzt den Zuſchuß fuͤr Heidelberg , deſſen Einnahme

auf etliche und ſiebenzig tauſend Gulden ſich belaͤuft ,

mit ſtromender Beredſamkeit , gleich als waͤren ſie An —

tragſteller der Kammer empfehlen , waͤhrend faſt in

demſelben Augenblick die Univerſitaͤt Freyburg nach

einem Dictat des Finanzminiſteriums eine Summe von

booo fi wieder herauszahlen ſoll , welche ſte in den

1790r Jahren von den Ehinger Landſtaͤnden als Aus⸗

huͤlfe in ihrer damaligen Bedraͤngniß erhielt , und deren

von allem Rechtsgrund ohnehin entbloͤßte Nachforde —

rung zu allem Ueberfluß bereits im Wege des Ver —

gleiches erloſchen war . — Ich habe geſprochen .

Frhrav Weſſenberg : Den Grundſatz , daß die

Univerſitaͤt Freyburg eine katholiſche Lehranſtalt ſey ,
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halte ich fuͤr unbeſtreitbar . Ich glaube nicht , daf die

Regierung oder die Kammern ihn jemals anfechten

werden . Die Garantie liegt in dem oͤffentlichen Rechte

und in unſerer Verfaſſung . In dieſe Garantie einen

Zweifel zu ſetzen , ſinde ich dermalen keine Veran —

laſſung .

SŞrhr . v. Tåréheim : : MB Curator : der Univerfi -

tát Şreyburg , muf ih ; obwohl felbf ein Proteftant ,

meine Ueberzeugung laut und oͤffentlich ausſprechen ,

daß das , was der Vertreter die ſer ſchoͤnen Bildungs⸗

anſtalt ſowohl uͤber die Erhaltung , als uͤber die Con —

feſſſonseigenſchaft derſelben geſagt bat , meiner eigencn

Ueberzeugung vollkommen entſpricht , wenn ich auch

glaube , daß es nicht noͤthig iſt , dieſe Sache jetzt zu

verfolgen , und zwar aus dem Grunde , weil meiner

Meinung nach noch feine Veranlaſſung zu gegruͤndeten

Beſorgniſſen weder in der einen noch in der andern

Beziehung gegeben worden iſt . Die Aeußerung in der

zweyten Kammer , welche vorhin angefuͤhrt wurde , war

nur eine vereinzelte Stimme , aber weder Die. Regie -

rungsbeboͤrden / noch die zweyte Kammer haben uͤber

die auch nach meiner Ueberzeugung unbeſtreitbare Con⸗

feſſtonseigenſchaft der Univerſitaͤt einen Zweifel ausge —

fprochen . Allerdings iſt dieſelbe zur Sprache gebracht
worden ; und eg if daruͤber ein Ausſpruch der Regie —

rung zu erwarten , deſſen Inhalt nach meiner Anſicht

nicht zweifelhaft ſeyn kann , er iſt aber noch nicht er —

folgt :

v: Rotteds An meinem Borirage mwar: durchaus

feine Gpur von Miftrauen gegen die Regierung . Biel -

mehr habe ih mein 3utrauen gu deri Regierung auf

das Beſtimm teſte geaͤußert , Der Angriff kam von einer

Seite , von welcher er nicht zu erwarten war .

—— a Eg
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a

Der Vicepraͤſident bemerkte , daß es genuͤgen

werde , dieſe Aeußerungen zum Protokoll zu nehmen ;
womit ſich die Kammer einverſtanden erklaͤrte .

Von dem Vicepraͤſidenten aufgefordert , be —

gruͤndeten nunmehr Se . Durchlaucht der Herr Fuͤrſt
v. Loͤwenſtein Ihren Antrag auf Verwilligung eines

Beytrags aus der Staatskaſſe fuͤr den landwirthſchaft —

lichen Verein zu Ettlingen .

Hochverehrteſte Herren !

Waͤhrend der erſten Staͤndeverſammlung im Jahr

1819 wurde dieſer hohen Kammer ein ausfuͤhrlicher

Plan zu Gruͤndung eines landwirthſchaftlichen Vereins

fuͤr das Großherzogthum vorgelegt , und zugleich der

Antrag damit verbunden , zur Unterſtuͤtzung dieſes Ver —

eing eine jaͤhrliche Summe von 6000 fl . auf das Bud —

get zu uͤbernehmen .

Diefem Antrag wurde jedoch Feine weitere Folge
gegeben , und eg bildete fich inzwifchen opne Staats —

búlfe unter der Leitung Sr . Hoheit deg Herrn Marif :

grafen Wilhelm , unſeres hochverehrteſten Herrn Prä -

ſidenten , deſſen hoher Sinn fuͤr alles Gute und Edle

laͤngſt und allgemein anerkannt iſt — ein ſolcher Ver —

ein zu Ettlingen , deſſen nuͤtzliche Wirkſamkeit ſich in

dem kurzen Zeitraume von drey Jahren bereits ſchon
úber gang Baden auggebreitet hat :

Gleich ſam aus dem Schooße der Eren Kammer

entſprungen , verdient der landwirthſchaftliche Verein ,

ſchon in dieſer Hinſicht , deren ganze Aufmerkſamkeit

und thaͤtige Fuͤrſorge , aber er iſt derſelben auch um

deswillen werth , weil er bisher , mit edler Uneigens

nuͤtzigkeit , blos aus eigenen Mitteln , und mit Auf —
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wendung aller ihm zu Gebote ſtehenden phyſiſchen und

geiſtigen Kraͤfte , die vaterlaͤndiſche Cultur auf eine hoͤ⸗

here Stufe von Vollkommenheit zu bringen , und auf

dieſe Weiſe die Wohlfahrt des Landes moͤglichſt zu

befoͤrdern ſuchte ; er iſt die ſchoͤne Frucht aͤcht patrio —

tiſcher Geſtnnungen , welche , wenn ſie mit forgfamer

Hand gepflegt , und durch Huͤlfsmittel vom Staate

genaͤhrt wird , dem Lande einſtens und zwar in nicht

ferner Zukunft die gluͤcklichſten Reſultate verſpricht .

Ein ſo allgemein nuͤtzliches Inſtitut aber , wie das

in Frage ſtehende , verdient nicht allein den Shug deg

Staats — defen fich der Herein bisher dDanfbar er -

freute —fondern eg hat auch wohl gerechte Anſpruͤche

auf deſſen reelle Unterſtuͤtzung , wenn anders ſeine nuͤtz⸗

liche Thaͤtigkeit nicht bald gelaͤhmt , oder wohl gar zum

groͤßten Nachtheil des Landes ganz zu Grunde gehen

foll !
Wag in diefer Beziehung von Geiten deg Staats

auch immer geſchieht , es iſt nur eine bloße Voraus —

lage , welche derſelbe uͤbernimmt , um in dem erhoͤhten

Wohlſtande des Landes , und in dem groͤßern Grade

von Gluͤck und innerer Zufriedenheit deſſen Bewohner ,

ſehr bald den reichlichſten Erſatz dafuͤr zu finden.

Der Wohlſtand aller Staatsbuͤrger aber muß ſich

nothwendig : im Allgemeinen erhoͤhen , wenn ein Princip

vorhanden ift , Dag — wieder landwirthſchaftliche Ver —

ein — aus wiſſenſchaftlich und practiſch gebildeten

Oekonomen — und aus gebildeten Maͤnnern anderer

Claſſen beſtehend —die Quellen des Nationalreichthums

aufzufinden , und gehoͤrig zu benutzen weiß , die ein ſo

gluͤcklicher Himmelsſtrich , und ein ſo geſegneter Boden ,

wie der unſerige , Dem Forſcher in reichem Maake Dar :

bieten .

E E E
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Auch haben ſich die wohlthuenden Wirkungen des

Vereins ſchon nach allen Gegenden des Großherzog —
thums hin verbreitet ; denn der unermuͤdeten Sorgfalt
des durchlauchtigſten Pråfidenten deg Vereing , und

dem Eifer und den Cinfichten deg fich febr verdient

darum : gemachten Bereingdirectoriumg und Directiongz

Ausſchuſſes , ſo wie nicht weniger den patriotiſchen Be —

muͤhungen einzelner Mitglieder dieſes Inſtituts ſelbſt
iſt es gelungen , in der kurzen Zeit ſeiner Exiſtenz
manche intereſſante und ſelbſt wichtige Aufgabe im Ge —

biete der Landoͤkonomie , Technologie , Meteorologie
u ſawe zu loͤſen , und ſolche moͤglichſt practiſch anwend —

bar zu machen , und ins Leben einzufuͤhren —
Allein die Mittel , welche hiezu aufgewendet wer —

den konnten , hingen bisher mehr vom Zufall ab , und

mußten ſich hauptſaͤchlich auf die groͤßere oder minder

grofe Anzahl der Vereinsmitglieder und deren Bepa
traͤge , auf den groͤßern oder geringern Abſatz der

Verhaͤndlungen des Vereins , und endlich auf den Er —

trag deſſen Probefeldes beſchraͤnken ; immer aber reich —

ten die Einnahmen bey weitem nicht hin , um die Aus —

gaben davon zu decken . — Eine ſpeciſicirte Berechnung
hieruͤber , welche mix von dem Directorium zugeſtellt
wurde ; und die ich zur naͤhern Einſicht der verehrli
chen Mitglieder dieſer hohen Kammer meinem Vortrag
benlegen merde , beweist , Daß die Einnahme des . legten

Jahrg nicht mehr als 2250 fi , die Auggabe hingegen
5750 f betrugs und fich das jaͤhrliche Deficit ſonach
approximativ auf 3500 fl befaufe . Ein Beytrag von

Seiten des Staats waͤre daher hoͤchſt erwuͤnſcht , md

die ſen Wunſch mache ich mir um ſo mehr zu eigen ,
als ich die Ehre habe , ſelbſt Mitglied des Vereins

zu ſeyn . — Aber er dürfte in doppelter Hinſicht auch

—
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als gerechtfertigt erſcheinen , einmal , weil der Verein

ohne Anmaßung behaupten darf , die gehoͤrige Reife

erlangt zu haben , um dem Vaterlande wirklich nuͤtzlich

zu werden ; und zweytens , weil bey der jetzigen Lage

unſeres Handels , und , bey der Kriſis , die unſerer in⸗

laͤndiſchen Production bevorſteht , die Erhaltung eines

Inſtituts , wie das des landwirthſchaftlichen Vereins ,

fuͤr den Staat von der boͤchſten Wichtigkeit ſeyn muß —

Denn mwil und muf man fih von benachbarten

Staaten , durch deren druͤckende Zollgeſetze dazu ver —

antaft , mehr und mehr ifoliren , wag fann in dieſem

Talle wichtiger als die Aufgabe ſeyn : Wie die innere

Induſtrie zu heben ſey ; was fuͤr das Gemeinwohl von

hoͤherem Intereſſe als Vereine , welche dergleichen ſchwie⸗

rige Aufgaben zu loͤſen vermoͤgen 2 Daß aber der unſe —

rige dieſer Forderung Genüge leiſten werde , und fol

cher gewachſen ſeh , wird nachſtehende gedraͤngte Ueber —

ſicht , welche ich davon entworfen habe , und die ſchrift —

lich vorzutragen ich mir erlaube , um nichts zu uͤber⸗

gehen , was zur lebendigen Anſchauung dieſes Inſtituts ,

zur richtigen Beurtheilung deſſen Geſchaͤftsumfangs ,
und zur gehoͤrigen Wuͤrdigung deſſen ganzen nuͤtzlichen

Wirkens beytragen kann , hinlaͤnglich beurkunden .

„ Der landwirthſchaftliche Verein des Großherzog⸗

thums Baden beſteht ſeit dem 4. Juny deg Y I1819

zu Ettlingen , und erfreute ſich ſchon am J . Aug. , def

ſelben Jahrs der Beſtaͤtigung Sr . Koͤnigl . Hoheit , des

Großherzogs Sein Zweck iſt moͤglichſte Vervollkomm⸗

nung der Landwirthſchaft des Großherzogthums , und

der damit in naher Verbindung ſtehenden Gewerbe ;

uhd ſein Wirken iſt rein praktiſch ; Denn der theoreti -

ſche Theit der Landwirthſchaftslehre iſt nur ein Mittel
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fuͤr ihn , um jenes praktiſche Wirken zu erleichtern , zu

befoͤrdern , und ganz in das Leben einzufuͤhren . “ —

„ Die Thaͤtigkeit des Vereins aͤußert ſich in zwey —

facher Hinſicht :

Einmal in der Auffaſſung fremder Erfahrungen
und Theorieen im Ackerbau , und in deren Pruͤfung
und Sichtung , mit beſtaͤndiger Ruͤckſicht auf das Groß —

herzogthum ; und dann in der Verbeſſerung des Man

gelhaften und Einfuͤhrung des bewaͤhrt Gefundenen

durch alle jene Mittel , die dem Vereine im Ganzen
oder den einzelnen Mitgliedern auf erlaubtem Wege zu

Gebot fehen . ”

„ Dieſen Zweck erreicht er durch Berfuche in affen

Theilen der agronomiſchen Kunſt , die auf beſonders

Dazu gemietheten Federn auf verfhiedenen Gtandpuncs

ten deg Landeg Statt finden , alg nåmlich : durch hemi -

ſche Unterſuchungen von verſchiedenerley Getraidegrten ;

durch Culturverſuche uͤber dieſelben ; durch Verſuche
uͤber Duͤngerarten u. ſ. . “ —

„ Vermittelſt Verkuͤndigung dieſer Verſuche , wozu

ihm ein unter dem Titel :

„ Verhandlungen des Großherzoglich Ba —

diſchen Landwirthſchaftlichen Vereins
zu Ettlingen “

herauskommendes Blatt als Organ dient , und das

außer den erſt angefuͤhrten Rubriken , auch noch oͤcono —

miſch ⸗technologiſche und oͤconomiſch ⸗naturhiſtoriſche

Aufſaͤtze , ſo wie landwirthſchaftliche Topographien ent —

haͤlt — verbreitet der Verein das Bewaͤhrte , enthuͤllt
das Unhaltbare , und ſchuͤtzt vor Verirrungen . “ —

„ Eine aus eigenen Mitteln angeſchaffte , ſich taͤg—

lich merende Bibliothef und eine Modellfammer einers ,
und eine beſonders dazu niedergeſetzte Maſchinenbau —
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Commiſſion anderer ſeits dienen dem Vereine dazu , das

Neueſte und Votzuͤglichſte aus dem Gebiete des Acker —

baues in Umlauf zu bringen , und die ununterbrochenen

gegenſeitigen Mittheilungen zwiſchen den correſpondi⸗

renden Mitgliedern und der Vereins Drection , ſetzt

die erſtern uͤber alle Zweige der Laͤndwirthſchaft Badens

in die genaueſte Kenntniß , welches auf einem andern

Wege nur ſchwer zu erhalten ſeyn wuͤrde . “

„ Der Verein beſteht gegenwaͤrtig aus 542 Mit -

glicdern im Ganzen ; nåmlich aug 501 Inlaͤndern aus

allen Kreiſen des Landes , und aus 41 Auslaͤndern ;

ſodann aus 232 ordentlichen Mitgliedern , und aus

308 inlaͤndiſchen Correſpondenten . “
„ Die ſpecielle Leitung des Ganzen unter der Auf⸗

ſicht des Praͤſidenten iſt einem Director und einem Diz

rectionsausſchuſſe anvertraut . “

„ Der Berein unterhålt Verbindungen mit Der franz

zoͤſtſchen Geſellſchaft fuͤr Wiſſenſchaften , Kuͤnſte und

Ackerbau zu Strasburg , mit der CEentralſtelle des wuͤr⸗

tembergiſchen laͤndwirthſchaftlichen Vereins zu Stutt —

gart ; mit den laͤndwirthſchaftlichen Vereinen zu Roz

thenburg , Tuͤbingen und Kirchheim unter Teck , mit dem

Eentral Commite des landwirthſchaftlichen Vereins

des Koͤnigreichs Baiern , mit dem Culturverein zu

Nürnberg , mit Der landwirthſchaftlichen Geſellſchaft

des Koͤnigreichs Sachſen zu Dresden , und mit der

patridtiſchen laͤndwirthſchaftlichen Geſellſchaft fuͤr das

Koͤnigreich Boͤhmen zu Prag . ”
'

„ Unter den Auslaͤndern zaͤhlt der Verein bewaͤhrte

und ſelbſt beruͤhmte Maͤnner in der Wiſſenſchaft des

Akkerbaues und der Landoͤkonomie ; unter den Inlaͤn⸗

dern bewaͤhrte und verdiente Landwirthe Badens und

eine grofe Anzahl bedeutender Guͤterbeſitzer , die Mi —
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niſter , viele Mitglieder der beiden Kammern , einen

großen Theil der Staatsraͤthe und anderer ausgezeich —
neter Beamten . “

„ Aus dieſem Vereine iſt ferner auch eine meteo —

rolbog iſche Geſellſchaft , die ſich uͤber das ganze

Land verbreitet , ſodann eine Bienenſociet aͤt , und

eine Vereinigung mehrerer patriotiſcher Buͤrger ,

welche ſich anheiſchig machten , arme Landwirthe durch

Beytraͤge zu unterſtuͤtzen , hervorgegangen . In ſeinem

Schooße keimte die erſte Idee zur Vereinigung der

Iſraeliten , um auch ihrerſeits nach einem beſtimm —

ten Plane zur Befoͤrderung des Ackerbaues mitzuwirken .

Ihm verdankt der Bezirksverein zu Villingen ſeine Entz

ſtehungz und es iſt zu hoffen , daß ſich dergleichen Ver —

eine noch mehrere im Lande bilden werden ; und naz

mentlich duͤrfen , in dieſer Beziehung , vorlaͤufig Moͤh —

ringen , Wiesloch und Loͤxrach angefuͤhrt werden . “

„ Eine naͤhere Ueberſicht uͤber dieſe Bezirksvereine

findet ſich im 4. Heft S . 181 . und im 6 Heft G 81 .

der Verhandlungen des Vereins . — Ihr Zweck iſt der⸗

ſelbe , wie jener des Centralvereins , naͤmlich : Vervoll⸗

kommnung der vaterlaͤndiſchen Agricultur , und der mit

ihr in naͤchſter Verbindung ſtehenden Gewerbe . — Man —

che ſchoͤne und wichtige Aufgabe wurde ſchon von dem

Vereine in dem kurzen Zeitraume ſeines Daſeyns ge —

loͤſst; Badens ackerbauende und gewerbetreibende Claſſe
hoͤrt ſeine Stimme mit Achtung , und der Verein darf

ſich ſchmeicheln : ſich bereits ein , nicht mehr leicht zerſtoͤr —
bares , Vertrauen im ganzen Lande erworben , und einen

guten Samen ausgeſtreut zu haben , von dem mit Grund

zu hoffen iſt , daß er einſtens reiche Fruͤchte tragen
werde —

—
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Durch das Vorgetragene wird ſich eine hohe Kam —

mer hinlaͤnglich davon uͤberzeugt haben , wie wichtig

und umfaſſend die Arbeiten des Inſtituts des lands

wirthſchaftlichen Vereins ſeyen ; wie wuͤnſchenswerth

daher får dag Wohl deg ganzen Landes defen Ers

paliung werde , und wie nothwendig fomit eine Unters

fügung aug Gtaatgmitteln fey , opne welche diefe fo

wichtige Anſtalt in kurzer Zeit zu Grunde gehen wuͤrde .

Rein Antrag bey Einer hohen Kammer geht ſonach

dahin ; :

Ser Koͤnigl Hoheit , den Großherzog , ehrerbie⸗ —

tigſt zu erſuchen , zur fernern Erhaltung des fuͤr

das Beſte und den groͤßern Wohlſtand des Lan —

des ſo nuͤtzlichen Inſtituts des landwirthſchaftli⸗

chen Vereins zu Ettlingen in Uebereinſtimmung

mit den beiden Kammern , eine angemeſſene

Summe als jaͤhrliche Unterſtuͤtzung deſſelben , in

dem Budget mit aufnehmen laſſen zu wollen .

Ich ſchließe in der beruhigenden Hoffnung , dağ

diefe mein Antrag niht gang ohne Unterſtuͤtzung in die⸗

fer hohen Rammer bleiben , und daß er dem Vaterlande ,

ſeiner Zeit , vielleicht noch einmal nuͤtzlich ſeyn werde .

Dieſer Antrag wurde von dem Praͤlaten Hebel ,

dem Frhr . t Weffenberg , Dem Hofrathe von Rot -

ted , ind dem gron d Gemmingen . Steinegg

unter der Bedingung unterſtuͤßt , wenn dieſer Verein

in eiße Landes Aunſtalt verwandelt wuürdes

Frhrave Tuͤrkheim : Ohne den dermaligen Mit —

gliedern des Vereins zu nahe zu treten , wuͤnſchte ich

doch , daß er ſelbſt das Bild einer guten Wirthſchaft

aufſtellen , und nicht mehr ausgeben möchte , alg er ein

naͤhme ; wenn , abgeſehen von der Zweckmaͤßigkeit , daß

von Staatswegen etwas zur Befoͤrderung der Landwirth⸗

—— — — —
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ſchaft geſchehe , eine Staatsanſtalt auf dieſen bereits

beſtehenden Privatverein gegruͤndet werden ſoll —

Reg . Comm . Staatsrath v. Sensburg : Der

landwirthſchaftliche Verein hatte einen ſehr kleinen An —

fang . € r wurde von dem damaligen Oberamtmann

Adermann geftiftet . Yedoh bald vergróferte fich die .

Zahl feiner Mitglieder , nur fehlten ihm die noͤthigen

Fonds . Denn er beditrfte , wie åhnliche Vereine , zur

Anſtellung landwirthſchaftlicher Verſuche eines hinrei —

chenden Areals . In Ettlingen wurden zu dieſem Zwecke

Gaͤrten in Beſtand genommen , aber ſeitdem iſt Acker —

mann nach Karlsruhe verſetzt worden , und hier bietet

ſich nicht dieſelbe Gelegenheit dar , Gaͤrten oder Aecker

zu miethen . Allerdings iſt es billig , den Verein aus

Staatsmitteln zu unterſtuͤtzen , ſobald er fuͤr eine Lan —

desanſtalt erklaͤrt wird . Aber vor allen Dingen wuͤrde

ein Plan vorzulegen ſeyn , wie der Verein als Landes —

anſtalt beſtehen oder gedeihen koͤnnte . Es wuͤrde noch

nicht hinreichen , Geld fuͤr dieſe Anſtalt zu bewilligen .

Grundſtuͤcke ſind die Hauptſache . Auch die Frage
wuͤrde zu eroͤrtern ſeyn , an welchen Ort der Sitz der

Anlage zu verlegen waͤre ? Heidelberg wuͤrde dabey be —

ſonders gegruͤndete Anſpruͤche haben . Dort beſtand eine

ſtaatswirthſchaftliche Section , welche , wenn auch jetzt

mit der philofophifchen Facultåt vereinigt , dennoch der

Anſtalt beſonders foͤrderlich ſeyn koͤnnte . Dort wuͤrde

fich leicht dag erforderliche Areal ausmitteln laſſen .

Adermann , der Gtifter deg Vereing , hat dag Direc -

torium niedergelegt .

Se Durchl . der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein erin —

nerten dagegen , daß der Verein noch vor kurzem zu

Ettlingen eine Generalverſammlung gehalten habe , daß
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ihm ùbrigeng allerdings ein angemefenes Areal zur Ans

legung einer Muſterwirthſchaft zu wuͤnſchen ſeyn wuͤrde .
v. Kettner : Ich glaube , daß der Verein von

feinem urſpruͤnglichen Zwecke abſekommen it . Er war

Anfangs blos beſtimmt , praktiſche Landwirthe zu Bez

ſprechungen und zur Anſtellung von Verſuchen auf den

igenen Feldern zu vereinigen . Waͤre der Berein die -

fem Zwee treu geblieben , fo wården Die Beytraͤge

der Einzelnen hingereicht haben , die Ausgaben deſſel —

ben zu beſtreiten .

Se . Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein :

Nach dem urſpruͤnglichen Plane wuͤrde doch Der Zweck

des Vereins zu beſchraͤnkt geblieben ſeyn .

Rachdem meiter ( son den Frýrn , V. Tuͤrkheim

und v. Weſſenberg ) bemerkt worden war , daß die

Frage am Ende die ſeyn werde : ob man den Verein

in eine Staatsanſtalt verwandeln ſolle ? daß es ſich

jedoch fuͤr jetzt nur von der Ernennung einer Commiſ —

fion zur Begutachtung des gemachten Antrags hendle ,

beſchloß

die Kammer ,

die Motion in einer Vorberathung in Betrach —

tung zu ziehen .

Der Tagesordnung gemaͤß machte nunmehr der

Vicepraͤſident die Anzeige von dem Reſultate der

Vorberathung , welche dem Beſchluſſe der letzten Sitzung

gemaͤß , uͤber die Bitte um einen Geſetzentwurf wegen

gleicher Vertheilung der Kriegsleiſtungen in kuͤnftigen

Faͤllen gehalten worden ſey . Man ſey der Meinung ge —

weſen , den auf eine ſolche Bitte geſtellten Antrag des

Herrn Hofraths v. Rottteck an die wegen der Aus —

gleichung der Centralkriegsleiſtungen beſtehende Com —

miffion pu verweifen .

— — — S E
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v. Rotteck : Bey der nunmehr auf lange Zeit —

bis zu unſerer Wiederverſammlung im November —

ausgeſprochenen Verſchiebung der weitern Verhandlun —

gen uͤber den von Kriegsfrohnen , und uͤberhaupt von

Kriegsleiſtungen handelnden Theil meiner Motion muß

ich mir die Erlaubniß erbitten , die mir ſchon in der

Sitzung vom 22 . Juny bey Gelegenheit der Discuſſion

uͤber die Staatsfrohnen ausdruͤcklich vorbehaltene Aeu —

ßerung uͤber den jenen Gegenſtand betreffenden Theil

des Commiſſionsberichtes wenigſtens ſummariſch zum

Protokoll zu geben . Es iſt ſolche Aeußerung nicht blos

als abgedrungene Rechtfertigung , ſondern auch als

etwas naͤhere Entwickelung meiner Ideen und Anktraͤge

uͤber die hochwichtige Sache zu betrachten , und ſie wird

vielleicht von der neuen , mit ihrer Begutachtung be —

auftraͤgten , Commiſſion nicht ganz unwerth der Be -

achtung erfunden werden .

Mein Antrag , worauf die Forderung der Staats —

frohnabſchaffung beruht , auch auf die Kriegsfrohnen

( uͤberhaupt Kriegsleiſtungen ) auszudehnen , iſt von der

verehrlichen Commiſſion als praktiſch unausfuͤhrbar ,

auch als theoretiſch irrig , in Summa als gefaͤhrlich

und verderblich , daher einer weitern Eroͤrterung ganz

unwuͤrdig , erklaͤrt worden .

Die Gruͤnde dieſes verwerfenden Urtheils beſtehen

in einem angeblichen Erfahrungsſatze , in einer theore —

tiſchen Behauptung , und in einem Exempel , welche

jedoch zuſammen genommen nicht einmal die Außen —

werke meiner Lehre ſtuͤrzen .

„ Haͤtte man meinem Antrage gemaͤß ſchon im letz —

ten Krieg gehandelt , der Staat wuͤrde Banquerout ge —

maächt haben “ — ſo ſagt der Commiſſionsbericht . Ich

frage : was iſt ein Staatsbanquerout ? — Das erklaͤrte
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Unvermoͤgen zur Erfuͤllung ſeiner Rechtsſchuldigkeiten .
Einen ſolchen Banquerout nun — was das Weſen ſei⸗

nes Begriffs betrifft — hat der Staat ja wirtlich ge —

macht , Denn er hat durch Dag Syſtem der unentgeltli —⸗

chen Kriegsleiſtungen die Rechtsſchuldigkeit der gleichen

Bextheilung der Societaͤtslaſten verletzt , er hat ſeine

Beduͤrfniſſe auf Unkoſten blos eines Theils befriedigt ,

und ſich durch die That fuͤr unvermoͤgend erklaͤrt , den —

jenigen , welche ihm in der Noth den Vorſchuß ( frey⸗

lich gezwungen ) gaben , die Wiedererſtattung zu leiſten ;

er hat ſonach von einer Geſamtſchuld ſich befreyt , duͤrch

den Verluſt , ja durch den Ruin eines Theils ſeiner

Buͤrger . Denn was jetzt hintennach unter dem Titel
einer ſogenannten Peraͤquation geſchieht , iſt blos ein

ungenuͤgender Verſuch , das begangene vielfache Unrecht

wieder zu heilen , aͤhnlich einem etwa lange nach ge —

machtem Banquerout anzuſtellenden Verſuche der Re —

partition deg Verluſtes unter die noch aufzufindenden

Glaͤubiger . Es iſt alſo zwiſchen dem wirklich Geſche —

henen , und einem eigentlich ſogenannten Staatsban⸗

querout kein weſentlicher Unterſchied ; nur daß hier die —

jenigen Glaͤubiger , welche man ihrer Forderung be :

raubf , fêrmlihe Schuldſcheine , nach poſitivem Rechte

gåltig in Hånden haben , Dort aber blog natuͤrlich ,

nach dem allgemeinen Geſellſchaftsrecht guͤltige Schul⸗
den vorhanden waren .

Doch die verehrliche Commiſſion hat im Grunde

nur ſagen wollen , die Kriegslaſt waͤre unerſchwinglich

geweſen bey dem Syſteme der Bezahlung . Nun frage

ich : Waͤre wohl mehr aufgewendet worden bey ſolchem

Syſtem , als bey jenem der unentgeltlichen Leiſtung ?

Ich denke wohl nein ! — Denn man haͤlt beſſer zu Na -

the , wag man bezahlen muf , alg wag man nur nimmt .

Prorofolle der r. Kammer , 2r VÒ, 23

— Tan A aa Da



346 Protokolle der Erſten Kammer .

Es iſt alſo eher mehr getragen worden , oder ſey es

auch nur gleichviel , als geſchehen waͤre nach dem Sh —

ſtem der Verguͤtung . Es iſt getragen und beſtritten

worden mit und aus den Kraͤften der Staatsangehoͤri —

gen , alſo des Staates . Es war demnach nicht uner —

ſchwinglich . Ja , es hat ein Theil der Staatsangehoͤ —

rigen allein , oder doch in ſehr ungleichem Verhaͤltniß

gegen die Uebrigen es getragen : wuͤrden wohl Alle mit

einander und nach dem Syſtem der gleichfoͤrmigen

Belaſtung weniger haben tragen koͤnnen ? —

Praktiſch wie theoretiſch erſcheint es demnach im

Allgemeinen moͤglich , und dabey gleich wirthſchaftlich

gut als rechtlich nothwendig , daß das Staatsganze die

Kriegslaſt trage , und nicht blos ein Theil der Buͤrger ,

d. h. die Laſt als ſolche , ſo lange ſie niht die Krëfte

aller Buͤrger zuſammengenommen uͤberſteigt , kann nicht

als abſolut uͤnerſchwinglich gelten , und wuͤrde ſie je —

mals ſo hoch ſteigen , ſo waͤre doch niemals die wech —

ſelſeitige Ausgleichung oder die Verguͤtung aus Ge —

ſamtmitteln , ſondern nur die wirkliche Leiſtung uner —

ſchwinglich . Denn die erſte laͤßt die Totalſumme der

Staalskraͤfte ganz unveraͤndert . Der Staat iſt ſich

ſelbſt , und ein Buͤrger gegen den Andern zugleich

Schuͤldner und Glaͤubiger , und es ſind Schulden der

linken Hand an die rechte . Nach ihrer Bezahlung

oder wechſelſeitigen Aufhebung durch Gegenrechnung

iſt der Staat als Ganzes gerade eben ſo reich wie zu —

vor , nur unter feinen Bürgern iff dag Rechtsverhaͤltniß

hergeſtellt worden .

Eine Unmoͤglichkeit der Vertheilung wird alſo aus

der Schwere der bereits getragenen , oder uͤberhaupt

die Summe aller Privaktkraͤfte nicht uͤberſteigenden Laſt
Te
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unter eintreten aug Abgang der Daten , wele die ges

genſeitige Anſpruͤche juriſtiſch klar darlegen . Hat man

verſaͤumt , die gehoͤrigen Anſtalten zur Verificirung der

von den Einzelnen getragenen Laſten zu machen , oder

werden durch den Kriegstumult ſelbſt die Aufſicht und

Controle geſtoͤrt , oder laͤßt mans zu lange anſtehen ,

bis man die Gegenrechnung anſtellt , dann iſt allerdings

eine Unmoͤglichkeit der gleichen Vertheilung vorhanden ,

naͤmlich die Unmoͤglichkeit der Liquidation .

An einer ſolchen Unmoglichkeit — vervollſtaͤndigt

durch den inzwiſchen verfloſſenen Zeitraum — wird

wohl auch der Verſuch einer eigentlichen Peraͤquation

der alten Kriegslaſten von 1809 —18585 ſcheitern . Aber

gerade , Daf man trog der ungeheuern Schwierigkeiten

und unuͤberſteiglichen Hinderniſſe ſolchen Verſuch gemacht ,
mit raſtloſem Eifer und uͤberſchwenglicher Muͤheverfolgt ,

und Plane dazu Den Kammern wiederholt zur Prüfung

vorgelegt hat , zeigt , wie tief Dieinnerfe Heberzeugung un

ferer eigenen erleuchteton Regierung von der Wahrheit

derjenigen Grundfége fey , - auf welche mein ganzer Wns

trag gebaut if . Denn , was man felbf fürs BVerfof -

fene herzuſtellen ſucht , muß wohl eine noch heiligere
— weil unendlich leichter zu erfuͤllende Pflicht fuͤr die

Zukunft ſeyn . Ich glaube auch nach ſo laut ſprechen⸗

dem Anerkenntniß keiner weitern Rechtfertigung meiner

Motion zu bedårfen .

Dagegen fordere ich die hochverehrte Commiſſion

auf , mir irgend einen Rechtsſatz anzugeben , worauf

das Syſtem der unentgeltlichen Leiſtung möchte zu be —

gruͤnden ſeyn . Gar vieles in jedem Krieg wird denn

doch unmittelbar aug der Gtaaisfafie , d. þe auf Uns

foten der Gefamtfafe , d h auf Unfoten der Ge -

famtheit befiritten — der Gold der Truppen , die

23 %
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Waffenvorraͤthe , die Armeebekleidung , oftmals auch die

Magazine , - wo niht die blofe Gewalt herrſcht —

wo if nun die Grenze , und welcheg if dag Kriterium ,

woran die nur entgeltlich zu fordernden Leiſtungen von

denjenigen zu unterſcheiden ſind , welche man unentgelt⸗

lich leiſten ſoll ? — Kann ich Speiſe und Trank , und

Zugvieh und Fruͤchte und Schanzarbeit unentgeltlich

begehren , warum nicht auch Tuch und Leder , dann jede

Handwerks - und Fabrikarbeit , uͤberhaupt Geld und

Geldeswerth ? — Oder iſts wirklich die Willkuͤhr , die

Convenienz , das Commandowort des Feldherrn , was

Rechte erzeugt und vernichtet ? —

Die Nothwendigkeit zwar fuͤhrt allerdings den Stab

im Kriege ; aber die Nothwendigkeit , nach allem , was

geſagt worden , heiſcht nur die Leiſtung , nicht aber die

Unentgeltlichkeit der ſelben . Nur eines fann ich zugeben ,

das naͤmlich , daß — auf dem wirklichen Kriegsſchau —

platz — der Kriegstumult ſo groß , und die Kriegsſee —

nen ſo wechſelvoll ſeyn koͤnnen , daß Aufſicht und Con⸗

trole — die Bedingungen der Liquidation — unmoͤg —

lich werden . In ſolchen Faͤllen und Zeiten nun — bey

guten Anſtalten jedoch und vorſichtigen geſetzlichen Be —

ſtimmungen werden ſie nur ſelten eintreten , und ſchnell

voruͤbergehend ſeyn — verkuͤnde man fuͤr einen beſtimm⸗

ten Bezirk das Martialgeſetz , d . h. man thue den

Buͤrgern kund , daß fuͤr eine Zeit nur das phyſiſche

Geſetz der Gewalt und des Zufalls , niht dag morali -

ſche des Rechtes walte ! Man erklaͤre ( alſo ausnahms⸗

weiſe , nicht als Regel ) den Staat , oder einen Theil

deſſelben wie in Belagerungsſtand , und rechtfertige

die harte Maßregel durch die ſtaͤrkere Feindesgewalt

oder durch das inappellable : Noth hat fein Gebot ! ”

Doch ſelbſt in diefem åuferften Fal hat die Regierung
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die Verpflichtung auf fih , wenigfteng fo viel alg mg -

tich Dag Maag der geforderten Opfer : erfennbar zu

machen , auch fo viet Gleichheit alg mõglih bey der

unmittelbaren Bertheilung gu beobachten , und endlich die

ſpaͤtere Verguͤtung wenigſtens in ſoferne eintreten zu

laſſen , als eine approximative Schaͤtzung noch moͤg—

lich iſt .

Es iſt alſo ſelbſt in ſolchen Nothfaͤllen noch immer

ein weſentlicher Unterſchied zwiſchen den von der eige⸗

nen Regierung und den vom Feind verhaͤngten Kriegs —

uͤbeln . In Anſehung der letzten hat der Staat ſeine

Schuldigkeit gegen die Betheiligten erfuͤllt , wenn er —

wobon das Gegentheil wohl nie juridiſch wird zu be —

weiſen ſeyn — die nach Umſtaͤnden moͤglichen , politi⸗

ſchen und militaͤriſchen Vertheidigungsanſtalten gemacht

hat . Welches Uebel , trotz dieſer Anſtalten , gleichwohl

hereinbricht , dafuͤr iſt der Staat nicht verantwortliche

eg if reiner Zufall , reines Ungluͤck , welches derjenige

verſchmerzen muß , welchen es trifft . · Alſo geſchieht es

auch in Bezug auf Polizeyanſtalten bey Feuer⸗ und

Waſſerſchaden , bey Raub und Mord , bey Hungers —⸗

noth und Sterben . Der entgegengeſetzte Grund ſatz wuͤrde

bem Feinde leicht machen , den ganzen Staat durch ge⸗

ſteigerte Forderung an die occupirte Provinz zu ver⸗

derben . Es waͤre dieſe Provinz wie eine geſchlagene

Ader , durch welche der Lebensſaft des ganzen Koͤrpers

ausſtroͤnt . Nur in dem ( juridiſch gleichfalls nie er —

ſcheinenden ) Falle , daß ein Staat anerkennen muͤßte ,

einen ungerechten Krieg gefuͤhrt , demnach die feindli⸗

chen Waffen muthwillig herbeygelockt zu haben , koͤnnte

die Erſatzleiſtung an die Kriegsopfer als Rechtsſchul⸗

digkeit gelten . Was aber die Regierung ſelbſt ver —

haͤngt — und geſchaͤhe es im aͤußerſten Nothfalle , . B.

— — —
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wenn fie ein Dorf anftecdt , um den Ridzug des Hee -
res zu decken — dafuͤr ift fie nach der Strenge deg

Rechtsbegriffs den Beteiligten perantwortlih , . p .
fie darf es nur nach dem Societaͤtsgeſetz der moͤglichſt
gleichen Vertheilung ( hier alſo der nachfolgenden Ber -

guͤtung ) verhaͤngen .

Denn ſie iſt die Schuͤtzerin des Rechts , nicht aber

eine feindlich waltende Macht . Ihre Gewalt ermangelt
jedes rechtlichen Fundaments , und berechtigt ſelbſt zur

Gegenwehr , wo ſie nur als Gewalt , alſo das Socie —

taͤtsgeſetz uͤberſchreitend , auftritt .
Mit nichten kann das im Commiſſtonsbericht auf⸗

geftelte Erempel von den beiden Heeren dief - und

jenfeitg der Murg mich irre machen . Nur von den

augenblicklich vertheilt werdenden Kriegslaſten , von den

der Gegenwart allein und im ſtrengſten Sinne zuge⸗

wieſenen Leiſtungen moͤgen die vom Feind occupirten
Bezirke — als welche naͤmlich zeitlich vom Staate ge —

trennt , und ſeines Schutzes beraubt ſind frey blei —

ben . Nicht aber von allen andern .

Nehmen wir an —wie auch in aͤltern Zeiten , wo

ſelbſt im Krieg noch Rechtsbeachtung herrſchte , ge -
ſchah — unſer Kriegsheer haͤtte aus ſchon fruͤher ge —
ſammelten und bezahlten Magazinen aller Art ſeine
Beduͤrfniſſe beſtritten , es waͤren zu ſolcher Beſtreitung
Staatsſchulden gemacht worden , es waͤren weitere

Schulden zur Aufſtellung neuer Heeresmaſſen , fuͤr Sub —

ſidien , fuͤr Waffenankauf contrahirt worden — alles ,
waͤhrend ein Theil des Landes unter Feindesgewalt
ſchmachtete , das feindliche Heer durch unbezahlte Lie —
ferungen ernåhren , beffeiden u, f, w. auch etwa ſchwere
Brandſchatzungen in feine Kriegskaſſe werfen mußte .
Wuͤrde deswegen , wenn z. . im Frieden das Rand
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midder zurid gegeben , oder wenn eg mwåre wieder er -

obert worden , wuͤrde daſſelbe aus dem Grund ſeiner

zeitlichen Occupation durch den Feind ſich befreyen

koͤnnen von der Theilnahme an der allgemeinen Staats —

ſchuld ? — Und wenn es ſolches nicht kann in Bezug

auf gewiſſe Artikel , warum ſollte dieſes in Bezug auf

andere Statt finden ? Wenn eg z. B . beytragen muf

zu der Schuld , die der Recrutirung oder der Subſidien

willen gemacht worden , warum folte es frey ſeyn von

derjenigen , Die man deg Fleiſches und des Getraides

und der Fuhren willen gemacht hat ? — Oder duͤrfte

man zum letztgenannten Zweck deswegen keine Schul⸗

den machen , weil ein Theil des Staates in Feindes⸗

gewalt iſt ? — Kann denn auͤberall das Factum eines

feindlichen Einfalls in einen Theil des Staats das

allgemeine Rechtsverhaͤltniß der Staatsvereinigung auf⸗

heben , und ſelbſt die nicht occupirten Provinzen einem

andern Geſetz, als ſonſt haͤtte Statt finden moͤgen , un⸗

terwerfen ? —

Wird , wer einen Hagelſchlag erlitten , deshalb

frey von feiner allgemeinen Steuerpflicht ? Gemindert
wird dieſe allerdings werden durch die Vermoͤgensver —

minderung , und dieſes , aber auch nur dieſes , findet

rechtlich in Ruͤckſicht der vom Feinde verheerten Laͤnder

Gtatt . Etwas weiteres — ſey es directe Aushuͤlfe

durch Geſchenke , oder indirecte durch Steuernachlaß

fuͤr eine gewiſſe Zeit ( waͤhrend der Occupation jedoch

hoͤren , wie ſichs von ſelbſt verſteht , alle Steuerforde —

rungen , und insbeſondere auch die Kriegsſteuer auf, )

etwas weiteres , ſage ich , koͤnnen ſie je nach Umſtaͤnden ,

etwa von der Billigkeit oder Humanitaͤt , oder auch

von der politiſchen Weisheit ihrer Regierung oder ih -

rer Staatsgenoſſen erhalten , aber fordern als ein Recht
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dürfen fie eg niht . Aller Aufwand , den die von
Feind noch niht oceupirten ånder machen , ift ohnehin
um Theil auch wegen der occupirten gemacht worden ,
eg waren Mittel zur Wiedereroberung ; alfo zu einem
von ihnen mitgewuͤnſchten Zweck , zu welchem daher
auch mit beyzutragen ſie natuͤrlich verbunden ſind . End⸗

lich iſts eben ſo ſchlimm nicht , daß der Zuſtand der
vom Feinde beſetzten Provinz uͤbler als der von den
Freunden behaupteten ſey . Es entſteht dadurch ein
Grund mehr , ſich wader zu vertheidigen , und ſobald
moͤglich wieder zu befreyen . Aber das iſt ſchlimm , wenn
der Unterthan keinen Unterſchied ſpuͤrt , ob Feind oder

Freund bey ihm hauſe , oder wenn er gar — wie da —
von Beyſpiele vorliegen — Erſteres noch vorzieht .

Das Geſagte moͤchte wohl hinreichen , um die hohe
Kammer dadurch zu uͤberzeugen , dafi eg eben Fein baa -
rer „ Zeitverluſt “ ſey , wie der Commiſſtonsbericht will ,
von der gleichen Vertheilung , d. h. Verguͤtung der

Kriegslaſten , alſo zumal von einem , ſolche gleiche Ver —

theilung fuͤr die Zukunft regelnden und gewaͤhrleiſten⸗
den Geſetze zu ſprechen . Die Hauptideen zu einem

ſolchen Geſetze habe ich in meinem juͤngſten Vortrage
uͤber die Peraͤquation der alten Kriegskoſten angedeutet .
Ich bin zu ihrer naͤhern Entwickelung in den Commiſ⸗
ſionsverhandlungen bereit .

v. Kettner : Die Commiſſion iſt in Beziehung
auf den Punct der Kriegsfrohnen in ihrem Berichte
von der Anſicht ausgegangen , daß eine Maßregel , welche
die Staatskaſſe als Gemeinſchuldnerin fuͤr die Zahlung der
Verguͤtungen der Kriegsfrohnen erklaͤre , und derſelben
dafuͤr den Erſatzfond auf Steuerumlagen zuweiſe , das
Verderben des Staats und ſeiner Finanzen , ja im
ſchlimmſten Fall einen Banquerout der Staatskaſſe
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nach fich ziehen mårde . Denn der Banquerout einer

Kafe tritt algdann ein , mwenn fie die ŭbernommenen

Zahlungsverbindlichkeiten nicht mehr leiſten kann , und

ihre Zahlungen einſtellen muß ; wie wuͤrde aber die

Staatskaſſe die ungeheuern Summen der Kriegsfroh —

nen - Verguͤtung leiſten koͤnnen , wenn ihr die Zufluͤſſe

aus dem Erſatzfond ausblieben , was in einem langen

verderblichen Kriege nothwendiger Weiſe und um ſo

mehr geſchehen muͤßte , als ſelbſt im tiefſten Frieden

die Steuerpflichtigen mit bedeutenden Summen in

Ruͤckſtand kommen . Die Kriegesgewalt nimmt fuͤr die

Kriegsfrohnen die phyſiſchen Kraͤfte in Anſpruch , wo

und in welchem Maaße ſie ſie findet , der Einzelne ent -

zieht ſich den an ihn gemachten Anſpruͤchen ſo gut er

kann , welches nicht der Fall iſt , wenn ihm die Zah —

lung des Anſchlags der aufgewendeten Kraͤfte zuge :

ſichert wird . Indem ich mich im Uebrigen auf den

Commiffiongbericht beziehe , welchen idh durch dag , wag
der verehrte Redner vor mir vorgetragen hat , niht mwi-

derlegt finde , bemerfe ich nur noch in Beziehung auf den

Grundfat , daf dem Einzelnen dag im Kriege zu viel

Geleiſtete durch die Geſamtheit erſetzt werden muͤſſe,

folgendes :

Fuͤrs Erſte fragt es ſich : wer iſt die Geſamt —

heit , an welche die Forderung des Erſatzes des von

den Einzelnen zuviel Geleiſteten gemacht werden kann

und muß ?

Da Baden nie fuͤr ſich allein und fuͤr ſein einſei —

tiges Intexeſſe einen Krieg fuͤhren kann , und nur durch

die Erfuͤllung der Pflichten gegen den Bund , zu wel —

chem es gehoͤrt , in einen Krieg , der ſeine militaͤriſche

Kraͤfte mit in Anſpruch nimmt , verwickelt werden duͤrfte ,

ſo liegt es in der Natur der Sache , daß die Laſt

* mS — — — —
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deg Kriege3 , wenn diefeg Land feiner Lage nath zu

feinem Echauplake Dient , in dem Fall einer Ausglei⸗
chung nicht auf ſeiner Geſamtheit , ſondern auf der

Allgemeinheit der Staaten ruhen muͤſſe , die den Krieg
fuͤhren ; ein Verguͤtungsgeſetz fuͤr den badiſchen Staat

allein wuͤrde demnach den Forderungen , welche dieſer
Staat an die Geſamtheit der Kriegfuͤhrenden machen
muß , aͤußerſt praͤjudicirlich ſehn

Hiervon abgeſehen ſtellen ſich aber auch der praf -
tiſchen Anwendung des gedachten Grundſatzes zwey

große Hinderniſſe entgegen .

Auf der einen Seite mangeln ſehr oft die Nach -
weiſungen uͤber die zu verguͤtenden Leiſtungen , welche
von den Militaͤrbehoͤrden verweigert werden , und in

einem ſolchen Falle muß der , dem eine ſolche Nach —
weiſung fehlt , an dem Erſatz jener Verguͤtung bey -

tragen , die ein Anderer , welcher ſo gluͤcklich iſt , ſeine
Forderung belegen zu koͤnnen , macht , ohne dag ri får

die ſeinige je Befriedigung erhalten kann ; auf der

andern Seite wird ein großer Spielraum zu den gróf -
ten Betrågereyen gedffnet , wenn man betrachtet , dag

durch die Militår - und Berpfegungs : Behórden oft Lei -

ſtungen befheinigt worden find , melhe gar niht Statt

gehabt haben , und daf pierin wåhrend deg verfofenen
Krieges die Quelle zur Bereicherung vieler Untertha -
nen und Lieferanten gefunden ward .

Die ſes ſind in moͤglichſter Kuͤrze die Bemerkungen ,
welche ich auf die eben gehoͤrte Rede vorlaͤufig machen
zu mifen geglaubt habe .

Der Frhr . v. Tuͤrkheim und der Generallieute —

nant v. Shåffer behielten fich vor , fich , wenn die

Berathung Åber den vorliegenden . Gegenffand auf die

Zagegordnung fommen werde , zugleich ber den heuti -



Ein und drehßigſte Sitzung vom 31 . July . 355

gen Vortrag des Herrn Hofrath v. Rotteck , und des

Herrn Landoberjågermeifterg v. Kettner zu erklaͤren ,

da es gegenwaͤrtig die Zeit nicht ſey , in die Materie

einzugehen .

Von dem Vicepraͤſidenten aufgefordert , er —

ſtattete nunmehr der geh . Rath , Frhr . v. Hornſtein

den Commiſſtionsbericht úber den Erlaß der zweyten

Kammer wegen Gleichſtellung des Ortes Unteruhldin —

gen mit den Staͤdten Meersburg und Ueberlingen fin

Betreff des Straßengeldes .
Beylage Ziffer 91 .

Die Kammer

b e fh log

die Berathung Aber diefen Gegenftand fin der

naͤchſten Sitzung vorzunehmen .

Eben ſo wurde die auf der Tagesordnung ſtehende

Berathung uͤber den die Buͤchercenſur betreffenden Ge —

ſetzentwurf auf die naͤchſte Sitzung ausgeſetzt , theils

nach dem Wunſche einiger Mitglieder der Kammer ,

theils weil der mit der Vertheidigung des Geſetzent —

wurfs beauftragte Regierungscommiſſaͤr nicht anweſend

war Hierbey wurde , mit Ruͤckſicht auf fruͤhere Faͤlle ,

wiederholt der Wunſch geaͤußert , es moͤchte in Zukunft

dem Uebelſtande vorgebeugt werden , daß die Arbeiten

der Kammer durch das Nichterſcheinen deg befonderg be -

auftraͤgten Regierungscommiſſaͤrs unterbrochen wuͤrden .

Frhr . v. Zylinhardt ,

Zachariaͤ —
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Beylage Ziffer 85 .

Dem hochverehrlichen Praͤſidium der erſten Kam —

mer der Staͤndeverſammlung .

E In der geſtrigen fuͤnf und fuͤnfzigſten Sitzung der

zweyten Kammer hat der Herr Staatsminiſter Frhr .
li v . Berfheim in Auftrag der hohen Regierung die
l Erôffnung gemacht , Daß , um dem vielſeitig geaͤußer⸗
| ten Wunfche zu entfprechen , eine Ausſetzung Des Mr -

| beiten der Kammer vom 4 . Auguft bis zum Anfange
deg Novemberg I . F. eintreten fole , jedoch in der

Vorausſetzung , daß , wie ſich von ſelbſt verſtehe ,
die directen und indirecten Steuern ſo lange in dem

bisherigen Stande forterhoben werden muͤſſen , big die

| Berathungen úber dag neue Budget zu Ende gebracht
und daffelbe zum Gefez erhoben fep .

Die zweyte Kammer hat hierauf mit Stimmen :

einhelligkeit den Beſchluß gefaßt , daß , mwenn dag

neue Budget bis zum Ablaufe der ſechs monatlichen

proviſoriſchen Steuererhebung nicht beendigt ſeyn wuͤrde ,
alsdann die Steuern noch ſo lange proviſoriſch fort —

g erhoben werden måfen , big ñber dog neue Budget
:

ein Beſchluß gefaßt worden .

Zu gleicher Zeit hat die zweyte Kammer auf den

4. November die erſte Sitzung anberaumt , wovon



Ein und dreyßigſte Sitzung vom 3x . Yul . 357

man die hohe Erſte Kammer zur dortſeitigen weitern

Beſchlußnahme in Kenntniß ſetzt .

Karlsruhe den 28 . July 1822 .

Jm Namen der I . Kammer der Staͤndeverſammlung .

Der Praͤſident

Foͤhrenbach —

Der erſte Seeretaͤr

v. Itzſt ein .

A — a A CNSA —
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Beylage ZSiffer 86 .

Dem hochverehrlichen Praͤſidium der Erſten Kam —

mer der Staͤndeverſammlung

habe ich die Ehre , in Folge Beſchluſſes der zweyten

Kammer vom 13 . July beygeſchloſſene ehrfurchtsvollſte

Bitte an Se —, Koͤnigl . Hoheit , den Großherzog , um

| Vorlegung eines Geſetzentwurfs , die Amortiſationskaſſe
betreffend , gemaͤß dem §. 88 . der Gefcháftgordnung

i ) zur anderweiten Berathung mitzutheilen .

|
Karlöruhe den 26 . Suly 1822 .

Der Pråfident Der zwepten Kammer der Gtåánde = -

verſammlung : l

lFópren p a p .
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Ein und dreyßigſte Sitzung vom 31 . Yuly .

Unterbeylage zu Ziffer 86 .

Durchlauchtigſter Großherzog !

Die zweyte Kammer Hoͤchſt Ihrer getreuen Staͤnde

hat in ihrer oͤffentlichenSitzung vom 13 . d. M . mit Stim -

meneinhelligkeit den Beſchluß gefaßt , Eure Koͤnig⸗

tihe Hoheit im verfaſſungsmaͤßigen Wege um Vor⸗

lage eines Geſetzentwurfes ehrfurchtsvollſt zu bitten ,

wornach die bisher in Betreff der Amortiſations kaſſe

geſetzlich verordneten Beſtimmungen dahin ausgedehnt

werden moͤchten , daß zu Wahrung der Selbſtſtaͤndig⸗

keit dieſer Kaſſe die Errichtung einer beſondern Auf⸗

ſichts - Commiſſion , beſtehend aus einem Mitglied des

Großherzoglichen Staatsminiſteriums , einem Mitglied

des Großherzoglichen Finanzminiſteriums , und aus

einem Mitgliede des Großherzoglichen Miniſteriums

des Innern genehmigt werden wolle , und daß dieſer

Aufſichtscommiſſton eine genaue Inſtruction ertheilt ,

ſie auf dieſelbe verpflichtet werde , und daß ohne Der -

felben fpeciele Genehmigung bey der Amortiſations⸗

NAN IN E NES NE
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kaſſe außer der ſtaͤndigen Einnahme und Ausgabe durch —
1 ~

aug feine andere Statt baben dürfe .

p Karlsruhe den 26 . Fuly 1822 .

Im Namen der unterthaͤnigſt treu gehorſamſten zwey —

ten Kammer der Standeverſammlung .

9 Der Praͤſident

Fohrenbach

Die Secretaͤre :

v Itzſtein .

Baumgaͤrtner .

Speyerer .
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*
Behlageifſfer 87

Dem hochverehrlichen Praͤſidium der Erſten Kam —

mer der Staͤndeverſammlung

habe ich die Ehre , die beygeſchloſſene ehrfurchtsvollſte

Bitte an Ge . Königliche Hoheit , den durchlauchtigſten

Grofherzog , um ein Gefez , Dag polytech niſche Inſti⸗

tut zu Freyburg betreffend , in Folge deg , §. 88 . der

Geſchaͤftsordnung mitzutheilen .

Karlsruhe den 26 July 1822

Der Praͤſident der zweyten Kammer der Staͤnde —⸗

verſammlung

Föhrenp a d

Protokolle der 1. Kammer ar Bd 24
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Unterbeylage zu Ziffer 87

Durchlauchtigſter Großherzog !

Die zweyte Kammer Hoͤchſt Ihrer getreuen

Staͤnde hat in ihrer oͤffentlichen Sitzung vom 20 . d. M.

den Beſchluß gefaßt , an Eure Koͤnigliche Hoheit

die ehrfurchtsvollfte Bitte um ein Geſetz gelangen zu

laſſen , wornach

M das polytechniſche Inſtitut zu Freyburg unter

2)

den Schutz und die Aufſicht des Staats gefellt ,
und demſelben eine Unterfigung aug der Staats :

kaſſe von jaͤhrlichen 3000 Guden bewilligt ,

daß

das jaͤhrliche Schulgeld fuͤr jeden Inlaͤn —⸗

der auf 44 Gulden , und fuͤr den Auslaͤn —

der auf 66 Gulden , jedoch mit dem Beyſatze

feſtgeſetzt werde , daß inlaͤndiſche Arme von

den Beytraͤgen in den Faͤllen frey ſeyn ſollen ,
in welchen es Studierende nah den
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akademiſchen Geſetzen von den Honora -
rien find .

ğm Namen der unterthånigfe treu gehorfamfen zwey —

ten Kammer der Landfånde

Der Pråfident

Foͤhrenbach

Die Secretaͤre ; :

Itzzſt ein .

Baumgårtner .

Speyerer .
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Beylage Ziffer 88 .

Dem hochverehrlichen Praͤſidium der Erſten Kam —

mer der Staͤndeverſammlung

habe ich die Ehre , in der Anlage die in Folge des

Beſchluſſes der zweyten Kammer vom 20 . d. WM. ent -

worfene unterthånigfte Bitte an Se. Kóniylihe Hoheit ,

den Grofherzog , um einen Gefegentwurf , die Huf -

hebung des Zehntens von Reubruͤchen betreffend , in

Gemaͤßheit der Geſchaͤftsordnung zur gefaͤlllgen Bera —

thung mitzutheilen .

Karlsruhe den 27 . July 1822 .

Der Pråfident der zweyten Kammer der Gtånde :

verfammlung

Top een DoH
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Unterbeylage zu Ziffer 88 |

deg
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in Durchlauchtigſter Großberzog ! E

Die gwepte Kammer Hó Hf hrer getreten

Staͤnde hat in ihrer zwey und fuͤnfzigſten oͤffentlichen |

Sitzung vom 20 . d. M . mit uͤberwiegender Stimmen — | |
w

mehrheit den Beſchluß gefaßt , an Eure Koͤnigliche Looi

Hoheit die ehprfurhtsvolfte Bitte um Vorlage eines | |
Geſetzes ergehen zu laſſen , wodurch

4

1) die unentgeltliche Aufhebung der Zehnten von

kuͤnftigen Neubruͤchen mit Ausnahme derer ,

welche auf privatrechtlichen Erwerbstiteln be —

ruhen , verordnet wird , und daß

2) dieſe Beſtimmung auf diejenigen Neubruͤche

anwendbar ſey , welche gegenwaͤrtig in den

Freyjahren ſich befinden , jedoch mit gleich —

Va r — — — — —
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fallfiger Ausnahme derer , welche fich auf pri -
vatrechtlichen Erwerbstitel gruͤnden .

Karlsruhe den 27 . July 1822 .

Im Namen der unterthaͤnigſt treu gehorſamſten zweyten
Kammer der Staͤndeverſammlung

Der Praͤſident

Foͤhrenbach .

Die Gecretåre :

Itzzſtein .

Baumgårtner .

Speyerer .
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Beylage Ziffer 89

Dem hochverehrlichen Praͤſidium der Erſten Kam —

mer der Staͤndeverſammlung

habe ich die Ehre , anliegend die in Folge des Be -

ſchluſſes der zweyten Kammer vom 16 . d. M. entwor⸗

fene unterthaͤnigſte Bitte an Se . Koͤnigliche Hoheit ,
den Großherzog , um ein Geſetz , wornach der Hauſier⸗

handel im ganzen Großherzogthum ſogleich und gaͤnz⸗

lich abgeſchafft werde , in Gemaßheit der Geſchaͤfts —

ordnung zur gefaͤlligen Berathung mitzutheilen .

Karlsruhe den 27 . July 1822 .

Der Praͤſident der zweytlen Kammer der Staͤnde —

ver ſammlung

Foͤdrenbach

—
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368 Protokolle der Erſten Kammer .

Unterbeylage zu Ziffer 89 .

|

p Durchlauchtigſter Großherzog !

Die zweyte Kammer Hoͤchſt Ihrer getreuen

Staͤnde hat in ihrer acht und vierzigſten Sitzung vom

16 . d. M. mit uͤberwiegender Stimmenmehrheit den

Beſchluß gefaßt , an Eure Koͤnigliche Hoheit

| die ehrfurchtsvollſte Bitte um ein Geſetz gelangen zu

| lafen , wornach im ganzen Grofherzogthum der Haua

ſterhandel ſogleich und gaͤnzlich abgeſchafft werde .

Karlsruhe den 27 . July 1822 .

Im Namen der unterthaͤnigſt treu gehorſamſten zweyten
Kammer der Staͤndeverſammlung

der Praͤſident

Foͤhrenbach .

Die Seerekaͤre :

Itzzſt ein .

Baumgaͤrtner .
Speyerer .
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Beylag e Ziffer 90 .

Dem hochverehrlichen Praͤſidium der Erſten Kam —

mer der Staͤndeverſammlung

haben wir die Ehre , in der Anlage die in der vier und

fuͤnf und fuͤnfzigſten oͤffentlichen Sitzung der zweyten

Kaͤmmer am 24 . d. M. beſchloſſene Bitte an Se. Koͤnigl .

Hoheit , den Großherzog , um einen Zuſchuß fuͤr die

Univerfitåts - Snfitute zu Heidelberg dem §. 88 . der

Geſchaͤftsordnung gemaͤß mitzutheilen .

Karlsruhe den 29 . July 1822 .

Im Namen der zweyten Kammer der Staͤndever —

ſammlung

der Praͤſident : Foͤhrenbach .

Der erſte Secretaͤr :

Itzzſtein .

Tam ————



Protofole der Erten Kammer .

Unterbeylage zu Biffer . go

Durchlauchtigſter Großherzog !

Die zweyte Kammer Allerhoͤchſt Ihrer ge —
treuen Staͤnde hat in ihrer vier und fuͤnfzigſten und

fuͤnf und fuͤnfzigſten oͤffentlichen Sitzung am 24 . und

27 . d. M. beflofen , Eure Königliche Hoheit
um einen Geſetzvorſchlag unterthánigi łu bitten , wo —

durch

1) der Uniyerfitåt Heidelberg der von derfelben

2 )

4 )

dem geheimen Hofrath v. Langsdorf waͤh —
rend ſeiner Verwendung zur Salzaufſuchung

bezahlte Beſoldungsbetrag von 9000 fl . aus

der Staatskaſſe wieder erſetzt werde , und

der Univerſitaͤtskaſſe von dem Jahr 1823 an

die fuͤr den Marſtall an das Landgeſtuͤtweſen

jaͤhrlich bezahlten 1000 fl . , und

ebenfo jene zur Entbindungsanſtalt jaͤhrlich

bezahlten 2400 fl. vom Jahr 1823 an abzu —

nehmen , und

dieſe beiden letzten der Univerſitaͤt dadurch

zuwachſenden Betraͤge von jaͤhrlichen 3400 fl -

zur Haͤlfte fuͤr die Sicherſtellung und Verbeſ —
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ſerung der Univerſitaͤtsbibliolhek , und zur an —

dern Haͤlfte fuͤr die uͤbrigen Univerſttaͤts In —
ſtitute , zugleich aber fuͤr Stipendien des phi —

lologiſchen Seminars zu beſtimmen ſeyen .

Karlsruhe den 29 . July 1822 .

Im Namen der unterthaͤnigſt treu gehorſamſten zweyten

Kammer der Staͤndeverſammlung

der Praͤſident

Sea been bra , D.

) Die Secretåre :
} Itz ſt ein

t Baumgaͤrtner .

Speyerer .
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Beylage ARINE OI .

Commiſſionsbericht

über die Motion des Abgeordneten von

Clavel wegen Gleichſtellung des Ortes Un —

teruhldingen mit den Staͤdten Meersburg

und Ueberliggen hinſichtlich des Straſſen⸗ —

geldes .

— — —

von dem

SEPEN D A O NGECE Me

Der Fruchtabfuhrort Unteruhldingen hatte ſchon
im fuͤnfzehnten Jahrhundert ein Privilegium , und wurde

von den Grafen von Werdenberg in den deshalb mit

den Abfahrorten Meersburg und Ueberlingen entſtan —

denen Conflicten fortwaͤhrend unterſtuͤtzt Dieſe Strei —

tigkeiten waren um ſo hartnaͤckiger , als fruͤher dieſe
drey Orte unter drey verſchiedenen Regierungen ſtan —

den , indem Unteruhldingen dem Grafen von Heiligen —

w

A
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berg , und Meersburg dem Bifhof von Conſtanz zu —

gehoͤrte , Ueberlingen aber eine Reichsſtadt war .

Durch einen endlich zu Stande gekommenen Ver -

gleich erhielt Unteruhldingen Das Recht , woͤchentlich

150 Malter , Conſtanzer Maaßes , ausfuͤhren zu duͤrfen .

Nach der wohlausgefuͤhrten Motivirung des Herrn

Proponenten iſt durch die dieſſeitige Regierung den

Staͤdten Meersburg und Ueberlingen Ausnahmsweiſe

ein Theil des Zolles und Chauſſeegeldes erlaſſen wor —

den , wodurch ſich jedoch die Wuͤrtemberger Fruchthaͤnd⸗

ler nicht abhalten ließen , ihrer groͤßern Bequemlichkeit

wegen forthin ihre Fruͤchte uͤber Unteruhldingen zu fuͤh—

ren . Allein die neue Chauſſeegeldordnung hatte die

nachtheilige Folge , daß die Durchfuhr der Würtem —

berger aufhoͤrte .

Durch die den Orten Meersburg und Ueberlingen

bewilligte Verguͤnſtigung hinſichtlich des Straßengeldes

hat die Frequenz der Route uͤber Unteruhldingen zum

großen Nachtheil des Staates , und zum voͤlligen Ruin

des Orts ſehr abgenommen , und die Beſchwerde der

Unteruhldinger Schifferſchaft iſt um ſo mehr begruͤndet ,

weil dadurch gegen die Verfaſſung ein Ort vor dem

andern beguͤnſtigt worden iſt , und wenn auch die Bitt —

ſteller ihre Beſchwerde bis jetzt nicht vor die hoͤchſte

Staatsbehoͤrde gebracht haͤtten , ſo koͤnnte doch nicht

von dem Antrage abgeſtanden werden , daß Unteruhl⸗

dingen gleiche Berechtigung , wie Meersburg und Ueber —

lingen , ertheilt werden moͤchte.

Der Antragsmotivirung wurde ſchließlich noch bey⸗

gefuͤgt , daß wenn Unteruhldingen gleiche Beguͤnſtigung
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hinſichtlich des Straßengeldes wie Meersburg und ru

Ueberlingen zu Theil werden ſollte , auch Conſtanz Vor — B

theil daraus ziehen duͤrfte , da es dann ſeine Fruͤchte
|

di
aug erger Hand beziehen fönnte , ftatt daf es fie wi

bigher von Ueberlinger Fruchthåndlern bezogen hat. w

Die dieſſeitige Commiſſton fand ſich hierdurch be —

wogen , hinſichtlich der Beſchwerde der Schifferſchaft
zu Unteruhldingen ſich dem Antrage des Commiſſtons⸗
berichtes der zweyten Kammer auf Gleichſtellung des

Ortes Unteruhldingen mit den Staͤdten Meersburg
und Ueberlingen hinſichtlich des Straßengeldes um ſo
mehr anzuſchließen , als die Schifffahrt auf dem Boden —

ſee den einzigen Nahrungszweig jenes Ortes ausmacht ,
defen Gemarfung ufert flein , und defen Frucht -
und Weinbau gang unbetråchtlicdh if , und der Ort

bepnahbe gang von Dem Gewerbe der Schiffermeiſter
lebt , mithin ſo lange die dermalige Stockung dieſes
Gewerbes fortdauert , die Einwohner von Unteruhldin⸗
gen von Tag zu Tag mehr verarmen muͤſſen .

Ihre Commiſſton beſchraͤnkt ſich alſo lediglich auf
die Unterſtuͤtzung der gerechten Beſchwerde der Schif —
ferſchaft von Unteruhldingen , und trågt Darauf an ,
deren Geſuch um Gleichſtellung mit Meersburg und

Ueberlingen der hohen Regierung zur thunlichſten Be —

ruͤckſichtigung zu empfehlen .

Endlich haͤlt es die Commiſſton fuͤr angemeſſen ,
im Protokolle den Wunſch niederzulegen , daß alle Be —

guͤnſtigungen , welche die wuͤrtembergiſche Regierung
mit ſo vieler Umſicht dem Orte Friedrichshafen hat zu
Theil werden laſſen , von der dieſſeitigen hohen Regie —
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rung den ſaͤmtlichen Stapelorten an den Ufern des

z Bodenſees verwilligt werden moͤchten , indem dadurch

e die Handelscommunicationen zu Waſſer und zu Lande

e wieder in den vormaligen bluͤhenden Zuſtand hergeſtellt

werden koͤnnten . |
; Karlsruhe den 31 . July 1822 .
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Zwey und dreyßigſte Sitzung .
Sara E ùf

Karlsruhe den 31 . Yuly 1822 .

nern Angelegenheiten Der Kammer zum Gegenſtand

hatte , wurde der Miniterial - Secretår Hugo mit

|

|

| f

f
|

Sn diefer Sigung , einer geheimen , welche die in -

|

| GStimmeneinpelligteit zum Archivar der Rammer ernannt .
|

Srhir . v. Zylflnhardt .

Zachariaͤr
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Beylage Ziffer 77

zum Protokoll der ſteben und zwanzigſten Sitzung ,

Commiſſionsbericht

über den Geſetzentwurf , die Ausgleichung

der Centralkriegslaſten betreffend .

Exſt attet

von dem

Staatsrath Fror y. Tårfheini

D vorliegende Geſetzentwurf iſt bereit der dritté ,

welcher den Landſtaͤnden in dem kurzen Zeitraum ihrer

Wirkſamkeit uͤber den ſchwierigen Gegenſtand einer

Kriegskoſten Ausgleichung , und zwar jedesmal mit we —

ſentlich veraͤnderten Beſtimmungen uͤbergeben worden

iſt . Schon dieſes Schwanken im Syſtem deutet darauf

hin , daß außer dem Mangel an Zeit , welcher in den

Jahren 1819 und 1820 die Erwartung einer Erledi⸗

gung vereitelte , noch andere Hinderniſſe der Fixirung

und folgerechten Musfåhrung von Grundfågen indie -

ſer wichtigen und ſehr verwickelten Angelegenheit in den

Weg treten ; — und dieß bewaͤhrt ſich auch wirklich , je

mehr man ſich in dieſelbe einarbeitet Außer der Schwie⸗

rigkeit der Theorie auf dem weiten Felde der Kriegsla⸗

Protokolle der 1. Kammer . 2 Bd, a
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ſten gehoͤrt dahin hauptſaͤchlich auch der Widerſtreit des

bey der Sache befangenen Localintereſſe , und die Ver

worrenheit der nun einmal vorhandenen Maſſe von

Kriegsleiſtungen welche bey der Unvollſtaͤndigkeit , oder

bey dem oft nicht uͤbereinſtimmenden Inhalt vorausge —

gebener Vorſchriften , — und dem Mangel an Nach —

druck in Handhabung derſelben , im Augenblick des Kriegs —

drangs auf ſehr verſchiedenartige Weiſe auferlegt und

berechnet worden ſind , nunmehr aber in ein gleicharti —

ges Ganzes gebracht werden muͤßen , weil außerdem
ihre Zuſammenſtellung und Ausgleichung eben ſo wenig

thunlich waͤre , als nach den Regeln der Rechenkunſt

eine Summirung oder Vertheilung ungleichartiger Groͤßen
Statt finden fann .

Wenn man dieſes , ſeiner Schwierigkeiten ungeach —
tet nun doch einmal unvermeidliche Geſchaͤft nicht auf

bodenloſe Willkuͤhr bauen will , ſo iſt es nothwendig vor

allen Dingen auf den Geſichtspunct des allgemeinen

Rechts und ſodann auch auf die bereits ausgeſprochenen

poſitiven Beſtimmungen zuruͤckzugehen ; — erſt wenn diß

geſchehen iſt , laͤßt ſich die auszugleichende Maſſe von

Kriegsleiſtungen verarbeiten .

Garig

Die Verpflichtung der Staatsgeſammthéit zur Ver —

guͤtung deſſen , was einzelne Bezirke , Gemeinden oder

Individuen als nothwendige Folge eines Kriegszuſtan —
des geleiſtet haben , wird keineswegs daraus abgeleitet ,
Daf man den Staat uͤberhaupt als eine Aſſecuranzanſtalt

gegen alle und jede Beſchaͤdigung ſeiner Angehoͤrigen be —

trachtet , ſondern lediglich aus der moerkennbaren Wahr⸗

Heit , daf der Krieg in jedem Fall eine Hand
lung deg Gtaatg if , — niht aber der einzelnen
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Gtaatsangehórigen , auf deren Koften die Unternehmung

deg Gtaats nicht gehen fann , wenn derfelbe den Krieg

fúr fich führt , oder thåtigen Antheil an demfelben nimmt ,

und welche felbft auch im Fal , wenn der Staat dabey

nur eine pafive Rolle fpielen folte , eben fo gut wegen

des Suges , welchen er ihnen gewåhren muf , von ihm

verlangen dårfen , daf er die Unternehmung einer aug -

waͤrtigen Kriegsmacht , welche er Hier an feine , Stelle

treten laͤßt , auf ſich nehme . Eine Aufkuͤndung dieſer

Verbindlichkeit waͤre Aufkuͤndung des Staatsſchutzes ,

und wuͤrde den Verband der gegenſeitigen Rechte und

Pflichten aufloͤſen .

Indem aber ſolchem nach das Princip der Kriegs⸗

koſtenausgleichung auf die Anſicht des Kriegs als eines

Staatsunternehmens gegruͤndet wird , bleibt eg aud

auf die unmittelbar fuͤr dieſes Unternehmen angewen —

dete Mittel beſchraͤnkt . Dadurch werden zwar nicht

die vom Feinde auferlegte Leiſtungen , als wofuͤr der

Kriegfuͤhrende Staat ſo gut wie fuͤr die von ihm und

ſeinen Verbuͤndeten geforderten haftet , wohl aber alle

zufaͤllige Beſchaͤdigungen und alle mittelbare Folgen

des Kriegszuſtandes ausgeſchloßen , und alle Einwen —

dungen welche von der Unbeſtimmbarkeit und der will —

kuͤhrlichen Schaͤtzung ſolcher Kriegsſchaͤden , —

( hier nur paßt dieſer Ausdruck ) — hergenommen wer —

den , beruͤhren jenes Princip einer Ausgleichung der

Kriegsleiſtungen nicht , denn bey Aufſtellung deſ —

ſelben iſt nirgends geſagt , — weder daß der Staat

alle bis ins Unendliche ableitbare mittelbare Folgen

ſeiner Handlungen und den ſich allen menſchlichen Un⸗

ternehmungen beygeſellenden Zufall zu verguͤten , noch

daß er , abgeſehen von der Cauſalverbindung mit ſei⸗

nen Handlungen eine Schadensaſſecuranz zu uͤberneh⸗

DON m
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men habe . Gleichwohl wuͤrde in einem wiſſenſchaftli⸗
chen Lehrbuch noch manches daruͤber zu ſagen ſeyn , ob
nicht aus andern Gruͤnden in manchen Faͤllen auch zu —
faͤllige Kriegsbeſchaͤdigungen zu einer Verguͤtung geeig —
net ſeyen , desgleichen wie es uͤberhaupt zu halten ſeye ,
wenn das Land durch Feindesheer uͤberzogen wurde ,
wo bloße Gewalt oft an die Stelle ordnungsmaͤßiger
Anforderung tritt , und die Graͤnzlinie zwiſchen regelmaͤ —
ßiger Leiſtung und zufaͤlliger Beſchaͤdigung ſchwer zu
ſinden iſt , — hier aber werden ſolche Eroͤrterungen
durch die Erinnerung abgeſchnitten , daß das Großher —
zogthum in den Kriegsperioden , von welchen es ſich
jetzt noch handelt , von keinem Feind heimgeſucht , und

auch nie dag KriegStheater gewefen ift .

VRD .

Die Anwendbarkeit des aufgeſtellten Grundſatzes
einer Verpflichtung der Staatsgeſamtheit zur Verguͤ —
tung der Kriegsleiſtungen bleibt indeſſen immer be —

ſchraͤnkt

I1) durh die phyfifhen Gránzen der Moͤglichkeit ,
indem der Staat bey dem Eingehen in einen Kriegs —
zuſtand keineswegs verbuͤrgen kann , daß die dadurch

herbeygefuͤhrt werdende Laſten nicht uͤber die Kraͤfte
gehen werden , welche zu ihrer Verguͤtung aufgeboten
werden koͤnnen , und jeder Einzelne ſich die hiernach
unvermeidliche Beſchraͤnkung um ſo mehr gefallen lafz
fen muf , alg er bey einer Inſolvenzerklaͤrung der Ge —

famtheit und Aufkundung ihres Schutzes gar nichts er —

halten wuͤrde .

durch die in vielen Faͤllen nicht zu erfuͤllende
und doch nothwendige Bedingung einer verlaͤßigen Li

qu

[ ei

hi

au

ni

de

ch

V

ni

a



—V

N

“m

vV

quidtrung und eines genuͤgenden Beweiſes aller Kriegs —

leiſtungen

3) durch die Beruͤckſichtignng der beſondern Ver —

haͤltniſſe , vermoͤge welcher

a ) auf der einen Seite manche Kriegslaſten ſich bis

auf einen gewiſſen Grad mit andern durch ebendenſel —

ben Kriegszuſtand herbeygefuͤhrten Vortheilen wieder

compenſiren koͤnnen , und alſo eine direkte Verguͤtung

der erſtern in ſo weit nicht mehr gefordert werden kann ,

als ſie ſich indirekt durch letztere ausgeglichen ha —

ben , — und

b ) auf der andern Seite eine in Vergleichung mit

der pecuniaͤren Abſchaͤtzung einer Leiſtung an ſich un —

vollſtaͤndige Verguͤtung in ihrer Wirkung oft einer voll —

ſtändigen gleich kommt . Zur einſtweiligen Erlaͤuterung

dieſes etwas raͤtbſelhaft lautenden Satzes will ich nur

anfuͤhren , daß wenn z. Be gewoͤhnliche Frohnen ohne

eigentlichen Vecemoͤgensverluſt durch groͤßere Anſtren —

gung und Behelfung erſchwungen werden konnten , ei —

ne ihren Anſchlag lange nicht erreichende Verguͤtung
das billige Ebenmaas zwiſchen den Landesſtrichen , wel —

che ſie leiſteten , und jenen aus welchen die herabgeſetzte

Verguͤtung den erſtern in baarem Gelde zufließt , den —

noch herſtellt .

Der allgemeine Grundſatz der Vergütungspflicht

hoͤrt aber darum keineswegs auf , ein ſtrengrechlicher

zu ſeyn , weil die nach den eben angefuͤhrten Ruͤckſich

ten zu beſtimmende Graͤnzen ſeiner Anwendung in ſehr

vielen Faͤllen nicht eben ſo ſtreng bezeichnet werden

koͤnnen , ſondern von beylaͤufigem Ermeſſen abhaͤngen .

Es kann freylich nicht in beſtimmten Zahlen ausgerech —

net werden , wie weit die Verguͤkungsmittel der Ge —

A
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famthþeit reichen , mie weit man in Der Strenge deg

Liquidirens , welches im Einzelnen immer Luͤcken übrig

laſſen wird , gehen ſolle , und wie weit in der Abwaͤ —

gung der compenſirenden Vortheile fuͤr einzelne Landes —

theile und Individuen ; allein in Dem Gebiet deg Rechts
ſo gut wie anderwaͤrts waͤre es widerſinnig , das au —

fer unſerer Willkuͤhr liegende Daſeyn eines Satzes
Darum ablaͤugnen zu wollen , weil wir die Graͤnzen

ſeiner Anwendung nur nach ſubjectiven Maasſtab be —

zeichnen koͤnnen .

§. 3.

Bis hieher war die Commiſſion in den der Kriegs —

koſtenausgleichung zu Grund zu legenden allgemei —
nen Rechtsanſichten einverſtanden , allein nun behaup —
tete ein Mitglied , daß ſie in ihrer Strenge nur auf ei —

ne der Leiſtung unmittelbar auf dem Fuß folgende

Verguͤtung anwendbar ſeyen , und aͤußerte gegen den

Berfuch einer nach Berlauf von Fahren Darauf zu

gruͤndenden Ausgleichung ſeine Einwendungen , welche

auf deſſen Verlangen hier woͤrtlich eingeruͤckt werden ,
wie folgt :

Kriegsleiſtungen ſind allerdings eine Art von

Staatsausgaben , und als ſolche von den Unter —

thanen aufzubringen , aber bey dieſer , ſo wie

bey jeder andern oͤffentlichen Ausgabe , iſt der Un —

terſchied weſentlich , ob ſie zu der Zeit , wo ſie zu

machen iſt , unter die Steuerpflichtigen vertheilt wird ,
oder ob ſie anfangs durch Vorſchuß bewerkſtelligt , und

derſelbe erſt ſpaͤter auf die Steuerpflichtigen umgelegt
wird . Waͤren die Kriegsleiſtungen der Jahre 1809 bis

1815 gleich anfangs von den Steuerpflichtigen unwi —

dDerruflich erhoben worden , — kein Zweifel , daß ſie auf
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die damaligen Gteuerpflihtigen nah dem Grundſatz

der Gleichheit zu vertheilen geweſen waͤren , — nun

aber werden ſie als ein Vorſchuß oder als ein Darlehen

behandelt , undi follen jeit nach Jahren von den dermali⸗

gen Steuerpflichtigen erſetzt , oder durch ein von den

jetzigen und zukuͤnftigen Steuerpflichtigen zu verzinſen —

des und zuruͤckzuzahlendes Darlehen gedeckt werden .

Die , welche den Vorſchuß gemacht , nåmti die dama -

tigen Steuerpflichtigen werden als die Glaͤubiger , die

heutigen oder die dereinſtigen Steuerpflichtigen wer —⸗

den alg die Schuldner betrachtet — es ſind aber zu

einem bedeutenden Theil ganz verſchiedene Individuen ,

denn die Guͤter haben ihre Beſitzer gewechſelt : Iſt es

nun recht , daß man dieſe veraͤnderte Lage der Dinge

ſo ganz uͤberſieht ? “
„ Man beruft ſich auf die Ewigkeit des Staats , — er

habe die Kriegsleiſtungen nur vorſchußweiſe gefordert ,

und die Ausgleichung d. he den Erſatz derſelben verhei⸗

ßen . Er ſeye alſo der Schuldner , und feye ewig , e $

feye mithin diefe SHuld von denen zu bezahlen , welche

zu der Zeit , wo dieß geſchieht , die Steuerpflichtigen

ſind . — Allerdings iſt der Staat ein ewiger Verein ;

aber eben ſo gewiß iſt , daß die Individuen wechſeln ,

durch welche dieſer Verein gebildet wird . Die rechtli —

chen Folgen , welche ſich aus dem erſtern Grundſatz er —

geben , muͤßen daher mit den rechtlichen Folgen des ler -

tern moͤglichſt , ( denn ein Streit zwiſchen der Idee und

der Wirklichkeit laͤßt ſich nie vollkommen ausgleichen )

in Einklang geſetzt werden ; ganz ſo , wie uͤberhaupt

das geſammte Steuerrecht nur ein Verſuch iſt , das

Staatsobereigenthum mit dem Sondereigenthum der

Einzelnen zu vereinigen . — Folgende Saͤtze duͤrften nun

die Bedingungen des zu vermittelnden Vergleichs aus —
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ſprechen : “ — Grund fſatz : alle Staatsausgaben ſind in

der Regel durch die Beytraͤge der jeweiligen Steuerpflich⸗
tigen zu decken ; — ( Staatsanlehen ſind in der Regel
widerrechtlich ; ein jeder Tag ſoll fuͤr das Seine

ſorgen ) “

„ Ausnahmen : 1) Wenn durch eine Ausgabe das

oͤffentliche Vermoͤgen vermehrt wird , ſo kann ſie auch auf
die zukuͤnftigen Steuerpflichtigen verhaͤltnißmaͤßig ver —

theilt werden . Versio in rem . ) “

2 ) daſſelbe gilt , in ſo fern die Ausgabe der Gemein -

heit einen andern bleibenden Vortheil gewaͤhrt . ( Nego -
tiorum gestio . “

„ Weder der Grundſatz noch die Ausnahmen laſſen
ſich zwar in der Wirklichkeit mit arithmetiſcher Genauig —
keit durchfuͤhren , aber wenn man anders nicht der Staats

gewalt , dag Recht einraͤumen will , alle Laſten der Ge —

genwart oder alle Laſten der Zukunft aufzubuͤrden , alle

Individualitaͤt der Menſchen in dem Abgrunde des Un —

bedingten untergehen zu laſſen , ſo muß man jeder Re —

gierung an Dag Herz legen , jene Regeln wenigſtens an —

naͤherungsweiſe zu befolgen , und die Verletzungen der —

felben , welche man ſich im Drang der Zeit erlaubt hat ,
ſo viel als moͤglich wieder guk zu machen . “

„ Ob Kriegsleiſtungen unter den obigen Grundſatz
oder unter die zweyte Ausnahme von demſelben ge —

hören , daruͤber koͤnnte noch geſtritten werden ; es ſoll

jedoch das letztere angenommen oder zugeſtanden wer —

den . Hieraus folgt , daß ſie zu dem einen Theile von

den Steuerpflichtigen tempore praestationis zu tragen

ſind , zu einem andern Theil den Steuerpflichten der Zu —
kunft aufbuͤrdet , d. h. in eine Staatsſchuld verwandelt

werden moͤgen. Bu dem wieyielften Theile fie aber die

eine und die andere Eigenſchaft haben ſollen , mochte
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fehwerlich anders , alg durch einen billigen Bergleih ,

augzumittefn feyn ; unter ciner jeden Vorausſetzung

dber it e8 mohbi ungerecht , wenn Der Aufwand , den cin

Krieg verurfachte , ganz oder zum gròften Theil den fpå -

tern Gteuerpflichtigen aufgebůrdet , dD. h. in eine Staats -

ſchuld verwandelt wird . ”

„ Sieg foll nun mit den gefammten Kriegsleiffungen

der Fabre 1809 —1815 gefhehen . n diefer Maafregef

liegt eine ſchwere Ungerechtigkeit , welche deſto groͤßer

wird , je groͤßer der Zeitraum iſt , welcher die Leiſtung

von der Verguͤtung derſelben trennt , naͤmlich : “

„ D die urſpruͤnglichen Skeuer⸗ und Beytragspflich —

tigen , ie Shudner tempore debiti contracti ) eben . fo

alle Steuerpflichtigen der Zwiſchenzeit werden von allem

Beylrag gaͤnzlich befreyt , die dermaligen , und ( wenn

man Schuld ſcheine ausfertigt ) — die zukuͤnftigen Steuer⸗

pflichtigen ſollen allein die Buͤrde tragen . Wohl ſind

unter Den dermaligen auch die urſpruͤnglichen zum Theil
begriffen , aber nur zu einem Theile , nur zufaͤllig. Al—⸗

lerdings waͤre es eine Unmoͤglichkeit , noch jetzt die

Schuld /unter die urſpruͤnglichen Beytragspflichtigen nach

den Grundſaͤtzen einer gleichen Beſteuerung zu verthei⸗

len , — aber kann man ein Recht aus einem Nothſtande

ableiten 2?
— ”

„ ) die Kriegsleiſtungen melche der Gegenſtand des

vorliegenden Geſetzentwurfes ſind , ſollen nach den dama —

ligen ( mittlern ) Geldpreißen vergütet werden ; aber wie

ſehr hat ſich der Tauſchwerth des Geldes - feit den

Rrieggjahren geåndert ! Wir zahlen , wenn maż . B

das Geld in Frucht ausdruͤckt , weit mehr als geleiſtet

worden iſt , wir zahlen mit geringern Geldmitteln . “

Dieß ſind die allgemeinen und wefentlichen Unge -
sN

rechtigkeiten des Plans , an welche ſich eine große

— N a R , ER
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Menge befonderer anreihen , mie man fich ang den mit -

getheilten Vortraͤgen uͤberzeugen kann . Aus dieſem
Irrgarten kann man ſich nur mittelſt eines Verglei —
heg retten , und es duͤrfte gerathener ſeyn , die Sache

nicht im Wege der Geſetzgebung , ſondern im Wege
der Verwaltung zu erledigen , mit dem Vorbehalt , daß
nach dem Abſchluß der auf dem letztern Wege zu fertigen —
den Vorarbeiten der Regierung eine runde Summe zur

Unterſtuͤtzung der beſonders beſchwerten Gemeinden in

dem Steuergeſetze anzuweiſen waͤre . “

Gig
Der hier vorgetragenen Mnfiht fann jedoch die

Mehrheit der Commiffion nicht beytreten ; fie findet die

Rechtfertigung ihrer entaegengefegten Meinung , nåmlich
daf die jeweils bep Der Umtage einer Kriegskoſtenverguͤ⸗
tung vorhandenen Steuerpflichtigen unbedingt den ſie
dabey treffenden Beytrag zu leiſten ſchuldig ſeyen , in

folgenden einfachen Saͤtzen :

1) wenn eg einmal - angenomnien ift , daf die Kriegs -
leiſtungen als ein Staatsaufwand zu betrachten ſeyen ,
welcher nur im Namen des Staates von Gemeinheiten
und Individuen vorſchußweiſe geleiſtet wurde , ſo er —

ſcheinen legtere in diefer Beziehung ledigtich alg © tåu -

biger deg Staats . Muf fie fönnte eg alſo ſchon
vorhinweg keinen rechtlichen Einfluß haben , wenn der

Staat als Schuldner uͤber die Aufbringung der Zahlungs⸗
mittel ungewiß und mit ſeinen Steuerpflichtigen im

Streit befangen waͤre . Geſetzt auch die Koſten haͤtten
gleich nach der Leiſtung umgelegt werden ſollen , ſo al⸗

terirt doch eine Handlung oder Unterlaſſung des Schuld —
ners , das Recht des Glaͤubigers nicht . Eben fo wenig
darf man in dieſem Verhaͤltniß den reinen Standpunet
derer die geleiſtet haben , als Glaͤubiger , — durch ei —
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nen Geitenblid Darauf daf fie gróftentheilg wieder un -

: ter den Gteuerpflichtigen begriffen find , verwirren ,

2) E3 ift alfo Die Frage ob der Staat berechtigt

> fepe , eine aug einer frůhern Periode herruͤhrende

Schuldigkeit durch Umlage auf ſeine jetzigen und zukuͤnf —

tigen Steuerpflichtigen zu tilgen , blos nah feinem Ber -

haͤltniß zu dieſen zu unterſuchen , ohne das anerkannte

Recht des Glaͤubigers , folglich die quaestio an der Aus —

gleichung von der Schlichtung dieſes Streites abhaͤngig

zu machen . — Die Antwort iſt folgende :

a) der Gtaat muf oft SHulden machen , wenn

> die Huͤlfsquellen des Augenblicks nicht zur Beſtreitung

gebieteriſcher Beduͤrfniſſe hinreichen , oder , wie nament —

lich hier der Fall iſt , ein Aufwand ſeiner Natur nach ,

nicht ſogleich ſondern erſt in der Folgezeit liquidirt und

folglich auch bezahlt werden fann .

b) er ift aber àberhaupt in dem Ermeffen , wag for

gleich der Gegenwart aufgebůrdet , und wag der Zukunft

überlafen werden muf , zwar wie ein Familienvater in

Allgemeinen zur Gorge får die Nachfommenfchaft ver -

pflichtet , &ber Durchaug an feine rechtliche Beftim -

5 mungen der Mbwmågung gebunden . Dag Volf mit feinem

Geſamtvermoͤgen iſt der Erblaßer ſeinerRachkommenſchaft ,
und durch kein Fideicommiß verhindert , ſeine Verlaſſen —

ſchaft zu beſchweren . Schwerlich wird indeſſen dereinſt

in dem großen Abrechnungsbuch der Geſchichte unſere

Generation alg forg - und liebloſer Haushaͤlter erſcheinen !

' c) in dem grofen GtaatShaughalt wird immer of -

fenes Buch geführt . Die Staatsſchuld iſt ein Vermaͤcht⸗

niß der Vergangenheit , zum Theil eines laͤngſt abgeſtor —

benen Geſchlechts , an welchem die Gegenwart zu zahlen

hat , auch ſie muß wieder manche Verbindlichkeit dem

kommenden Geſchlecht zu honorixen uͤberlaſſen , und die⸗
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fes wird eg wieter eben fo machen . Wer fann i die -

ſem unbeſtimmbaren Kreislauf die Schuldigkeit des Ta —

ges ausrechnen ? Wegen dieſer eigenen Natur des

Staatshaushaltes , vermoͤge welcher immer Schuldigkei —
ten , die in einer Periode erzeugt wurden , in die andere
übertragen werden , und die Rechnung nie geſchloſſen
werden kann , ſind die Staatsſchulden immer als Schul⸗
den des ewig identiſchen Staats , nicht der wechſelnden
Maſſe ſeiner Angehoͤrigen zu betrachten , und diefe leg -
tern Haben die generelle Verpflichtung zur Entrichtung
ihrer Beytråge fo oft der Graat von der fietem Zugang
und Abgang unterworfenen Gumine feiner Zahlungsver⸗
bindlichkeiten durch Umlage etwas auf ihre Schultern waͤlzt.
Bon diefem Augenblid an if ihre Schuldigkeit gebo —
ren , nicht von jenem an , wo der Staat ſolche contra⸗
hirt hat . Wer in der Zwiſchenzeit ein ſteuerbares Dbz

jekt erworben hat , der hat es mit dieſer allgemeinen
Verpflichtung zu jeweillgen Steuern fuͤr das laufende
ſowohl als fuͤr Schulden erworben , und insbeſondere
kann dies von dem Beytrag zur Ausgleichung der Kriegs⸗
koſten geſagt werden , welche vermoͤge der befondern tud

feherlich ausgeſprochenen Zuſicherungen auf dieſen Steuer —
objekten zwar nech als unbekannte , aber wegen Der Bez

ſchraͤnkungen , welche dieſe Zuſicherungen in der Ausfuͤh —
rung jedenfalls erhalten werden , gewiß nicht als zu ge⸗
ring angeſchlagene Groͤße hafteten .

3) Noch ein weiteres Argument gegen die erho —
benen Bedenklichkeiten liegt in der beſondern Behand⸗
lung der in Frage ſtehenden Kriegsleiſtungen . Die -

ſelben wurden naͤmlich mit wenigen in der Natur des

Gegenſtandes llegenden Ausnahmen immer nur Bezir -
fen und Gemeinden nicht einzelnen Yndividuen zuge⸗
wieſen ; nur die Gemeinden waren daher in dem Fall ,
zur Aufbringung derſelben auf die Indiblduen zu grei⸗a
fon , Aug diefen Grund geht raher die beabſichtigte
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Landesausgleichung nur auf Gemeinden ; Glaͤu—

biger und Schuldner ſind daher unwandelbare mo -

raliſche Perſonen , ewige Vereine , und die aus der

Veraͤnderlichkeit der Beytragspflichtigen hergenommene

Zweifel , finden alſo bey dieſer Ausgleichung keine An —

wendung , — ſondern koͤnnen nur bey der Abrechnung
in den einzelnen Gemeinden zur Sprache kommen , wel —

che nun in ein beſonderes Geſetz verwiefen werden fol .

4 ) Das Bedenken , daß der Werth des Geldes

fich feit den Kriegszahren eutend geaͤndert habe ,

faun auf Beſtimmung der Weguͤtungspreiſe nach der

oben in §. 2. unter 3. b . gemachten Bemerkung Ein —

fug haben , nicht hier auf die allgemeine Frage , gO

ausgeglichen werden folle .

§ 5.

Nach dieſer durch vielfach geaͤuſſerten Widerſtrelt
der Anſichten weitlaͤufig gewordenen Darſtellung aus

dem Geſichtspunkt des allgemeinen Rechts , gehe ich

nunmehr zu den bereits beſtehenden poſitiven Beſtim —

mungen in Betreff der Kriegskoſten Ausgleichung uͤber .

Big iı Dag Fahr 1809 wurden die Kriegsko —

ſten nach fruͤhern adminiſtrativen Anordnungen nur in

dem Umfang der verſchiedenen Landestheile , aus de —

ren Vereinigung das Großherzogthum entſtanden iſt ,—
oder der 3 Provinzen , in welche daſſelbe nach deren

Bereinigung eingerheilt worden mwar, auggeglichen ,

Nachdem aber die gaͤnzliche Verſchmelzung dieſer

Landestheile in gedachtem Jahr durch eine in alle

Verwaltungszweige eingreifende Organiſation vollendet ,

und die Landeseintheilung in Kreiſe angeordnet war ,

erfolgte die in der Beylage Ziffer J. enthaltene Kabi —

net - Refolution vom 23 . December 1809 . Nro . 22437

wodurch ausgeſprochen wurde , daß die Etappenkoſten

( wie man damals die Kriegsleiſtungen nannte , weil

ſie ſich in jener Periode auf den Aufwand in gewif -
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ſen feſtbeſtimmten Etappenſtationen beſchraͤnkten ) vom

1 . Jaͤnner 1810 an auf das ganze Großherzogthum
ausgeglichen werden ſollen .

Dieſer Grundſatz wurde auch bey den ſtarken
Durchmaͤrſchen franzoͤſtſcher Truppen in dem Jahr 1810
in ſo weit befolgt , daß von Zeit zur Zeit zur Unterſtuͤtzung
der , mit denſelben heimgeſuchten Landestheile von jez
nen , welche damit verſchont blieben , Geldbeytraͤge auf
Rechnung der kuͤnftigen definitiven Ausgleichung erho⸗ —
ben wurden . Dieſe letz Fe unterblieb aber in Erman —

gelung eines hinreichenden Ruhepunktes und bey dem

langſamen Fortgang des nicht gehoͤrig organifirten
Rechnungsweſens .

Als aber im Jahr 1812 die großen Truppen⸗
Durchmaͤrſche gegen Rußland begannen , fuͤhlte man
die Nothwendigkeit , dem gaͤnzlichen Mangel geſetzlicher
Vorſchriften abzuhelfen , indem zwar durch die vorer —

waͤhnte Kabinets , Reſolution das Princip der allge —
meinen Ausgleichung der Kriegsleiſtungen ausgeſpro —
chen , aber hinſichtlich ihres Maaſes , ihrer Aufrech —

nung und Verguͤtung noch nichts Allgemeines feſtge —
fegt mar . Es murde daher , weil der Drang deg Mu -

genblicks damals die Ausarbeitung eines vollſtaͤndigen
Geſetzes nicht geſtattete , von dem Landeshoheitsde —
partement des Grosh . Miniſteriums des Innern unterm

27 . May 1812 . Nro . 2634 eine proviſoriſche Verord⸗

nung hieruͤber erlaſſen , welche zwar in der Folge bey
oͤfterem Wechſel , nicht nur der leitenden Individuen ,

fondern aud ) der Behórden , durch partiele Anorduun⸗

gen fo wie Durch. blofe Nichtbefolgung nach und nach
in mehreren Punften wieder aufer Anwendung gekom —
men if , dDennoh aber bis auf diefe Stunde die ein -

zige allgemeine Vorſchrift in diefer Materie geblieben
ift , unb weil in der Folge öfter darauf verwiefen mwer-
den duͤrfte , als Beylage mter Bifer . He mit diefem
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m Bericht vorgelegt wird . Hier iſt einſtweilen zu be⸗

mt merken , daß durch dieſe Verordnung , welche blos uͤber

die bey den damaligen mit keinem Aufenthalt verbun —

en denen Durchmaͤrſchen vorgekommenen Gattungen von

LO Kriegsleiſtungen , naͤhere Vorſchriften enthtelt , für die

ng
f Einquartirungsverpflegung eine Verguͤtung feſtgeſetzt ,

jez
und die Verabfolgung der Pferdefourage aus anzule —

uf genden Magazinen ohne Belaͤſtigung des Quartierge —

joa bers angeordnet , får die Kriegëfrohnen aber blog die

ne nachtraͤgliche Beſtimmung einer nach Umſtaͤnden gu be -

m meſſenden , jedenfalls ſehr beſchraͤnkten Verguͤtung vors

en behalten wurde .

Mit dem Far IS12 fliet fih Die Periode

ne des Aufenthalts franzófifHer Truppen im Landes . ge -

an gen dag Cne deg folgenden Jahres 1813 růdten die

jer Heere der gegen Franfreich verbuͤndeten Maͤchte Her -

7 an , und mit ihnen famen ‘ andere Cinrihtungen und

jez mannichfaltigere Leitungen , weil nun das Feindegland

hi und Kriegôtheater in der Nåhe mwar , — Das Princip

h⸗ der allgemeinen Landesausgleichung erlitt aber dadurch

ye- keine Aenderung , — eg mwar einmal auggefprohen

is und ale Xdminiftratiy - Anordnungen in Krieggangeles

on genheiten bezogen fiH Darauf .

jez Vermòge Des am 20 . November 1813 im Haupt -

m quartier zu Fraukfurt abgeſchloſſenen Staatsvertrags

d - machte Bawen fih gegen die Verbuͤndeten anheiſchig ,

ey den Bedarf der dürchziehenden Heere anzutweifen , und

n , defen liquidirten Betrag an dem, von dem Großher⸗

nz zogthum wie von der anden verbåndeten Staaten ått

ich den Koſten des Kriegs beyzuſchießenden Brutto - Ertrag

einer Jahreseinnahme abzurechnen .

n : Zugleich wurden die Aufrechnungspreiſe beſtimmt ,

en hingegen kam die Regierung im Drang der Geſchaͤfte

BA nicht dazu ſich auszuſprechen , ob dieſe fuͤr die Abrech —

m nung mit den Verbuͤndeten ſtipulirten Preiſe auch für
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die innere Landesausgleichung gelten , oder bey dieſer

die fruͤher wenigſtens theilweiſe gegebenen Beſtimmun —

gen beybehalten werden ſollen . Nur in einer Gene —

ralverfuͤgung der damaligen Kriegsdeputation vom 29 .
December 1813 . Nro . 834 wurden einige Vorſchriften da —

mit motivirt , ‚daß es das Intereſſe des Landes ſeye , nichts

zu veſaͤumen , was zur Docirung der Leiſtungen und ih—
res Geldbetrags ſowohl zum Behuf der Aufrechnung

gegen die Alliirten als auch in ſo weit dieſe nicht

Statt hat , zur Peraͤquirung unter der Lans

desconcurrenzſchaft dienen mag . “

Uebrigens wirkte die Regierung durch Aufſtellung
eines Landescommiſſaͤrs in dem Hauptquartier zu al —

lem , was fuͤr die verbuͤndeten Heere vom Lande gefor —
dert wurde , ſelbſt mit , und ſo erhielt ſich auch bei —

den groͤßten Kriegslaſten der Charakter ordnungsmaͤßi —

ger , vom Staat ſelbſt in Folge der Staatsvertraͤge
und ſeiner darin bedungenen Mitwirkung ausgehender
Leiſtungen .

In dem Krieg des Jahrs 1815 wurde nach glei —
chen Grundſaͤtzen verfahren , nur daß ſtatt einer Ver —

weiſung der Verguͤtung auf eine durch Einwerfung
von Beytraͤgen aller Verbuͤndeten zu bildende Cen —

tralmaſſe , mit den einzelnen verbuͤndeten Staaten Ver —

pflegungs ⸗ und Verguͤtungs - Conventionen geſchloſſen
wurden .

Aus den Hier angefùhrten Thatfahen geht nun

hervor :

1 ) daß die Ausgleichung der Kriegsleiſtungen auf
die Geſammtheit des Landes bereits im Jahr 1809

durch eine Kabinets - Reſolution ausgeſprochen worden

iſt , welche als eine , von dem damals die volle geſetz —

gebende Gewalt ausuͤbenden Regenten ausgegangene ,
an die Landesbehoͤrden erlaſſene und von dieſen zur

Richtſchnur des Verfahrens genommene Anordnung die
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die Kraft eines poſitiven Gefegeg hatte , menn fte auh

niht durh den : Drud promulgirt worden ift , welches
legtere nur dann erforderlich gemwefen wåre , wenn ihr

Gegenſtand verbindende Vorſchrift fuͤr Handlungen
der Unterthanen geweſen waͤre, und nicht blos eine

Vorſchrift fuͤr die Behoͤrden , wodurch nur eine fruͤher

auf Provinzen beſchraͤnkte Ausgleichung auf das ganze

Land generaliſirt worden iſt ;

daß dieſer Grundſatz im Jahr 1812 durch

die mit der Leitung dieſes Gegenſtandes beauftragte

Behoͤrde durch naͤhere Vorſchriften ausgefuͤhrt worden iſt ;

3 ) daß in den Kriegsperioden von 1813 bis 1814
und von 185 außer dem Fortbeſtehen dieſes poſitiv

aus geſprochenen Grundſatzes , von welchem alle UAnord =

nungen der Adminiſtrativbehoͤrden ausgiengen , der Bers

guͤtungsanſpruch auch noch durch die Vertraͤge mit den

Verbuͤndeten eine weitere Bekraͤftigung erhielt ;

M daß uͤbrigens uͤber das Maas und die Verrechnung

der Kriegsleiſtungen jeweils nach Umſtaͤnden verſchiedene

nicht immer uͤbereinſtimmende und uͤberdieß nur un—⸗

vollſtaͤndige Anordnungen erlaſſen wurden , daher es

der Gegenſtand der nunmehrigen Geſetzgebung iſt , hier —

uͤber definitive Beſtimmungen auszuſprechen .
§. 6 .

Der Zuftand , in melhem fich die Materialien

zur Kriegskoſtenausgleichung bey der Eroͤffnung des erz

ſten Landtags befanden , laͤßt ſich am beſten aus dem

aus fuͤhrlichenVortrag entnehmen , welchen der Hrs

geh . Referendaͤr von Baur damals hieruͤber erſtat⸗
tet hat . Da dieſer Vortrag ſchon im Jahr 1820 . und

jetzt wieder zur Einſicht in den ſtaͤndiſchen Commiſſtonen

mitgetheilt worden iff , und daher eine etwa verlangt wers

dende fpeciele Notiz jedem Augenblick daraus geſchoͤpft
werden fann , fo genågt es hier alè Hauptrefultat def -

ſelben anzufuͤhren , daß die Mangelhaftigkeit der Rech—

Protofofle der r, Kammer , 37 BÀ, D
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nungen , Aufſchreibungen und Belege uͤber die verſchie —

denartigen Leiſtungen , deren Grund großentheils in

der Unvollſtaͤndigkeit und Nichtachtung der gegebenen

Vorſchriften zu ſuchen iſt , der Zuſammenſtellung zwar

große Hinderniſſe in den Weg legt , welche jedoch nicht

unuͤberwindlich ſind , in ſo fern man , die Natur des

Gegenſtandes beachtend , keine bis auf die Atome der

Ausgleichungsmaße zuruͤckgehende Vollkommenheit ver —

langt . Ueberhaupt gehoͤrt die genaue Unterſuchung der

Materlalien zum Vollzug , und kommt hier , wo von

dem Geſetz die Rede iſt , nur in ſo weit in naͤhere Be —

trachtung , als ſie auf dieſes ſelbſt Einfluß haben kann .

Bei der Frage , ob uͤberhaupt eine Ausgleichung

Statt finden muͤſſe, hat ſie nun in keinem Falle Ein⸗

flug , Denn um den in allgemeinen Rechtsſaͤtzen be —

gruͤndeten und poſitiv anerkannten Verguͤtungsanſpruch
aller derer , welche wirklich geleiſtet haben , zu vereiteln ,

muͤßte wenigſtens ein ſolcher Zuſtand vorhanden ſeyn ,

daß der groͤßere Theil der Leiſtungen nicht conſtatirt und

auseinandergeſetzt werden koͤnnte , und ſelbſt dann waͤre

es noch zweifelhaft , ob die Verguͤtung nachgewieſener

Leiſtungen , welche von dem Staat an und fuͤr ſich ,

rechtlich gefordert wird , darum verweigert werden duͤrfe,
weil aͤhnliche Leiſtungen Anderer nicht genuͤgend nach —

gewieſen werden koͤnnen , — allein dieſe Unterſuchung

it hier uͤberflüſſig , weil es ſich blos von einzelnen

im Verhaͤltniß zur großen Maſſe unbedeutenden Luͤcken

handelt . . Bey der Eroͤrterung der verſchiedenen Lei —

ftungègegenftánve im Einzelnen kann jedoch weiter

unten der Zuſtand der vorhandenen Belege und Auf —

ſchreibungen in Erwaͤgung kommen , und fuͤr die Frage ,
wie ſie zur Ausgleichung zu bringen ſeyen , bey eini —

gen derſelben miasgebend werden .

In den drey Jahren , welche ſeit der Uebergabe

des vborerwaͤhnten Vortrags verfloſſen ſind , hat nun
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das Liquidationegeſchaͤft bedeutende Fortſchritte gemacht ,
und manche fruͤher als ſchwer zu beſeitigend betrachtete
Zweifel gehoben , aber vollendet iſt es noch nicht , und

kann auch vor der geſetzlichen Feſtſetzung leitender Nor —

men nicht zum Ziel gelangen .

$. 7

Was bey den Landſtaͤnden bis jet in Bere
der Kriegskoſtenausgleichung verhandelt wurde , iſt be —

kannt , und in den Protokollen derſelben aufgezeichnet .

Schon im Jahr 1819 wurde der zwbeyten Kammer

em Geſetzentwurf über dieſen Gegenſtand uͤbergeben ,

welcher aber wegen der kurz Darauf erfolgten Vertka —

gung nicht mehr zur Eroͤrterung kam , daher derſelben

Kammer im Jahr 1820 ein in der Zwiſchenzeit umge —

arbeiteter Entwurf vorgelegt wurde — diefer kam

zwar damals noͤch in den letzten Tagen ihres Beh —
ſammenſeyns zur Berathung , allein da die fparfam zu —

gemeſſene Zeit nicht mehr zu einer gruͤndlichen Eroͤr —

terung des Ganzen hinreichte , ſo wurde man dadurch

in der Abſicht einſtweilen wenigſtens das Dringendſte
zu erledigen , auf eine Abtheilung aller Kriegsleiſtungen
in zwey Haupiclaſſen gefuͤhrt . Dieſelben ſind naͤmlich
entweder

d ſolche , welche unmittelbar an die Gefammt —
heit des Großherzogthums , nicht an einzelne Theile

deſſelben gefordert , und von dem Mittelpunkt der Re —

gierung aug , den einzelnen Landestheilen zur vor —

ſchußweiſen Leiſtung , — es ſey mittelſt Repartirung
oder auf dem Wege der Veraccordirung , Namens des

Saats zugewieſen worden ſind , — oder es ſind

2) ſolche , welche nicht unmittelbar vom Staat ,

ſondern von dem Militaͤr an einzelne Bezirke und

Gemeinden , ( in ſeltenen Faͤllen auch au Indibiduen )

gefordert und von dieſen geleiſtet pion

* k — a 7 a FN er a E nca — — LX 3 — g ~
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Die Kriegsleiſtungen der erten Claſſe ſah man

als ſolche an , deren Verguͤtung oder Ausgleichung ſich

von ſelbſt verſtehe , da ſie als Leiſtungen & x mandato

der Staatsregierung zu betrachten ſeyen , waͤhrend

das Schickſal jener die zur zweyten Claſſe gehoͤren,

als abhaͤngig von der Eroͤrterung und Anerkennung

des Rechtsgrundſatzes einer allgemeinen Verpflichtung

des Staats zur Verguͤtuug aller Kriegsleiſtungen , —

wozu damals ver dem Schluß des Landtags keine

Zeit mehr uͤbrig war , betrachtet wurden , und daher

weder fuͤr noch gegen ihre Aufnahme in die Ausglel —

chung abgeſprochen werden wollte .

Der uns jetzt uͤbergebene dritte Geſetzentwurf han⸗

delt blos von der erſten Claſſe unter der Benennung

von Centrallaſten , und da er der zweyten Klaſſe ,

welche im Gegenſatz der erſtern Locallaſten genannt

werden muͤſſen , auch nicht mittelſt eines Vorbehalts er —

waͤhnt , ſo ſpricht ſich dadurch die in dem Vortrag des

Hrn . Regierungscommiſſaͤrs beſtaͤtigte Abſicht aus , fie

von der allgemeinen Landesausgleichung auszuſchließen

Ihre Commiſſion aber , von den Grundſaͤtzen aus —

gehend , welche im Eingang dieſes Berichtes ſowohl in Hin⸗

ficht auf die Forderungen des allgemeinen Rechtes , als in

Hinſicht auf die fruͤher im Grosherzogthum ausgeſpro —

chene poſitive Beſtimmungen entwickelt worden ſind , kann

elne ſolche Ausſchließung der von dem Militaͤr unmittel —

bar in einzelnen Landes ! heilen requitirten Kriegsleiſtun —

gen von der Landesausgleichung im Allgemeinen nicht

billigen , ſondern bey ihrer Aufnahme in dieſelbe nur

ſolche Beſchraͤnkungen als gerecht erkennen , welche

durch die im §. 2 , angedeutefe befondDere Berhåltniffe
begråndet werden . Gie ift einfimmig . Der Meinung ,

daf auf jeden Fal , wenn ausgeglichen wird , moͤglichſt
vollſtaͤndig ausgeglichen werden muͤſſe, und die gaͤnzliche

Ausſchließung dieſer Hauptgattung von Kriegskoſten , —
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gerade ber bedeutendfen , niht gu eines halben Gerech —

tigfeit , fondern zu einer vollen Ungerechtigkeit fuͤhren

wuͤrde , denn dieſelbe hat ſich unter die einzelnen Theile

des Landes durchaus nicht in dem naͤmlichen Verhaͤltnis ver⸗

theilt , wie die ſo g. Centrallaſten ,—im Gegentheile dieſe

letztern wurden oft in ſtaͤrkerm Maas auf jene Gegenden

gelegt , welche von den Locallaſten am meiſten verſchont

waren , und wenn nun die einen ausgeglichen werden

ſollten , die andern nicht , ſo wuͤrde mancher von den

nicht in Rechnung kommenden Laſten faſt erdruͤckte Di⸗

ſtrikt oft an andere hinauszahlen muͤſſen , wo bey Abwaͤ—⸗

gung aller Kriegslaſten das umgekehrte Verhaͤltniß ein⸗

traͤte.
Da ſolchem nach der ganze Geſetzentwurf auf eine

nach der Anſicht der Commiſſion verwerfliche Grundlage

gebaut ift , fo glauben 2. Mitglieder Derfelben ( wovon eis

neg ohnehin noch feine befondern oben K. 3. vorgetragene

Bedentlichfeiten heg ) — daß er mit Diefer Grundlage

falen , und degwegen auch nothwendig auf Bermwerfung

deſſelben angetragen werden muͤſſe ; ich , der Berichter —

ſtatter aber , obgleich von denſelben Grundſaͤtzen in der

Sache ſelbſt ausgehend , bin hierin dennoch anderer Mei —

nung uͤnd halte die Form der Verwerfung fuͤr verwerf —

lich , weil ich glaube , daß es bey einem Geſetzentwurf

nicht wie bey einem ſyſtematiſchen Lehrbuch auf die Grund⸗

ſaͤtze ankomme , von welchen ausgegangen worden , fons

dern auf das Reſultat , welches daraus hervorgegangen

iſt , und daher nur die einzelnen Beſtandtheile in Betrach⸗

tung zu ziehen ſeyen . Da nun nach den Grundſaͤtzen ,
zu welchen ſich die Commiſſton bekennt , nicht der Inhalt

des Entwurfs geſtrichen werden ſoll , — ( einzelne Aus⸗

ſtellungen begruͤnden Verbeſſerungsvorſchlaͤged — fena

dern vlelmehr von hoͤherm Standpunkt aus Neues hin⸗

zugefuͤgt werden muͤßte , ſo ſcheint mir , daß ſolches in

die Form von Zuſatzvorſchlaͤgen einzukleiden ſey , — um
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ſo mehr da wenn das entgegengeſetzte Verfahren allge —
meine Maxime wuͤrde, nicht leicht durch Zuſammenwirken
der 3 Factoren der Geſetzgebung etwas Annehmliches zu

Stande kommen koͤnnte , wenn es nicht gleich auf den

erften Entwurf geglúdt it , weil immer bey dem Verwer -

fen von Geiten jener Rammer , an mele die Sahe zuz

erft gelangt , die andere verhindert wird , fidh ebenfalg

daruͤber auszuſprechen , und ein Umtauſch der Anſichten
nicht moͤglich iſt . Da indeſſen die Commiſſion nicht wiſ —

ſen kann , fuͤr welche Anſicht die hohe Kammer ſich ent⸗

ſcheiden werde , ſo vereinigte man ſich leicht dahin , auf

jeden Fall hin , mit der Begutachtung weiter in die Ma —

terie einzugehen , zu welchem Zwecke nunmehr nach vor —

ausgeſchickten allgemeinen Eroͤrkerungen , der Faden deg

ͤbergebenen Geſetzentwurfs verfolgt , und dasjenige , was

die Commiſſion von dem vorhin entwickelten Geſichts —
punkt ausgegangen darin vermißt hat , als Zuſatzzund Wers

beſſerungsvorſchlag am geeigneten Orte eingeſchaltet wer —

den fann .

—28

In dem erſten Artikel oder 8. des Geſetzentwurfes
werden ſaͤmmtliche Gattuugen von Kriegsleiſtungen auf —

gezaͤhlt , welche zur Ausgleichung kommen ſollen ; es ſind

diejenigen , welche zu den ſeg . Centrallaſten gehoͤren .

Voxrausgeſchickt wird im Eingang eine Bezeichnung ihrer

Unterſcheidungs - Merkmale , — maͤmlich die Ausglei —

chung ſoll ſich auf jene allgemeine Kriegslaſten erſtrecken

„ welche an dag ganze Land gefordert , und von der

Centralſtelle auf alle Kreiſe repartirt wurden “

Blis hieher iſt die Bezeichnung beſtimmt , — nun kommt

aber der Bulag : :
„ oder welche zwar nur an einzelne Landestheile gefor —⸗

dert worden ihrer Natur nach aber als Landeslaſt

zu betrachten ſind “

Dieſer macht wieder alles unbeſtimmt , und darum tfi diefe
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Definſtion ſelbſt zu der Abſicht des Geſetzentwurfes nicht paſ⸗

fend , wid aber ohnehin ganz zwecklos , wenn nah den hier

aufgeſtellten Grundſaͤtzen die Aus qleichung auf alle Kriegs⸗

leiſtungen erſtreckt wird . Das Beſte wird ſeyn von einer

Definition , welche uͤberhaupt eher in die Motivirung als

in die Faſſang eines Geſetzes gehoͤrt , Umgang zu neh⸗

men , und gleich mit einer Benennung der einzelnen

Gattungen auszugleichender Kliegsleiſuungen zu begin⸗

nen ; zu dieſen gehe ich daher nun úber ,

Hey den in den Gefegentwurf aufgenommenen Ru⸗

piifen fand die Commiffion nur Folgendes zu bemerken :

ad 1. ſtatt Lieferungen in die Armee — Magazine “

hief eg im Gefegentwurf Hon. 1820 : Naturalien Liefe⸗

rungen aller Mt fùr Armee : Magazine , Spitaͤler und

andere Militaͤr Anſtalten “ und mit Hinweglaſſung der

Spitaͤler , welche jetzt unter Nro . 5. ganz allgemein vor⸗

kommen , duͤrfte dieſe fruaͤhere Bezeichnung vollſtaͤndiger

ſeyn , da manche Naturalien zu Militaͤr Anſtalten gelie —

fert wurden , welche nicht unter Armeemagazinen begrif⸗

fen zu werden pflegen .
ad 4: Bep den berarbeiteten Produkten muß die

Beſchraͤnkung auf ſolche , die an ganze Armeecorps gelie⸗

fert wurden , hinwegfallen , wenn uͤberhaupt die Be »

ſchraͤnkung der Ausgleichung auf Centralleiſtungen aufge -

hoben wird .

ad . u . 7. Bon den durch Lager verurſachten Koſten
wuͤrden wohl die wenigſten in das Syſtem der Centralla⸗

ſten paſſen , ſo wie aber dieſes aufgenebeu wird , mý -

gen fie ohne Anſtand hier in dieſer Algemeinheit ſtehen

bleiben , die Koſten fuͤr Blocadecorps duͤrften aber bey

der Allgemeinheit und Unbeſtimmtheit des Ausdruckes

um ſo mehr geſtrichen werden , als alles was in Bezie⸗

hung auf dieſelben zur Ausgleichung gehoͤrt ſchon in an⸗

dern Beſtimmungen einbegriffen iſt . Ueberhaupt aber

wird es angemeſſen ſeyn , dasjenige was in den beiden
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Abſaͤtzen 6. u. 7. enthalten iſt , in einen Abſatz zu vereini⸗
gen , meil die Beſtimmung am Schluß des letztern von
den Worten : einſchließlich der Entſchaͤdlgung u. f- w. —

angefangen , mit Hinmeglaffung tes hier niht wefentlis
hen Wortes techniſchen “ fuͤr beide paßt.

Ferner wird zur Vermeidung willkuͤhrlicher und mis —

braͤuchlicher Ausdehnung , nach dem vorausgeſchickten all⸗
gemeinen Grundſatz beygeſetzt werden muͤſſen , daß fuͤr
blos zufaͤllige Beſchaͤdigungen , welche nicht nothwendige
Folge der hier aufgezaͤhlten Militaͤreinichtungen waren ,
keine Verguͤtung geleiſtet werde .

Endlich muf bemerft werden , daf in dem vorlies
genten Gefekentwurf unter dem Aufwand fuͤr Schanz⸗ —
und Bruͤckenbau nicht , wie in dem Gefekenimurf von
1820 guch die dazu geleiftete Fuhr - und Handfrohnen an⸗
gefuͤhrt werden . Sollte die Abſicht ſeyn , dieſelben von
der Verguͤtung auszuſchließen , ſo koͤnnte die Commiſſion
dieſer Abſtcht nicht beyſtimmen , iſt es aber niht fo ge —
meint , fo můfen fie wohl hier aufgenommen werden , da
bey den unter die ſ. g. Loeallaſten zu zaͤhlenden Kriegs⸗
frohnen , wie ſich bald zeigen wird , beſondere hier nicht
anwendbare Verhaͤltniſſe eintreten .

ad 8. Welches jene Effekten ſeyen , „ welche ge woͤhn⸗
tih mit eigenem Militårfuhrwefen trangportirt werden ”
kann in einzelnen Faͤllen zweifelhaft werden . In dem
Geſetzentwurf vom J . 1820 . waren „ Armee - Effekten “ im
Gegenſatz von ſolchen , die einzelne Regtmenter und Corps
aquf dem Marſch nachfuͤhren , angegchen , und diefe Bes
zeichnung wird weniger ſchwankend ſeyn , beſonders wenn
der Beyſatz in jenem fruͤhern Entwurf mit einer kleinen
Verbeſſerung auf folgende Weife angehångt wird , naͤmlich :

— — zu Waſſer und zu Land , in Lohn und Accord ,
- oder durch auferordentliche von der Centralbe -
þörde angeordnete Fuhrenſtellung.

Gerade Hier paft nåmlich in jedem Fall ein Unterſchled

*
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ni⸗ zwiſchen ſogenannten Central - und Localleiſtungen , denn

on was auch hinſichtiich des gewoͤhnlichen Vorſpanns fuͤr
— Truppenmaͤrſche beſchloſſen werden wird , worauf wir

li⸗ weiter unten kommen , ſo bleibt es doch immer nothwen —

dig in der Behandlung einen Unterſchied zwiſchen ſolchen
[ fs grogen mit bedeutendem Zeit - und Koftenaufwand verz

lls bundenen Transportunternehmungen und dem gewoͤhnli —
uͤr chen ſtationsweiſen Vorſpann bey den Truppenmaͤrſchen
ge zu machen

i , ad ro . Wag hingegen die EntfHådigung får das

auf den Krieggfrohnen verloren gegangene Bieh , Shiff
e⸗ und Geſchirr betrifft , ſo haͤngt das , was daruͤber zu be —

je merfen ift , ſo weſentlich mit dem zuſammen , was uͤber

on diefe Kriegêfrohnen úberhaupt zu fagen feyu wird , Daf
ne e $ big dorthin auggefegt bleiben mug .
in ad I2 . Unter den Cinrihtunggioften får die gro -

n fen Hauptquartiere ſcheint nur dasjenige verſtanden zu

e⸗ werden , was in den Jahren 1814 u. 1815 an einigen
A

|
Orten namentlich zu Freyburg und Heidelberg für die Hof -

3a þaltung der - verbåndeten Monarchen , niht von Privat -

ht quartiergebern , ſondern auf oͤffentliche Koſten , — ( ob

auf Staats - oder Gemeindskoſten , mag nicht immer bez

1s fimmt auggedrúdt worden feyn, ) — angefchafft worden
E

iſt . Unter dieſer Vorausſetzung laͤßt fih niht dagegen
u , erinnern , alg dag folhe Anfhaffungen entweder gar

n nicht zum Krieggaufmand gerechnet werden , oder alg

4 fhon . unter der Lieferung verarbeiteter Produften in

s Nro . q. begriffen betrachtet werden Éónnten . SoM ihrer
n aber doch in dem Gefez befonder erwåhnt werden , fo
1 waͤre zur Vermeidung von Misverſtaͤndniſſen eine Pea

ſtimmtere Bezeichnung um ſo noͤthiger , da ſonſt die Meis

nung entſtehen koͤnne, als wollte man die fruͤhere Idee
wieder aufleben machen fuͤr die Einquartirung und Bere

pflegung der Hauptquartiere etwas Beſonderes zu ſtatui —

ren , was ſich mit den Regeln gleicher Beruͤckſichtigung

JJJ a
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aller Laſten nicht vereinbaren laͤßt . Dieſe Haupt quar⸗
tiere waren in der Regel , — und auf einzelne nicht
ſtark eontraſtirende Ausnahmen wird ſich das Geſetz doch
nicht einlaſſen koͤnnen , — in bedeutendern Orten , wel —
chen die Verpflegung des dazu gehoͤrigen Perſonals nicht
laͤſtiger ftel , als jene eine Staabsofficiers einer Land —

gemeinde , und wenn man dazu noch den Vortheil der
bedeutenden Geldcirculation , ſo wie den Umſtand erwaͤgt ,
daß nicht der Ort , wohin ein Hauptquartier verlegt war ,
ſondern die Umgegend in. foichen Gåállen mit Truppen
ùberhåuft wurde , fo wird man Teicht einfehen , dafi eine

vorzugsweiſe Verguͤtung dafuͤr wenigſtens nicht auf all —

gemeine Laundeskoſten , ſondern wenn Einzelne darauf An —

ſpruch haben ſollten , nur aus Localmitteln geleiſtet werden
koͤnne . Darum duͤrfte hier ſtatt der großen Hauptquar⸗
tiere die Hofhaltung der Monarchen zu fegen feyn :

SEOs
Ich komme nunmehr auf die nach dem Geſetzent —

wurf von der allgemeinen Ausgleichung aus geſchloſſene,
nach dem Antrag der Commiffion aber in diefelbe aufzu⸗
nehmende ſ. g. Localkriegsleiſtungen und zwar zuerſt auf
die Einquartirung oder die Verpflegung der einquar⸗
tirten Mannſchaft .

Wenn uͤberhaupt nach den vorhin entwickelten
Rechtsanſichten dieſe Locallaſten von der Ausgleichung
nicht ausgeſchloſſen werden können , ſo waͤre ſolches ge —
wiß beſonders auffallend bey der Einquartirungsverpfle⸗
gung , welche die Hauptlaſt in Kriegszeiten , und nach
der heutigen Art Krieg zu fuͤhren uͤberall die unzertrenn
liche Begleiterinn der Kriegsheere iſt , daher ſie auch im

Ganzen genommen den ſicherſten Maasſtab des groͤßern
oder geringern Kriegsdrucks abgiebt , waͤhrend die meiſten
uͤbrigen Kriegsleiſtungen nach zufaͤlligen Umſtaͤnden nur
in einzelnen Diſtrieten vorkamen , wo oft der Druck im

Allgemeinen gerade geringer mwar ,
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Eg find jedoch noch einige ſpecielle Einwendungen

u widerlegen , welche gegen die Verguͤtung diefer Gat -

tung von Krieggleiftungen vorgebracdht worden find : Fuͤrs

erſte wurde angefuͤhrt , daß eine vollſtaͤndige Liquidirung

derſelben nicht moͤglich ſeye , allein eine naͤhere Pruͤfung ,

was es damit eine Bewandnis habe , wird zeigen , daß

dieſer Ausſchließungsgrund durchaus von feinem Ge⸗

wiht fey. Von der Kriegsperiode der Jahre 1809 bis

1813 , in welcher ſich die Einquartirung auf einige bez

ſtimmie Etappenſtationen concentrirte , iſt eine Unmoͤg—

lichfeit . der Liquidirung nie behauptet worden , aber auh

hinſichtlich der ſpaͤtern Perloden haben Die der Commiſ —⸗
ſton mitgetheilten Aktenſtuͤcke die Ueberzeugung gewaͤhrt ,

dag die Mångel in den Materialien der Zuſammenſtel⸗
lung Durchaus niht von der Art ind , um die rechtlich
begruͤndete Forderung der Verguͤtung zu entkraͤften und

zu vereiteln . Es iſt naͤmlich nicht davon die Rede , daß

cin namhafter Theil der Einquartirungsverpflegung ohne

Belege ſey , denn dies iſt verhaͤltnißmaͤßig nur bey einem

ſehr geringen Theil der Fall , und wo derſelbe eintritt ,

haben es ſich die bequartirten Ortſchaften bey den wie —

derholt deshalb erlaſſenen Vorſchriften ſelbſt zuzuſchrei —

ben , — vielmehr bezieht ſich dieſer Anſtand nur darauf ,

daß ſich bisweilen nicht erheben laͤßt, welcher Gemeinde

eine zwar gehoͤrig belegte , aber blos auf den Namen des

Amtsbezirks in die vorliegende Conſignationen eingetra⸗

gene Einquartirung zu gut zu ſchreiben ſey . Nachdem

die Militårquittungen , welche hieruͤber beſtimmte Aus —

kunft geben , von der Periode von 1863 und 1814 nun⸗

mehr von Frankfurt , wohin ſie zur Abrechnung geſchickt
worden waren , zuruͤckgekommen ſind , ſo beſteht die

Schwierigkeit jetzt nur noch zum Theil hinſichtlich der

Kriegsperiode von 1815 , 4us welcher die Milttaͤrquit⸗
tungen vermoge der mit den verbuͤndeten Maͤchten ge —

ſchloſſenen Conventivnen , an dieſe zur Liquidirung und

AE RA A
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Bergåtungganweifung abgegeben wurden , one Daf man
durchgaͤngig an die Borficht dachte Daraus folche Aug -
zuͤge zuruͤckzubehalten , welche auch den Ort der geleiftes
ten Berpflegung nachweifen . Allein da dieſer Fehler doch
nur bep der geringern 3aht der Einquartirungsquittungen
des Jahres 1815 begangen worden ift , und da die Grof -
herzogliche Kriegscommiſſion bereite Mittel gefunden
hat die Dadurch entftandenen Lúden in ven meiften ål -
len auf andern Wegen augzufúlen , fo merden am Ende

gewif nur wenige Poften brig bleiben , deren Sonderung
nach Gemeinden nicht mehr geſchehen kann , und dies

darf doch gewiß nicht zum Vorwand dienen , der eminen⸗
ten Mehrheit der Gemeinden , welche dieſer Mangel nicht
beruͤhrt , darum eine feyerlich verheißene Verguͤtung vor⸗

zuenthalten , ſondern die ganze Folge wird feyn , vaf
jene Poſten , von welchen nur die Amtsbezirke nicht aber
die Ortſchaften , wohin ſie gehoͤren , erhoben werden koͤn—

nen , dem ganzen Amte zu gut geſchrieben werden muͤſ⸗
ſen , und dieſem die Auseinanderſetzung unter den dazu
gehoͤrigen Gemeinden uͤberlaſſen bleibt , welche ohne große
Weitlånfigfeit gefhehen wird , wenn die Centralz und

Mittelbehoͤrden ſie den Bezirksbehoͤrden auftragen ,
Ferner wurde die Grófe der Summe , melhe zur

Verguͤtung der Einquartirungsverpflegung erfordert
wuͤrde , und der Vortheil , welchen die Lage an den Heere
ſtraßen und der fich dorthin ziehende lebhaftere Verkehr
den hauptſaͤchlich dieſer Laſt ausgeſetzten Ortſchaften ge —
waͤhrte , als Grund gegen ihre Ausgleichung angefuͤhrt ,
allein was an dem einen wie an dem andern Wahres
iſt , kann keine Ausſchließung der Cinquartirungslaft von
der rechtlich begrůndeten Bergůtung ; fondern nur eine

Beſchraͤnkung dieſer legten nah den obenim $- 2 . anə
gegebenen Rúdfichten rechtfertigen . Daf die Groͤße ei —
ner Schuld an und fuͤr ſich kein Grund ſeyn kann , ſich
ihrer Bezahlung zu entziehen , bedarf mopl feines Bee
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weiſes , es muß aber uͤberhaupt , um ſich von dieſer Groͤße

des Objekts keine uͤbertriebene Vorſtellung zu machen ,

nicht außer Acht gelaſſen werden , daß die Verguͤtung ei —

ner Leiſtung , an welcher alle Landestheile mehr oder min⸗

der Theil genommen haben , nur in einer Ausgleichung ,

d. h. nicht in einer volftándigen Baarzahlung , ſondern

blog in einer theilweiſen Herauszahlung beſteht ; indeſ —

ſen wird immer neben den andern Gruͤnden , welche auf

eine Ermaͤßigung des Verzuͤtungsmaasſtabs fuͤr die Ein —

quartirungsverpflegung wirken , auch noch auf die Moͤg—

tichfeit det dazu aufzutreibenden Mittel nah Gag 1. des

. 2. Ruͤckſtcht zu nehmen ſeyn . Die Vorſtellung , welche
man ſich oft von den beſondern Vortheilen der an den

Heerſtraßen gelegenen Ortſchaften hinſichtlich des durch

die Armeen vermehrten Verdienſtes uund Geldumlaufs

macht , ſind wenigſtens ſehr uͤbertrieben ; nur der beſon⸗

dere Verdienſt einzelner Gewerbsleute kann als ein auf

die Heerſtraͤßen beſchraͤnkter Gewinn betrachtet werden ,

und ſelbſt davon fließt bald ein bedeutender Theil in

die zweyte und dritte Hand ſeitwaͤrts , der ſtaͤrkere Geld⸗

umlauf und der erhoͤhte Werth der Erzeugniſſe aber

verbreitet ſich ſchnell auch auf die entlegenern Landſtriche ,

welche nur die Opfer ſparen , womit dieſe Vortheile er⸗

kauft werden ; es darf alſo kein zu großes Gewicht auf die —

ſelben gelegt werden , wenn gleich eine Herabſetzung der

Verguͤtung dadurch gerechtfertigt werden fann . Weit

mehr noch wird dazu die Betradtung führen , daf etn

groger Theil der Verpflegungglaft durch erfparende Gin-
ſchraͤnkung im Hauswefen , niht ohne allen Geldauf⸗
wand , aber doch ohne Capitalangriff beſtritten worden

iſt , nunmehr aber durch eine den vollen Geldanſchlag

ihres Werthes erreichende Verguͤtung , den damit mehr

verſchont gebliebenen Landestheilen , welche nicht in dem

Fall waren , ihr Betreffniß durch gleiche allmaͤlige und

wenlger fuͤhlbare Einſchraͤnkung aufzutreiben , die weit

ATSE ——— ——— — —
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empfindlichere Hingabe eines bedeutenden Geldcapitals
auferlegt wuͤrde .

Die Ruͤckſicht auf den Faden des Geſetzentwurfs ,
welchem dieſer Commiſſionsbericht folgen ſoll , noͤthigt
mich hier abzubrechen , und die aus den aufgeſtellten
Betrachtungen abzuleitenden Antraͤge in Betreff des

Verguͤtungs maasſtabs auf die Begutachtung des

zweyten Artikels auszuſetzen

SSO

Die Verpflegung der einquartirten
Pferde wurde in ſaͤmmtlichen Kriegsperioden , von

welchen hier die Rede iſt , als ein Aufwand betrachtet ,
deſſen auch nur vorſchußweiſe Aufbringung dem ein —

zelnen Quartiergeber nicht aufgebuͤrdet werden koͤnne,
ſondern wofuͤr aus oͤffentlichen Mitteln geſorgt werden

muͤſſe. So weit nur immer Zeit zu den hierzu er —

forderlichen Einrichtungen uͤbrig blieb , wurden daher

Etappen - Magazine angelegt , aus welchen die Fou —
rage abgegeben wurde , und nur wo ſolches wegen

Ueberraſchung nicht mehr ausfuͤhrbar war , wie nament —

lich in dem Krieg von 1813/14 hþåufig der Fal wurde ,

blieb Die Pferdeverpfeaung den einzelnen Gemeinden ,
in ſeltenen Ausnahmsfaͤllen auch einzelnen Einwoh —
nern uͤberlaſſen . Hier iſt alſo noch ein weiterer und

beſonderer Grund fuͤr die Ausgleſchung dieſer Leiſtung
außer jenen , welche auf alle Localleiſtungen uͤberhaupt
paſſen ; ſie beſtand naͤmlich in der baaren Hingabe
einer Waare , welche damals die theuerſte und fuͤr
den , welcher ſie beſaß , jeden Augenblick verkaͤuflich
war , von den Gemeinden aber groͤßtentheils durch

Contrahirung ſchwerer Schulden , an welchen ſie jetzt
noch kraͤnkeln , beygeſchafft werden mußte , nicht aber ,
wie die Nahrung des Soldaten theilweiſe durch haus —

haͤlteriſche Einſchraͤnkung wieder eingebracht murde :

Wenn man dieſes beſondere Verhaͤltniß beachtet , ſo

fan

gier
unt

der

ferr
uͤbe

Rec

nod

pfe
des

unn

jene
Ma

Ber

Sd
in

ftan
und

uͤbe

ode

ſatz

gefi
ner

in

afle

mif

nifi
deg

daf
und



—

XXXI

fann man - der Bemeréung im Bortrag deg Hrn . Rez

gierungseommiſſaͤrs , daß kein rechtlich begruͤndeter

Unterſchied zwiſchen dieſem Aufwandsgegenſtand und

der Mannſchaftsverpflegung zu finden ſey , zwar in ſo

fern beytreten , daß fuͤr die Verguͤtung beider ſo wie

úberhaupt aller Kriegsleiſtungen ein gemeinſchaftlicher

Rechtsgrund obwalte , ohne jedoch zu verkennen , daß

noch ein weiterer Grund fuͤr die Verguͤtung der

Pferdeberpflegung ſpreche , welcher die Hintanſetzung
des erſtern hier mehr , als bey andern Gegenſtaͤnden

unmoͤglich mache .

Auf dieſes beſondere Verhaͤltniß ſind daher auch

jene Ruͤckſichten nicht anwendbar , aus welchen fuͤr die

Mannfchaftsverpflegung ein bedeutend

BVergåtunggmaagftab angenommen werden fann .

Die Gütierung des den Armeen nachgefuͤhrten

Schlachtviehes wird als gang analoger úbrigens niht

in bedeutendem Betrag vorkommender Leiſtungsgegen —

ftand bier mit der Pferdenerpfegung zu verbinden

und eben fo zu behandeln fen .

NIL
Die Frohnfuhren fuͤr den Truppenmarſch ,

uͤberhaupt fuͤr den Localbedarf einzelner marſchirender
oder cantonirender Corps und Regimenter , im Gegen —

fag von den bereits unter den ſ. g. Centrallaſten auf —

gefuͤhrten Fuhrenſtellungen , ſtehen zwar nach allgemei⸗

ner Anſicht ebenfalls unter dem bisher ſo entſchleden

in Schutz genommenen Grundſatz der Ausgleichung

aller Kriegsleiſtungen , — demungeachtet kann die Com —

miſſion nach den hier eintretenden beſondern Verhaͤlt⸗
niſſen nicht auf die Aufnahme derſelben in die Lan —

degaugaleichung antragen , weil ſie ſich uͤberzeugt hat ,

daß hier wirklich die Unmoͤglichkeit einer Liquidirung
und Ausſcheidung der Forderungsberechtigten eintritt .

Es iſt naͤmlich bey den Kriegsfrohnen nicht nur der

Fal , wie oben bey der Einquartirungsverpflegung be —

— — —
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merkt worden iſt , daß die Conſignationen , welche von
dem Feldzug von 1815 nach Abſendung der Milikaͤr —

quittungen an die verbuͤndeten Maͤchte zuruͤckbehalten
worden ſind , zum Theil nur die Amtsbezirke und nicht
die Gemeinden , welche die Frohnfuhren geſtellt haben ,
nachweiſen ; — waͤre dieß der einzige Anſtand , fo
wuͤrde man ſich auch hier helfen , wie ſolches dort vor —

geſchlagen worden iſt ,—ſondern es herrſcht eine gaͤnzli—
he , aus der practiſchen Erfahrung uͤber Krlegsopera —
tionen am leichteſten zu erklaͤrende Verwirrung in den

hieruͤber vorhandenen unvollſtaͤndigen Materlialien . Der

bey großen Truppenmaͤrſchen erforderliche Vorſpann
konnte ſelten aus den Stationsorten genommen wer —

den , in welchen die Truppen lagen , und woſelbſt von

ihnen die Quittungen ausgeſtellt wurden , ſehr oft mußte
dazu eine Concurrenz aus andern Amtsbezirken gebil —

det werden ; daher kommt , daß die Quittungen oft

auf ganz andere Orte , ſelbſt auf andere Bezirke lau —

ten , alg jene , welche die Fubren geſtellt haben ; ſehr
oft wurden Wartwaͤgen geſtellt und nachher nicht ge⸗—
braucht und daher auch nicht quittirt , dagegen anderwaͤrts

wieder der Vorſpann nicht abgetógt , fondern auf eine

weitere Station mitgenommen , viele Fuhren uͤber die

Gebuͤhr gefordert , und darum nicht beſcheinigt , und

dergleichen Unordnungen mehr . Aus dieſem Chaos
iſt es nicht moͤglich , ſich herauszufinden ; dazu kommt

noch , daß von der druͤckendſten Kriegsperiode , nemlich
den Jahren 1813 und 18174 beynahe gar keine Auf—⸗
ſchreibungen vorhanden ſind , und es bleibt daher wohl
nichts uͤbrig , als die ganze Abrechnunz niederzu —
ſchlagen .

Bey dieſer nicht willkuͤhrlichen , ſondern als un —

vermeidliche Nothwendigkeit ſich darſtellenden Ausſchlieſ⸗
ſung des Militaͤr⸗ Vorſpanns von der Landesaus glei⸗
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dung fann man fich jedoh mit Der Betrachtung bez

ruhigen , daf mwenn je eine Praͤſtationsgattung dieſes

Schickſal treffen ſoll , es bey dieſer , ihrer beſondern
Natur nach , eher als bey irgend einer andern geſche⸗

pen fann , denu obgleich fie an und fuͤr ſich zu den

druͤckendſten gehoͤrt , ſo beſteht ſte doch im Ganzen ge —

nommen mehr in auferordentlicher Anſtrengung , alg

in peeuniårem Opfer , weil in der Regel dag zum Feld -

bau beſtimmte Vieh dazu verwendet wird , diefer aber

Darum am Ende doch niht vernachlaͤßigt bleibt . Aus

dieſem Grund waren auch die Kriegsfrohnen bis zum

Jahr 1812 von der Landesausgleichung ausgeſchloſſen ,

und wurden durch die Verordnung vom 27ten Mai ge —

dachten Yahrs Ş. 16 . nur mittelft des Vorbehalts nach⸗

traͤglicher Beſtimmung einer nach Umſtaͤnden zu bemeſ —⸗

ſenden , jedenfalls ſehr beſchraͤnkten Verguͤtung und zwar

ausdruͤcklich nur auf den Fal einer außerordentlichen
Ueberlaſt darin aufgenommen . Auch jetzt wuͤrde auf

die naͤmliche Ruͤckſicht ebenfalls nur der Vorſchlag einer

bedeutenden Beſchraͤnkung des Verguͤtungsmaasſtabs ,

nicht aber ihrer gaͤnzlichen Ausſchlieſſung von der all⸗

gemeinen Ausgleichung gegruͤndet werden , wenn die

Unmoͤglichkeit ihrer Liquidirung nicht zu letzterm no —ͤ

thigte .

Zwey Commiſſions⸗Mitglieder haben jedoch dabey

erklaͤrt , daß ihrer Ueberzeugung nach , ſelbſt dann , wenn

die Mehrzahl der Fuhrfrohnen nicht liquidirt werden

koͤnnte eine Verguͤtung der liquidirten geringern Zahl

derſelben nach ſtrengem Recht zugeſtanden werden muͤßte.

Gie haben fih daher bey dem Vorſchlag von der be⸗

ſondern Verguͤtung dieſer Frohnen Umgang zu nehmen ,

nur damit beruhigt , daß bey der Unmoͤglichkeit einer

eigenen Berechnung uͤber das Verhaͤltniß der Theilnah⸗

me an dieſer Laſt die Einquartierung , deren Begleiterin

Protokoͤlle der J. Kammer , ar VI . c
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fie immer war , doh noch einen weit mehr annaͤhern⸗
den Maasſtab fuͤr ihre Ausgleichung abgeben koͤnne,
als eine directe Verguͤtung jener einzelnen Frohnen ,
von welchen zufaͤllig ausgemittelt werden kann , wer ſie
geleiſtet hat , und daß alſo eine kleine Aufbeſſerung auf
die Verguͤtung der Mannſchafts⸗ Verpflegung das be —

ſte Auskunftsmittel ſeye , um auch hinſichtlich der Froh —
nen , die Gleichſtellung der Kreiſe gegen einander zu
bewerkſtelligen , ſo daß alſo nur noch der Vorbehalt
einer weitern , nach Localverhaͤltniſſen zu verſuchenden
Ausgleichung derſelben in jedem Kreis auf ſeine Bezirke
und Gemeinden auszuſprechen waͤre .

Um aber die Vorſpannleiſtungen mit gutem Ge —
wiſſen nach dieſem Antrag behandeln zu koͤnnen , iſt es
um ſo mehr unerlaͤßliche Pflicht , die Entſchaͤdigung fuͤr
das dabey zu Grund gegangene Vieh , Schiff und Ge —
ſchirr vollſtaͤndig zu leiſten , weil nur alsdann der
vorhin angefuͤhrte Grund geltend gemacht werden kann ,
daß dieſe Frohnen weniger als irgend eine andere Kriegs⸗
leiſtung die Natur eines pecunſaͤren Aufwands haben ,
und dieſer Verbindung wegen wurde die Eroͤrterung
der hieruͤber in dem Geſetzentwurf Artikel r , Ziffer 10 .
aufgenommenen Beſtimmung oben ausgeſetzt . Es haͤtte
naͤmlich ſonſt dort der Anſtand erhoben werden En -

nen , daß hier von dem Grundſatz abgewichen werde ,
nur eigentliche Kriegsleiſtungen , nicht aber zufaͤllige
durch den Kriegszuſtand herbeygefuͤhrte Beſchaͤdigungen
Jur allgemeinen Ausgleichung zu bringen , nunmehr
aber muß in jedem Fall die Nothwendigkeit einleuch⸗
ten , wenigſtens den offenbaren und beſondern Vermoͤ⸗

gensverluſt bey einer regelmaͤßigen Kriegsleiſtung zu
verguͤten , welche an und fuͤr fich und opne diefe Hins
aufommende Folge nicht alg pecuniårer Aufwand behan -
delt wird . Es darf uͤbrigens wohl bemerkt werden,
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rn⸗ daß auch außerdem noch Gruͤnde vorhanden waͤren, hier

ne , ausnahmsweiſe auch eine Gattung von Kriegsſchaͤden

en , in die Ausgleichung der Kriegsleiſtungen aufzunehmen ,

ſie naͤmlich einmal die in minderm Grad zufaͤllige Cau —

uf ſalverbindung zwiſchen der Frohnleiſtung und dem da —

be— bey ihrer Natur nach haͤufig vorkommenden und im

yha Ganzen unyermeidlihen , wenn gidh in dem einzelnen

zu gegebnen Fall ſich als zufaͤllig darſtellenden Verluſt von

alt Pferd und Wagen , ſodann und hauptſaͤchlich aber die nun

yen einmal vorliegenden poſtliven Beſtimmungen , vermoͤge

rke welcher die Entſchaͤdigung fuͤr derartigen Verluſt auf

der Kriegsfrohne ſchon in der Verordnung vom 27ten

ze⸗ Mai 1812 8. 20 . und ſeither in einer Reihe yon Ber -

es fuͤgungen verheißen , auch bereits vorſchußweiſe bis zur

ùg allgemeinen Kriggfoften - Musgleichung auf die Gemeindg -

jez Eafen angewiefen worden , mithin abgefehen von afen

er andern Grånden , niġt mebþr res integra ift .

in , Von Hand - oder uͤberhaupt Perſonal⸗Frohnen

8 - it hier darum niht die Rede , weil aufer jenen zun

n , Schanz - und Bruͤckenbau , von welchen bereits oben

ng gehandelt wurde , nicht wag in diefe Rubrik gehört ,

Ô. und der Aufzeichnung werth erachtet worden mwåre , Dot -

të gefommen iff , und namentlich die wenigen auf Kriegs —

n⸗ angelegenheiten Bezug habende Botengaͤnge , auf die

Yey Rechnung der Åbrigen , nach beftehender Drdnung oder

ge Unordnung geleifteten derartigen Dienfte gefegt morden

en find :

þr G T2

h⸗ Der zweyte Artikel des Geſetzentwurfs handelt von

ĝa der Feſtſezung des Verguͤtungsmaas ſtabs oder

zu der Aufrechnungspreiße , nach welchen die Landes - Aus —

t gleichung geſchehen ſoll . Es wird darin ein gang neuer ,

ne nach der Anſicht der Commiſſion ſehr bedenklicher und

n , nicht wohl ausfuͤhrbarer Grundſatz aufgeſtellt , naͤmlich
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får ale Kriegsleiſtungen , tvenigfteng die fogenann -
ten Centrallaſten , auf welche ſich dieſer Geſetzentwurf
beſchraͤnkt , dasjenige in Aufrechnung bringen zu laſſen ,
was dieſelben in jedem einzelnen Fall jeder einzelnen
Gemeinde wirklich gekoſtet haben , flatt Dag bey allem ,
wag bisher in diefer UAngelegenpeit gethan . worden if ,
namentlich in der Berordnüng vom 27ſten Mai 1812
und in dem Geſetzentwurf vom Jahr 1820 von der
Anſicht ausgegangen wurde , daß die Ausgleichung ob -
jectiv , nad ) dem Maagftab Der geleifteten Gegen :
ſtaͤnde , ihrer Beſchaffenheit und ihres Werthes geſche⸗
hen muͤſſe, nicht ſubjectiv vach der Eigenſchaft der
Leiſtenden , und den Koften ; welche ihnen als Golge der
verſchiedenen Arten eine und dieſelbe Leiſtung durch Ae —
cord , unmittelbare lieferung oder unmittelbaren Ankauf
zu bewerkſtelligen , das geleiſtete Object verurſacht hat .
Fuͤr die eine wie fuͤr die andere Verfahrungsart laſſen
ſich zwar Gruͤnde anfuͤhren , es wird aber darauf an —
kommen , welche uͤberwiegen.

Fuͤr die Aufrechnung deſſen , was jede Kriegslei —
ſtung im einzelnen Fall wirklich gekoͤſtet hat , laͤßt ſich
anfuͤhren :

1. Daß die verſchiedene Lage der Leiſtenden in

Beziehung auf Oertlichkeit und andere Verhaͤltniſſe ih⸗
nen denſelben Gegenſtand tvoplfeiler oder theurer , feidh -
ter oder ſchwerer machen mußte , und daß der recht —
liche Grundſatz der Verguͤtung deſſen , was einzelne
Theile fuͤr das Ganze geleiſtet haben , mit ſich bringe ,
daß ihnen nach dem Maasſtab der damit verbundenen
Koſten verguͤtet werde ;

2. daß ſelbſt da , wo der Unterſchied in den Ko-
ſten von der Wahl des eingeſchlagenen Weges abhieng ,
ſolche großentheils durch die Anordnung und die Vor —
ſorge vorgeſetzter Behoͤrden beſtimmt worden ſeye , und
daß , wenn das Verfahren derſelben in dem einen Lan —
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nn⸗ destheil weniger zweckmaͤßig war , als in dem andern ,

urf ſolches nicht auf die Untergebene , ſondern auf die

en , Staats geſammtheit zuruͤckfallen muͤße .

nen In dem Vortrag des Herrn Regierungscommiſſaͤrs
am , wird ferner angefåhrt :

ift, 3) Daß die Ausmittlung von Normalpreißen gro —
gre ßen Schwierigkeiten unterliege .
der Dagegen wird aber fuͤt eine objective Ausgleichung

b- folgendes mit entſcheidendem Gewicht erwiedert :

en⸗ 1) Fuͤrs erſte darf nicht zu ſehr auf das Recht
he⸗ der Leiſtenden gepocht werden , die Verguͤtung nach
er dem genauen Betrag ihrer Spefen bezahlt zu erhalten ,
Der denn fie ſtehen doch hier in einem andern Verhaͤltniß
Ae⸗ zum Staat , als ein Mandatar zum Mandanten ; —

auf wenn dieſe nicht einig werden , ſo unterbleibt das Ge —

at . ſchaͤft zum Nachtheil deg erfen , menn aber die den

jen Kriegsleiſtungen ausgeſetzte Staatsangehoͤrige gegen die

an⸗ Geſammtheit ihre Forderungen ſo hoch ſpannen , daß

ſie mit dem Wohl des Ganzen , alſo mit andern Ver —

etz pflichtungen in Colliſton kommen , ſo wuͤrde dadurch nur

ſich die Moͤglichkelt , daß der Staat die nothwendigen Fol⸗

gen eines Kriegszuſtande auf ſich nehme , gefaͤhrdet
in werden . Als Bedingung dieſer Moͤglichkeit darf alſo

ih⸗ der Staat in der Anſchaffung der Kriegsbedaͤrfniſſe
ch⸗ wenigſtens und nach ſtrengem Recht die hoͤchſte Sorg —

ht⸗ falt und Erſparung fordern , und dies thut er durch
fne Feſtſetzung von Normalpreißen , weil es außerdem un —

ge , moͤglich waͤre , bey jeder einzelnen Leiſtung , deren Ko —

en ſten dieſe Preiebeſtimmung uͤberſchreiten , auszuſcheiden ,
was aͤußern Umſtaͤnden und was dem Mangel an Sorg —

o⸗ falt zuzuſchreiben fen . Jener Einfluß , welchen aͤu⸗

ig , ßere Umſtaͤnde auf die Koſten der Kriegsleiſtungen hatten ,

J > wird durch diefe Normalpreige auf die einzig mógliche

nòd Art , námlih im Durhfhnitt , — jener hingegen ,
na welcher gleichguͤltiger und leichtſinniger Behandlung zu —

———— ———
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zuſchreibon ift , mit volem Recht gar niht berúdfichtigt .

Uebrigens ift eg eine auf forgfåltige Beobachtung ges

gruͤndete Wahrheit , daß die großen Verſchiedenheiten ,

welche ſich in den Koſten der naͤmlichen Arten von

Kriegsleiſtungen zeigen , bey weitem dem groͤſten Theil

nach von der Behapdlungsart und nur dem geringern

Theil nach von oͤrtlichen Verhaͤltniſſen herruͤhren , und

wo Letzteres der Fall iſt , hat auch die Natur meiſtens

ſchon nachgeholfen , wie z. B . die groͤßere Unkoſten ,

welche entlegenere Bezirke bey Lieferungen in die vom

Militaͤr beſetzten Gegenden hatten , durch die Vortheile

ihrer Entlegenheit mehr als compenſirt werden .

Die Anordnungen der Mittel - und Bezirks —

behoͤrden hatten allerdings vielen Einfluß auf die groͤ—

ßere oder mindere Koſtſpieligkeit der Kriegsleiſtungen ,

aber eben ſo viel lag an den Gemeinden ſelbſt ; die

einen ſtrengten ſich aufs Aeußerſte an , die andern Han -

delten leichtſinnig und vermehrten dadurch wie jeder

uͤble Haushaͤlter den Aufwand . Es iſt zu verfuͤhre —

riſch ſich auf Koſten anderer der Bequemlichkeit hinzu —

geben , als daß man ein ſo gefaͤhrliches Beyſpiel auf —

kommen , und diejenigen , welche durch kluges Beneh —

men , und aͤuſſerſte Anſtrengung im Augenblick der Lei —

ſtung die moͤglichſte Erſparung bewirkten , an den Bez

gehungs ⸗ und Unterlaſſangs - Suͤnden dec Nachbarn ,

welche das Gegentheil thaten , mit zahlen laſſen duͤrfte.
Dies wuͤrde bey dem Volk , welches in ſolchen Ver —

haltniſſen ſehr genaue Vergleichungen anzuſtellen pflegt ,

den uͤbelſten Eindruck machen , und fuͤr die Zukunft

nicht nur im Krieggzeiten , an welche man jetzt nicht

mehr denken mag , ſondern in allen analogen Gelegen⸗

heiten die Maxime béati prodigi zur Regel deg Nan -

delns erheben . Eben dies gilt von den Behörden ,

welche immer das beſondere Intereſſe des ihnen au⸗

vertrauten Bezirks ins Auge faſſen , und gu einer Sorg -
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t . fait , melhe diefem niht ju gut fommt , fúnftig Fei -

e⸗ nen Antrieb mehr finden wuͤrden . Ein Staat , welcher

n , cine gute Verwaltung feiner Beamten wil , muş die

n Saat ihrer Bemuͤhungen in ihrem Amtskreis aufgehen

if und erndten lafen ; wird dieg anerfannt , fo ergiebt

en ſich daraus freylich auch der Gegenſatz , daß die Fol⸗

T gen minderer Sorgfalt in der Regel und wo niht gros

T ge Uebel Hålfe erfordern , niht auf andere Verwal⸗

n, tungskreiſe uͤbergehen duͤrfen .

m 3) Wenn die in dem Geſetzentwurf vom Jahr

le 1820 und in den Beſchluͤſſen der zweyten Kammer uͤber

denſelben angegebenen Vorſchriften zur Ausmittlung

8 - von Normalpreifen niht anwendbar find , fo folgt dars

= aug weiter nicht , alg daf man andere fuchen måfe ,

n , die Unmoͤglichkeit angemeſſene Normalpreiße uͤberhaupt

ie zu finden , wird wohl Niemand behaupten wollen . Ues

z brigens beziehen ſich die beyſpielsweiſe angefuͤhrten An⸗

er ſtaͤnde nur auf einige ſeltener vorkommende verarbeite —

e⸗ te Erzeugniſſe , und får diefe fann es niht ſchwer

u — halten , Materialien zu einem Durchſchnittsanſchlag zu

f erhalten . Was den Geſichtspunet moͤglichſter Verein —

h⸗ fachung betrifft , ſo wird freylich das Geſetz um ein

jz paar Beilen Éùrzer , wenn fatt der Normalpreige die

e⸗ Verguͤtung des wirklich nachgewieſenen Aufwands darin

n, ausgeſprochen wird , bey dem Ausgleichungsgeſchaͤft

e . ſelbſt , als der Hauptſache iſt aber der umgekehrteFall ;
' s mwenn får jede einzelne Leiſtung der wirkliche Aufwand

f ; in Aufrechnung kommen und verguͤtet werden folte ,

ft ſo wuͤrde abgeſehen von der in ſehr vielen Faͤllen un⸗

ht moͤglichen Nachweiſung und den daraus entſtehenden

Verlegenheiten , eine Weitlaͤufigkeit der Behandlung

n = herbeygefuͤhrt werden , welche eine gaͤnzliche Stockung zur

n , Folge Haben dürfte .

ne Die Commiſſion traͤgt nach dieſen Betrachtungen

g⸗ darauf an , bey der Kriegskoſtenausgleichung Normal - ⸗
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preiſe beyzubehalten , dabey aber fo otel als moͤglich
Ruͤckſicht auf die unabhaͤngig von zufaͤlligen Umſtaͤnden
in den oͤrtlichen Verhaͤltniſſen der verſchiedenen Lan -

desſstheile gegruͤndete Verſchiedenheit der Preiße zu neh —

men , welches dadurch geſchehen kann , daß ſolche nach

Kreiſen beſtimmt werden .

Dergleichen Normalpreiße ſind jedoch weniger an —

wendbar auf einige kleinere , ſeltener vorkommende An —

ſchaffungen verarbeiteter Produkte und eigentlicher Kauf —
mannswaaren , bey welchen man weniger , wie bey ro —

hen Produkten , nach landkundigem Maasſtab rechnen ,
und ſich nach freyer Concurrenz umſehen konnte , daher
wurde fuͤr dieſe auch ſchon in dem Geſetzentwurf von

1820 Art . 6 . b . die Aufrechnung des Ankaufpreiſes
zugegeben . Ferner koͤnnen ſie nicht wohl Anwendung
finden auf Gegenſtaͤnde aller Art , welche nicht durch

Ausſchreibung von Lieferungen , ſondern wie in den

Spitaͤlern durch unmittelbare Anſchaffung um baares

Geld auf Rechnung der Kreiskriegskaſſen zuſammenge —

bracht wurden , wo alfo Niemand ift , Der einen etwa :

igen Augfal auf fih zu nehmen båtte , alg etwa der

Kreis gegen dag ganze Land .

Es iſt úbrigeng niht Sache der Commiſſton ,

Normalpreiße zu berechnen und vorzuſchlagen , wozu

ihr Zeit und Materialien abgehen . Dies wird den

vollziehenden Behoͤrden zu uͤberlaſſen , in den Geſetzent —

wurf aber nur eine allgemeine Beſtimmung wie in je —

nen vom Jahr 1820 aufzunehmen ſeyn . Die Abaͤnde —

derung dieſes letztern beſtuͤnde nur darin , daß die Ver —

guͤtungspreiße immer fuͤr einen Kreis beſtimmt , und

daß dabey auch fuͤr die daſelbſt unter a begriffene rohe

Erzeugniſſe als Fourage , Brodfruͤchte u. dergl . , fo
wie fuͤr die erſte Zubereitung derſelben , welche ſie noch
nicht zur eigentlichen Kaufmannswaare ſtempelt , wie

z. B . fuͤr Mehl , ſtatt der Grundſteuer - Regulirungs —
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preiße die mittlern Marktpreiße , wie un er b fuͤr die

animaliſchen Produkte zu Grund gelegt wuͤrden.
§ 13 :

Die von der Commifñon in Antrag gebrachte Yufz

nahme der fe g. Local - Kriegglaften in die allgemeine

Ausgleidung , erfordert nunmehr nod einige weitere

hier zu begutachtende Beſtimmungen .

Die Verguͤtung fuͤr die Verpflegung der einquar —

tirten Mannfchaft wird in jedem Fal , und felbf , wenn

im Uebrigen der Grundſatz der Vergütung des wirkli⸗

chen Aufwands ſtatt feſtzuſetzender Normalpreife ange -

nommen wirde , weniger durch eine Berechnung Deg

immer fhmwanfenden und von al zu viel Nebenumſtaͤn⸗

den , perſoͤnlichen und oͤrtlichen Verſchiedenheiten ab -

haͤngenden , in keinem Fall nachzuweiſenden Geldwerths

der verabreichten Verpflegung , als vielmehr durch die

bereite oben im §. 9. diefeg Berichts erórterten Rüd -

ſichten beſtimmt werden . Ohne Wiederholung des dort

Geſagten , aber mit vorzugsweiſer Hinweiſung auf die

Groͤße dieſer Verpflegungslaſt zu deren vollſtaͤndigem Er⸗

ſatz es offenbar an Mitteln fehlt , und die hiernach

nothwendige Ruͤckſicht auf die Schranken der Ausfuͤhr —

barkeit , kann die Commiſſion nur auf eine Verguͤtung

von 12 Kreuzern fuͤr die Mundportion antragen , und

darin ſoll auch nach der beym G. 11 . vorgetragenen

Anſicht zweyer Commiſſtonsmitglieder , die wegen auf—⸗

gegebener Ausgleichung der Kriegsfrohnen billige Auf⸗

beſſerung enthalten ſeyn . Freylich war in der Verord —

nung vom 27ſten May 1812 fuͤr die damalige Ein —

quartierungsverpflegung gerade das doppelte verheißen

worden , allein diejenigen , welche hiernach an und fuͤr

ſich betrachtet , allerdings das volle Recht haͤtten , die

Erfuͤllung jener Zuſage zu verlangen , Ennen doh dar -

um nicht darauf beftehen , weil eine nothwendige Folge

davon waͤre , daß der naͤmliche Maasſtab auch fuͤr die
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ſpaͤtern Kriegsperiodengelten mußte , wodurch ſich nicht

nur , ſo viel ſich beylaͤufig vor Vollendung der Aus —

gleichungsberechnung ermeſſen laͤßt, der Vortheil fuͤr ſie
im Ganzen wieder heben wuͤrde, da die von der Einquartie⸗
sung im Jahr 1812 vorzugsweiſe betroffenen Landestheile
in den folgenden Kriegen damit mehr verſchont blieben ,
ſondern die Unzulaͤnglichkeit der Mittel zur Ausfuͤhrung
wuͤrde eine gaͤnzliche Stockung der Ausgleichung oder

doch einen Concur , bey melhem fie niht gewinnen
#ónnten, . ur Folge haben . . Darum wird die vorge -
ſchlagene geminderte Verguͤtung obne Unterſchied fuͤr
alle Kriegsjahre gelten muͤſſen.

Noch ein anderer Unterfhied in ber Behandlung
der verſchiedenen Kriegsperioden muß nach dem aufgeſtell⸗
ten Grundfag einer objectiven , nur nach dem Maag :

ſtab des geleiſteten Gegenſtands zu bemeſſenden Aus —

gleichung wegfallen . Bis zum Jahr 1809 wurde naͤm⸗

lich die Verpflegung der einquartierten Mannſchaft nicht
von den Quartiergebern , welchen nur eine Zulage von
Kleinigkeiten oblag , ſondern durch eine im Reſultat
koſtſpieligere Abgabe von Etappenportlonen aus angelegten
Magazinen und von Accordanten beſtritten . Bey einer
allgemeinen Landesausgleichung darf aber nach obigem
Grundſatz wegen dieſer Verſchiedenheit der Einrichtung
fuͤr das naͤmliche Object , in dem einen Falle nicht mehr
als in dem andern aufgerechnet werden , und der Mehr —
aufwand får die Etappenverpflegung aus Magazinen
und durch Accorde kann nur Gegenſtand einer beſondern
Ausgleichung unter jenen Landestheilen ſeyn , in welchen
dieſe Einrichtung in der Periode von 1809 bis 1812 beſtand .
Das naͤmliche gilt von einzelnen Faͤllen, wo auch ſpaͤter
bey außerordentlicher Ueberlaſt von Einquartierungen zur
Unterſtuͤtzung der zu hart bedraͤngten Gemeinden einige
Naturalien , z . B . Fleiſch abgegeben wurden . Dies iſt
Gegenſtand der ſpeciellen Abrechnung bey dem Verfolg

PETET :
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der Musgleihung in den einzelnen Landestheilen , und

hat auf das Syſtem im Ganzen keinen Einfluß .

Das Verhaͤltniß der Verpflegung hoͤherer Militaͤr⸗

perſonen zu jener des gemeinen Mannes iſt berelts in

der Berordnung von 27ten May 1812 §. 2. nach Gra -

den beſtimmt , und , fommt nag diefem Zarif auf Kd -

pfe , d. b. auf Gemeine reducirt , in die Ausgleichung .

Zwar mar eg niht immer möglich , fole höhere Mi -

Mars einem Quartiertraͤger auf Rechnung feines Be -

treffniſſes zuzuweiſen , ſondern ſie mußten oͤfter auf

allgemeine Rechnung in Gaſthoͤfe einquartiert werden ,

und es wurde daher ſchon durch die erwaͤhnte Verord⸗

nung vom Jahr 1812 8. 3 . ſo wie durch eine Reihe

darauf gegruͤndeter ſpaͤterer Verfuͤgungen die Verheißung

gegeben , die daraus entſtandenen Wirthsrechnungen mit

gewiſſen Beſchraͤnkungen in die Landesaus gleichung auf⸗

zunehmen , allein man hat ſich nach manchen Verſuchen

einer auf Billigkeit gegruͤndeten Pruͤfung derſelben bers

zeugt , daß das Verfahren in den einzelnen Gemein —

den zu verſchieden war , und in einigen viel zu leicht⸗

ſinnig Wirthszechen veranlaßt worden ſind , waͤhrend

in andern die Quartierpflihtigen mit groͤſter Anſtren⸗

gung in Anſpruch genommen wurden , alg daf eg mig -

lih wåre , hierin einige Gleichheit herzuftelen . Daher

þat auch bereits Die Großherz . Kriegs - Commiffion in

ihren Vorarbeiten die Aufnahme ſolcher Wirthsrech —

nungen in die Zuſammenſtellung der Ausgleichungs⸗

mafe tångft aufgegeben , und folhe den Gemeinden

gegen tarifmåfige Aufrechnung nah Köpfen zur defis

nitiven Zahlung heimgewieſen , und dabey wird es auch

ſein Bewenden haben muͤſſen.
Was die Verpflegung der einquartierten Pferde

betrifft , ſo ſind bereits oben im §. ro , die Grůnde

angegeben , aug melden eine Herabſetzung der Bergk -

tung unter den mittlern Geldwerth der Leiſtung hier

— — — —
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niht mie bep der Mannſchaftsverpflegung anwendbär

ift . Eg- wird daher nach demfelben Maasfiab , melher fér
andere NMaturalienlieferungen , namentlich in die Ir -

mee : Magazine angenommen merden fol , der Geldbe -

trag einer Fourage - Ration , fo mie die Fütterung deg

Schlachtviehes zu berechnen und afg Normalpreis fef -
zuſetzen ſeyn .

—
Der dritte Artikel des Geſetzentwurfs , welcher

ausſpricht , daß die Liquidation nach Gemeinden ge —

fhieht , dD. p. daß die allgemeine Landesausgleichung
nur bis auf die Gemeinden heruntergeht , beruht auf
der ganz richtigen Anſicht , daß alle Anordnungen der

Civilbehoͤrden zur Bewerkſtelligung von Kriegsleiſtun —

gen , ſelbſt die unmittelbare aber ordnungsmaͤßige Re —

quiſitionen des Militaͤrs immer nur bis auf Gemein —

den , nie aber bis auf einzelne Individuen giengen ,
deren beſonderes Verhaͤltniß als Aecordanten , Verkaͤufer
oder Lohnarbeiter hier von jenem der urſpruͤnglichen
Leiſtungspflichtigen ganz verſchieden iſt . Es war im —

mer eine bloße Stufenfolge der ſich aus gleichen Re —

geln entfaltenden Anordnungen , durch welche die Re —

partition oder nach Umſtaͤnden bemeſſene Zuweiſung
von Kriegsleiſtungen von den Centralſtellen bis auf die

Gemeinden heruntergieng . Mit dieſen letztern ſchließt
ſich der erſte Akt der Kriegsleiſtungen , und nur bis

hieher geht daher auch die allgemeine Landesausglei —
chung zuruͤck. Ein zweyter , nach andern Verhaͤltniſſen
geregelter Akt begann in den einzelnen Gemeinden , von

welchen nach Verſchiedenheit der Umſtaͤnde ein groͤßerer
oder geringerer Theil der auferlegten Laſten aus Gemeinds —

mitteln beſtritten ein anderer durch oͤrtliche Einrichtungen
auf welche mancherley geſellſchaftliche Verhaͤltniſſe Einfluß
hatten , auf Beytragspflichtige Individuen uͤbertragen
wurde . Dieſer zweyte Akt erfordert daher allerdings
cine beſondere und oͤrtliche Ausgleichung
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Allein hieraus folgt weiter nichts ) alg Daf die all -

gemeine und die Localausgleichung jede ihre befondere

Beſtimmungen und getrennte Behandlung erfordere ,

keineswegs aber daß letztere deshalb umgangen wer —

den koͤnnte , oder weniger dringend waͤre ; — ſie iſt

vielmehr noch nothwendiger , denn in den Gemeinden

ſind noch die Schulden vorhanden , welche von den

Kriegslaſten herruͤhren , es handelt ſich von ihrer Be —

zahlung , von den Regeln der Abrechnung uͤber unbe-
richtigte Forderungen , und von der Erhebung häufig

beſtrittener Beytraͤge , kurz von Aufhebung eines uner —

traͤglichen Zuſtandes der Unentſchiedenheit , durch wel —

chen der Gemeindshaushalt in Verwirrung gebracht ,

und den Behoͤrden eine Maſſe von Streitigkeiten zuge —

ſchoben wird , gegen welche in Ermanglung geſetzlicher

Beſtimmungen nur von Willkuͤhr oder Palliativkuren

Gebrauch gemacht werden fann .

Darum maren auch in den Gefegentwurf vom J .

1820 und awar in den Sen 13 , 14 und 15 dDefelben

Vorſchriften uͤber dieſe Ausgleichung oder vielmehr

Abrechnung in den einzelnen Gemeinden aufgenommen

worden ; immerhin moͤgen ſie nunmehr in ein beſonderes

Geſetz verwieſen werden , da das Geſchaͤft mit der allge —

meinen Ausgleichung zwar connex und in einzelnen

Puneten von ihr abhaͤngig , aber doch nicht damit iden —

tiſch und nicht als bloſe Fortſetzung derſelben zu betrach —

ten iſt , — aber ſie ſollten wenigſtens gleichzeitig erſchei —

nen und wenn auch die Commiſſion gegenwaͤrtig den Um —

fang ihres Auftrags nicht auf Vorſchlaͤge hieruͤber aus —

dehnen darf , ſo muß ſie doch darauf antragen , daß die

beſtimmte Bitte um einen nachtraͤglichen Geſetzvorſchlag

in dieſem Betreff von Seiten der Regierung ausgeſpro —

chen werde .
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Die in dem Artikel 3 des vorliegenden Geſetzent —

wurfs und zwar im erſten Abſatz enthaltenen Worte :

„ von den betreffenden Diſtricts - oder Bezirksſtellen un —

ter der Leitung der Central - Kriegs - Commiſſion “ wer -

den zur Beſeitigung eines Mißverſtaͤndniſſes einer Be —

richtigung beduͤrfen . Nach ihrem Wortlaute koͤnnte man

naͤmlich glauben , daß die Großherzogl . Kriegscommiſ —

ſiodn ſich in dieſer wichtigen Angelegenheit unmittelbar mit

den Bezirksaͤmtern in Beruͤhrung ſetzen ſolle , und die

Mittelbehórden dDabey umgangen merden wolfen , wie fol -

Heg in neuerer Zeit wirflich , jedoch nach Der gegebenen

Verſicherung nur voruͤbergehend zum Behuf ſchnellerer

unmittelbarer Erhebung abgaͤngiger Materialien geſche —

hen iſt . Dies koͤnnte nicht gebilligt werden , und wuͤrde

manche Mißgriffe zur Folge haben . Wenn es ſchon

uͤberhaupt den Regeln einer ordentlichen Verwaltung

widerſpricht , Behoͤrden zu uͤberſpringen , ſo iſt es am

wenigſten in der Materie der Kriegsleiſtungen thunlich ,

wo bey dem Mangel allgemeiner Vorſchriften die Gleich —

foͤrmigkeit der ganzen Behandlung nur bey den Kreiſen

anfaͤngt , und daher bey den Kreisdirectorien allein der

Schluͤſſel dazu zu finden iſt , was insbeſondere von den

ſogenannten Centrallaſten gilt , welche mit wenigen Aus —

nahmen ihren , ſehr verſchiedenen Anordnungen uͤberlaf —

ſen wurden . Zwar iſt die Beſtimmung der Behoͤrden an

und fuͤr ſich Sache der Regierung — nicht der Geſetzge —

bung , allein wenn letztere einmal in Anſpruch genommen

wird , ſo muß ſie auch auf die Unterlage Ruͤckſticht neh —

men , worauf ſie bauen ſoll . Darum wird ſtatt des nach

unſern organiſchen Einrichtungen doch nichts Beſtimm —
tes bezeichnenden Wortes „ Diſtricts “ in der fraglichen

Stele deg Entwurfs das Wort : Mittel - zu fegen feyn ,

Hier if auch Der Ort einer Auslaſſung zu erwaͤhnen ,
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welche ſich in gegenwaͤrtigem Geſetzentwurf bei der Ver⸗

gleichung mit jenem vom J . 1820 offenbart ; naͤmlich von

der damals im 6. 10 zugeſtandenen Mitwirkung des ſtaͤn

diſchen Ausſchuſſes iſt gegenwaͤrtig nicht mehr die Rede .

Die Gruͤnde aus welchen auf jene fruͤher von der Re —

gierung ſelbſt unaufgefordert angebotene Mitwirkung in

dem Geiſte der hier fuͤr die Zukunft maaßgebenden Ver —

faſſungsurkunde ein Werth gelegt werden kann , ſind im

J . I1820 eroͤrkert worden und beduͤrfen keiner Wiederho —

tung ; die Regierung aber , wenn fie an dag damalige

Ynerbieten erinnert werden wollte , wuͤrde daſſelbe auch

jetzt gewiß nicht zuruͤcknehmen .

F

Der vierte Artikel des Geſetzentwurfs enthaͤlt die

Bezeichnung der Kriegsperioden , auf welche ſich die

Ausgleichung gegenwaͤrtig noch zu erſtrecken hat ; die

Faſſung ſcheint aber der Commiſſion ohne Noth um —

ſtaͤndlicher und doch weniger beſtimmt , als jene in den

beiden fruͤhern Geſetzentwuͤrfen , obgleich die Abſicht die

nåämliche iff ; daher dürften Die Worte der Sfer 1 und

deg Entwurfs von 1820 vorzuziehen feyn , jedoch fann

die dort im §. 1 unter a, b und c bemerkte Unterabthei —

iung Der Periode von 1813 biS auf die neuefte Zeit þin -

wegbleiben , wenn die volziehende Behörde Dazu in ei -

nigen Verſchiedenheiten des Stoffs keine Nothwendig —

feit findet . Die Hauptabtheilung aber in die Periode

vor umd nach dem Eintritt Der Alliirten in das Groß —

herzogthum iſt nicht nur wegen der großen Verſchieden —

heit der Einrichtungen und des Verfahrens zur Zeit der

franzoͤſiſchen und der verbuͤndeken Truppen fuͤr die Be —

handlung bequemer , ſondern wegen der Verſchiedenheit

des in der zweyten Periode vermehrten Umfangs der

concurrirenden Landesſtheile nothwendig . Sie wird uͤbri —
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geng beftinimter bezeichnet , tvenn nicht der Anfang deg

Jahres 1813 ſondern wie im Geſetzentwurf von 1820

der Monat October jenes Jahres als der Scheidepunect

angegeben wird .

Hier muğ noh bemerft werden , daf nach der Kas

binetgrefolution v. 23 . Decbr . 1809 , welche die erfte po-
fitive gefegliche Grundlage der allgemeinen Kriegskoſten —
auggleichung bildet , dDiefelbe erft mit Dem Y. 1810 anz

fangen folte , måhrend in Den 3 biher Den Landftånden

uͤbergebenen Geſetzentwuͤrfen das Y. 1809 mit in diefels

be aufgenommen werden fol . Diefe Erweiterung des

Ausgleichungs Operats iſt aber in der Natur der Sa —

che gegruͤndet , denn wenn mit dem 1. Jaͤnner 1810 an -

gefangen werden wollte , ſo wuͤrde eine Kriegsperiode da —
durch gerade in der Mitte durchgeſchnitten , und eine

ganz beſondere Ausgleichung fuͤr das J . 1809 nothwen —

dig werden , da die Leiſtungen in den fruͤhern Kriegsjah —

ren ſchon auf den Umfang der damaligen Provinzen aus —

geglichen morden find .

Bep dem hiermit in Verbindung ftehenden fünften

Yrtifel it nichts zu erinnern .

SHR TO,

Sm fehlten und legten Artikel des Geſetzentwurfs

wird die Ausmittlung eines beſondern Beytragsfußes

zu den in Golge Deg Ausgleichungs - Operats umzulegen —

den Bergåtunggfummen vorbehalten . ES måre voreilig ,

jest fhon im Allgemeinen ŭber , die Ausfuͤhrbarkeit

eines noch nicht zur Reife gebrachten und deßwegen

zur Zeit auch noch nicht beſtimmter angedeuteten Pro —

jektes urtheilen zu wollen , ſo viel darf man indeſſen

vorlaͤufig als richtig anfuͤhren , daß wenn auch nach

unſerm Finanzſyſtem gewiſſe Vermoͤgensgattungen ,

namentlich die Kapitalien vor der Beſteuerung in ordi -
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narid aus dem Grund ausgenommen ſind , weil man ſie

ihrer Natur nach mit einer conſequenten Beſteuerung

nicht zu erreichen wußte , und aus gleichem Grund auch

die Schuldenlaſt von dem ſteuerbaren Vermoͤgen nicht

abgezogen wird , gleichwohl in Faͤllen außerordentlicher
Beduͤrfniſſe , wohin eine nachfolgende Ausgleichung von

Kriegskoſten eben ſo gut als die waͤhrend der Dauer

eines Kriegs dem Lande auferlegte durch denſelben er —

zeugte Laſten gehoͤren , die auf dem Normalzuſtand des

Friedens beruhende Ruͤkſichten nicht entſcheiden koͤnnen ,

und darum auch fruͤher ſchon in ſolchen Faͤllen mit Recht

die Zuflucht zu einer allgemeinen Vermoͤgensſteuer

genommen worden ift .

Eine folche mårde Demnach auch in dem Fal wo -

von eg fich hier handelt , allerdings angemefen und er -

wůnfcht feyn , infofern die Regierung nach reiflicher Ab —

waͤgung der mit der neuen Aufſtellung eines ſolchen

auſſerordentlichen Beytragsfuſſes verbundenenSchwierig —

keiten und Koſten , ſie als Mittel mit dem Zwecke welcher

dadurch erreicht werden ſoll , in gehoͤriges Verhaͤltniß ſetzen

fann . Immer wird aber eine allgemeine geſetzliche Be —

ſtimmung hieruͤber der Abſicht mehr entſprechen , als

der Verſuch welcher in dem Geſetzentwurf vom Jahr

1820 §. 12 gemacht werden wollte , die Mufftelung eines

andern als des gewoͤhnlichen Beytragsfaͤſſes der beſon⸗

dern Entſchließung einzelner Gemeinden ju auͤberlaſſen ,

wobey der Streit der Privatintereſſen manche ſchwer

zu beſeitigende Anſtaͤnde erzeugen wuͤrde , welche gegen

ein allgemeines Geſetz nicht aufkommen koͤnnen . Ueber —

dieß liegt ein weſentlicher Unterſchied darinn , daß nut

eine allgemeine Beſtimmung auf die Ausgleichung auf

die Gemeinden , von welchen es ſich hier allein handelt ,

eine beſondere Uebereinkunft in einzelnen Geneinden

Protokolle der J. Kammer . ar Bd, d
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aber nur auf dié in denfelben mit den einzelnen Bey -

tragspflichtigen zu pflegende , in ein beſonderes Geſetz

verwieſene Abrechnung Einfluß haben wuͤrde .

Zu wuͤnſchen waͤre uͤbrigens daß das angekuͤndigte

weitere Geſetz , oder vielmehr der Nachtrag welder

den Ausgleichungsmaasſtab beſtimmen ſoll , noch zettig

genug erſchiene , um nach dem Abſchluß der landſtaͤn —

diſchen Verhandlungen dem Hauptgeſetz einverleibt

werden zu koͤnnen .

5

Es bleibt mir nunmehr noch uͤbrig , die Zuſaͤtze

und Verbeſſerungen , wodurch nach den bisher vorge —

tragenen Anſichten der Commiſſion die Faſſung des

vergelegten Geſetzentwurfes abzuaͤndern waͤre, als das

Reſultat ihrer Bearbeitung auszuheben und zuſammen⸗

zuſtellen .
TI. Der Yrtifel r , wůrde lauten wie folgt :

Nachfolgende Kriegsaufwandsgegenſtaͤnde ſollen

in eine allgemeine Landesausgleichung aufgenommen

werden ;

1. Naturalienlieferungen aller Art fuͤr Armee —

Magazine und andere Militairanſtalten .

2, und 3. blieben wie im Entwurf .

4. Die Lieferungen verarbeiteter Produkte ( mit

Hinmeglafung der Worte am ganze Armee - Corps . )

5. Wie im Entwürf .

6. Die Koften fùr Errichtung und Unterhaltung
der Feldbaͤckereyen , Lager und ſonſtiger Armeeanſtalten ,

fuͤr die Anlegung und Abtragung von Bruͤcken und

Verſchanzungen , einſchließlich der dazu geleiſteten

Frohnden und der Entſchaͤdigung fuͤr gaͤnzliche Ver —

nichtung oder ſtarke Beſchaͤdigung von Gebaͤuden und

ſonſtigem Grundeigenthum , welche als nothwendige und
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nicht blos zufaͤllige Folge dieſer militairiſchen Anlagen

zu betrachten iſt .

7 . Der Aufwand fuͤr Transport der Magazine ,

Spitaͤler , Artillerie und anderer Armee⸗Effekten zu

Wafer und zu Land , im Lohn und Aceord oder durch

außerordentliche von der Centralbehoͤrde angeordnete

Fuhrenſtellung .

8. 9. und 10 . Wie im Entwurf 9. 10 . und r .

r1 . Die Einrichtungskoſten fuͤr die Hofhaltung der

verbuͤndeten Monarchen in den Hauptquartieren Cin

ſo fern dieſer Poſten nicht ganz hinweggelaſſen werden

will . )

Nun Fåme weiter Hinzu :

12 ; Die Berpflegung der einquartirten Mannſchaft

nach dem im folgenden Artikel 66 . ) enthaltenen Maas⸗

fab .

13 . Die får Militårpferde ſo wie fuͤr transportirtes

Schlachtvieh aus Etappen Magazinen : odertvon Den

Gemeinden und Quartiergebern abgegebene Fourage —

verpflegung .
Ferner waͤre nach der bey §. 11 . angefuͤhrten Be —

merkung zweyer Commiſſionsglieder noch Folgendes

anzuhaͤngen ;

Kriegsfrohnden aller Art , auſſer den unter 7.

erwaͤhnten auſſerordentlichen Fuhrenſtellungen kommen

nicht zur allgemeinen Landesausgleichung , jedoch ſoll

in den einzelnen Kreiſen die beſondere Ausgleichung

derſelben nach Maasgabe der dazu vorhandenen Ma —

terialien vorbehalten bleiben .

I . Der zweyte Artikel wuͤrde ſolgende Faſſung

erhalten :

Der Aufwand fuͤr dieſe Gegenſtaͤnde wird nach folgen⸗

dem Maasſtab in Aufrechnung gebracht :
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1) Alle Leitungen an Fourage , Brodfruͤchten , ein —⸗

ſchließlich ihrer Zubereitung als Mehl oder Brod , Holz
und andere Crescenzien deßgleichen an Fleiſch und le —
bendem Schlachtvieh ſind nach einem fuͤr jeden Kreis
aus den unmittelbar vor den erſten Lieferungen beſtan⸗
denen mittlern Marktpreiſen zu berechnenden Durch⸗
ſchnitt anzuſetzen , dieſe Normalpreis beſtimmungen ſinden
jedoch keine Anwendung auf jene Anſchaffungen in Mi —

litair⸗Spitaͤler , welche nicht durch ausgeſchriebene Lie —

ferungen auf Bezirke und Gemeinden , ſondern durch
unmittelbaren Ankauf von Seiten der Civil Commiſſaͤrs
und Verwalter auf Rechnung der Kreis⸗Kriegs Kaſſen be⸗

werkſtelligt wurden , und in ihrem vollen Koſtenbetrag
in den daruͤber geſtellten Geldrechnungen erſcheinen .

Verarbeitete Produkte und Geraͤthſchaften in
den wirklichen Ankaufs - und Accordpreiſen jedoch ohne
Beyſchlagung von Nebenkoſten fuͤr die Beyſchaffung .

3 ) Arbeiten welche nicht in der Frohnd , ſondern
im Taglohn oder mit Handwerks Kenntniſſen verrichtet
wurden , nach dem ortsuͤblichen Tag⸗ oder Handwerks⸗
lohn .

) Fuhrfrohnden , in ſo weit fie fich auf eine nach
Artifel 1. zur Landesausgleichung kommende Leiſtung
beziehen mit 45 Rreuzern tåglih får ein Pferd , ohne
befondere Aufrechnung får Führer und Wagen , und
Handfrohnden unter gleicher Vorausſetzung mit 24
Kreuzern fuͤr den Tag

5 ) Entſchaͤdigungen fuͤr Gebaͤude und Grundſtuͤcke
oder fuͤr den Verluſt von Vieh , Schiff und Geſchirr ,
nach gerichtlicher auf das Gutachten von Sachverſtaͤn⸗
digen gegruͤndeten Schaͤtzung.

6) Die Verpflegung der einquartirten Mannfhaft
wird mit zwölf Rreuzern tåglich fuͤr den Kopf und mit
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ein - Beridfühtigung deg in der Verordnung vom 27 . May

Wl 1812 fuͤr die Verpflegung hoͤherer Militairgrade be —

le⸗ ſtimmten Verhaͤltniſſes in Anſatz gebracht

ceig II . Der dritte Artifel erhielte feine Abänderung

an - alg dag im Eingang . ftatt Der Worte , , yon den . betref -

rch⸗ fenden Diſtrikts - oder Bezirksſtellen “ geſetzt wuͤrde :

den von den betreffenden Mittel - und resp . Bezirksſtellen .

Mi⸗ IV . und V: Der vierte und fůúnfte Mrtifel fónnten

tie - mit Hinweglaſſung des zweyten Abſatzes im erſten der —

rch felben , welcher fich auf die von der - Commiffion vers

aͤrs worfene Beſchraͤnkung der Ausgleichung auf die ſag —

be- Centrallaften bezieht , ftehen bleiben , und måre dann

rag nur fatt „ big gum Jahr 1813 . “ zu ſetzen : bis zum

October des Jahres 1813 .

in Es koͤnnte aber auch im Weſentlichen die Safung
yne des Geſetzentwurfs von 1820 auf folgende Weiſe ſub —

ſtituirt werden :

rn 4) Die Liquidation und Auggleichung der Kriegs -

tet leiſtungen geſchieht mit Abtheilung in 2 Perioden Die

fg - erfe geht vom Anfang des Jahres 1809 big wohin der

fruͤhere Krieggaufwand auf den Umfang der vormaligen

rch beſondern Landesverbande ausgeglichen worden iſt , bis

ng zum Eintritt der verbuͤndeten Heere in das Land im

ne Monat October 1813 , die zweyte von da an bis auf

nd die neuefe Beit .

24 5 ) Die Muggleichung får beyde Perioden erfredt

fich auf - die damalige Gefammtheit Deg Landes , w Mug -

cke genommen bleiben daher hinſichtlich der erſten Periode

Ý, die erft in Folge deg Parifer Hertrags vom 10 . Oct 1810

nz von der Krone Wuͤrtemberg abgetretenen Landestheile ,

und hinſichtlich beyder , die erſt ſpaͤter dem Großher —

ft zogthum einverleibte Grafſchaft HohenGeroldseck ,

it VI , Der fechste Mrtiĉel bleibt : unyerándert in fo

———
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fern die Realiſtrung des darinn vorbehaltenen beſon —
dern Geſetzes nicht deſſen Einverleibung in das vor —

liegende vor deſſen Emanirung geſtattet .

S- Tg:

Die Commifion , welhe nunmehr alleg wag in dag

Gefez uͤber die allgemeine Kriegskoſtenausgleichung
gehoͤrt , hinlaͤnglich eroͤrtert zu haben glaubt , findet ſich

verpflich tet , hier noch einen Gegenſtand in Erinnerung
zu bringen , welcher zwar nach ihrer Anſicht nicht in den

vorgelegten Geſetzentwurf aufzunehmen war , woruͤber

aber gleichzeitig mit deſſen Uebergabe eine beſondere

Mittheilung wohl an ihrem Platz geweſen waͤre
naͤmlich die von den verbuͤndeten Maͤchten fuͤr die

Kriegsleiſtungen des Feldzugs von 1815 und der da —

rauf gefolgten Beſetzung der franzoͤſitſchen Graͤnzpro —
vinzen zu fordernden und bezahlten , Entſchaͤdigungs
Gelder .

= Sn Der Gigung vom T9 , May . 1819 habe ih der

Berichtserſtatter eine ſich hierauf beziehende Motion be —

gruͤndet , und aus einandergeſeht , warum eine Mitthei —

lung ſowohl uͤber die Lage dieſer Forderungen an die

verbuͤndeten Maͤchte , als insbeſondere auch uͤber die

Verwendung der von denſelben wirklich bezogenen Sum⸗

men zu wuͤnſchen ſey ; die damals vorgetragenen Gruͤnde

beſtehen noch , denn wenn ſie einiger Aufmerkſamkeit

gewuͤrdigt werden , ſo wird man finden , daß wenn auch
eine Abrechnung uͤber die Vertheilung der in Frage
ſtehenden Gelder bey der Kriegskoſtenausgleichung er —

folgen muß , doch bey der noch beſt ehenden Ungewißheit
wenigſtens uͤber den Zeitpunkt der Realiſtrung dieſes
weitausſehenden Operats ein einſtweiliger oͤffentlicher ,
am beſten durch Mittheilung an die Staͤnde zu bewir —

kender Ausweis hieruber zur allgemeinen Beruhigung

T A
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hinſichtlich der ihrer Beſtimmung gemaͤßen Verwendung

nicht umgangen , und damit zugleich eine Ueberſicht des

Standes und des Reſultates der zur Einbringung der

liquidirten Forderungen mit den betreffenden Maͤchten

das gepflogenen Unterhandlungen verbunden werden ſollte .

Die Commiſſion traͤgt darauf an , daß der Regierung

ſon⸗

jor -

un

dieſer Wunſch wiederholt ausgedruͤckt werden moͤge.

ing Ich kann dieſen Vortrag nicht ſchließen , ohne ein

Wort der Entſchuldigung uͤber ſeine unwillkuͤhrliche

bët Weitlaͤufigkeit . Der Gegenſtand deſſelben , welches

Schickſal er auch in unſern ſtaͤndiſchen Berathungen haben

mag , iſt eben ſo mannigfaltig und eingreifend in den

die practiſchen Reſultaten , als vielſeitig in der rechtlichen

Ja - Begründung , welche fhon inden fråhern Verhandlungen

to : eben fo wie in den nunmehrigen Commiſſſons berathun⸗

S - gen mehreren gewichtigen Einwendungen begegnet

if , und in diefer legtern Beziehung hauptfåhlidh darf

der ich es als einen eigenen Vorzug unſerer Verſammlung

je anruͤhmen , daß wichtigere Eroͤrterungen in derſelben

durch geiſtreiche Mitglieder mehr als ſonſt gewoͤhnlich
etz

die zu geſchehen pflegt , auf allgemeine Grundſaͤtze zuruͤck⸗

yie geführt werden , durch welche man immer auf einen fea

nis fern Standpunct erhoben wird , wenn auch die Anſich⸗

de ten , welche dazu die erſte Anregung geben , nicht immer

eit getheilt werden , und dankbar erkenne ich insbeſondere

h
die Bereicherung der Meinigen ſelbſt in ſolchen Faͤllen ,

ge
wo ich nicht veranlaßt wurde ſie aufzugeben .

F Tuͤrkheim .
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Monfer biem fia grenka

zu Beylage Ziffer 77 .

KoE Rete D t iD

Großherzog von Baden , d

Kabinets - Miniſterium .

No . 2243 .

Da durch die neue Organiſation die Eintheilung
des Großherzogthums in Provinzen ganz aufgehoben
ift : fo hâlt man niht nur bey den , yon dem Minifte -
rium deg Şnnern in feinem Bericht . y. . . dD. M. Nr .

2711 Ùber die Beyziehung Der beiden Ùbrigen Provin ?
zen au den Koften der mittelrheinifhen Etappenftrafe
vorgetragenen Gruͤnden fuͤr billig , ſondern auch fuͤr
konſequent mit jener Aufhebung , daf bom : rten Jen⸗
ner des kuͤnftigen Jahres an aller desfalfiger Unter —

ſchied ceſſire , und von dieſem Zeitpunet an die Etap =
penkoſten auf ſaͤmtliche Aemter , und ve 23ſten April
an auf die ſamtlichen Kreiſe , und zwar big , zu erfol -

gender Steuer - Peraͤquation nach dem Schatzungs - Ca —
pital vertheilt werden .

Karlsruhe , D. 23 . December r800 ,

(Unterz . ) Reitzzenſt ein

Gerſtlacher .
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zu Beylage Ziffer 77 .

Proviſoriſche Verordnung uͤber das Marſch⸗

und Verpflegungsweſen und die Reparti -

tion und Auggleihung der Kriegsfoften .

Seitdem durch Großherzogliche geheime Cabinetsre —

folution vom 23 . Dez . 1809 der Grundfag ausgefpros

hen worden ift , daf die Ausgleichung der Kriegsko —

ften nicht mehr auf den , Umfang einer Proving bes

ſchraͤnkt werden ſolle , ſondern daß dieſelben von allen

Landestheilen in eine Maſſe zuſammengeworfen und

auf die Geſamtheit ausgeſchlagen werden muͤſſen , iſt

das Beduͤrfniß eines gleichfoͤrmigen Verfahrens in ak -

len Theilen des Großherzogthums , ſowohl ruͤckſichtlich

des Maaßes der Kriegspraͤſtationen und ihrer Verguͤ —

tung , als ruͤckſichtlich des Verfahrens bey der Berech⸗

nung derſelben Doppelt fuͤhlbar geworden . Roch eris

fiirt aber gur Beit eine allgemeine geſetzliche Vorſchrift

daruͤber , und der Drang des gegenwaͤrtigen Augenblicks

geſtattet nicht , die taͤglich mit dieſen Gegenſtaͤnden be —

ſchaͤftigten Behoͤrden lediglich auf ein ſpaͤter zu erwar⸗

tendes vollſtaͤndiges Geſetz uͤber dieſe Materie zu ver —

weiſen . Es wird daher einſtweilen unter Vorbehalt

der ſeiner Zeit nachfolgenden weitern Vorſchriften in

Beziehung auf die vor der Hand hauptfſaͤchlich in An⸗

wendung kommenden Gegenſtaͤnde , Folgendes verordnet :

J. Verpflegung der Truppen .

GART

Mit Aufhebung der bisher beftandenen Einrichtung ,
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da aug Magazinen Lebengmittet fúr die einquartierten
Truppen an die Quartiertraͤger verabreicht wirden , þa -
ben legtere in 3ufunft die ganze Naturalverpflegung
der bey ihnen bequartirten Mannſchaft ſelbſt zu uͤber —

nehmen .

Daher paft auh dag vom Königl . Franzsfifchen
Generalintendanten Daru unterm 6. Mpril 1809 erlaf
fence , und von dem difeitigen Minifterium unterm I5 .
May I809 durch den Orud befannt gemachte Verpfle⸗
gungs - Regulativ , wodurch nur das Quantum der aus
den Magazinen ehehin zu verabreichenden Etappenpor —
tionen beſtimmt wurde , nicht mehr auf dieſe neue Ein —

richtung .

Jedem Quartiertraͤger wird demnach die Verkoͤſti⸗
gung ſeiner Einquartierung nach Vermoͤgen und nach
Umſtaͤnden uͤberlaſſen .

Um jedoch einigermaßen hieruͤber einen Magaßſtab
anzugeben , wird verordnet , daß einem gemeinen Sol —
Daten tåglih verabreicht . werden folls 1 1/2 Yf - Brod ,
1/2 Pf . Fleifh , 1: Shoppen Wein , oder 1/2 Maaf
Bier neuen Maaßes , welches auf die verſchiedenen
Mahlzeiten einzutheilen iſt . Außerdem iſt zum Fruͤh
ſtuͤck ein Glaͤßchen Brandwein , zum Mittageſſen Zuge⸗
muͤß und zum Nachteſſen Suppe und Gemuͤß oder

Mehlſpeiſe zu geben .

Dafuͤr wird dem Quartiertraͤger bis auf kuͤnftige,
nach Maaßgabe des Preißes der Lebensmittel etwa zu
treffende Abaͤnderung , aus den Kriegskoſtenkaſſen fuͤr
jeden Gemeinen 24 kr verguͤtet .

Gürnai

Die verhaͤltnißmaͤßige beſſere Verpflegung hoͤherer
Militaͤrgrade richtet ſich nach den Umſtaͤnden . In der

Verguͤtung wird angerechnet ;
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Ein Obergeneral oder Feldmarfal får 20 Mann

Gemeine .

j Cin Divifonggenerat oder Generalmajor får 12

Mann .

Cin Brigadegeneral oder Generallieutenant får

8 Mann .

; Ein Oberkriegs⸗Commiſſaͤr , Oberſt , kommandiren⸗

der Adjutant fuͤr 6.

Ein Bataillonskommandant , Kriegscommiſſaͤr , Re —

gimentsarzt fuͤr 4.

Jeder Offizier vom Hauptmann abwaͤrts , ſo wie

jeder Sanitaͤts - und Verpflegungsbeamte von geringe —

rem Grad fuͤr 3 Mann .

Der in der Verpflegung zwiſchen einem Haupt —⸗

TA mann und Lieutenant , dDeggleichen zwifchen Unteroffi -

ziers und Gemeinen zu machende Unterſchied kann durch

Einquartierung bey vermoͤglichen Einwohnern hinlaͤnglich

beruͤckſichtigt werden .

Es verſteht ſich , daß außer der Anrechnung hoͤhe⸗

rer Militaͤrperſonen nach dem angegebenen Verhaͤltniß

dem Quartiertraͤger auch alle in ihrem Gefolge bey ihm

eingelegte Perſonen nach ihrem Grade angerechnet

i werden ,

|

gat 3;
|

Wenn Höhere Militårperfonen vom Oberfen aufs |

wårtg nicht bey reichen Privatperfonen alg - deren perz |
haͤltnißmaͤßige Betreffniß einquartirt werden koͤnnen , |

ſondern die Localitaͤt es nothwendig macht , dieſelbe in
|

Gaſthoͤfe einzulegen , ſo muͤſſen ſie von der ordentlichen Ein⸗

quartirung der Wirthe ſorgfaͤltig abgeſondert , uud die

Rechnung dieſer letztern uͤber die gereichte Verpflegung

nach ſtrenger Pruͤfung und mit genauem Abzug alles

auch ſonſt erlaubten Gewinns auf den allgemeinen
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Kriegskoſtenaufwand übernommen merden , wobey als

maximum der zu leiſtenden Verguͤtung der anderthalb —

malige Betrag der gewoͤhnlichen Verguͤtung nach dem

im 6. 2. erwaͤhnten Verhaͤltniſſe nach den verſchiede —
nen Graden in der Art angenommen wird , daß im Fall
einer unvermeidlichen Ueberſchreitung dieſes Maaßes

durch vollguͤltige Zeugniſſe die Statt gefundene Unmoͤg —

lichkeit dargethan werden muß , die Forderungen ſol —

cher hoͤherer Militaͤrperſonen in die billigen Graͤnzen

zuruͤckzuweiſen .
Sasa

Die Pferdfourage if auf jeder Station aug Magazi -
nen zu verabfolgen . Dieſe duͤrfen , einen unvorhergeſehe —
nen und uͤberhaupt genuͤgend zu rechtfertigenden Noth —

fall abgerechnet , nie durch Lieferungsaccorde gebildet
tberden ;> fondern , wenn feine beftimmte Etappenftatio -
nen errichtet find , haben die Kreigdirectorien Dafúr zu

forgen , daf an jenen Orten , wo eine Einquartierung

voraugzufehen ift , die nòthige Fourage aug einer , vors

behaͤltlich der kuͤnftigen Auſsgleichung nach der Lokali —

taͤt zu beſtimmenden Concurrenzſchaft , durch Natural —⸗

lieferung der Unterthanen herbeygefuͤhrt werde .

Die Verwaltung hat ein aus der Gemeinde zu be —

ſtellender , von dieſer , im Fall einer bedeutenden Zeit —

aufopferung ohne Aufrechnung auf die Landeskriegs —
koſten zu remunerirender Magazinsaufſeher unter der

Aufſicht des Bezirksbeamten zu beſorgen

Das Quartieramt nimmt die Quittungen oder

Bons von dem Militaͤr ein , und hat ſich , wo moͤglich ,

jedesmal beym Einruͤcken von der Richtigkeit der an —

gegebenen Pferdezahl zu uͤberzeugen ; es ſtellt ſodann

Gegenſcheine oder Contrebons aus , gegen deren Aus —

lieferung der Magazinsaufſeher die Fourage dem faſ —

Di
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fenden Militär verabreicht und feine Rechnung . mit

denfelben belegt .

Da nur fúr die Verpflegung , niht får dag blofe

Quartier Vergütung gegeben wird , fo findet fölhe um

fo weniger får die Stallung der Pferde Statt . Der

Dung gehört dem Eigenthùmer .

Srs ,

Die fhmwere Pferdration fúr die Pferde der Caraz

binierg , Cûraffier , Dragoner , Guides , der Generåle und

der Offiziers vom Generalftab befteht aus I5 Pf . Heu ,

1o Pf . Stroh und 2/3 Scheffel ( boisseau ) Haber Pas

riſer Maaßes .

Die leichte Ration fuͤr die Pferde der Jaͤger , Hu⸗

faren , Canonierg zu Pferd , der Infanterie und Inge⸗
nieurs Offiziers , der Inspecteurs aux revues , Kriegs⸗

commiſſaͤrs , Geſundheitsbeamten und aller andern zu

Pferdrationen berechtigter Individuen beſteht aus 10

Pf . Heu , 10 Pf - Stroh und 2/3 SHeffel Haber ; die

aug den Magazinen abgegebenen Fourage - NRationen werz

den nach dieſem Maaßſtab zu ſammen ſummirt , und der Be —

trag nach den mittlern Marktpreißen monatlich verguͤtet .

gu ,

Dieſe naͤmliche Einrichtung findet ſowohl ruͤckſicht —

lich der Mannſchaftsverpflegung als der Fourage auch

da Statt , wo gewiſſe von allen durchziehenden Trup⸗

pen einzuhaltende Etappen⸗ - Stationen errichtet ſind ,

nur iſt es dann billig , daß das dabey aufgeſtellte Per —

ſonale nicht blos von der Gemeinde , als deren Local⸗

lafi , fondern auf allgemeine Kriegskoſten remunerirt

werde . Hierbey iſt aber

) darauf zu halten , daß die ſe Etappen⸗Routen und

Stationen auch von allen Truppen eingehalten werden .

2 ) Wenn gleichwohl in einem Kreiße , wo eine
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Etappenftation ift , nicht gang vermieden werden fann ,

dag auh ein anderer Drt mit Cingtiartierung belegt

merdei - fo it dDerfelbe , wenn er von der Etappenfta -
tion nicht allzuſehr entfernt ift , als Filial dDerfelben

fo zu behandeln , daß der daſelbſt noͤthige kleine Fou —

ragevorrath , fo wie aller Verpflegungsaufwand auf der

Hauptſtation verrechnet werde .

Nrs

Wenn jedoch einzelne Gemeinden eine Erleichterung

ihrer Bürger in- Errichtung von Magazinen , aug mels

chen niht blog Fourage , fondern auh Brod , Fleifh

und Getraͤnke an die Quartiertraͤger abgereicht wird ,

zu finden hoffen ; ſo kann dieß zwar von den Kreisdi —

rectorien nach Beſchaffenheit der Umſtaͤnde zugeſtanden

werden , aber die Verwaltungskoſten bleiben alsdann

Locallaſt , und bey der allgemeinen Ausgleichung kommt

nur die im FI und 2. feſtgeſetzte Verguͤtung in An —

rechnung .
I . Einquartierungs - Geſchäft .

§ :8,

Die Kreigdircctorien haben , ſoweit es die Beſtim —

mung der Truppen nur immer zulaͤßt , fuͤr die moͤglich —

ſte Vertheilung und Abwechslung in ihrer Einquarti —

rung unter den einzelnen Amtsbezirken zu ſorgen , und

uͤber gleiche Beruͤckſichtigung von Seiten der Aemter in

Anſehung ihrer untergebenen Gemeinden zu wachen .

Zuſchiebungen einer Einquaärtirung von Seiten eines

Kreisdirectoriums oder Amts in einen benachbarten

Kreis oder Amtsbezirk ohne vorhergehende Communi —

cation mit der Behoͤrde deſſelben , koͤnnen nur durch auſ⸗

ſerordentlichen Drang der Umſtaͤnde oder befondere Ers

maͤchtigung durch die hoͤhere Behoͤrde gerechtfertigt
werden
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Die Beſorgung der Localeinquartirung iſt einem da —

zu vorzuͤglich tauglichen Mitgliede des Ortsvorſtandes

zu uͤbertragen . Das Quartieramt ſteht , von dem Ma —

giſtrat in der Regel unabhaͤngig , blos unter dem Bezirks —

beamten oder resp Kriegscommiſſaͤr der Etappenſta —

tion , an melchen die etwaigen Befchwerden der Fnteref

fenten złu richten find .

Das Quartieramt der Etappenftation hat auch die

Verlegung deg betreffenden Theilg der angefagten Ein -

quartirung auf die uͤmliegenden Concurrenz⸗Ortſchaften

unter Genehmigung deg Amts , an Orten aber , wo fein

Amtsſitz iſt , und die Einwirkung des Amts wegen Drang

der Zeit nicht Statt finden kann , unter Zuſammenberu —

fung und mit Beyſtimmung der Vorgeſetzten von den

mitbetheiligten Concurrenzorten zu beſorgen .

Zu dem Ende legt es die nach Maaßgabe der Be —

voͤlkerung und des Vermoͤgensſtandes zu entwerfende Re —

partition dem Bezirksbeamten vor , und laͤßt nach deſſen |

ertheilter Beſtaͤtigung den Ortsvorgeſetzten die betreffen —

de Einquartierung anſagen . Es iſt hierbey von den Aem —

tern darauf zu ſehen , daß die Nebenorte wegen mancher

ihnen entgehenden Bortheile der Lage , fo die Hauptfta =

tion . poraug hat , immer in einem etwag . geminderten

Verhaͤltniß beygezogen werden .

————

Die Naturaleinquartirung liegt den Hauseigenthuͤ —

mern ob , und muf nach dem Verhaͤltniſſe des in den

Haͤuſern vorhandenen Raums eingelegt werden . Den

Hauseigenthuͤmern bleibt es uͤberlaſſen , fih wegen Parti -

cipirung der in ihren Haͤuſern wohnenden Miethleute

mit dieſen daruͤber zu vergleichen , ob und welchen Theil

Der Einquartirung nach dem Verhaͤltniſſe ihres Hausan⸗ |
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theils fie zu ùbernehmen , oder auf welche Art fie den

Hauseigenthuͤmer zu entſchaͤdigen haben .

Oeffentliche Gebaͤude ſind nur inſoweit mit Einquar —

tirung zu belegen , als ſie wirklich bewohnt und der da —

rin vorhandene Raum dem oͤffentlichen Gebrauche nicht

gewidmet iſt . Wo Beamte herrſchaftliche , Commun —

oder Stiftungsgebaͤude bewohnen , haben dieſe die nach

der eben ausgedruͤckten Beſchraͤnkung betreffende Eins

quartierungslaſt auf ſich zu nehmen , ſo wie auch Staats —
diener uͤberhaupt , wenn ſie Hauseigenthuͤmer ſind , von

der Einquartierungslaſt nicht frey , doch befugt ſind zu

fordern , daß fuͤr die Unterbringung der ihnen zugewieſenen

Mannſchaft auf ihre Rechnung in Gaſt⸗ oder andern

Haͤuſern geforgt werde .

; 6

Wenn eine Einquartierung angeſagt wird , ſo iſt die —

ſelbe von dem Quartieramt ſogleich nach dem angeboge —

nen Stand Der Truppen in dag hiezu zu haltende tåali -

che Einquartierungóprotofoll einzutragen . Sodann wird

die Einquartierungglifte zur Hand genommen , n welche

die Zahl der einer jeden Haugnummer betreffenden

Mannſchaft ausgedruͤckt und woraus erſichtlich ſeyn muß ,

wie die jedesmalige Einquartierung dem Turnus nach zu

ertheilen iſt . Dieſe Vertheilung wird ſofort eingetragen ,

und hiernach werden zu gleicher Zeit die Einquartierungs —
billete gefertigt , in welche zur Vermeidung aller Ver —

faͤlſchung die Zahl und der Grad der einquartirten

Mannſchaft mit Buchſtaben auszuſchreiben iſt . Unter

Ut . a . wird ein Formular des jeden Orts zu entwerfen —

den Quartier Typus und unter . ein ſolches der Quar —

tierliſte angeſchloſſen . Zur Stallung fuͤr die Pferde ſol —

len vorerſt Uund vorzugsweiſe oͤffentliche Gebaͤude und in

deren Ermanglung erſt Privatgebaͤude ausgewaͤhlt wer —
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den ; doch ſoll in Wirthshaͤuſern ſoviel Stallung frey

gelaſſen werden , als fuͤr die taͤgliche Einkehr erforder —

lich iſt .

—

Da die Truppen haͤufig einen hoͤhern Stand ange —

ben , als womit fie wirklich einruͤcken und ſonach me hrere

Einquartirungsbillete zur Auswahl uͤbrig behalten , ſo

muß ein Controlle der wirklichen Einquartirung Gtatt

haben . Dieſe kann nur dadurch erreicht werden , daß in

jedem Orte nach Vierteln oder Straßen rechtliche Buͤr

ger als Viertelsmeiſter oder Gaſſenhaup otleute beſtellt

werden , welche um die Mittagszeit oder uͤberhaupt ,

wenn die Truppen verſorgt ſind , von Haus zu Haus

die einquartirte Mannſchaft nachſehen , ſie in eine Ge —

genliſte eintragen und das von dem Quartiergeber vor —

zuweiſende Einquartirungsbillet viſiren ; jeder Quartier —

traͤger iſt uͤberdieß bey Strafe doppelter Belegung ver —

pflichtet , denſelben ſelbſt ſogleich anzuzeigen , wenn we —

niger Mannſchaft als auf dem Billet angegeben war , zu

ihm gekommen iſt . Die Gegenliſte wird alsbald auf das

Quartieraͤmt getragen , die Einquartirungsliſte mit ro —

ther Dinte darnach berichtigt und ebenſo das Einquarti —

rungsprotokoll , welchem in margine bey jeder eingetra⸗

genen Einquartirung beyzuſetzen iſt , um wie viel ſich laut

der Gegenliſte der angegebene effective Stand geringer

befand , oder , was laͤnger als angeſagt war , zuruͤckge⸗

blieben iſt — Das Naͤmliche geſchieht ruͤckſichtlich der

einquartirten Pferde — wann fich bey einer durchmar —

ſchirenden Truppe der Stand derſelben durch die Con —

trolle auf der erſten Station geringer , als er angegeben

war , ausweist ; ſo iſt ſolches ſogleich von einer zur an —

dern auf die folgenden anzuzeigen
mA
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Soll die Einquartirung långer alg eime Naht in

dem Orte bleiben ; fo haben Die Biertelgmeifter jedegs
mal Den - andern Tag wieder nahzufehen , und den Ein -

trag in die Gegenlife zu erneuern . Hieraus ift guent -

nehmen , wag von den Truppen etwa bálder wieder ab -

gegangen iff - Bleibt hingegen ein Theil långer alg anż

gefündigt war , fo haben die Quartiergeber Dem Biers

telsmeiſter zumBehuf der gleichmaͤßigen Berichtigung hie⸗
von Anzeige zu machen .

§. 13.

Rach dem Ablauf jeder Woche wird bey anhalten —⸗
den Einquartirungen in der Einquartirungs -und Gegen —
Üe ein Abſchluß gemacht , und Der Betrag von der gan -

zen Woche in ein mundirteg Eremptar diefer Lifen ein -

getragen , um ſolches zur kuͤnftigen Verguͤtung und Aus —

gleichußg aufzubewahren , desgleichen darnach die Gleich —
ſtellung der Quartiergeber in der kommenden Woche zu

beſorgen .

i
3
W9

UL . Kriegsfrohnen ,

eTA

Durch die Verordnung vom 18 . April 1810 . Regie —

gungsblatt Nro . 18 . uͤber das Frohnweſen im Allgemei⸗
nen wird beſtimmt , wer die Kriegsfrohnen zu reparti —
ren þat , und nach welchem Maßſtabe von den Frohn —

pflich tigen dazu conenrrirt wird ,

Da die Frohnfuhren nach dem frohnbaren Zugvieh
uͤberhaupt ausgeſchlagen , zum Milikaͤrdienſt aber meis

ſtens nur Pferdfuhren angenommen werden , ſo haben die

Kreisdirectorien dafuͤr zu ſorgen , daf nach deh Local -

verhaͤltniſſen die Verguͤtung feſtgeſetzt werde , welché die

mit Hornvieh beſpannten den Pferdsbauern zu leiſten
haben . Zwey Ochſen werden fuͤr ein Pferd gerechnet .
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§. igi

Bep anhaltenden Truppenmaͤrſchen muß jeder Station

fuͤr das gewoͤhnliche Vorſpansbeduͤrfniß von den Kreis —

directorein die erforderliche Concurrenz zugewieſen , und

wenn Theile benachbarter Amtsbezirke dazu geſchlagen

ſind , das Amt der Station authoriſirt werden auf die

ganze Concurrenzſchaft ohne vorgaͤngige Ruͤckſprache

mit den andern betreffenden Aemt om jedoch vorbehalt -

tich der dem Rreigdirectorium zur Wahrung gleicher

Vertheilung monatlich vör zulegenden Ausweiſe , auszu⸗

ſchreiben .
Wo der Wealitaͤt nach Beſtandtheile verſchiedener

Kreiße in eine Conecurrenz vereinigt werden muͤſſen , iſt

hieruͤber von den betreffenden Kr eisdirectorien nach ein -

geholter Genehmigung des Mi — des Innern ,

Laͤndeshoheitsdepartement , Dag Erforderliche zum Vors

aug gu beſtimmen .

Wo Etappenftationen errichtet fnd , hat dag Kreig -

direftorium nach den befondern Verhaͤltniſſen zu be -

ſtimmen , ob entweder dem auf derſelben angeſtellten

Kriegs⸗Commißaͤr die unmittelbare Ausſchreibung der

Kriegsfrohnen auf die ganze Concurrenz uͤbertragen

werden ſoll , oder ob derſelbe blos dem Amtsreviſorat

der Station das Beduͤrfniß anzugeben , und dieſes die

Repartition auf die verſchiedenen Aemter der Concur -

renz zu bewerkſtelligen hat .

Was die Repartition auf die Gemeinden betrifft ,

ſo iſt es in der Regel , und wenn nicht einzelne Ort -

ſchaften zur Concurrenz fremder Amtsbez zirke geſchla⸗ —

gen und von dem ihrigen losgeriſſen ſind , das Beſte ,

fie dem Reviſorate ihres Amtes zu uͤberlaſſen .

§. w
Obgleich nach Der pig jent andenen Einricht tung

e *
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die Kriegsfrohnen lediglich als Locallaſt betrachtet wur -

den , welche man ziar in natura , foweit es moͤglich
mwar , unter den einzgefnen Gemeinden und Memtern

gleichheitlich zu vertheilen ſuchte , wofuͤr man aber als —

dann keine weitere Verguͤtung bey der allgemeiuen

Kriegskoſtenausgleichung auf das ganze Land gelten
ließ , ſo ſolldoch nunmehr , zu Vermeidung einer im Gan —

zen unbilligen Ueberladung einzelner Landestheile bey

Etappenſtationen oder in andern Faͤllen einer außeror —

dentlichen unverhaͤltnißmaͤßigen Frohnlaſt in Zukunft
dafuͤr eine Entſchaͤdigung geleiſtet werden , woruͤber man

jedoch zur Zeit noch keine beſtimmten Verͤtungsprei —
ße feſtſetzen kann , ſondern ſich vorbehalten muß , das

Naͤhere hieruͤber in der Folge nach Verhaͤltniß der mehr
oder minder bedeutenden Frohnlaſt zu beſtimmen , daher

einſtweilen nur fuͤr die richtige Verzeichnung der gelei -
ſteten Frohnen zu ſorgen iſt .

Indeſſen iſt zum voraus zu bemerken , daß , ſo wie

uͤberhaupt die Kriegsleiſtungen der Geſamtheit nicht
nach ihrem vollen Betrag in Anrechnung gebracht mers

den Dürfen , meil die nachherigen Geldbeytraͤge zu ih —
rer Verguͤtung den verſchont gebliebenen Landestheilen

viel unerſchwinglicher werden , als die Naturalleiſtung ,
welche groͤßtentheils durch unmerkliche Einſchraͤnkung
ohne Zuſetzung vom Vermoͤgenskapital nach und nach
aufgetrieben wird , dieſe Betrachtung in vorzuͤglichem
Grad , bey den Kriegsfrohnen eintritt , daher man ſich
nur auf eine ſehr herabgeſetzte Verguͤtung Rechnung zu

machen hat .

—
Aus demſelben Grund , und um zu verhuͤten , daß

die Unterthanen ſich nicht ſelbſt in eine verderbliche

Schuldenllaſt ſtecken , ſoll auch in der Regel und den

fei
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k
Fall eines außerordentlichen Drangs abgerechnet , in wel :

ch
chem bey dem Landeshoheitsdepartement anzufragen iſt ,

Ea feine Veraccordirung der eine Gemeinde oter Mmtbez
BE disf treffenden Hand - oder Fuhrfrohnen geſtattet werden —
en $. I8 .

en Zur Naturralleiſtung der Kriegsfrohnen folen nur

n- diejenigen Gemeinden bengezogen werden , mwelhe nicht

ey wegen allzugroßer Entfernuug von dem Sammelplatz

r⸗ zu unverhaͤltnißmaͤßig dadurch belaͤſtigt werden . Doher

ft ſind zu Hand - und Zugfrohnen , welche uͤber einen

Tag dauern , nur diejenigen beyzuziehen , welche nicht

uͤber 4 — zu Frohnen von einem Zag und jum Bor -

8
fpann auf eine gewoͤhnliche Marſchſtation nur jene ,

ii
welche niht úber 21/2- Meilen von dem Sammel

plage entfernt find ,
er
; §. 19 .

Nach dieſen Grundſaͤtzen wird der Coneurrenz

Typus jeder Nation entworfen , und das Kriegsfrohn —
ie regiſter , wie eg fich von ſelbſt verſteht , von allen an

X dern Frohnleiſtungen getrennt , gefuͤhrt . Die Gleich —
r⸗ ſtellung der zu einer Concurrenzſchaft gehoͤrigen Ge —

h⸗ meinden geſchieht dadurch , daß den entfernten der

n Weg vom Haufe zum Sammelplatz und alen rop -

p
nen der Weg vom Beſtimmungsort nach Haus zu —

ig
ruͤck mit in Anſchlag gebracht wird , und zwar f9 ;

h daf ben Frohne , welche nicht nach Meilen, ſondern
nach Zagen gerechnet werden , 2 1j2 Meilen für einen

i balben Tag gelten . Dieg dient jedoch blos der aus -

; ſchreibenden Behoͤrde zur Norm der Repartition ,
und ſollte dadurch keene detaillirte Berechnung im

Frohnregiſter veranlatzt werden . Die Verguͤtung bey

der allgemeinen Kriegskoſten - Ausglelchung geſchieht
ß dann blos nach Dim Anſchlog der zum Milikaͤrdienſt

e requirirten Leiſtung ohne Ruͤckſicht auf die blos auf

n
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die Concurreng unter fih auggleichende Entfernung

vom Sammelplatz
— J

Wenn Vieh oder Wagen auf der Frohne zu

Grund geht , ſo iſt der Schaden von dem Eigenthuͤ —

mer gleich nach der Zuruͤckkunft nach Hauſe dem

Ortsvorſtande anzuzeigen , von dieſem nach gepflogener

unterſuchung zu beſcheinigen , durch verpflichtete Sach⸗

verſtaͤndige , beym Vieh durch den Vieharzt taxiren zu

laſſen , und dem Bezirksamt zum Behuf der durch
das Landeshoheits - Departement zu verfuͤgenden Dez

retur auf die Landegfrieggfofien anzuzeigen , Wenn

insbeſondere Zugvieh durch uͤbermaͤßige Anſtrengung

erkrankt ; ſo wird dafuͤr keine Verzuͤtung paſſirt , wenn

daſſelbe nicht auf der Stelle von dem Thierarzt viſi⸗

tirt und demzufolge conſtatirt worden iſt , daß die

Krankheit von der Frohne herruͤhrt . Wenn dem Ei —

genthuͤmer der Beweis des Schadens durch obrigkeit⸗

liches Zeugniß an Ort und Stelle , wo derſelbe ſich

zutkrug / erleichtert wird , ſo iſt dies der Beſcheinigung
vom Heimathsort vorzuziehen , und von letzerem nur

die Anzeige und Taxation nachzuholen .

IV Krankenverpflegungs⸗und Spital - Ein —
richtung .

S$ 2L .

Gür den gegentwårtigen Zeitpunft da nicht zu er -

marten fieht , dag in difeitigen Landen eigentliche Mi -

litaͤrſpitaͤler einzurichten ſeyn werden , genuͤgt es an

den erforderlichen Vorkehrungen , daß auf den Etap —

pen⸗Stationen einige auf dem Marſch etwa erkran⸗

kende Soldaten gehoͤrig untergebracht und verpflegt

werden koͤnnen .

So lange nur hier und da einzelne Kranke zu —

ruͤckbleiben , ſo hat das Quartieramt dafuͤr zu ſorgen ,

da

mi

ut
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dag :fie , wenn ein Kranken haug in dem Orte ift , oder

wenn fie transportabel find , in dem naͤchſten Spital

untergebracht werden . Der Arzt oder Wundarzt des

Bezirks hat ſie von Amtswegen zu behandeln , ihre

Verkoͤſtigung iſt zu veraccordiren , oder wenn ſie in ei⸗

nem buͤrgerlichen Spital ſind , von dem Verwalter

deſſelben , wo moͤglich mit den uͤbrigen Kranken zu

perabreichen , und der Etappenkaſſe , ſo wie alle uͤbri —

gen Auslagen fuͤr dieſelben , au zurechnen .
22

Sollten ſich mehrere ſolche Kranke irgendwo an —

haͤufen , ſo daß eine eigene kleine Spitaleinrichtung
noͤthig wuͤrde ; ſo iſt ſolche F

1) infofern feine befondern Hir aderniſſe dabey

eintreten mit dem naͤchſten buͤrgerlichen Spital zu ver —

binden ;

Ddie daſelbſt vorhandene Requiſiten wo moͤg⸗

lich gegen billige Verguͤtung dazu zu benutzen , wenn

aber eine eigene Anſchaffung derſelben nothwendig . mer :

den folte , diefelbe , wenn eg auf einer Sapp entei
iff , von dem Kriegscommiſſaͤr , außerdem von dem Be -

amten durch das Martieramt mit moͤglichſter Koſten⸗

erſparniß bewerkſtelligen zu laſſen ;

3) die Verkoͤſtigung zu veraccordiren ;

4) die Medifamenten - Rehning von dem Be

zirks Arzt nach den von ihm vorgeſchriebenen Recep - |

ten zu beſcheinigen . |

5) Ueber dag Ganze eine von den andern Ein |

quartirungskoſten abgeſonderte Rechnung durch den |

Kriegscommiſſaͤr zu ſtellen , oder reſpect . von dem Amt
|

an denſelben einzuſenden .
|

V. Verrechnung und Ausgleichung der

Kriegskoſten .

G23 : |

Ueber die Definitive Nuggleihung Der Kriegs koſten

i
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werden feiner Zeit nah wiederhergeſtellter friedlicher
Drdnúng der Dinge die erforderlichen Anordnungen erfol -

gen . Ginftweilen verhandelt eg fih blog von Der Er -

Hebung der Krieggfoftenbeptráge und der proviforifchen
Ausgleichung der Kriegglaften unter den verfchiedenen
Landestheilen .

Hierzu muß bey der zur Zeit noch nicht vollen —
deten Steuerperaͤquation ein moͤglichſt approximativer
Repartitions -guf ausgemittelt werden . Zu dem Ende
wird Folgendes feftgefegt :

Das proviſoriſche Beytragsverhaͤltniß der ein —

zelnen Kreiſe des Großherzogthums wird nach dem

Bevoͤlkerungsſtand gerechnet .
2 ) Die Gubrepartition in den Kreifen , fo lange

man niht auf lauter ruͤckſichtlich des alten Steuerfu —
ßes gleichartige Beſtandtheile ſtoͤßt , geſchieht nach dem —

ſelben Maasſtabe .

3) Um das Geſchaͤft zu vereinfachen , iſt die Sub —

repartition niht nah bem gegenwårtigen Amtgverband

àu mamen , fondern nadh den růdfichtlih des Steuer -

fußes verſchiedenartigen Beſtandtheilen und ehemali —

gen Terrikorlen , aus welchen ſie zuſammengeſetzt find ,
fo daf 3. B . die auf den- Kinzigfreig falende Bey -
tråâge auf Die ehemalige Landyogtey Ortena , Dag

Hanauiſche , das Biſchoͤflich Straßburgiſche , die Herr —
ſchaften Lahr und Mahlberg , das Fuͤrſtenbergiſche , die

vormaligen 3. Reichsſtaͤdte und die Reichsritterſchaft
nach der Seelenzahl ſubrepartirt , und die Quote eines

jeden dieſer Beſtandthelle alsdann auf die einzelnen
Gemeinden nach ihrem alien Gtenerfuf ausgeſchlagen
werden muf .

Sind auf folhe Weife die Beptråáge der Go
meinden feffsefegt , fo lafen fie fih algdann erft nach
dem jetzigen Amtsverband zuſammenſummiren und erz

heben .
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4) Der Musfhfag auf die einzelnen Gemeinden ,

welche denfelben alten Steuerfuß haben , geſchleht nach

dem Maasſtab , welcher bisher daſelbſt bey Erhebung

der extraordinaͤren Steuern zu Grund gelegt wurde ,

welches

5) eben ſo ruͤckſichtlich der Erhebung von den

einzelnen Steuerpflichtigen zu beobachten iſt .

adk

Fuͤr den Kriegskoſtenaufwand uͤberhaupt iſt in jedem

Kreiſe auch in jenen , wo keine eigene Kriegspraͤſtatio —

nen Statt finden , ſondern nur Beytraͤge an andere

Landestheile ausgeſchrieben werden , eine beſondere

Koſſe und Verrechnung zu bilden , und dieſelbe einem

im Rechnungsfache bewanderten Subjekt unter der

Aufſicht und Controlle des Kreisreviſorats zu uͤber —

geben .
Die Leitung aller auf dag Marſch - und Verpfle —

gungêwefen uud die KriegSfoften Bezug habenden Ge —

ichåfte ift , wo der Kreisdireetor ſolche niht unmittel -

bar beforgt , einem Neferenten in Militårfahen bem

Kreisdirectorium als Kreismarſchcommiſſaͤr zu Aberz

tragen , und wenn es nach Beſchaffenheit der Um —

ſtaͤnde noͤthig ſeyn ſollte , nach eingeholter Genehmi —

gung zur Beſchleunigung der Geſchaͤfte ein eigenes

Kriegsbuͤreau mit den erforderlichen Subalternen zu

bilden , — die Aufſicht auf die mit den einzelnen

Geſchaͤftszweigen als der Einquartirung , Magazins

verwaltung u. f. w. beauftragten Perfonen . auf jeder

einzelnen Station bleibt dem Bezirksamt , und in Red -
nungsſachen dem Amts - Reviſorat uͤberlaſſen .

S. 25 ;

“ n jenen reifen Hingegen , wo eine Etaypenftation
errichtet iſt , fließen die Kriegskoſtenbeytraͤge aus allen

Aemtern in die Etappenkaſſe , welche in dieſem Falle

die Stelle der Kreiekriegskoſtenkaſſe vertritt . Sind mehrere

— — — — a a
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Ctappenftationen in einem KRreife , fo werden alle
Theile defelben unter diefe Stationen gur Concurrenz
vertheilt .

Wenn ſich dann auch an andern Orten Einquar —
tierungskoſten ergeben , ſowohl in Geld als Fourage⸗
lieferung , ſo werden dieſe doch zur Vereinfachung des

Geſchaͤfts auf den Etappenſtationen , welchen ſie zuge⸗
theilt ſind , verrechnet , uͤberhaupt jene Orte als Filial⸗
ſtationen derfelben behandelt .

Auf jeder Etappenftation ift bereit ein Kriegs —
commifjâr ernannt , melhem die geitung deg Ganzen ,
dag Nusfehreiben der Krieggpråftationen und Verrech —
nung der Etappenfaffe uͤbertragen iſt . Ihm iſt der

Magazinaufſeher , das Quartieramt , und ruͤckſichtlich der

Subrepartition der Frohnden , die Frohnſchreiberey un —

tergeordnet . Der Kriegscommiſſaͤr tritt alſo in dieſem
Fall ruͤckſichtlich der unmittelbaren Geſchaͤftsleitung und

Aufſicht auf das untergeordnete Perſonale an die
Stelle des Bezirksamts der Station ; dop haben alle
Aemter gleichwohl vermoͤge ihrer allgemeinen Amts -

pflicht , auf das Intereſſe ihrer Amtsuntergebenen zu
wachen , und daher von allem darauf Bezug habenden
Notiz zu nehmen .

§. 26 .

Fuͤr die Etappenkaſſeberrechner und reſp . Verrech —
nung der Kriegskoſtenkaſſen in den Kreiſen , wo keine

beſondern Etappenſtationen ertichtet ſind , wird folgende
Inſtruction ertheilt :
V Es iſt eine beſondere Rechnung uͤber die Geld —

ausgaben , ſo wie eine beſondere úber die Natura -
lien und Lieferungen zu fuͤhren . In erſtere kommt

nicht nur die Geldverguͤlung an die Quartiertraͤ —

ger fuͤr die Berpflegung und refp . Bentråge der

verſchonten Landestheile an die Betroffenen , ſon —
dern alle ſonſtigen Geldausgaben , als Entſchaͤdigun —
sen , Dlaͤten , Anſchaffungen ꝛc

3)

4)

5)



Anlangend die Geldrechnung , ſo muß

a ) ein ganz gewoͤhnliches Journal gehalten werden ,

in welchem links die Einnahme und rechts die

Ausgabe bemerkt , jeder Poſten aber durch ſeinen

zu nummerirenden Beleg beurkundet wird .

b) Neben dem muß ein beſonders Manuale gehal —

ten werden , in welches auf die ergangenen Aus —

ſchreiben , die vermoͤge der Subrepartition von den

Aemtern und Gemeinden zu leiſtende und gelei —

ſtete Lieferungen in der Art kaufmaͤnniſch eingetra⸗

gen werden , daß fuͤr jedes Amt und Gemeinde
auf der einen Seite die Schuldigkeit , auf der an —

andern die Ablieferung alg fortlaufende Morehnung
bemerkt wird .

3) Bey der Naturalien⸗Rechnung iſt

s]

a) růdihtlih der Einlieferung ein gleiches Manual

Aemter - und Ortſchaftenweiſe zu fuͤhren .

b ) Ruͤckſichtlich der Abgabe hingegen muß nach den

verſchiedenen Artikeln uͤber jeden , unter Sammlung

der als Beleg dienenden Bons beſondere Rechnung

gefuͤhrt, und daraus am Ende jeden Monats die

General - Bordereaur gefertigt werden .

4) Die Rechnung ùber die Statt gefundene Cinquartiz

rung und Mannfhaftsverpfiegung Cwelhe nah S. T.

in. Zufunft Dem Quartiertråger gegen dereinftige Ber -

gåtung ohne Abgabe von Naturalien alein obliegt )

deggleichen uͤber die geleiſteten Kriegsfrohnen , ſo wie

uͤberhaupt jede Gattung von Kriegs aufwand , welcher
den Unterthanen erſt bey der provlſoriſchen monatli⸗

chen oder reſp . der definitiven Ausgleichung verguͤtet

wird , muß beſonders gefuͤhrt werden , weil dieſe Ver —

guͤtung erſt nach erfolgter Decretur in die Geldrech —

nungen eingetragen werden fann .

5) Die Belege der . Nenung ber die Cinquartirung

befehen in einem aug den GS. 10 und 11 . verordne⸗



LXXVI

ten Cinguartirungë - und Gegenliften zu fertigenden
ſummariſchen Auszug , desgleichen , weil die daſelbſt
vorgeſchriebene Einrichtung noch nicht gleich uͤberall

vollſtaͤndig eingefuͤhrt ſeyn wird , aus den Bons des
Militaͤrs .

6 ) Die Belege der Frohnrechnungen ſind die Bons und
Contrebons .

) ueberhaupt uͤber alles , was eingeliefert und abgege⸗
ben wird , behaͤlt der Verrechner die Bous und ertheilt
dagegen Contrebons .

8 ) Ueber ale diefe Bong und mag darauf an die Trup -
pen abgegeben wird , ift ein fortlaufende Regiſter
nah dem unter lit , c . anliegendey Sormular zu fuͤhren .

AT
Nad ) Ablauf eines jeden Monats if in der Red -

nung ein Abſchluß zu machen , ſolchem nach
a ) der hiernach zu berechnende Stand des Maga —

zins ,
b) eine Abſchrift des im vorhergehenden Fen ad 8.

bemerkten Regiſters ,
d) jedes einzelne Bordereat mit den dazu gehoͤrigen
Belegen , Alles doppelt gefertigt , an das Kreiédirecko⸗
rium einzuſenden , und von demfelben ale diefe Eina

gaben nach erfolgter erfter Revifon an tag Landesho⸗
heitsdepartement einzubefoͤrdern .

Das Kreisreviſorat in Kreiſen , wo keine Etappenſta —⸗
tionen ſind , ſo wie der Kriegscommiſſaͤr und Etappenverrech⸗
ner , wo dergleichen ſind , haben daher zu dieſem Behuf
von dem Perſonale der untergeordneten Stationen die

dazu erforderlichen Materialen gleich nach Ablauf des
Monats einzuſammeln und zu betreiben .

In jenen Kreiſen , wo keine eigene Kriegspraͤſtatio —
nen vorgekommen find , genågt anftatt diefer Eingaben
die einfache Anzeige diefed Umftandes . Dag Landesho⸗
heitsdepartement veranlaßt hierauf die Dherrevifion diefer
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Rechnungen , und bewerkſtelligt nach Masgabe derſelben

die fortlaufenden proviſoriſchen Ausgleichungen , indem

daſſelbe den ſolcher Geſtalt berechneten monatlichen Kriegs—
aufwand auf die Kreiſe repartirt und beſtimmt , an welche
im Vorſchuß befindliche Landestheile von den im umge —
kehrten Falle befindlichen die ſie treffenden Geldbeytraͤge
abzuliefern ſind . Desgleichen decretirt dieſe Behoͤrde die

aus aus der Etappenkaſſe zu leiſtende Auszahlung und

ſendet zu dem Ende die Duplicate der rebidirten Rech —
nungseingaben mit beygeſetzter Beſcheinigung zur Legiti —
matlon zuruͤck .

Da nur durch die der Centralſtelle allein moͤglich
Ueberſicht des Ganzen beurtheilt werden kann , in mie

weit der Aufwand in einem Kreiſe durch Beytraͤge aus

andern gedeckt werden muß , ſo haben die Kreisdirecko —

rien in ihrem Kreiſe keine Geldbeytraͤge auszuſchreiben ,
bevor von dem Landeshoheitsdepartement auf die borge -

legten Monatsrechnungen die Anweiſung dazu erfolgt iſt ,
auch ebendeswegen nicht eher eine Verguͤtung an einzelne
Quartiertraͤger oder Frohnleiſter auszuzahlen .

SA29 .

leber den Zeitpunkt , wenn aus den nach obger

Vorſchrift einzurichtenden Materialien eine Hauptrech
nung geſtellt werden ſoll ; und uͤber die definitive Aus —

gleichung Der andegfriegsfofen , wird feiner Zeit die

weitere Anordnung nachfolgen .

Karlgiuhe den 27 . May 1812 .

— — —
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Beylage Ziffer 78 .

zum Protokoll der ſieben und zwanzigſten Sitzung

Commiſſions⸗Bericht

uüber die von der zweyten Kammer mitge —

theilten Antraͤge in Betreff des Verbots

verſchiedener aus lbaͤndiſcher Handels —

artikel —

Erſtattet von dem Bisthumsverweſer

Srhrn . v. Weſſenberg

Seit einer langen Reihe von Jahren ertoͤnt ganz

Deutſchland von der lauten Klage uͤber unvortheilhafte

Verhaͤltniſſe ſeines Handels und ſeiner Induſtrie gegen —

uͤber dem Ausland . Nachdem die deutſchen Voͤlker mit

vereinter Kraftanſtrengung das verhaßte Joch der fran —

zoͤſtſchen Oberherrſchaft abgeworfen hatten , uͤberließen

ſie ſich der freudigen Hoffnung , auch hierin werde nun

durch gemeinſame Vorkehren Abhuͤlfe geſchehen . Han —

dels freyheit ward die allgemeine Loſung der oͤffent—

lichen Meinung . Begruͤndung der Handelsfreyheit zu

Land und zu Waſſer wurde von dem erlauchten Wie —

ner⸗Congreß mit vielem Nachdruck begehrt , und mit

großer Zuverſicht erwartet . Man hielt ſich , wohl nicht

mit Unrecht , uͤberzeugt , mit den zahlloſen Schlagbaͤu⸗

men und Hemmkekten , womit die Finanzpolitik den

Handelsverkehr der deutſchen Staaten , ſowohl gegen
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einander , alg gegen das Mugland umgeben hat , wirden

auch die Haupturſachen des unguͤnſtigen Zuſtandes des

deutſchen Handels und der deutſchen Gewerbe verſchwin —
den . Man konnte ſich jedoch zu Wien uͤber das Syſtem
einer ſolchen Handelsfreyheit nicht vereinigen ; nur in

Bezug auf die freye Flußſchifffahrt wurden einige

Grundlagen verabredet . Eine weitere Frucht der dor —

tigen Verhandlungen beſteht in der Ausſicht , welche
der 19te Artikel der Bundesacte offen laͤßt , indem

z Dort Die VGundegglieder fch Vorbehalten , bey Der erften

PER
der Bundesverfammlung zu Frankfurt

wegen des Handels und Verkehrs zwiſchen den ver —

ſchiedenen Bundesſtaaten in Berathung zu treten Seit

R

n

dem find foHon viele Jahre verfloſſen ; aoet der erlauchte

Bundestag hat ſich uͤber dieſen Gegenſtand noch nicht

berathen , und waͤhrend zwiſchen vielen benachbarten
Staaten lange Verhandlungen gepflogen wurden , ge —

1$ wann das Syſtem der Ausſchließung nicht nur in Frank⸗
te reich und England neue Staͤrke und Befeſtigung ,
1s ſondern eg bildete fich auch in Oefterreid und Preta
it fen mehr und mehr aug . Die Zol - und Mautanftatten
i⸗ aber , die ſich vorzuͤglich ſeit dem Einſturz der alten Reichs —
n verfaſſung an den wechſelſeitigen Graͤnzen der deutſchen
n Staaten erhoben Hatten , blieben gleichfalls aufrecht ,
12 und wurden eher noch vermehrt alg vermindert .

f - Bey folhen Umfånden zeigte fich die zunehmende
U Verſchlimmerung der deutſchen Handelsbilanz auf der

e⸗ einen Seite und auf der andern die Schwierigkeit , die

it wahren oder vermeinten — finanziellen und ſtaakswirth
jt ſchaftlichen Intereſſen aller deutſchen Staaten , der ſuüͤd—
ts lichen und nördlichen , Durch Uebereinfunft auszugleichen
n in immer unfreundlicherm Lichte . Ernſte Betrachtun⸗
n gen þierber riefen endlich Den Darmfådter - Berein der
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fáddeutfhen Regierungen ing Dafen , får defen gån -
ftigen Erfolg fich mit befonderg ausgezeichneter Thåtig -
feit die badife Regierung verwendet hat .

Das Intereſſe får den Verein befam auf einmal

einen noh ftårfern Schwung durch die neuefte ſehr be —

traͤchtliche Erhoͤhung des franzoͤſiſchen Einfuhrzolls auf
das Schlachtvieh , einen der bedeutendſten Artikel des

laͤngſt ſehr beſchraͤnkten ſuͤddeutſchen Handels nach

Frankreich .

Die Ueberzeugung von der Dringlichkeit gemeinſa —
mer Maßregeln ſprach ſich kraͤftig und allgemein aus .

Dieſe Maßregeln koͤnnen keinen andern Zweck haben ,

als : die Wegraͤumung der Hinderniſſe der Handelsfrey —

heit zu bewirken , die inlaͤndiſche Production und Indu —

ſtrie , auch mit Nachſehung des blos ſinanziellen In

tereſſes , zu heben , und eben dadurch ſo viel al

moͤglich ein vortheilhafteres Gleichgewicht zwiſchen dem

Ein - und Ausfluß der Baarſchaft herzuſtellen .

Nicht nur Retorſionen durch erhoͤhten Zollan —

ſatz , auch Verbote franzoͤſtſcher Erzeugniſſe wurden

als Mittel zu dieſem Zweck in Vorſchlag gebracht .

Ga

i

Abgeſehen von dem innern oder dem relativen Wer -

the dieſer Vorſchlaͤge iſt es einleuchtend , daß alle und

jede Maßregeln dem Zweck am ſicherſten und vollſtaͤn—⸗

digſten entſprechen muͤßten , wenn ſie von der ganzen

Maſſe der ſuͤddeutſchen Staaten , oder doch von mehre —

ren derſelben ergriffen wuͤrden , und daß von der ge —

meinſamen , gleichfoͤrmigen Ausfuͤhrung ihr Ge —

lingen groͤßtentheils abhaͤnge .

Dies veranlaßte unſere Regierung , eigene Ver —

Handlungen mit den andern . fåddeutfhen Staaten und

mit der eng befreundeten Schweiz daruͤber anzuknuͤpfen ,

il
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und bey Dèn beiden Kammern der Stånde auf Bevoff -

maͤchtigung zu dieſem Behuf anzutragen .

Dieſem Anſinnen haben beide Kammern , im gerech —
ten Vertrauen , die Regierung werde mit Umſicht und

wohlwollender Beruͤckſichtigung aller vaterlaͤndiſcher In —

tereſſen zu Werke gehen , einſtimmig entſprochen . Die

Regierung iſt von der Staͤndeverſammlung ermaͤchtigt :

proviſoriſch , bis die Darmſtaͤdter Verhandlungen
zu dem erwuͤnſchten Reſultat einer gaͤnzlichen

Vereinigung gefuͤhrt haben werden , alle Maßre —

geln , welche die Lage des Landes in Bezug auf

die auswaͤrtigen Handelsverhaͤltniſſe erfordern

moͤchten , ſo weit es durch gemeinſame Verabre —

dungen mit den benachbarten Regierungen ge —

ſchehen kann , zu ergreifen .
Die zweyte Kammer hat geglaubt , hiebey nicht

ſtehen bleiben zu ſollen ; ſie hat , gemaͤß ihrem anher
mitgetheilten Beſchluſſe vom 14 . Juny fuͤr zweckmaͤßig

erachtet , auf beſtimmte Verbote verſchiedener auslaͤndi —

ſcher Artikel den Antrag zu ſtellen , und die erſte Kam —

mer zum Beytritt einzuladen .
Die Mehrheit Yhrer Commiffion , meine Herren ?

obgleich ſie den wohlmeinenden Abſichten , die dem Be —

ſchluß der zweyten Kammer zum Grunde liegen , volle

Gerechtigkeit widerfahren laͤßt , obgleich ſte das Lobwuͤr —

dige ihrer Tendenz nicht nur vollkommen anerkennt ,

ſondern ſie im Weſentlichen mit ihr theilt , haͤlt es

dennoch nicht fuͤr raͤthlich und angemeſſen , dermal auf

dergleichen beſtimmte Antraͤge ſich einzulaſſen ; ſie glaubt

vielmehr , daß durch die eben angefuͤhrte Ermaͤchtigung
der Regierung von Seite der Staͤnde Alles geſchehen

ſey , was bey den jetzigen noch ſehr verwickelten Ver —

haͤltniſſen das wahre Intereſſe des Vaterlandes fordern
Protofofle der r, Kaner , 2r Yd, f
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koͤnne , feder weitere Schritt aber yon ihrer Seite noh

au voreilig , gewagt und unficher måre .

Bemerkungen uͤber die 4 Punfte Ddeg Antrags der

zweyten Kammer moͤgen die Anſicht der Mehrheit Ihrer
Commiſſion rechtfertigen .

J . Dem von der Regierung am 18 . May d. J .

erlaſſenen Verbot der franzoͤſiſchen Weine haben die

beiden Kammern , in ſoweit es eine proviſoriſche Maß —

regel iſt , ihren Beyfall gegeben . Daruͤber bedarf es

mithin keiner weitern Erklaͤrung . Der hohen Regie —

rung iſt uͤberlaſſen , in Gemeinſchaft mit andern Re —

gierungen zu beurtheilen : ob und welche Verfuͤgung in

Hinſicht der Weineinfuhr fuͤr die Zukunft dem Geſamt —

wohl am zutraͤglichſten ſey . Die Regierung iſt auch

ſchon ermaͤchtigt , hierin gemeinſam mit den anderen

Regierungen zu verfuͤgen , was am dienlichſten wird

befunden werden , um den Abſatz und die Production

der inlaͤndiſchen Weine ſo viel moͤglich zu befoͤrdern .

Der Mangel naͤherer Aufſchluͤſſe uͤber die Thatumſtaͤnde

in ihrem ganzen Zuſammenhang erlaubt Ihrer Commiſ —

ſion nicht , auf einen beſtimmten Antrag in dieſer Be —

ziehung einzugehen . Eben ſo wenig , und zwar aug

gleichen Gruͤnden

M. hált eg hre Commiffion får nothwendig oder

rathfem , wegen ded gånzlichen Berbots der Einfuhr

aller aug Franfreich fommenden ` gebrannten Wafer und

Effige einen beftimmten Antrag zu machen , obgleich

fie in Hinſicht dieſer Hrtifel niht ungeneigt ift , im

Allgemeinen der Anſicht beyzutreten , daß dermal , wo

nicht ihr gaͤnzliches Verbot , doch ihre ſehr hohe Zoll —

belegung zweckdienlich ſeyn moͤchte. Was

MI . die Einfuhr von Weinen , gebrannten Waſſern

und Eſſigen aus Rheinbayern betrifft , ſo wird zwar

s
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auf die hohe Zollbelegung derſelben von der zwepten

Rammer nur in der Boraugfegung angetragen , wenn

die baierifhe Regierung den Mafiregeln mehrerer deut -

ſchen Bundesſtaaten gegen Frankreich nicht beytreten

ſollte . Nachdem aber die erſte Kammer der einſt —

weiligen Zollerhoͤhung auf die rheinbaieriſchen Weine
in der Erwartung einer vortheilhaften Wirkung , bereits

die Beyſtimmung ertheilt hat , ſo duͤrfte es dem wichti —

gen Intereſſe , das benachbarte Baiern mehr und mehr

fuͤr den ſuͤddeutſchen Handelsverein zu gewinnen , am

angemeſſenſten ſeyn , wenn wir nunmehr den Ausſchlag
der Unterhandlungen unſerer Regierung mit der von

Baiern ruhig abwarten , uͤbrigens aber der erſtern ver —

trauensvoll uͤberlaſſen , proviſoriſch auch in Anſehung
Der Einfuhr aus Baiern das Zweckgemaͤßeſte mit andern

Staaten zu verabreden . Die juͤngſt erſchienene koͤnigl .

baieriſche ſehr ſtarke Zollerhoͤhung auf die franzoͤſtſchen

Weine und mehrere andere franzoͤſiſche Handelsartikel

beweist , daß auch Baiern ernſtlich auf wirkſame Wit -

tel bedacht iſt , um eine Verbeſſerung ſeiner Handels —

verhaͤltniſſe gegen Frankreich zu erzielen .

Bey weitem der wichtigſte und folgenreichſte An

trag der zweyten Kammer iſt der

IVte , der dahin geht : Dag Tragen aller und

jederFabrikate von Seidenſtoff ,vom duͤnnſten

Flor bis zum ſchwerſten Sammet ( Band und Naͤhſeide

allein ausgenommen ) vom J . July 1823 an , gaͤnzlich

zu verbieten .

Die beſondere Natur und Wichtigkeit dieſes An —

trags legt Ihrer Commiſſion die Pflicht auf , ihn mit

einer ſorgfaͤltigen Pruͤfung von allen Geiten zut be -

leuchten ,
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oo
Verhandlungen der jweyten Kammer enthal -

tén keine beſondere umſtaͤndliche Begruͤndung ihres

Antrags ; doch moͤgen dabey nachſtehende Beweggruͤnde

vorgeſchwebt haben :

a) Seidenzeuge ſeyen ein Artikel des bloßen Luxus ,

der durchaus von jedermann entbehrt werden koͤnne .

— Wenn dieg auth im Allgemeinen zugeſtanden wird ,

ſo muß eben ſo zugegeben werden , daß viele Wollen —

und Baumwollen - Zeuge nicht minder zu den Luxus —

artikeln gehoͤren . Uebrigens duͤrfte nicht außer Acht

zu laſſen ſeyn , daß gegenwaͤrtig in allen Claſſen des

Volks ſehr viele Seidenzeuge gebraucht werden , daß

ihr Gebrauch zur Gewohnheit , zur Gitte geworden ;

daß ſie verhaͤltnißmaͤßig zu den wohlfeilern und dauer —

hafteſten Stoffen gehoͤren ; daß endlich ein Surrogat

von gleicher Wohlfeilheit und Dauerhaftigkeit nicht ſo

leicht , am wenigſten von Zeugen , die man im Lande

ſelbſt verarbeitet , auszumitteln waͤre . Man ſagt ferner :

b ) die Seidenzeuge ſeyen einer der entbehrlichſten

Artikel , fuͤr welche gro ße Summenins Ausland

fließen .

Auch dies wird zugegeben . Aber wenn man dar —

aug folgern wollte : das Tragen der Seidenzeuge ſey

zu verbieten ; ſo muͤßte das gleiche Verbot auch die

vielen engliſchen Wollen - und Baumwollenſtoffe , und

uͤberhaupt faͤmtliche Waaren von England , deſſen Sy —

ſtem alle unſere Erzeugniſſe ausſchließt , treffen , indem

dieſe Wagren gleichfalls viel Geld aus dem Lande zie —

hen ; ja es muͤßten alle Colonialwaaren , ( mit wenigen

Ausnahmen , welche das Beduͤrfniß der Geſundheit eben

ſo , wie beh den ſtaͤrkern Weinen in Anſpruch nimmt, )

um ſo mehr verboten werden , als ſie bey weitem den

groͤßten Geidausfluß ins Ausland , der noch dazu durch
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feinen Gegenhandel auch nur zum Theil erfegt wird ,

verurſachen H. Auch ſind ſie keine ſchlechthin unent —

behrliche Beduͤrfniſſe , ſondern koͤnnten vielleicht durch

Landeserzeugniſſe , die noch geſuͤnder und nahrhafter

ſind , erſetzt werden . — Man wende nicht ein : Zucker ,

Kaffe , Thee u. ſ. w. ſeyen Erzeugniſſe , welche die Na —

tur nur in wenigen Zonen hervorbringe , deren Gebrauch

ſte aber den Bewohnern von allen anbiethe . Denn

findet nicht in Anſehung der Seide das Naͤmliche Statt ?

— Es iſt endlich kein Grund erſichtlich , warum den

auslaͤndiſchen Baumwollenzeugen vor den Seidenzeugen

hier ein Vorzug eingeraͤumt werden ſollte ? —

Man wird demnach geſtehen muͤſſen , der Antrag ,

um wenigſtens das Verdienſt der Conſequenz zu haben ,

erfordere die Ausdehnung , daß die Einfuhr oder viel —

mehr der Gebrauch aller Erzeugniſſe aus Laͤndern ,

welche die Einfuhr badiſcher Artikel verbiethen oder er —

ſchweren , zu verbiethen ſeye . Ohne Zweifel iſt es

ſchoͤn und edel , angenommene , liebgewordene Beduͤrf —

niſſe dem Wohl des Ganzen zum Opfer zu bringen .

Traͤte blos die ſe Betrachtung ein , die Commiſſion wuͤrde ,

im Vertrauen auf den Geiſt des badiſchen Volkes , ohne

Bedenken dem Antrag der zweyten Kammer beytreten .

Allein hier treten hoͤhere , weſentlichere Ruͤckſichten ein ,

die einem ſolchen Prohibitiv - Syſtem die Forderungen

der Gerechtigkeit entgegenſtellen , welche in einem , gemaͤß

einer Verfaſſung regierten Skaate ſich nicht abweiſen laſſen

Erſtens : Dergleichen Prohibitiv - Syſteme zer —

ſtoͤren die Grundlagen der buͤrgerlichen Freyheit ,

* ) In den jetzt wegen eines Handelsvereins unterhandeln⸗

den deutſchen Staaten wird die Conſumtion von Zucker

auf wenigſtens 230,000 , und von Kaffe auf 77000 Etr .

berechnet .
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des koſtbarſten irdiſchen Guts , deſſen Beſchuͤtzung dem

Staat anvertraut iſt , und zu deſſen Waͤchtern , zu deſ —

ſen Palladium die Staͤnde aufgeſtellt ſind . Denn ihre

Ausfuͤhrung verlangt nothwendig , ſoll anders das Ver —

bot kein bloßes Blendwerk ſeyn , genaue und ſtrenge

Zwangs⸗ und Inquiſittorial - Maßregeln , die jeden

Schatten buͤrgerlicher Freyheit verſcheuchen . Unver —

meidlich wuͤrde dieſe beſtaͤndigen Kraͤnkungen und Miß ,

handlungen blosgeſtellt ſeyn . Man mendet zwar ein :

die Controle fey hier dem Publikum ſelbſt anvertraut ,

und die Scheu vor dem Pubtifum merde von felbf

jeden abhalten , oͤffentlich mit ſeidenen Kleidungsſtuͤcken

zu erſcheinen , wenn ſie einmal verboten ſind . Wohl
waͤre alsdann das Publikum mit der Controle beauf —

tragt . Aber auch jedem Einzelnen waͤre die Befugniß

gegeben , ſich als Waͤchter der Kleiderordnung ſeiner

Mitbuͤrger zu benehmen ; ja er wuͤrde ſogar durch

ſchnoͤde Belohnung dazu ermuntert . Iſt es aber nicht

hoͤcehſt bedenklich , das Tragen dieſer oder jener Kleidung

geſetzlich zum Abzeichen und Merkmal der vaterlaͤndiſchen

Geſtnnung zu machen ? Iſt esnicht hoͤchſt bedenklich , die

Staatsverwaltung zum Beherrſcher ſolcher Privatverhaͤlt —

niſſe der Buͤrger , wie die Art der Bekleidung iſt , zu beſtel —

len ? Droht niht Gefahr kleinlicher Despoterey , wenn

ſolche Dinge , die an ſich ganz gleichguͤltig ſind , wie das

Tragen von Seidenzeugen , den ſpaͤhenden Argusaugen
der Polizey , und ſchweren Strafen unterworfen werden ?

Zweytens : Durch dergleichen Prohibitiv - Sy —

ſteme werden die wohlbegruͤndeten Rechte vie —

ler Individuen verletzt .

a ) Es ſind im Lande viele Familien , die ſich bisher
vom Handel mit Seidenzeugen ernaͤhrt haben . Durch
das vorgeſchlagene Verbot wuͤrde ihre Nahrungsquelle
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verſchuͤttet . Iſt es wohl der Stellung und Beſtimmung

der Staͤnde , der Schutzwache aller Rechte , angemeſſen ,

die Untergrabung des Wohlſtandes , ja der Exiſtenz gan —

zer achtbaren Familien durch eine Regierungsmagßregel

zu geſtatten , geſchweige ſelbſt in Antrag zu bringen ?

Wuͤrde die Einwendung gemacht : ſie koͤnnten eine an —

dere Rahrungsquelle ſuchen , ſo waͤre fte eben fo wenig

haltbar , als der Humanitaͤt gemaͤß. Wer immer mit

den buͤrgerlichen Verhaͤltniſſen genau bekannt iſt , weiß

die Schwierigkeiten , die jedem bey der Schoͤpfung neuer

Gewerbe und Handlungszweige in den Weg treten .

Mit dem bloßen guten Willen iſt hier noch wenig aus —

gerichtet . Die Begruͤndung einer Handlung erfordert

mannichfaltige Auslagen und Verbindungen . Die Auf —⸗

loͤſung der letztern iſt keine Sache der Willkuͤhr , und

kann großen Nachtheil bringen . — Was berechtigt uͤbri⸗

gens , den Wohlſtand , die buͤrgerliche Exiſtenz einzel⸗

ner Familien dem groͤßern Vortheil der Mehrheit ( wenn

dieſer auch wirklich erwieſen waͤre, was hier der Fall

nicht iſt, ) aufzuopfern oder preis zu geben ?

bj Diemehreften Familien und Fndividuen ſind einmal

im Beſitze von ſeidenen Kleidungsſtuͤcken , die großentheils

nicht inner Jahr und Tag verbraucht werden . Mandheg fof

cher Kleiderſtuͤcke haͤlt ein Lebensalter aus ; manches

wird von den Aeltern auf die Kinder vererbt . Was

ſollten nun die Eigenthuͤmer damit nach Umfluß eines

Jahres anfangen ? Man wird vielleicht erwiedern : „ſie

moͤgen ſie im Hauſe verbrauchen , nur oͤffentlich duͤrfen

fie nicht damit eſcheinen . “ Geſetzlich alſo ſollte eine

verſchiedene Kleiderordnung inner den Mauern der

Wohnungen , und vor den Augen des Publicums ein⸗

gefuͤhrt werden ? Mber madhen die bey uns herrſchen⸗

den Sitten nicht gerade die Wohnungen zu Den ge -
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woͤhnlichen und vorzuͤglichen Kreiſen des geſelligen Le —
bens ? und hier ſollte das Tragen der Seidenzeuge
geſtattet ſeyn , nicht aber oͤffentlich , wo ſich bekanntlich
bey uns das geſellige Leben nur ſelten zeigt , und ge —
wiß noch ſeltener zeigen wuͤrde , wenn man auch die

Kleiderordnung der Aufſicht von gewinnſuͤchtigen Spå -
hern und Polizeydienern unterwuͤrfe ?

Drittens : Dergleichen Prohibitiv - Maßregeln
ſind in Staaten von beſchraͤnktem Umfange , wie der

unſrige , nicht mit Genauigkeit ausfuͤhrbar . —
Verbote auslaͤndiſcher Fabrikate ſind , man kann es nicht

laͤugnen , das kuͤnſtliche Triebwerk , wodurch es mehreren
großen Reichen gelungen iſt , ihren Gewerbfleiß auf die

Stufe zu erheben , auf welcher ſte großen Gewinn vom
Ausland ziehen , und zugleich deſſen Erzeugniſſe groͤß—
tentheils entbehren koͤnnen . In Staaten von minderem

Umfange kann der Erfolg nicht der naͤmliche ſeyn ; ſie
koͤnnen ſich nicht ſelbſt genuͤgen , wie grofe ; die Boll

fredung von Verboten iſt ſchwieriger , die Mittel dazu
ſind beſchraͤnkter . Wollte man mit dem Verbot des

Tragens von Seidenzeugen nicht auch das Verbot der

Einfuhr und des Verkaufs derſelben verbinden , ſo waͤre
es eitle Spiegelfechterey . Wollte man aber die Ein -

fuhr und den Verkauf verbiethen , welche ſtrenge und

koſtſpielige Mauth - und Polizey - Anſtalten wuͤrden nicht
zur Ausfuͤhrung erfordert ? Die Schwierigkeit muͤßte

ſich natuͤrlich vergroͤßern , wenn ein Staat , wie Baden ,
eine ſolche Vorkehr allein , und nicht in Verbindung
mit den Nachbarſtaaten beſchließen wuͤrde ; denn ſelbſt
ſtarke Zollerhoͤhungen auf auslaͤndiſche Erzeugniſſe koͤn—

nen bey uns nur dann mit Genauigkeit ausgefuͤhrt
werden , und ein bedeutendes Ergebniß haben , wenn
eine Maſſe von Staaten im ſuͤdlichen Deutſchland ſich
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daruͤber zut gleichen Grundfågen , und zu ihrer gemeinz

famen Handhabung vereinigen . Wie viel mehr mårde

dieg bey gånzlichen Verboten erforderlich feyn ? — Wenn

Ùbrigeng grofe Reiche zur Förderung ihrer Production

und Induſtrie auslaͤndiſche Erzeugniſſe ausſchließen ,

ſo iſt dies von einem Verbot , wie das in Frage ſtehende

noch ſehr verſchieden . Dieſe Reiche verbieten wohl die

Einfuhr eines rohen Materials , und noch mehr und oͤfter

des verarbeiteten , z. B . der Seiden - oder Wollenzeuge ,

aber nicht das Tragen derſelben . Verbote der letztern

Art haben nirgend als in einigen ſehr fleinen Freys

ſtaaten Eingang gefunden , und auch hier nur als Ein —

ſchraͤnkung des Luxus , nicht aber als Foͤrderungsmit⸗ —
tel der inlaͤndiſchen Induſtrie .

Viertens . Ein Prohibitiv - Syſtem kann einen

kleinen Staat in die Gefahr einer hoͤchſt nachtheiligen

Handels - Iſolirung verſetzen . Aller Handel ſetzt

zwey Perſonen , einen Verkaͤufer und einen Kaͤufer vor⸗

aus . Die zuverlaͤßigſte und dauerhafteſte Grundlage

des Handels wird immer die Befriedigung der mech »

ſelſeitigen Beduͤrfniſſe ſeyn . Nach der Natur der Sache

ift Federmann geneigt , von demjenigen zu kaufen , der

die befte und wohlfeilſte Waare biethet , und an den zu

verkaufen , der den hoͤchſten Preiß bezahlt . Jede Stå -

rung dieſes natuͤrlichen Verhaͤltniſſes iſt bedenklich . Je —

des Verbot , auch nur eines einzelnen Artikels kann

aber leicht eine ſolche Stoͤrung veranlaſſen ; denn ein

Verbot reizt zu Verboten , eines zieht das andere nach

ſich , und eine Reihe gegenſeitiger Verbote hebt zuletzt

allen Handelsverkehr auf . Uebrigens wird niemals ein

Handels zweig geſtoͤrt , ohne daß auch andere mit leiden

muͤſſen . So weit entfernt die Mehrheit Ihrer Commiſ —

ſton iſt ; das Nachtheilige des franzoͤſiſchen Handels⸗

— ——— a a
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ſyſtems fuͤr das badiſche Land zu verkennen , ſo ſehr
ſie vielmehr aus voller Ueberzeugung beyſtimmt , daß
wirkſame Maßregeln zur thunlichſten Abwendung dieſes
Nachtheils mit andern Regierungen gemeinſam verab —

redet , und ausgefuͤhrt werden ; ſo muß ſie doch aus

den angefuͤhrten Gruͤnden ſehr bezweifeln , ob ein gaͤnz⸗
liches Berbot Der Geidenzeuge , zumal , wenn eg blog

von der badifhen Regierung auśginge , cine Berbefes

rung in unſerm nachtheiligen Handelsverhaͤltniſſe mit

Frankreich bewirken wuͤrde . In jedem Fall duͤrfte wohl
nicht zu uͤberſehen ſeyn , daß unſer Handelsverhaͤltniß
mit Großbrittanien noch weit nachtheiliger iſt . Denn

zwiſchen Frankreich und Baden findet wenigſtens noch

einiger Tauſch Statt ; nach Frankreich hat Baden noch
einen Abſatz von mehreren eintraͤglichen Artikeln ; nach
den brittiſchen Inſeln hingegen faum får einen Git -
ling . Auch gegen Oeſterreich und Preußen ſtehen wir

im Nachtheil , und dieſer Nachtheil wird unvermindert

fortdauern , ſo lange nicht eine bedeutende Maſſe der

kleinern deutſchen Staaten ein zuſammenhaͤngendes

Handelsſyſtem demjenigen dieſer großen Reiche entge —

genſtellt .

Große Reiche haben uͤberhaupt den Vortheil vor

kleinern Staaten , daß der Betrag des innern Handels ,
der die Verwerthung der Erzeugniſſe ſeines Bodens

und ſeiner Induſtrie und die Verzehrung dieſer Er —

zeugniſſe betrifft , noch weit bedeutender , als der Be —

trag des Handels mit dem Auslande iſt . Jener Betrag

iſt uͤberdies ſicherer , zuverlaͤßiger , wenigern Wechſel —
faͤllen ausgeſetzt , weil ihn das Ausland nicht gefaͤhr —
den kann . Auch dieſes Vortheils koͤnnte unſer Staat

durch einen ſolchen Verein unter den ſuͤddeutſchen
Stagten und der Schweiz theilhaftig werden , welcher

—A
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den innern Handel unter den 8 big 9 Millionen , die

dieſe Laͤnder bewohnen , voͤllig freygeben , und dadurch

den Markt ihrer Erzeugniſſe auf ihren ganzen Umfang

erweitern mårde . Wohl niemals ſtand es um den

Deutfhen Handel befer , alg da im ganzen Reithe

deutfher Nation Feine Mauthanftalten , fondern blog

ſehr beſchraͤnkte Zoͤlle beſtanden , wozu die Berechtigung
nur vom Kaifer verliehen werden fonnte , und deren

Ertraͤgniß fuͤr den Unterhalt der Straßen und Bruͤcken ,

und die Sicherheit derjenigen , die ſich ihrer bedienen ,

verwendet wurde .

Verhaͤltnißmaͤßig haͤtte wohl in manchem Betracht

keiner unter den ſuͤddeutſchen Staaten weniger Grund ,

eine Iſolirung zu ſcheuen , von keinem wird vielleicht der

zu hoffende Handelsverein zwiſchen ihnen mehr partielle

und voruͤbergehende Aufopferungen verlangen , keiner

wuͤrde bey ſeinen vortheilhaften Verhaͤltniſſen in Bezug

auf Flußſchifffahrt , auf die lange Grenze laͤngſt der

freyſinnigen Schweiz , und auf Die Mannigfaltigkeit

eigener Erzeugniſſe leichter fuͤr ſich beſtehen koͤnnen , als

Baden . Aber dieſe gluͤcklichen , von der Natur gege —

benen Umſtaͤnde werden Baden gewiß nicht abhalten ,

jenem Verein allen moͤglichen Vorſchub zu geben . Von

beſonders hohem Werth erſcheint uns indeſſen vermoͤge

unſerer Lage , die engere Handelsverbindung mit Wuͤr —

temberg , und unſern biedern Nachbarn in der Schweiz .

Auch hat die hohe Kammer nur mit dem reinſten Ver —

gnuͤgen die Bereitwilligkeit vernehmen koͤnnen , womit

neuerlich die wuͤrtembergiſche Regierung in Hinſicht der

zu ergreifenden gemeinſamen Maßregeln der badiſchen

entgegen gekommen iſt .— Die Urheber des Antrags auf

das Verbot aller Seidenzeuge haben ſelbſt durch zwey

Maaßregeln , die ſie damit verbinden , ihr Gefuͤhl von
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dem Mißlichen in der Ausfuͤhrung des Antrags zu
erfennen gegeben ,

Sie ſchlagen naͤmlich

erſtens vor , daß in Anſehung des Tragens der

Seidenzeuge der Termin eines Jahrs feſtgeſetzt
werde . Es liegt aber in dieſer Anberaumung eines

Termins , welche die Milderung des Verbots beabſich⸗
tet , eine eigene Ungerechtigkeit . Denn ſie hemmt ,
verwirrt und zerſtoͤrt ſchon zum voraus den Geiden -

handel im Lande ; ſie macht jede commerzielle Berech —
nung unmoͤglich , ſie laͤhmt alle Unternehmungen , oder

macht ſie zum ungewiſſen Gluͤcksſpiel . Denn wer buͤrgt
uns dafuͤr , wie lange die Maßregel dauern , oder ob
und wann ſie wieder aufgehoben wuͤrde ? Wenn uͤbri —

gens der franzoͤſtſche Seidenhandel durch unſer Verbot

auch wirklich einen empfindlichen Stoß erhielte ; ſo wuͤrde
daraus noch nicht folgen , daß wir einen Gewinn davon

haͤtten . Denn , abgeſehen davon , ob dadurch die Fran —
zoſen kaufluſtiger fuͤr die Erzeugniſſe wuͤrden , die ſie
noh von uns abnehmen , weil ſie bisher ihre Convenienz
dabey finden , iſt es auch keineswegs ausgemacht , daß
deswegen , weil die Badener kein Geld mehr fuͤr Geis

denzeuge ausgeben wuͤrden , mehr Geld im Lande ver —
bliebe . Das bisher fuͤr Seidenzeuge verausgabte Geld
wurde von den badiſchen Verbrauchern nicht unmittel —
bar nach Frankreich verſendet , ſondern es floß zunaͤchſt
in die Haͤnde des badiſchen Kaufmanns , der mit Sei —

denzeugen handelt . Dieſer behielt aber einen guten
Theil des Kaufpreißes als ſeinen Vortheil zuruͤck, wenn
er auh alle Waaren baar faldirte , wag nit einmal

durchgehends der Fal feyn wird . Sodann würde dag
wegen des Seidenverbots erſparte Geld fuͤr manche
andere Artikel , wo nicht nach Frankreich , doch ſonſt ins Yi
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Jugland gehen , für Mrtifef , die jekt gar niht , oder

in minderem Maag angefauft werden . Denn dag Ber -

bot der Seidenzeuge wuͤrde noch Niemanden noͤthigen ,

ſein haͤusliches Budget herabzuſetzen , ſeine Ausgaben

im Ganzen einzuſchraͤnken . Der Luxus wuͤrde demnach

anderswo und auf andere Weiſe Befriedigung ſuchen

und erhalten . Der Zweck waͤre mithin verfehlt .

Die zweyte Maßregel , die mit dem Antrag der

zweyten Kammer in Verbindung geſetzt iſt , beſteht in

der Ausnahme von Band - und Naͤhſeide —

Alſo gerade die Einfuͤhrung derjenigen Seidenwaaren

ſollte kuͤnftig allein freygegeben werden , die das Aus —

land uns in vorzuͤglicher Menge zuſendet ? Allerdings

gebuͤhrt dem freyen und uns ſo vortheilhaften Handel

mit der Schweiz alle moͤgliche Schonung . Geſetzt aber

( obgleich nicht zugegeben ) , daß ein gaͤnzliches Verbot

der Einfuhr von Seidenwaaren angemeſſen waͤre , ſo

wuͤrde es ſich gerade fuͤr die ſeidenen Baͤnder vielleicht

noch am meiſten rechtfertigen laſſen . Denn die Basler

Fabrikanten wuͤrden vielleicht durch ein ſolches Ver —

bot um ſo eher vermocht werden , auf unſerm Boden

Fabriken von ſeidenen Baͤndern anzulegen , afg opne -

þin ihrer mehrere bereits im Grofherzogthum Güter

beſitzen .

Ueberhaupt iſt kein weſentliches Hinderniß bekannt ,

warum nicht im Badiſchen eben ſo gut Seidenfabriken

mit Vortheil errichtet werden ſollten , als in Baſel ,

in Hanau ꝛc. Um aber die Seidenfabrikation im Lande

zu ermuntern , koͤnnte nicht das Verbot aller Seiden —

waaren , wohl aber die Erhoͤhung des Einfuhrzolls der⸗

ſelben , und die Einleitung dienlich ſeyn , die rohe Seide

von irgend einem Lande , wo ſie erzeugt wird8
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' von Piemont unter vortheilhaften Bedingungen zir er :
halten .

Die Antragſteller in der zweyten Kammer rechnen
auf die patrioti ſchen Geſinnungen ihrer Landsleute .
Wir auch , und gewiß werden die Mitglieder der Erſten
Kammer kein Opfer und keine Entbehrung ſcheuen , die
das wahre Intereſſe der Geſamtheit verlangt ; fie mer -
den bey jeder fåûr dag Ganze wohlthaͤtigen Maßregel
es fuͤr eine ruͤhmliche Pflicht erachten , mit dem Bey⸗
ſpiel voranzugehen . Ohne Zweifel ſind alle biedere
Badener bereit , in gleichem Sinne mitzuwirken . Aber
es iſt erlaubt , zu zweifeln , ob durch ein Verbot , wie
es in Antrag gebracht iſt , das wahre Wohl der Ge —
ſamtheit in der That wuͤrde befoͤrdert , und der Pa⸗
triotismus belebt und aufgemuntert werden . Verzich⸗
tungen auf den Gebrauch auslaͤndiſcher Waaren ſollten ,
anſtatt bey Strafe verboten zu werden , als die Frucht
patriotiſcher Vereinigung aus freyen Entſchluͤſſen ent —
ſtehen . Moͤge die nationelle Theilnahme an der Wohl —
fahrt des deutſchen Vaterlandes , die in den ewig denk⸗

wuͤrdigen Jahren 1813 und 1814 jede deutſche Bruſt
erwaͤrmte , dieſe Vereinigung friften ! Dann wird eg
keines Zwangs , es wird nur des anziehenden Beyſpiels
beduͤrfen , um guch bey ung Mitter und Töchter zu frey -
willigen Entfagungen am Altare deg Vaterlands zu be —
ſtimmen , ſobald deſſen Wohlfahrt ſte in Anſpruch nimmt .

Wir hoffen , durch unſere ganze Darſtellung wenig —
ſtens ſo viel dargethan zu haben , daß der gehoffte
kuͤnftige Vortheil des vorgeſchlagenen Verbots ſehr pro —
blematiſch waͤre , wogegen die daraus hervorgehenden
Inconvenienzen fuͤr die Gegenwart eine ſehr druͤckende
Gewißheit haͤtten .
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Hug unferer Darfeflung geht gleichfalls hervor ,

daß durchgaͤngige Freyheit des Handels das hoͤchſte

Intereſſe der badiſchen Production und Induſtrie ſey ;

daß mithin vor Allem gewuͤnſcht werden muͤſſe, es moͤchte
der hohen Regierung durch fortgeſetztes ruͤhmliches Be —

ſtreben gelingen , den Handel mit den benachbarten

deutſchen Bundesſtaaten von den Fefeln , die iim noH

angelegt find , u befreyen , fomit Die vielen Slags
baͤume und Sperranſtalten , die Dermalen im gemein -

ſamen deutſchen Vaterlande den eigenen Verkehr hem —

men und ſtoͤren, bald moͤglichſt verſchwinden zu machen ;

daß ferner als Mittel zur Herbeyfuͤhrung eines guͤnſti —

geren Handelsverhaͤltniſſes mit dem Ausland eine an —

gemeſſene Erhoͤhung des Einfuhrzolls auf fremde Er —

zeugniſſe , wenigſtens der Regel nach , vor jedem Pro —

hibitiv - ⸗Syſtem den Vorzug verdiene ; daß endlich nur

von gemeinſamen Maßregeln der ſuͤddeutſchen Staaten

ein durchaus vortheilhaftes Ergebniß fuͤr unſern Han —

del nach dem Ausland , und fuͤr den inlaͤndiſchen Er —

werbfleiß mit Zuverficht erwartet werden dürfe .

ndem die Mehrheit hrer Commiffion diefe Yn -

ſichten Ihrer einſichtsvollen Wuͤrdigung unterwirft , iſt

es keineswegs ihr Gedanke , darauf anzutragen , daß

dieſe Anſichten der hohen Regeierung foͤrmlich als die

der Kammer moͤchten mitgetheilt werden . Sie traͤgt

ſie blos als beſcheidene Zweifel und Bedenken gegen

die Anſichten der zweyten Kammer vor , nicht gegen

ihre Abſichten , mit denen die unſrigen im Einklang ſte —

hen . Sie beſchraͤnkt ſich endlich auf den allgemeinen

Antrag :

daß die hohe Kammer beſchließen moͤchte , Sie

finde es den ſaͤmtlichen Verhaͤltniſſen am ange —

meſſenſten , bey der allgemeinen Ermaͤchtigung

——— — — J ———
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der Regierung , die von beiden Kammern ein -

fimmig erfolgt ift , ftehen zu bleiben , und fich
dermalen auf keine beſtimmten Antraͤge an die

Regierung einzulaſſen , ſondern die Mittheilung
des Reſultats ihrer Verhandlungen mit andern

Regierungen abzuwarten .

Karlsruhe , am 10 ; Yuly 1822 ,

zanno.
O

O
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BeylageZiffer 79 .

Beybericht

uͤber die von der zweyten Kammer in Be —

zug auf die auswäaͤrtigen Handelsverhaͤlt —

niſſe gefaßten Beſchlüſſe .

Erſtattet

von dem

Hofrath p. Rotteck .

Der Gegenſtand , womit wir uns heute beſchaͤf—
tigen , iſt von ſo wichtiger und ernſter Natur , die

Schlußfaͤſſung daruͤber ſo bedeutend fuͤr den Ruhm der

Kammer und fuͤr das Wohl des Volkes , die Sache

ſelbſt aber von ſo ſchwieriger und complizirter Beur —

theilung , daß eine mehrſeitige Beleuchtung derſel —

ben nur wuͤnſchenswerth ſeyn kann . Die hohe Kammer ,

da ſie in die zur Begutachtung dieſer Sache ernannte

Commiſſion Mitglieder von entgegengeſetzten ( und ihr

aus fruͤhern Erklaͤrungen bereits bekannten ) Anſichten

waͤhlte , ſcheint auch ſchon dadurch das Verlangen aus —

geſprochen zu haben , die beiderſeitigen Anſichſen —

als zwiſchen welchen der Vergleich unmoͤglich iſt —

geſondert vortragen zu hoͤren ; und ich uͤbernahm
es daher , der Stimme meiner innerſten Ueberzeugung

folgend , fuͤr den Autrag der zweyten Kammer zu

Protokolle der 1. Rammer , 2ë Bd. Ë

———— — R
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fprechen , nachdem der hochverehrte Herr Berichtser —
ſtatter gegen denſelben im Namen der Majoritaͤt der

Commiſſion wuͤrde geredet haben .
Wenn ich jedoch von Entgegenſetzung der

Anſichten zwiſchen der hochpreißlichen Commiſſton und

insbeſondere ihrem edlen Herrn Hauptberichtserſtatter
— welchen Goͤnner und Freund nennen zu duͤrfen
mein Stolz iſt — und mir rede ; ſo iſt wohl klar ,

daß hier nicht Entgegenſetzung der Zwecke , oder Prin —
cipien vorliegen fann , fondern nur jene Der Mei -

nungen úber Tauglichkeit oder Untauglichkeit der

dag gleiche Ziel beabſichtigenden Mit —

tel . Der Streit daruͤber iſt daher kein Streit der

Tendenzen , ſondern blos der Doktrinen ; aber

gerade darum , weil naͤmlich Anſichten nur durch wohl —
begruͤndete Darſtellung — Intereſſen ſchon
durch bloße Anregung — den Slieg erringen , thut
hier einige Ausfuͤhrlichkeit der Vortrags noth ,
wozu ich mir alſo die Verguͤnſtigung einer hohen Kam —

mer erbitte .

Das Ziel , welches wir alle verfolgen , das Lo —

ſungswort , das uns alle vereinigt , iſt — Handels —
freyheit , und zwar insbeſondere aͤußere Handels —
freyheit , weil die innere zu gewaͤhren nur Sache

des eigenen Entſchluſſes , kein Gegenſtand des

Ringens iſt .
Warum aber wollen wir aͤußere Handelsfreyheit ?

— oder vielmehr was iſt jene aͤußere Handelsfreyheit ,
welche wir begehren ? — Verlangen wir ſie unbedingt
und um jeden Preis ? Iſt , wenn ſie nicht ganz und

zumal nicht wechſelſeitig beſteht , auch die blos

theilweiſe und zumal die blog paffive ein Gut ? ?
— Wuͤnſchen wir fie wegen der Intereſſen der Einzel —
nen , oder wegen jener der Geſammtheit ? Sind eg

rechtliche , oder ſtaatswirthſchaftliche , oder
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politifche oder kos mopolitifche Anſichten , bdie

ſte uns empfehlen ? — Welche von dieſen Inlereſſen
und Anſichten , wofern ſie ſich widerſtreiten , verdienen

den Vorzug ? Ohne vorlaͤufige Verſtaͤndigung uͤber

alle dieſe Fragen iſt ein begruͤndeter Antrag und eine

begruͤndete Schlußfaſſung uͤber die vorliegende Mitthet —

lung der zweyten Kammey unmoͤglich .

Går die Cingelnen aló folde , D. be für diez

jenigen , die da faufen oder verfaufen woleú , fùr Ron -

fumenten und Producenten - als ſolche und jeden fuͤr

Sich betrachtet , iſt jede Handelsfreyheit , die paſſibe

wie die active , die theilweiſe , wie die vollſtaͤndige ( nur

diefe noh mehr alg jene ) någlidh . Kaufen umd Ver⸗

kaufen duͤrfen , was und wo man will , muß Jedem

( die zu bebvormundenden Verſchwender ausgenommen )

vortheilhaft ſeyn . Keiner kauft oder verkauft anders
als um ſeines Vortheils willen , D. h. weil ihm dort

die Waare und hier der Preis lieber , genußbringen —

der , nuͤtzlicher iſt und ſcheint , als was er darum giebt ,

Eine jede Handelsbeſchraͤnkung bringt alſo Denjenigen

Nachtheil welche ſie trifft , und wiewohl fie mittelbar

oder uͤnmittelbar zum Vortheil Anderer , Gie ſich Da :

durch von der preiserhoͤhenden oder herabdruͤckenden

Coneurrenz don Mitkaͤufern oder Mitverkaͤufern befreyt

ſehen ) gereichen mag ; ſo werden doch ſolche ge onderte

Vorthelle von Einzelnen , oder Mehreren oder Klaſſen jedes⸗

mal durch den Nachtheil , welchen alle andere leiden ,

unendlich uͤberwogen , und es bleibt unbeſtreitbar : Je —

dem Einzelnen if die ihm alg Kåufer öder

Verkaͤufer gewaͤhrte Freyheit koſtbar ; af :

len zufammen alfo frommt die allgemeine

Frepheit
Sn fo fern nun die Gefelfhaft - oder der Staat

die Summe der Privatintereſſen auch als eigenes oder

Geſammtintereſſe zu betrachten und alſo auch zu

O
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fhúgen hat und in fo fern die Wohlfahrt des Gam

en aug der Wohlfahrt der Glieder . wirflih ermáchèt ,

it alerdings jene Mien gewaͤhrte Freyheit und ſelbſt
die jedem Einzelnen gewaͤhrte Freyheit mittelbar auch

en Gut fuͤr die Geſammtheit . Allein dieſe © e -

ſammtheit iſt nicht blos ein Aggregat oder eine

Summe von Einzelnen , ſondern ſie iſt auch ein

Selbſtlebendiges ein organiſches Ganzes , an

deſſen Geſundheit und Kraft hinwieder alle einzelnen
Glieder — abgeſehen von ihrem unmittelbaren Privat —
leben — theilnehmen . Obſchon nun das wohlvber —

ſtandene Privatintereſſe der Einzelnen nicht minder ab —

geleitet und enthalten iſt von und in dem Geſammt —
intereſſe , als dieſes von und in jenem ; ſo iſt doch ein

Widerſtreit der Intereſſen Einzelner als Einzelner mit

dem Geſammtintereſſe ( woran jedoch jene Einzelnen in

der Eigenſchaft als Geſellſchaftsglieder gleichfalls par —

tieipiren ) nicht nur gedenkbar , ſondern faſt unauf —
hoͤrlich pvorhanden , nicht blos in ſo fern einigen Weni —

gen frommen mag , was vielen andern ſchaͤdlich ift Gin

welchem Fall durch bloße Rech nung ſich der Geſamt —

vortheil ergiebt ) , ſondern auch in ſo fern alle Einzelnen
als Einzelne und fuͤr Sich oftmals dasjenige wuͤnſchen
moͤgen , was der Geſammtheit verderblich ſeyn faun ,
und deſſen Verbot alfo , obwohl den Privatintereſſen
unmittelbar Eintrag thuend , dennoch denſelben Einzel —
nen , als Gliedern der Geſammtheit mütelbaren

Vortheil bringt .
Es iſt aber eine allgemelne Eigenſchaft der menſch —

lichen Natur , durch Egoismus gelenkt zu werden , wor —

nah die Meien geneigt find , zwar den yen dem Ge

fanmtwohl auf fie ftrómenden Vortheil fich behagen zu

laffen , aber der Mitwirfung zu demſelben ſich moͤglichſt
au entziehen , Seder möchte zu feinen Gunfen vereini -

gen , maë unpereinbar ijt , Exr will als Geſellſchaftsglied
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mitgenleſſen , was durch Beytraͤge und Selbſtbeſchraͤn⸗

kung der uͤbrigen Glieder an Gemeingut erzeugt wird ,

und freut ſich , wenn deſſen recht vleles iſt ; aber er

will frey von Beytraͤgen und Selbſtbeſchraͤnkung blei —

ben , als lebte er in Vereinzelung .

Darum thut es noth , die Handelsfreyheit auch

vom Standpunet der Geſammtheit zu betrachten und zu

pruͤfen, in wie fern dabey die Intereſſen der letzten

zuſamentreffen mit jenem der Einzelnen , und in wie

fern ſie etwa denſelben widerſtreiten . Wir werfen da —

bey folgende Fragen auf :

Erfeng . Rann die Handelsfreyheit , insbe -

fondere die nur einfeitig gewåhrte fůr vie Gefammt -

beit fhádlih fejn ? — ğa wie fern fann eg zumal

die Greyheit des Kaufeng im Ausland ſeyn , ben gez

hemmtem Verkauf ? —

Zweyhtens . Welche Gegenmittel erlaubt

das Recht ? in Ruͤckſicht auf das Ausland und auf

die eigenen Bürger ? welche erlaubt der Weltbuͤrger —

finn ?

Dritteng . MWelbe Mittel erlaubt Ung , nah

unferer befenvern politifhen und Nandelglage die © t a atë

klugheit ? welche moͤgen ausfuͤhrbar und wirk —

ſfam ſeyn ? Sind es insbeſondere diejenigen , welche die

zwehte Kammer uns vorſchlaͤgt ? —

L. unbedingt någlih får die Geſamtheit iſt

nur die allgemeine Handels freyheit , d. p.

welche vollſtaͤndig und allfeitig , alſo in Anſe —

hung aller Waaren und von allen Voͤlkern gewaͤhrt

iſt . Im Fall der Nichtanerkennung durch aie , mag

auh die von einem bedeutenden Thetl , uno

welcher får fidh einen anſehnlichen Markt ausmacht ,

geſchehende Anerkeunung Vortheil bringen . Wo aber

auch dDiefe wot zu erringen ift , da erfcheint dag Nai

turverhaͤltniß geſtoͤrt , und es wird in dem Maaße
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als der Verkauf Hemmung erleidet , auch der Ein -

kauf ſchaͤdlich fuͤr die Geſammtheit werden .

Die Geſammtheit näaͤmlich , oder der Staat

bedarf , nach ſeiner aus der hoͤheren Civiliſation gefloſ —
ſenen Einrichtung und nach der jetzigen Weltlage un —

umgaͤnglich eines Vorraths von Geldkraͤften , als

Circulationsmaſſe , und als Zahlungsmittel von

Staatsbedürfniſſen , alſo als Steuerfond ,
und zu guͤnſtigem Wechſelberhaͤltniß mit dem Ausland .

Obſchon die Geſammtheit , als gute Mutter , ſich
der Genüúffe alfer in ihr enthaltenen Einzelnen wohl —

wolend freut ; fo wird fie doch nicht reicher Dadurch ,
Denn nicht der Verbrauch als ſolcher , fondern nur

der Erwerb oder Beſitz kann ihr Vortheil bringen .
Ja , nicht einmal jedes Vermoͤgen oder Beſitzt hum

der Elinzelnen iſt ſolches zugleich fuͤr die Geſammtheit ,
ſondern nur dasjenige iſt es , welches entweder den wah —
ren EGe h. zur Erhaltung noͤthigen oder die Kraͤfte ſtaͤr —
kenden ) Bedürfniſſen der Einzelnen dient , oder

welches zugleich Bedeckung und Huͤlfsquelle fuͤr ihr eig e—

nes Beduͤrfniß feyn fann ; alfo nur entweder dag un -

mittelbar jengm Vedårfmig dienende oder dag fúr den

Staat brauchbare , G. Va Waffen , Nahrungsmittel ,
phyſiſche Kráfte, ) oder auch und . amar ingbefondere dag

pecuniåre , oder Doh verfåuflidhe , — alfo Mit-
teli der : Unfehaffung darbietende — oder dag die Pro -
duction bon folden Dingen befórdernde , Fenes ,
welcheg nichts von diefem alem — ob auch dem Einz

zelnen nach Geſchmack , Laune oder Gewohnheit koſtbar ,
und an Werth den dafuͤr bezahlten Preis uͤberwiegend
—iſt , mag fuͤr die Geſamtheit emweder gleichg uͤhtig
oder ſchaͤ dlich ſeyn . Gleichguͤltig , wenn deſſen
Erwerbung und Genuß ohne Verminderung der nuͤtzli⸗
chen Beſitzthuͤmer geſchleht , ſchaͤd lich , wenn dadurch
das letzte bewirkt wird . <
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Alſo hat z. B . der Staat Vortheil von vermehr⸗

tem Capital⸗ und Waarenwerth , von vermehrtem Grund -

werth durch Beurbarung , und von den vermehrten Pro —

ductionskraͤften durch landwirthſchaftliche Einrichtung

und Geraͤthe , durch Fabrikanſtalten , Kunſtfertigkeiten

der Arbeiter u. ſ . w.

Alſo iſt ' s ihm an und fuͤr ſich gleichguͤltig , ob

die Einzelnen bequem oder ſplendid wohnen , ſich alſo

kleiden , ſpeiſen u. ſ w. Denn nur wenn und in fo fern

ſolche ſplendide Weiſe Andern Anlaß zum Erwerb giebt ,

ſonach zur Ernaͤhrung mehrerer Buͤrger , zur Hegung

mehrerer lebendiger Kraͤfte beytraͤgt , kann ſie ihm Vor⸗

theil bringen ; nicht aber an und fuͤr ſich .

Ja , es kann ſolcher Luxus — an Kunſtwerken , Putz ,

Leckereyen u. ſa w. ( auch abgeſehen von der polizeh —

lichen Ruͤckſicht auf Privatverſchwendung , Weichlich —

feit , Gefahr Der Corruption ıc . ) wahren Nachtheil

in ftaatSwirthfchafti .Ginn erzeugen , wenn folche Sachen

mit den zur einheimiſchen Zirculation und zur Bedeckung

der Finanzbeduͤrfniſſe noͤthigen Geldmitteln bezahlt wers

den , alſo die Maſſe des pecuniaͤren oder ſonſt nuͤtzlichen

Nationalvermoͤgens ver mindern . Wenn . B . in

einem Land , welches geſunden , guten und mehr Weine

erzeugt , alg in Demfelben : fann : getrunfen werden , die

Tafeln der Reichen mit theuren Weinen des Muslandes

beſetzt werden , waͤhrend dem einheimiſchen Wein durch die

fremden Mauthey der auswaͤrtige Abſatz benommen iſt ,

ſo iſt der Preiß , der fuͤr jene von reichen Leckern conſu⸗

mirten Weine ins Ausland geht , ein baarer Verluſt ,

welcher insbeſondere die einheimiſche Weinproduction

druͤckt, mittelbar aber dem ganzen Staat ſich fuͤhlbar

macht . Daſſelbe iſt unter aͤhnlichen Verhaͤltniſſen von den

meiſten Luxusartikeln , uͤberhaupt von faſt allen

— — T ——— — ——— AT N —: ;
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fremden Waaren zu fagen , welche nicht eine der

oben bezeichneten , zur Befriedigung mabrer Bedürf -
nife oder zur Bermehrung des Nationalreichthums fuͤh—
rende Verwendung Haben , und fein Stof bedeuten :

der Wiederaugfupr find .

Bon diefem Gtandpunct aug wird man faft geneigt ,
mit den Anhaͤngern deg — in der Theorie fo ziemlich vers
alteten , jedoch in der Pragig leider immer noch vorherra

fhenden — Mercantilfyftems zu behaupten , daß
ein Staat , wenn die Gunfe feiner Lage ihm die Mug -

uͤbung eines Handelsdrucks gegen das Ausland erleich —
tert , dD. H. wenn entweder die Noth oder die Indolenz
der Fremden dieſelben von Retorſtonsmaaßregeln ab —

haͤlt , einen groͤßern Vortheil aus der Beſchraͤnkung als
aus der Freygebung des Handels ziehen , und daß er

uͤberhaupt den groͤßtmoͤglichen Vortheil alsdann gewin⸗
nen werde , wenn er , felbft ungehemmt im Berfauf ang

Ausland , gleichwohl den Einkauf allda ſo viel moͤglich
beſchraͤnkt , alſo fortwaͤhrend moͤglichſt viel Geld ein —

nimmt , und moͤglichſtwenig ausgiebt . Doch iſt die ſes der
Ginn der obigen Ausfuͤhrung nicht . Gie foll nur zeigen ,
wie augnahpms meife , inFålender Noth , jumal der

durch fremde Handelsbedruͤckung erzeugten Noth , das

Syſtem der Prohibition ein Rettungsmittel werden
kann . In allen andern Faͤllen wird es trog augen -
blicklicher oder ſcheinbarer , oder bis auf einen ge —
wiſſen Punet hin zu erringender Vortheile — fruͤh
oder ſpaͤt zu weſentlichem Nachtheil fuͤhren . Und unbe —

ſtreitbar iſt ' s wenigſtens , daß die Marime der Vers

letzung der Freyheit , wie jene der Rechtsber —

letzung mit den Augen der reinen Vernunft betrachtet ,
d. þ. alg allgemein herrſchend gedacht , mit ihrem

eigenen Zweck im Widerſpruch ſtehe , und alſo vernunfts
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widrig fey . Aflen ift die Anerfennung der eigenen

Freyheit , wie des eigenen Rechts erwuͤnſcht .
Die allgemeine wechſelſeitige Freyheitsgewaͤhrung

und Rechtsachtung macht das Gemeinwohl Aller . Mag
Einer bequem und nuͤtzlich finden , fuͤr Sich ſelbſt vom

Recht abzugehen oder die Freyheit anderer zu beſchraͤnken ,
nimmer wird er verkennen koͤnnen , daß , falls Ihm wi —

derfaͤhrt , wie er Anderen thut , er deß ſchlechten Gewinn

habe ; er wird alſo anerkennen muͤſſen , daß die Maxime

ſeines Handels im Allgemeinen verwerflich , und

eine Auflehnung gegen die Vernunftmaͤßigkeit ſeh .

Aber auch in vereinzelter Ausuͤbung ſtreitet das

Prohibitionsſyſtem gegen die Pflichten der Humani -
taͤt und des Weltbuͤrgerthums , und auch in verein —

zelter Ausuͤbung kann es naturgemaͤß nur ſchaͤdlich ,

dagegen die Freyheitsgewaͤhrung nur vortheilbringend
wirken .

Es iſt unverkennbar der Zweck der Natur bey der

Vertheilung ihrer Gaben uͤber die Zonen der Erde gewe —

ſen , daß durch gegenſeitiges Beduͤrfniß ein freundlicher

Verkehr zwiſchen den Voͤlkern geſtiftet , durch den Aus —

tauſch der Waaren auch geiſtige und gemuͤthliche Be —

ruͤhrungen erzeugt , und ein , die ganze Menſchheit um —

ſchlingendes Band ſollte gewoben werden . Dag gefel -

ligende Beduͤrfniß , der menſchenverbindende Handel

ſoll ein Gegengewicht der wilden Leidenſchaft und des

zerſtoͤrenden Krieges ſeyn . Wer , um ſchnoͤden , einſeiti —

gen Gewinnes willen dieſem wohlthaͤtigen Naturplan ge —

waltſam durch Hemmung des freyen Austauſches entge —

gentritt — er iſt ein Feind der Menſchen und der edlern

Geſikttung . Und wer es vollends gegen die Genoſſen

DeffelbenNationalyerbandeg ind Stammeg tind
gegen natůrlih und politifh verbriderte Staaten ,
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gegen Familienglieder thut — twie fol man diefen
nennen ? —

Xber die Natur þat ihrem Gefez eine ewige Gan -

ction verliehen . Durch ihre heilige Veranſtaltung ,
durch die wundervolle Harmonie aller ihrer Geſetze ge —
ſchieht es , daß ſelbſt der Eigennutz — der verſtaͤn —

dige , wohlberechnende — nirgends beſſer als bey der all —

gemeinen Handelsfreyheit ſeine Rechnung findet ; und

daß jede Abweichung von deren Prinzip ihn ſelbſt zuerſt
und am haͤrteſten beſtraft . Die allgemeine Handels —
freyheit kann nicht anders als Allen Gewinnbrin —

gend , die Handelsbeſchraͤnkung nicht anders als Al —

len ſchaͤdlich , insbeſondere , weil nothwendig KRes

act ion erzeugend , ſeyn . JH erlaube mir , diefen
Hauptſatz Durch einige Betrachtungen zu erlåutern , fie
werden zugleich zeigen , Daf , wenn einmal durch per -

feprte oder feindfelige Maafregeln einzelner Staaten

das Naturverhaͤltniß verruͤckt oder geſtoͤrt worden , es

dann fuͤr die hierdurch Gekraͤnkten nothwendig — ein

Rettungsmittel vor noh gróferem Uebel — wird , die

von den Andern begangene Uebertretung des Naturgefe -
tzes durch eine gleichmaͤßig dagegen verfuͤgte Uebertre —

tung wieder aufzuheben , und alſo das geſtoͤrte Gleichge —
wiht der Action und Reaction wieder her zuſtellen

Wenn eine allgemeine , åufere und ' innere ,
Handels - und Eewerbsfreyheit herrſcht , ſo werden

ſelbſt die fruͤher bemerkten frivolen , an und fuͤr ſich dem

Staate gleichguͤltigen oder ſchaͤdlich ſcheinenden — weil

vom Ausland kommenden — Beſitzthuͤmer und Genuͤſſe
mittelbar zur Vermehrung der einheimiſchen Pro —
duction und daher der Nationalkraft fuͤhren . Es werden

naͤmlich er ſt en s die einheimiſchen Buͤrger auf jene frem⸗
den Luxuswaaren , als auf einen Handelszweig
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fpeculiren , und durch den Vexrkauf an die einheimiſchen
Reichen ſich Selbſt und allen ihren Unterhaͤndlern , Com —

mis , Fuhrleuten u. ſ . we einen Verdienſt zuwenden .

Dann werden ſie , wenn alles auszufuͤhren erlaubt iſt ,

fuchen , durch Ausfuhr vaterlaͤndiſcher Erzeugniſſe Calg

woran ſie gleichfalls eigen Gewinn machen ) die frem —

den Waaren zu bezahlen , und ſomit die einheimiſche

Production durch den ihr zugeſicherten Abſatz ſpornen .

Ueberhaupt werden Durch vermehrten Anfauf einer augs

låndifchen Waare die Beruͤhrungspuncte mit dem Mugs

land , alfo auch die Wechfelfmiréung , die gegenfeitigen

Handelgyerbindungen vermehrt . Endlich mag ein

Theil der eingefůhrten fremden Waaren auh mit Bor-
theil wieder ausgeführt werden .

Weiter werden fhon die veryielfåltigten Genuͤſſe ,

wovon die Håufer der micht producirenden ) Reichen ein

Beyfpiel aufftelen , auch die producirenden Clafen ers

muntern oder aneifern , durch vermehrten Erwerb ſich

die Mittel aͤhnlicher Genuͤſſe zu verſchaffen . Sie wer —

den den Weg dazu in erhoͤhter Emſigkeit , in Verviel —

fachung und Veredlung der ( Natur oder Kunſt - ⸗) Produ⸗

ction finden .

Endlich folte . auch ein vorhandenes Mifyers

haͤltniß des Naturreichthums oder der Induſtrie den

Handel zum Nachtheil eines Volkes lenken , d. h.

zum pecuniaͤren Nachtheil , ſo wird das Geſetz der —

ſelben Natur und die Fluͤſſigkeit des Geldes von ſelbſt

wieder das Niveaux hervorbringen , und eben die

Wohlfeilheit , welche die Folge des großen Geld —

abfluſſes iſt , wird dann fremde Kaͤufer herbeylocken ,
deren Geld die Luͤcken wieder erſetzt , und den alten

Stand allmaͤhlig wieder herſtellt .

Allein dieſes alles indet nur Statt , wo allge —



CVIII

meine , ugere und innere Greyheit it . Wo fie niht
ift , da wird

I ) der inflåndifhe Kaufmann wenig Antrieb

Haben zum Mnfauf jener fremden Waaren , die er etwa
brog innerhalb der Grenzen feineg Gtaateg verfaufen
darf , nicht aber weiter verführen fann , wegen der
Douanen der Nachbarſtaaten . Er hat aber auch keine

Moͤglichkeit zur Saldirung mit einheimi fHen Waa -

ren , — meil der fremde Staat diefe niht annimmt .
€ r muf alfo mit baarem Gelde faufen , und fein Gewinn
wird um defto fleinér . Vielleicht if auch die Einfuhr
der fremden Waare mit hohen Zoͤllen belegt , welche ihm
die Preiserhoͤhung nothwendig , den Conſumenten aber

raͤthlich machen , ihren Bedarf herein zuſchwarzen ,
oder unmittelbar im Detail nach Gelegenheit einzufuͤh —
ren . Wahrſcheinlich werden aus laͤndiſche Kaufleute
ſich dieſes Handelszweigs , theils als Producenten ,
theils als Zwiſchenhaͤndler bemaͤch tigen , und unſer Han⸗
del mird gang paffiv fenn . Es wird das Aequivalent
des Eingefuͤhrten nimmer im gande producirt , ſondern
nur das einmal vorhandene Geld zu jener Anſchaf⸗
fung verwendet , und ohne Ruͤckkehr ausgegeben
werden . Verarmung tritt alſo unausweichlich ein .
Sollten aber auch die inlaͤndiſchen Kaufleute dieſen aͤu—

ßern Handel forttreiben , ſo wird dieſes auf Unkoſten
von viel gemeinnuͤtzlichern Handelszweigen geſchehen ,
die ſie zu Gunſten der inhaͤndiſchen Production haͤt⸗
ten betreiben koͤnnen . Kapitalien und Induſtrie gehen
zum groͤßten Theil verloren .

2 ) Die Nachahmung deg Lurus wird in folz
chen Umſtaͤnden das Uebel noch vermehren , weil ſie den

Geldabfluß beſchleunigt und vervollſtaͤndigt . Nur der

wirkliche Geldbefig bey den beguͤnſtigten Claſſen
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it noh ein Mittel der Anfhaffung . Die Moͤglichkeit
des vermehrten Gelderwerbs durch Production hoͤrt
auf , wegen Mangels an Abſatz , und nur durchs
Gluͤck Reiſche , oder Verſchwender werden aus —
waͤrts kaufen .

3) Auch die nach der Natur ſonſt von ſelbſt erfol —

gende Gleichſtellung , oder Wiederherſtellung des geſtoͤr⸗
ten Gleichgewichts kann nicht Statt finden , wo niht alf -

gemeine Freyheit iſt . Setzet , daß der Getraidepreiß aufs
aͤußerſte gefallen ſey durch den Geldabfluß , und der

fremde Staat verbietet den Eingang unſeres Getrai —

des , wird es uns dann eine Geldquelle ſeyn ? — Und

ſo mit Allem . Es bleibt nichts uͤbrig fuͤr uns als der

Untergang . Die arme und arbeitende Claſſe , Jahr
fuͤr Jahr mit verhaͤltnißmaͤßig ſteigenden Lafen ges
druͤckt ( weil ahr für Jahr mehr Erzeugniſſe noͤthig
ſind , um die gleichen Zins - und Steuerſummen zu er⸗

ſchwingen ) wird endlich muthlos werden , und nur
von der Hand in den Mund arbeiten . Der

Staat , ſeiner Finanzmittel beraubt , wird zu Grun —

de gehen . Der Ruückfluß des Geldes , die Wieder —

herſtellung des alten Verhaͤltniſſes , ſollte ſie je , ſo wird

ſie doch erſt nach Leiden und Noth mehrerer Gene —
rationen eintreten : wahrſcheinlich aber gar nie —
wie auch die Geſchichte durch das Beyſpiel vieler durch
Jahrhunderte elend gebliebener Staaten oder Provinzen
beweißt .

4) € S if ohnehin in unferer Vorausſetzung die Proz
duction auf allen Geiten beengt , und nirgendg fann
Der Producent oder Kaufmann eine durch die Natur

gebilligte oDer angerathene Speculation machen . Die

Waaren , deren Erzeugniß oder Umſatz natuͤrlich am

vortheilhafteſten waͤre, ſind vielleicht verboten oder poch -
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belegt ü. f- w. dur die eigene oder Dur die fremde

Regierung , Und die beral gehemmte Žndufirie ermats

tét endlich und ftirbt : — Vielleicht mag eine zeitlang
Der Nothfand der Armen ſie zu permehrter Arbeit

und Enftbehrung antreiben : aber auh Diefeg lágt

fih niht ing Unendliche fteigern , und der Gtaat , die

gemeinfame Mutter Mer wird durch die Betrachtung

nicht beruhiget ſeyn , daß der Rurug der Reichen noch
immer fónne fortgeführt werden , indem ja im Maag

ihrer nach auſſen gehenden Verſchwendung ihre Schuld —

ner und Zinspflichtigen deſto raſtloſer arbeiten und deſto

weniger efen werden . . . Eben diefe Noth der

Einzelnen an fih , fo wié die Erfhópfung der

Gefammtheit find Die Uebel , wele wir vermeiden

wolfen .

5) Man fann auch nicht fagen : „ Der Staat

wird feon aufhóren , bey den Fremden einzufaufen ,

mwenn er fein entbeéhrliches Geld mehr hat , es ift alfo

fein Verbot nõthig . —Denn eg ift ja niht derSG taat ,

welcher die ſchaͤdlichen Einkaͤufe macht . Nicht die © e-

ſammtheit der Buͤrger als ſolche , ſondern die Ein —

zelnen kaufen und als Einzelne . Hier iſt durchaus

keine Identitaͤt , ſo wenig der Perſonen , als der Lage ,

Kraͤfte und Folgen . Da —durch die inneren Verhaͤlt —

niſſe des Staates oder durch unvermeidlichen Zu —

farl , d. h. durch die Wirkungen des verſchiedenen

Grades von Erwerbsthaͤtigkeit , Talent und Gluͤck ,

Erbſchaft , Gunſt u. ſ. w. uͤberall , nur hier mehr und

dort weniger , das Geld , uͤberhaupt die pecuniaͤren
Huͤlfsmittel ſehr ungleich vertheilt , und immer Ei —

nige oder Mehrere es ſind , welche von den Uebrigen das

Geld an ſich ziehen ( Capitaliſten , große Grundeigen —

thuͤmer , Hochbeſoldete , Speculanten , Reſidenzbewohner ,
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und an- mwen immer die Gteuerfummen borzuggweig

gelangen ) , fo find beral Einige oder Mehrere , welche

noch reich oder wohlhabend ſind , waͤhrend viele Andere

nur ihr noͤthiges Auskommen haben oder darben . So —

bald ein Geldabfluß oder eine Hemmung der einheimi —

ſchen Productions - Kraft oder Luſt durch aͤußere Han —

delsverhaͤltniſſe entſteht , wird es ſchaͤdlich fuͤr den Staat

als Geſammtheit , noch weiter einzukaufen . Aber

eg iſt das Einkaufen darum den einzelnen Reichen

Ga ſelbſt den Aermern ) noch nicht ſchaͤdlich . Biel -

mehr moͤgen ſie , durch Wohlfeilheit und Schoͤnheit der

fremden Waare angelockt , dabey ſich beſſer als bey der

einheimiſchen befinden . Auch dauern ihre Kraͤfte zu

kaufen noch fort , wenn auch das Elend bey den uͤbri⸗

gen Claſſen ſchon laͤngſtens eingeriſſen , und die Ge —

ſammtheit durch Verminderung der ZSirculationsmaſſe

gefaͤhrdet iſ . Denn ſie — die Reichen — pumpen

( durch Zinsforderung u. ſ. w ) das Herzblut von den

Uebrigen heraus , und laſſen es ſodann durch ihren

Einkauf ausſtroͤmen ins Ausland . End lich wird wohl
die Reihe des Verarmens auch an Sie kommen ; aber

dann iPS zu ſpaͤt zur Heilung ; und der etwa ſchon

fruͤher bemerkte eigene Nachtheil wurde entweder aus

Leichtſinn oder Verblendung uͤberſehen , oder er blieb

aus der Betrachtung ohne abhaltende Kraft , daß! doch
niemals der Entſchluß des Einzelnen , ſondern nur der

Entſchluß Aller ( oder der dem Einzelnen zum Befehl
werdende Entſchluß der Geſammtheit ) ldie Ader des Aus —

ſtroͤmens genuͤgend verſtopfen koͤnne, daß alſo die eigene

Entbehrung als individuelle Entbehrung blos laͤſtig ,
und fuͤrs Allgemeine — alſo auch fuͤr den eigenen

Vortheil — unwirkſam ſeyhn wuͤrde

Daher paßt das —ſonſt in vieler Beziehung treffende

ET



CXL

—Gleichniß von Familien , die in Wechſelwirkung Ñ

| deg BVerfehrg fichen , Calfo immer gleichyiel durch den | i
9 Tauſch abſetzen muͤſſen als ſie einhandeln ) mit ſolchen je

m Staaten nicht . Eg fey denn , Daf man annehme , Y
|

li niht nur Der Haugvater oder die Familie alg Gefammt - di

| I heit und nach gepflogener Geſammtberathung , ſondern re

J auch die einzelnen Familienglieder ( Frau , Tochter , od
|

| Sohn und Knecht ) naͤhmen fuͤr Sich perſoͤnlich und

(i willkuͤhrlich Theil an dem beſprochenen Verkehr ; in wel —

|| j chem Fall afermat erfeint , mag ich oben bom Staate i
bemerkte , naͤmlich : es iſt moͤglich , daß Durch verſchwen —

| deriſche oder den oͤconomiſchen Umſtaͤnden der Familie de
| unangemeſſene Einkaͤufe der Frau , Toͤchter oder Soͤhne G
| der Gefammtmwmohlf and der Familie untergraben , Çi

| und daher nothwendig werde , Durch Die Autoritåt ra
| des Hausvaters oder des Familienrathes die Luͤſternheit ſin
| der einzelnen Familienglieder dem Intereſſe und dem fas|

Wilen des Ganzen zu unterwerfen , Das Gleihnig der tro

Samilie zeigt alfo gerade die Möglihfeit der vólligen me

Verarmundg eines Staates durch den freygelaſſenen ge

Einkauf im Ausland , auch daß zur Erhaltung des heil —
re !

famen Gleichgewicht zmwifhen Ausgabe und Einnahme
9

der Naturgang oft unzureichend , und Autoritaͤt noth - —
wendig ſeyn koͤnne .

fti
I . € g fann nah - alem dem nicht zweifelhaft ze

fenn , Daß eg Lagen geben koͤnge, worin — und zwar

inóbefondere im Fal der von Fremden gegen ung for
ausgeuͤbten Handelsbeſchraͤnkung — es nothwendig und fil
peiljam , alfo gerecht it , aͤhnliche Beſchraͤn — Ai
kung auch ſelbſt zu verfuͤgen . vol

Vielleicht ließe ſich , ohne Aufgebung des koſtba — Un

ren Princips der Handelsfreyheit , ſogar behaupten ,

daß nicht nur im Wege der Retorfion , fondern
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) uͤberhaupt in Nothfaͤllen eine ſolche Beſchraͤnkungl
ohne Berlegung weder deg Rechtes der Fremden nod

) jeneg der eigenen Unterthanen koͤnne verfuͤgt werden .

Wird doch unbedenklich bey drohender Hungersnoth
die Getratdeausfuhr verboten , weil die Concur —

reng der fremden Kåufer wahren Mangel erzeugen ,
oder wenigſtens ( zumal wenn die Fremden geldreih
und die Hungernden im eigenen Lande gefdarm find )
den Preig des Getraides ſo hoch ſteigern wuͤrde , daß

unſere Armen daſſelbe nicht mehr kaufen koͤnnten , alſo
verhungern muͤßten . Warum ſollte es bedenklicher ſeyn ,
die Geldeusfuhr — deh . alſo den Ankauf frem —
der Waaren zu verbieten oder zu beſchraͤnken , ſobald

GelonotH d. H. die Gefahr vorhanden if , daf das zur
Circulation und zu den Staatsbeduͤrfniſſen noͤthige Nume —

raire gegen Lappalien aus dem Lande ſtroͤme ? Beide Faͤlle

ſind durchaus gleich . Hier wie dort kann man nicht

ſagen : „ Laßt alles nur gehen ; wenn dort kein Ge —

traide und hier kein Geld mehr entbehrlich iſt , wird

man keines mehr hinausſchicken ! “ — Einzelne mo —ͤ

gen dort und hier noch Ueberfluß daran haben , waͤh—
rend die Geſammtheit ſchon Mangel leidet ; und es

muß dieſe das Recht haben um der Selbſterhal —

tung wilen zu hindern , daß nicht der Ueberfluß der

Einzelnen dort gegen Geld , das den Hunger nicht

ſtillt , hier gegen Waaren , die dem Staat nichts nuͤz—

zen , aug dem gand gehe .
Solche Nothfaͤlle , ich gebe es zu , wuͤrden bey

|
ſonſt herrſchender allgemeiner Handelsfreyheit , aͤuſſerſt
ſeltene , und ſchnell voruͤbergehende Ausnahmen ſeyn .
Aber leicht treten ſie ein , wo eine einſeitige Hemmung

vorhergieng ; auf welche Vorausſetzung ſich auch unſere

Unterſuchung beſchraͤnkte
In einem ſolchen Fall nun iſt die Retorſion
a ) nicht ungerecht in Bezug auf die eigenen

Protokolle der Erſten Kammer . 2r Bd h
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Unterthanen , wiewohl die Einzelnen eine Beſchraͤn—
kung leiden in Verfolgung ihres — an und fuͤr ſich
nicht unrechtmaͤßigen — Vortheils . Denn dieſes iſt ja die

Natur aller gebietenden und verbietenden Geſetze , daß
ſie die Freyheit der Einzelnen zum Vortheil aller —

die Beſchraͤnkten alſo miteingeſchloſſen — beſchraͤnken ,
und daß ſie natuͤrlich erlaubte Handlungen unterſagen ,

gleichguͤltige zur Schuldigkeit machen . Das Kriterium

der rechtlichen Zulaͤſſigkeit ſolcher Beſchraͤnkungen beſteht
darin , daß Alle vernuͤnftigerweiſe ſie wollen koͤnnen ;
und in repraͤſentativen Staaten — was ich ſchon

vorlaͤufig in Bezug auf die dritte Frage bemerke —

daß die Volksrepraͤſentation , als moͤglichſt lauterer Aus —

druck der Volksgeſinnung ſie wirklich gewollt hat .
b ) Die Retorſion iſt auch nicht ungerecht gegen

das Ausland . Im Grund iſt ein Verbot oder eine

Beſchraͤnkung des auswaͤrtigen Handels nichts anders ,
als ein Entſchluß , den die Geſammtheit gefaßt hat ,

ſich ganz oder zum Theil gewiſſer Handelsartikel zu ent —

halten . Dieſer ausgeſprocheue Entſchluß wird nun

fuͤr die einzelnen Glieder oder Unterthanen Geſetz , aber

gegen die Fremden erſcheint er bloß als Entſchluß ,
als Selbſtbeſtimmung in einer natuͤrlich derſelben

unterſtehenden Sphaͤre , und alfo niht mehr : dem : fér en -

gen Recht entgegen , alg er eg måre von : Seite einer

Privatgefelfhaft , einer Familie oder eineg Einzelnen ;

welche alle Dabey nur ihre eigenen Berhåltnife , Eeiz

neswegs die Convenienz des Andern zu beruͤckſichtigen
haben . Inzwiſchen wird nach dem fruͤher geſagten ein

ſolcher von Seite der Staatsgewalt gefaßter Entſchluß
in der Regel den voͤlkerrechtlichen oder humanen und

weltbuͤrgerlichen Pflichten entgegenlaufen , wenn

auch das ganz ſtrenge Recht ihu erlauben ſollte .
c ) Doh auch diefe weltbuͤrgerlichen Pflich —

ten erlauben , ja fie fordern . fogar die alg Retorfion
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verhaͤngte Beſchraͤnkung . Keiner kann ſich beklagen , wel⸗

chem, was er ſelbſt gegen andere thut , auch von dieſen wi⸗

derfaͤhrt . Dieſe aber haben einen vernuͤnftigen

Grund zu ſolcher Wiedervergeltung , ſo oft dieſelbe als

Vertheieigung , als Rettungsmittel fuͤr ſie ſelbſt , oder

auch als Abhaltung oder Strafe fuͤr den Beleidiger ,
und als abſchreckendes Beyſpiel fuͤr Andere wirken kaun —

Dieſes Alles nun trifft zu bey der Retorſton der

Handelsbeſchraͤnkung . Heilſam , wenigſtens Unheil ab⸗
wendend fuͤr die eigenen Buͤrger , iſt ſie zugleich ein

Zwangsmittel gegen den Bedruͤcker, abzulaſſen von der

Bedruͤckung , oder wenigſtens eine wohlverdiente Strafe

fuͤr ihn ; ſie iſt zugleich eine dem Freyheitsprincip er —

wieſene Huldigung , weil nur wegen deſſen Verletzung

verhaͤngt , und ein abhaltendes Motiv fuͤr Alle , welche

das Beyſpiel des Bedruͤckers nachzuahmen verſucht waͤ⸗—

ren . Es iſt hier gerade ſo , wie mit der Rechtsver —⸗

letzung . Wer ſie ohne Abwehr duldet , der ladet zur

Wiederholung ein , und ermuntert ale Ungerechten .
Šo viel im Allgemeinen . : Ueber dag Neht der

beſondern Retorſionsmittel , welche wirklich

im Vorſchlag ſind , werden nuten noh einige Worte

folgen .
Wir fragen naͤmlich

III . Iſt was wir im Allgemeinen oder ideal

als gerecht und gut erkennen , auch im vorliegenden be —

ſondern Falle gut , und allernaͤchſt iſt es auch aus —

fuͤhrbar ?
Wir muͤſſen hier unſere ſpeeielle Handelslage ing

Auge faſſen .

Daß der Fall der Aus ſaugung durch den nach—

theiligen aͤußern Handel vorhanden ſey , wird Niemand

bezweifeln , welcher nur einen ſinnenden Blick auf un —

ſere Handelsverhaͤltniſſe geworfen . Wer aber noch zwei⸗

felt , der leſe die Schrift : „ Das neue franz Douanen⸗
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ſyſtem in ſeiner fortſchreitenden Entwicklung “ Ihre
centnerſchweren Worte werden ihm Ueberzeugung geben .

Daß wir alſo das Recht und eine ſehr drin —

gende Aufforderung haben zur Retor ſion zu ſchrei —
ten , ift fonnenflar . Mber :

ob die vorgeſchlagenen Beſchraͤnkungsmaasregeln
gut und zweckmaͤßig ſeyen ,

ob mir nach der Matur der algemeinen Handelg -

ver haͤltniſſe und insbeſondere nach jenen des badifchen
Landes die Beſchraͤnkung wirkſam ausfuͤh ren , und

einen erwuͤnſchten Erfolg davon erwarten koͤnnen ? —

Daruͤber mag verſchieden geurtheilt werden ,

Die juͤngſte franzoͤſiſche Verordnung , welche aller —

naͤchſt uns zur Vertheidigung auffordert , hat unſer
Schlachtvieh blos mit erhoͤhtem Zohle belegt : wir

wollen Einfuhrverbote gegen die franzoͤſtſchen Waa —

ten erlaffen . Franéreich zwar hat aich Mandheg eins

jufhren verboten : wir aber wollen — zur Stoͤrung
der bårgerlihen Freyheit — fogar den Gebrauch un -

terſagen .
Wie werden wir im Stande ſeyn , dieſe Verbote

zu handhabeu ? Die verbotenen Waaren werden durch
Schleichhandel , durch Umwege ( hier uͤber Rheinbaiern

oder Darmſtadt oder Frankfurt , dort uͤber die Schweiz
und Würiemberg u. fe . ) in unſer Land kommen Wir

werden das Geld dafuͤr hinausgeben , ohne irgend ei —

nen Zollertrag , der noch einigen Erſatz fuͤr den

Natlonalverluſt gewaͤhren koͤnnte , zu erhalten . Die

Ausfuͤhrung des Gebrauchsverbots wird noch man —

gelhafter , oder zu inquifitorifchen Maaregeln und yers

haßter Strenge fåhrend feyn . Auth mird wag von
einem Yrtifel etwa weniger hereinfómmt , von - gerin -
ger Bedeutung feyn ; da die meiften andern Yrritel

entweder gar niht entbehrt , oder ohne Beleidi -

gung der befreundeten Staaten , die etwa åhnliche erz
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beugen , gar niht verboten merben fóinen , und

Da gerade wegen des Berbots 3. B , der Seiten -

toffe mebr baumwollene , wollene u, a. gleichfalls vom

Ausland fommende Gtoffe werden verbraucht werden .

Es wird unſer , im Ganzen fruchtloſe Verſuch Frant -

reich aufreizen , und zu noch groͤßerer Strenge in ſei —

nen Maagregeln treiben ; eg merden den von . nng

hindangegebenen Handel benachbarte Gtnaten fih zu -

eignen , und unfer Loog mird die Feindfeliafeit M -

ler und eine bleibende Gefhåfstlofigécit ſeyn .

Endlich , mas dag mwichtigfte if , wir werden

durch das Verbrauchsverbot der Seide unſern Buͤrgern

nicht nur ihre natuͤrliche Freyheit , ſondern auch ihre

Eigenthumsrechte an den ſchon fruͤher erkauften ſeide —
nen Stoffen verkuͤmmern , ja wir werden die Kaufleute ,

welche davon ganze Lager beſitzen , zu Grunde richten ;

mir merden alfo auf Unfoften der Freyheit und der

Eigenthumsrechte der Einzelnen der Geſammtheit zu

nuͤtzen ſuchen , dah . wir werden Unrecht thun im

Namen der Geſammtheit .
Dag erfte unter diefer Reihe von Bedenken iſt

unerheblich , Cine jede Zoflerhóhung — wenn fie

nicht aug finanziellen Grúnden verordnet wird , wag

niemals geſchehen ſoll und auch in Frankreich nicht

Statt findet — iſt ein Verbot , nach Intention und

Wirkung , und daher durchaus denſelben Rechtsprinei —
pien unterthan , wie das aus druͤcklich e Verbot . Man

will die Einfuhr ganz oder zum Thell abhalten ,
und ſteigert die Zollfaͤtze ſo lange , bis die Abſicht er —

reicht iſt . Im Allgemeinen alfo ift das Einfuhrverbot

nicht minder xechtlich zulaͤſſig als die Zollerhoͤhung .

Aber eine Zollerhoͤhung — eben wegen des financiellen
Vortheils — erweckt leicht den Verdacht unlauterer

Beweggruͤnde und wird gehaͤſſtg; auch bewirkt ſie in

der Regel nur Verminderung , nicht aber Aufhebung
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der Einfuhr , und lågt den Reichen noch immer dag

Mittel wie die Luſt zu gemeinſchaͤdlichem —

durch den erhóhten Preis nur lockender gewordenem —
Luxus . Es wird dadurch ſelbſt eine neue Ungle ich —

heit zwiſchen den Buͤrgern bewirkt , indem die Zoller —

hoͤhung fuͤr die Aermern wie ein wirkliches Verbot

wirkt , fuͤr die Reichen aber nicht ; eine Ungleichheit ,
die , wenn ſie ohne Zuthun der Regierung durch
das natuͤrliche Preisverhaͤltniß der Dinge Statt flndet ,

verſchmerzt wird , mwenn aber durch Regierungsauord —

nung eingetreten , Neid und Unwillen erregt .

Aber ein Einfuhrverbot in einem Staat mit lang —

gedehnter Grenze , ohne Douanenlinie und nicht im Stand

ceine ſolche zu unterhalten , dabey umgeben von vielen an —

dean , nothwendig zu ſchönenden , Staaten , und durch

verſchiedene Staatsvertraͤge oder Grundgeſetze in Bezug

auf Durchfuhr ( insbeſondere auf den Waſſerſtraßen )
beſchraͤnkk . wie fann dDiefeg den bezwedten Erfolg

haben ? Eingeſchwaͤrzt von allen Seiten wird die Waare

werden , und das Herzblut wird dafuͤr außer Landes

gehen .
Hier bleibt nihtg anderes brig alg Verbot deg

Gebrauchs — das trefflichſte Mittel der Gleichſtellung

Aller , dabey allen Verſtaͤndigen und Vaterlandliebenden

nichts anderes auflegend , als wozu ſie ihre eigene Nei —

gung treibt, - d. h. für den Fall treibt , daß durch
Allgemeinheit der Eutſagung ihre Wirkung hellſam werde ,

alſo Allen , die ſolcher Anſicht ſich hingeben , willkommen

und erfreulich ; Denjenigen aber , welchen das von der

Nothwendigkeit gebotene patriotiſche Opfer eines

ſchnoͤden Genuſſes der Weichlichkeit und Eitelkeit zu

ſchwer erſcheint , ein wohlverdienter Zwang .

Selbſt die wider ſolche Maasregel erhobenen Reſcht s⸗
bedenken — von der Freyheit und den Eigenthums —
rechten der Einzelnen entnommen — koͤnnen mich nicht
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wankend machen in meiner Ueberzeugung ; obſchon ich ſie

allerdings , und zwar fie allein får eine bedeu -

~ tende Schwierigkeit erkenne , und obſchon ich mich auf

einem mir ungewohnten Felde befinde , wenn ich får
z Beſchraͤnkung der Freyheit und der Privatrechte ſtret —

t ten fol . Allein ih glaube , in den oben entwickelten

Principien liegt die unumſtoͤßliche Rechtfertigung fuͤr

dieſe Beſchraͤnkung , de he insbeſondere fuͤr das

Verbot der Seide .

Es iſt naͤmlich fuͤrs erſte die ſchonende Klauſel

vorgefhlagen : big zum I . Jul . 1823 . darf die Seide

noch getragen werden . Was bis dorthin noch nicht ab⸗

genutzt iſt , mag im Innern der Håufer , für Betten u .

f. mw. gebraucht , oder aud aufbewahrt tverden fir eine

die Verhaͤltniſſe vielleicht aͤndernde Zukunft . Bedeu —

tenden Herluf wird , wer ſich von nun an nichts

Neues mehr anſchafft , nicht leiden ; wenigſtens wuͤrde

ſich der Verluſt ungefaͤhr nach dem Vermoͤgensverhaͤltniß
weil nach eben dieſem in der Regel auch der uxus

ſtelgt — unter die Buͤrgerklaſſen vertheilen , was ja der

Rechtsidee entſpricht . Uebrigens giebt eg viele Faͤlle,
wo der Staat das Opfer von Eigenthumsrechten , oder

die Beſchraͤnkung des Gebrauchs von eigenthuͤmlichen

Sachen fordert . Es kann der Eigenthuͤmer einer Vieh⸗
Heerde gezwungen werden , ſein Vieh ſaͤmmtlich zu ſchlach⸗
ten , wenn die Sanitaͤtsbehoͤrde an einigen Stuͤcken die

Spuren einer anſteckenden Krankheit gefunden — unge — |

achtet der Eigenthuͤmer die wohl nicht grundloſe Hoffnung |

naͤhrt , wenigſtens Einige noch zu retten . Es werden unbe — |
denklich Kleidungsſtuͤcke und andere Fahrniſſe , auf wel⸗

chen der Verdacht der Anſteckung liegt , zur Verbrennung

verurtheilt ; und man moͤchte mit Wahrheit fagen , daf

die ſeidenen Stoffe nach unſerer gegenwaͤrtigen Lage ein

fuͤr uns ſehr ſchaͤdliches Gift — ein abzehrendes und

anſteckendes — enthalten . Und welche große Beſchraͤn⸗
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kungen des Eigenthums wie der perſoͤnlichen Freyheit
muͤſſen nicht z. B . die Einwohner einer belagerten
Stadt fich gefalen lafen ? — Wir find nun im Ve -
lagerungsſtand , eine undurchdringliche Mauthlinie droht
uns mit Aushungern : die ſtrengſten Bewahrungsmittel
des noch uͤbrigen Lebensſaftes erſcheinen jetzt gerecht .

Wie ! man giebt zu , daß es gut und wohlthaͤtig
fuͤr die Geſammtheit waͤre, wenn Alle ſich der aus
Frankreich kommenden Luxuswaaren enthiellen . Maun
erkennt es als wuͤrdigen Gegenſtand eines patriotiſchen
Vereins , zu ſolcher Enthaltung fich eigenda zu- verpflich -
ten : md man mill der Staatsgewalt das Recht beſtrei⸗
ten , etwas der Geſammtheit heilſames , etwas allen
Einzelnen ſchon durch patriotiſches Gefuͤhl Ge —
botenes , denſelben ausdruͤcklech zur Pflicht zu machen !

Durch dieſe Betrachtungen wird auch das Bedenken
wegen der Kaufleute widerlegt , obſchon ich geſtehe ,
daf hier die Schwierigkeit um etwas bedeutender iſt .
Indeſſen muß jeder Kaufmann die Gefahr auf fich neha
men , Durch die von politifhen Verhaͤltniſſen abhaͤngigen
Sperren und Verbote um die Frucht auch der erlaubte⸗
teſten und beſtberechneten Speculation zu kommen ; und
gleichwie 3. B . im Krieg die Hugfuhr - der Waffen u. a .
verboten , und blog der innere Berfehr mit denſelben
noch erlaubt wird ; ſo mag in unſerer Lage der einhei —
miſche Verkauf der uns ſchaͤdlichen Seldenwaaren ver —
boten werden , und bloß der Verkauf derſelben nach au —
fen noch erlaubt bleiben . Rann denn der Umftand , dag
a . oder D. fich ein fager von gewifen Waaren angeſchafft
hat , der Geſammtheit das Recht rauben , ſich frey —

nah Gruͤnden ihres wohlverſtandenen Intereſſes oder des

Retorſionsrechtes — zu entſchlleßen , derſelben Waaren —

gattung zu entſagen ? — So wenig eine einzelne Fa —
milie jenen Kaufleuten durch ſolch einen Entſchluß zu
nahe traͤte, ſo wenig die aus 1000 Familien beſtehende
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Geſellſchaft . Nirgends in dem Geſellſchafkscontract iſt
eine Garantie von ſolchen Verkaufs - oder Verbrauchs —
rechten enthalten . Jeder Kaufmann traͤgt das Riſiko
ſeiner Waare .

Endlich wuͤrde es der Regierung wohl nicht ſchwer
ſeyn , in Faͤllen eines hier oder dort erweislich vorkom —

menden ganz beſondern Verluſtes dem Betheiligten durch
eine nach Principien etwa zulaͤſſige Handelsbeguͤnſtigung
in elner andern Sphaͤre einige Entſchaͤdigung angedeihen
zu laſſen . Auf keinen Fall aber kann das zufaͤllige
Vorhandenſeyn von Seidenwaaren auf einem oder dem

andern Lager — får deren ftetg freyen Verfauf der

Staat ja fich niemalg verbúrat — der Gefeggebung und

Adminiſtration das Recht benehmen , durch geelg —
nete Vorkehr Gefahr und Schaden von der Geſammt —
heit abzuwenden .

Sehr zu wuͤnſchen waͤre freylich , daß ſolche Ver —

brauchsverbote in Anſehung Aller von Frankreich zu
Uns kommenden Waaren Statt finden koͤnnten . Aber

um ſie unbedenklich zu verbleten , muͤßten die Waaren :

1) leicht erfennbar ſeyn — damit man nicht

entweder troz des Verbotes ſich derſelben unter einer

andern Firma bediene , oder die Nothwendigkeit
eintrete , zur Handhabung des Verbotes auch alle aͤhnli —
chen , vielleicht in befreundeten Staaten erzeuglen Waa—
ren gleichmaͤßig zu verbieten , und dadurch dieſe Staaten

aufzureizen .
2 ) muͤßte ihr natuͤrlicher Gebrauch ein oͤffentli —

cher , in die Augen fallender ſeyn , damit nicht

inquiſttoriſche Maasregeln — den Fall der hoͤchſten Noth
aus enommen immer gehaͤſſtg und verwerflich — noth —

wendig werden , um das Verbot wirkſam zu machen .
Endlich

3) můften dieſe Waaren auch wirklich entbehr —
lich , die Verzichtleiſtung auf dieſelben alſo nicht all —

zu druͤckend ſeyn .

T n S ET RREE — — — —
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Wo diefe drey Umfånde fich vereinigen , daif das

Verbot deg Gebraucheg durchaus råthlich , und wird in

dem Maaf . der Statt gefundenen Allgemeinheit
oder Verbreitung deg Gebrauchs , und in jenem
deg Kaufpreifeg der verbotenen Waare nuͤtzlich und

heilbringend ſeyn .

Die zum Verbot vorgeſchlagenen Seidenwaa —

ren nuin find erfennbar ; d. b, weitaus die alfermei -

ften Die wir fonft bezogen , ſind franzoͤſiſchen Ur —

fprungg . ( Vieleicht auch italienifohen . Die teg -
ten aber , da Defterreih niht minder prohibirt als

Frankreich , verdienen wohl feine groͤßere Gunſt . ) Die

wenigen deutſchen und ſchweizeriſchen Seidenfabri —
kate aber ſind gegen die Menge der zuerſt genannten
kaum in Anſchlag zu bringen ; und , daß die betheiligten
Staaten uns eine durch die Nothwendigkeit gebotene ,
oder doch nur um der dringlichſten Gruͤnde willen er —

griffene Maßregel deß wegen verargen wuͤrden , weil

auch ſie einiges aͤhnliche erzeugen , laͤßt ſich wohl nicht
vermuthen , und muͤßte im ſchlimmſten Falle — ver

ſchmerzt werden . Die Ausnahme der Band - und

Naͤhſeide mag uͤbrigens als beruhigende Aeuſſerung der

ſchonendſten Ruͤckſicht gegen befreundete Staaten gelten .
Die Seidenwaaren haben ferner einen oͤffentlhi —

hen Gebrauch . Nicht zu heimlicher Luſt oder Weich —
lichkeit , ſondern zur Auszeichnung , Schoͤnheit und

Pracht werden ſie meiſtens gekauft . Wer ſie nicht oͤf—
fentlich tragen darf , begehrt ihrer wenig . Hier iſt alſo

polizeyliche Aufſicht und Inquiſition nicht noͤthig . Jede

Uebertretung ſpringt von ſelbſt in die Augen , und faͤllt
der gerechten Strafe anheim .

Endlich bedürfen mir der Seide niht , Wir ha -
ben Der Stoffe zur Befleidung und zum Puk genug , nô -
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thigenfalls im Innland , und was weiter verlangt wird ,

mwenigfteng bey . befreundeten Gtaaten . — Jahrtauſende

vergiengen vielen , ſelbſt reichen und luxurieuſen Voͤlkern

ohne die Kenntuniß der Seide . Nachher hat noch

lange , theils die enorme Theurung derſelben , theils

die Mackel der Weichlichkeit , womit die oͤffentliche Mei —

nung ihren Gebrauch belegte , denſelben auf die Atler —

reich ſten und auf die Frauen beſchraͤnkt — ſelbſt daz

mals , als noch die Leinwand fehlte , und Wolle und

Baumwolle die einzigen Stoffe der feineren Bekleidung

waren . Wer vermoͤchte unerroͤthend zu klagen : er koͤn—

ne die Seide nicht miſſen ? — — Doch waͤre er Weich —

. ling genug , um deg zarten Stoffes zu bedúrfen , fo tra -

ge er ihn afg Unterffeid oder Daheim ; nur niht zum

Pus und aufer dem Haug . Diefe håustihe Freyftåtte

bleibe unzugaͤnglich den Aufſehern . ( Ich Selbſt zwar

wuͤrde durchaus kein Bedenken tragen , auch die Prunk —

tapeten von Geide und die feidenen Gophag und Stuhl -

bekleidungen und Vorhaͤnge zu verbieten , mit Ausnah —

me der etwa ſchon vorhandenen , alſo alten . Auch ohne

polizeyliche Hausdurchſuchung wird das von der oͤffent⸗

chen Meinung unterſtuͤtzte Geſetz ſich Selbſt die Folgelei —

ſtung verſchaffen . Man wird ſich ſcheuen , durch deſſen

Uebertretung die Indignation der Wohlgeſinnten auf

ſich zu ziehen ; es wird keine Ehre mehr , ſondern Schan⸗

de ſeyn , mit neuen Seidenſtoffen ſeine Gemaͤcher zu

zieren . )

In einer ſolchen Ausdehnung wird das Verbot der

Seide unermeßlich viel Gutes wirken . Ein jaͤhrlicher

Gedabfug von wenigteng 1 1/2 Million f . wird das

Durch- verhindert werden ; und wenn wir die ein hei -

miſche Fabrikation ermuntern , fremde Fabrifanten

heranlocken , und was wir noch weiter beduͤrfen , von
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freundlichgeſinnten Staaten nehmen , ſo wird
durch die Abſchaffung der Seide kein anderer bedeuten —
der oder ſchaͤdlicher Geldabfluß veranlaßt werden

Freuen wir uns alſo , daß gluͤcklicherweiſe bey ei —
nem ſo viel gebrauchten Artikel jene Umſtaͤnde , die ein
Verbot moͤglich und raͤthlich machen , alle zuſammen —⸗
treffen . Wuͤnſchenswerth waͤre es allerdings , daß auch
die uͤbrigen , von Frankreich — oder von England ,
und Preuffen — fommenden Waaren von gleicher
Beſchaffenheit waͤren . Weil diefeg aber ni ht if , und
weif hier die Unentbehrlichkeit oder Nuͤtzlichkeit der
Waare —fuͤr die Geſammtheit oder fuͤr Einzelne , nach
natuͤrlichem oder nach durch Angewohnheit entſtandenem
Beduͤrfniß — die Entſagung erſchweren , weil dort die
Erkennung des Urſprungs , trotz aller Certifikate un —
ſicher , die Ausſchlieſſung aller aͤhnlichen Waaren aber
wegen der Verhaͤltniſſe mit befreundeten Staaten be —
denklich iſt , und weil endlich noch bey Andern der Ver —
brauch leicht im Geheimen geſchehen , und ohne ver —

haßte inquiſitoriſche Maßregeln nicht wohl gehindert werz
den fann : — follen wir Darum auch von dem Berbot
Derjenigen Waaren ung enthalten , bep welchen folz
che Schwierigfeiten niht vorhanden ſind ? Dieſes hieße
ſoviel als : weil ich nicht in allen Artikeln meines Haus⸗
weſens ſparen kann , wie es die Noth mir geboͤte , ſo
will ich eg infeinem thun . —

Bey jenen andern Artifeln nun tråte ſtatt des Ge⸗
brauchsverbots das ihm am naͤchſten kommende Sur —
rogat , das Verbot der Einfuhr , oder wenigſtens die
Zollerhoͤh ung cin , und werde wo moͤglich wirkſa⸗
mer gemacht durch Bereinbarung mit andern
Staaten , welhe cin gleiches Intereſſe ung natuͤrlich
verbindet .
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Hier wåre alfo der Ort , ton den Åb rigen Punë
ten , die in der Mittheilung der IT. Kammer enthalten
find , zu ſprechen , da das bisher Gefagte vorzugsweis
auf Dag Nro . 4. vorgefchlagene Verbot der Seidenwaa⸗
ren ſich bezog . Doch nur Weniges bleibt mir zu ſagen
uͤbrig :

Der Iſte Punet — Die Einfuhr und den Tranſit
fremder Weine betreffend — iſt — nach den gorz
derungen der Konfequeng — bereits dureh die von

unſerer Kammer einmuͤthig beſchloſſene und uͤberreichte
Dankadreſſe an Se . Koͤnigl . Hoheit ſo viel als erle —

digt . Nro . 2 und 3, von gebrannten Wafern und Ef -
fig þandelnd , find nur die natůrliche Erweiterung der

eren Berfügung , auf demfelben Grunde , wie dieſelbe
ruhend und daher unbeſtreitbar . Sollten einzelne Gat —

tungen von gebrannten Waſſern etwa zu Arzneien uns

noͤthig ſeyn , ſo mag man Likenzen zu ihrer Einfuhr
ertheilen . Nro . 5. endlich ſetzt die Moͤglichkeit voraus ,
daß der Gang der Darmſtaͤdter Verhandlungen oder
andere Ereigniſſe nothwendig machen koͤnnten, Modi⸗

ſtcationen der vorgeſchlagenen Maaßregeln eintretken zu
laſſen ; und es ſcheint allerdings raͤthlich , Dafi die Ram -
mer zwar fich unyerholen und nachdruͤcklich uͤber die

Principien und Zwecke erklaͤre , die ihr bey die —

ſer Handelsgeſetzgebung vorſchweben , aber daß fic yer -
tranengvol der Regierung Ùberlafe , Dag nach Umſtaͤn —
den Tauglichſte und Beſte in ſolchem Sinne wirklich
anzuordnen .

Ich glaube nicht , dag Die der Hohen Regierung
hiernach zu ertheilende Bevollma — chtig ung ſich auf
den Fall einer zu Stande zu bringenden Vereini -

gung mit den benachbarten Staaten beſchrän —
ken ſolle . Rein ! unſere Regierung ſoll ermaͤchtiget wer⸗
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den , auch fuͤr Sich allein uns wohlthaͤtig zu ſeyn .

Warum ſollten wir ſie an die Uebereinſtimmung von Staa —

ten binden , deren Intereſſe zwar mit dem unſrigen

gleichlaufend , aber deren Handelsſyſtem bis jetzt zum

Theil feindſelig ſelbſt gegen die eigenen Unterthanen ,

wenigſtens feindſelig gegen Fremde und Bundesver —

wandte iſt ? Sollen wir kleinmuͤthig die Hoffnung auf —

geben , durch Selbſtentſchließung uns zu retten ?

Soll wirklich unſer Heil nur in der Willfaͤhrigkeit der

Nachbarn liegen ? Iſt der Untergang durchaus un —

vermeidlich oder die Rettung durchaus unmoͤglich

ohne die Beyſtimmung der Nachbarn ? — Nein !

Sollte auch die — natuͤrlich beſtbegruͤndete , und

durch die bereits gethanen Schritte zumals Wuͤr —

tembergs und der Schweiz , unſerer engſtverlbun —

denen edlen Nachbarn bekraͤftigte Hoffnung einer Ver —

einbarung zu gemeinſchaftlichen Maßregeln unerfuͤllt

bleiben , — ſollten unſere Bemuͤhungen zur Aufſtellung

eines Syſtems der Handelsfreyheit , daher auch des

entſchloſſenſten Widerſtandes gegen Handelsbeſchraͤn —

fung hier an engherziger — nur auf die augenblick —

liche , durch die Staatsverarmung theuer erkaufte ,

Zolleinnahme blickender — Finanzſpeculation , dort an

ungluͤcklichen politiſchen Verhaͤltniſſen , am dritten Ort

endlich an der Macht alter Vorurtheile ſcheitern , —

in dieſem kaum denkbaren Falle waͤre erſt niht al -

leg verloren . Baden , ein von der Natur fo reich be -

gabtes , von emſigen , kraͤftigen , mit jeder Kunſtanlage

ausgeſtatteten Menſchen dicht beboͤlkertes Land , kann

nóthigenfallg . fich ifotiren . /Nihts mangelt ihm ,

was abſolutes Beduͤrfniß iſt . Im Bewußtſeyn ſo gluͤck—

licher Lage darf es ſtolz jeden Verkehr verſchmaͤhen ,
der nur unter druͤckenden Bedingungen ihm angeboten
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wird . E8 ' fehliefe feine Grenzen gegen Mile Staas

ten , welche das feindſelige Syſtem der Prohibition auf -
ſtellen : verbiete alſo die Einfuhr aus ihnen allen , und

gebe blos die Ausfuhr frey . Im Hand elsverhaͤlt —
niß abermal wie im Rechtsverhaͤltniß . Beſſer i ſo —
lirt ſeyn , als in Wechſelwirkung mit Draͤngern und

Rechtsveraͤchtern . Allerdings befoͤrdert der Verkehr
den Wohlſtand . Aber wo nicht Freyheit , ſondern
Gewalt dem Verkehr das Geſetz giebt , da mag Ffoli -

rung das Mittel der Erhaltung werden . Iſt uͤbrigens
etwas in unſerem Lande , wornach die Nachbarn geluͤ—
ſtet , oder deſſen ſie beduͤrftig ſind , ſo werden ſie es

gleichwohl von ung annehmen . Denn niht Unfert
willen , fonden Fhretwillen nahmen : fie eg feit -
þer . Wir werden dann zwar einen febr befrånften ,
aber blog einen nůùglihen augwårtigen Handel ha -
ben und der innere Handel wird in folcher Lage de =

fto lebhafter und : vielfeitiger werden . Wir werden zwar
eines beſchraͤnkten , aber eines ſelbſtſtaͤndigen von twan -

delbaren Verordnungen fremder Kabinette unabhaͤngi —

gen Wohlſtandes genießen ; und durch unſern Entſchluß
ſelbſt die Achtung Derjenigen gewonnen Haben , gez

gen die er allernaͤchſt gerichtet iſt
Und was das erhebendſte iſt , wir werden ein ed —

les , ein des ſchoͤnſten Nachruhms wuͤrdiges Beyſpiel
von Entſchloſſenheit , von ſtandhafter Rechtsvertheidi —

gung , von unerſchrockener Abweiſung der Handelsty —

ranney gegeben haben , wir werden in einer eindringli —
chen Probe den prohibirenden Staaten und der Welt

gezeigt haben , wohin ihr Syſtem bey konſequenter

Verfolgung fuͤhre, naͤmlich — zur allgemeinen Er —

toͤdtung alles auswaͤrtigen Handels —

Wir werden endlich die Staaten , welche den ſchnoͤ—⸗
den finanziellen Zollgewinn fuͤr hoͤher achten , als die
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Staͤrkung der Nationalkraft und die Rechtsachtung , die

Staaten , welche ſelbſt gegen Bundes - und Bruͤderſtaa —
ten Dag feindſelige Zwangs - und Brandſchatzungsſyſtem
aufſtellen , durch unſern nur gegen den Zwingenden

gerichteten Zwang , und durch die Allen , die ſie auch
Uns gewaͤhren wollen dargebotene Freyheit , wo nicht
bekehren , doch beſchaͤ men . —

Ich ſchließe mit der Berufung auf das Axiom : Die

Guͤte oder Verwerflichkeit einer Maaßregel oder des

Princips , woraus jene floß , iſt aus dem Ziel zu

beurtheilen , wozu das Princip hinleitet , und wohin es

gelangt in ſeiner Vollendung . Das Aeußerſte und Letz —

te , wozu das Syſtem der Retorſton uns fuͤhren mag ,

iſt Jſolirung —alſo Beſchraͤnkung auf Uns Selbſt

und auf die von der Natur uns verliehenen Mittel der

Erhaltung . Dag Biel , wohin das Syſtem der ſtaͤten
Paſſivitaͤt bey fremdem Handelszwang uns fuͤhrt,
iſt — voͤllige Verblutung , alſo der Untergang .
Dabeyh liegt dieſes letzte Ziel gar nicht fern , und was uns

dahin fuͤhren muß , iſt bereits wirflih vorhanden :

Wogegen die Iſolirung nur ein ide ales Aeußerſtes

iſt , vor deſſen Eintreten uns die ſchon erklaͤrte befreun —
dete Geſinnung einiger und das die Anſchließung ge —
bietende Beduͤrfniß anderer Nachbarſtaaten wohl fuͤr
immer bewahren wird ,

Mein Antrag geht alfo auf unbedingten Bey
tritt zu den Befhlůffender I . Kammer , alg

deren Ginn ohnehin nicht ein beftimmteg Begehren
an die Regierung , ſondern ein bloßes Anheimſtéel —
len und Wuͤnſchen iſt , worin mir aber die Ermäch —

tigung auch zu allen andern , in demſelben

Geiſt und in derſelben Richtung — mit oder

ohne Vereinbarung mit den Nachbarſta a —
ten — zu erlaſſenden Verfuͤgungen enthalten ſcheint .
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Beylage Ziffer go .
Zum Protokoll der ſteben und zwanzigſten Sitzung .

Commiſftons⸗Bericht
uͤber den die Cenſfur der Druͤ ckſſchriften

betreffenden Geſetzentwurf .
ERa toet

von dem

Geh . Hofrath Zahari ,

EVid cine Bitte um Milderung der Cenſurverord⸗
nung vom 5. November 1819 , welche an Se . Koͤnigl.
Hoheit im Jahre 1820 von den Kammern ehrerbietigſt
gerichtet wurde , veranlaßt , erließ die Regierung
unter dem I , Februar E921 eine proviſoriſche Verord⸗

nung , durch welche die Cenſurordnung vom 5. Nos
vember 1819 aufgehoben , und dagegen die Cenfurord -

nung bom 19 . Dez . 1803 . mit Vorbehalt der Beſtim —
mungen des Preßgeſetzes des deutſchen Bundes vom
20 . Sept . 1819 wiederhergeſtellt wurde . Die proviſo⸗
riſche Verordnung vom 1. Febr . 1821 iſt nun dermalen
als ein Geſetzentwurf der Kammer vorgelegt worden .
Sie iſt der Gegenſtand dieſes Commiſſionsberichts .

Durch den erſten Artikel der Verordnung wird
die Cenſurordnung vom 5. Nob . 1819 in allen den
Punkten aufgehoben , durch welche das Preßgeſetz des
deutſchen Bundes vom 20 . Sept . 1819 uͤberſchritten iſt .

Inſofern dieſer Artikel die Cenſurordnung vom
Jahr 1819 aufhebt , wuͤrden wir der Kammet nur in

Protokolle der 1. Rammer . 2r Vd, i
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den Aeußerungen ihres Dankes fuͤr die Beruͤckſichtigung

ihrer Wuͤnſche vorgreifen , wenn wir bey demſelben

laͤnger verweilen wollten . Jedoch es wird durch dieſen

Artikel des Entwurfs die Cenſurordnung vom Jahr

1819 nicht ſchlechthin , und mit alleiniger Ausnah —

me derjenigen Punkte , in welcher ſie mit dem Beſchluſſe

des deutſchen Bundes uͤbereinſtimmt , fuͤr aufgehoben

erklaͤrt , ſondern es wird nur in dem Artikel ausgeſpro —

chen , daß die Cenſurordnung vom Jahr 1819 in allen

den Punkten aufgehoben ſeyn ſoll , in welchen ſie den

Beſchluß des deutſchen Bundes uͤberſchreitet .

Der Artikel laͤßt alſo im Uebrigen die Verordnung

vom Jahr 1819 bey Kraͤften , ohne jedoch zu beſtimmen ,

welche Vorſchriften dieſer Verordnung noch ferner

zuͤltig ſeyn ſollen .

Der Zweifel ift alfo der : n wiefern , . h. in wel -

chen einzelnen Borfchriften , Lågt Der erfe Artikel deg

Entwurfs die Verordnung vom Fahr 1919 noch befte -

hen , und in wiefern hebt er fie auf ? Und diefe Frage

wird dadurch noch verwickelter , daß der zweyte Artikel

des Entwurfes die Cenſurordnung vom Jahr 1803 un —

bedingt wiederherſtellt . Wenn und in wiefern iſt alſo

— kann man fragen — die Cenſur der Druckſchriften

doch noch , zugleich nach der Verordnung vom Jahr

1819 zu beurtheilen ? — Die Commiſſion glaubte jedoch

eben in dem zwehten Artikel des Entwurfes die Aufloͤ—

ſung dieſer Schwierigkeit zu finden . Sie glaubte , u >

folge dieſes Artikels , annehmen zu koͤnnen , daß , mit

Vorbehalt der in dem Bundestagsbeſchluſſe enthalte —

nen Cenſurvorſchriften , die Cenſurordnung vom Jahr

1803 die einzige noch guͤltige Regel fuͤr die Cenſur der

Druckſchriften enthalte , und daß man in dem erſten

Artikel des Entwurfs die Verordnung vom Jahr 1819

aaa
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nur deswegen nicht ſchlechthin aufgehoben habe ,

weil in dieſer Verordnung zugleich theils mehrere Vor —

ſchriften des Bundestagsbeſchluſſes wiederholt , theils

die Cenſurbehoͤrden beſtimmt worden waren . Sie

glaubte alſo nur auf eine Veraͤnderung der Faſſung

des erſten Artikels antragen zu koͤnnen und zu muͤſſen .

Sie ſchlaͤgt nun fuͤr den erſten Artikel des Entwurfes

die folgende Faſſung vor :

„ die proviſoriſche Verordnung vom 5. November

1819 wird in Anſehung aller der Regeln fuͤr

die Herausgabe und die Cenſur der Druckſchrif —

ten aufgehoben , in welchen ſie nicht mit dem

Preßgeſetz des deutſchen Bundes vom 20 . Sept .

1819 , ſo wie Wir ſolches durch das Regierungs —

blatt vom 12 . Okt. A819 Nro . XXVI . zur öffent -

lichen Kenntniß brachten , uͤbereinſtimmt . “

Durch dieſe Faſſung ſcheint uns der Zweifel , ob

und in wiefern der Cenſor neben der Cenſurordnung

vom Jahr 1803 annoch die Verordnung vom Jahr 1819

in Anwendung zu bringen habe , vollſtaͤndig beſeitigt

zu werden . Nach derſelben Faſſung bleibt die Berord —

nung vom Jahr 1819 in allen den Beſtimmungen einſt —

weilen bey Kraͤften , welche die Cenſurbehoͤrden

betreffen . —

Allerdings duͤrfte auch die ſe Faſſung noch manchen

Bedenklichkeiten ausgeſetzt ſeyn ; namentlich in ſofern ,

als nach derſelben die neu geſchaffene Behoͤrde eines

Obercenſurcollegiums mittelbar als eine verfaſſungs —

maͤßige Behoͤrde anerkannt zu werden ſcheint . Allein ,

ohne uns hier auf die Rechtsfragen einzulaſſen , zu

welchen insbeſondere dieſer Zweifel fuͤhrt , bemerken

wir nur , daß fuͤr jetzt nur von einer einſtweiligen

Anordnung die Rede iſt , daß nur ein auf diefen Zweck
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berechneter Geſetzentwurf uns zur Begutachtung uͤber —

geben worden iſt .

Nach dem zweyten Artikel des Entwurfs , zu wel —
hem wir jegt fortgehen , foll die Cenfurordnung vom

Yapr 1803 in alen denjenigen Vorſchriften wieder in

Kraft und Guͤltigkeit treten , welche durch das Bundes —

geſetz vom Jahr 1819 keine Abaͤnderung erlitten haben .
Wir laſſen es bey dieſem Artikel zuvoͤrderſt an feiz

nen Dri . gefellt feyn , 06 , fo wie die Verordnung vom

Fabr 1819 aufgehoben wurde , die Cenfurordnung vom

Jahr 1803 ſchon von Rechts wegen wieder in Kraft
trat , oder ob diefe Cenfurordnung erf durch die Ver -

ordning vont i . Febr . 192r wieder in Kraft gefegt
worden ift . Frage wirde allerdings in ſofern
von practiſchem Intereſſe ſeyn , als die Kammer den

zweyten Artikel des Entwürfes zu verwerfen be —

ſchloͤße. Jedoch auch in di eſem Falle wuͤrde ſie es wohl
fuͤr zweckmaͤßig erach ten , die Wirkungen dieſer Verwer —
fung in einem Zufatzartikel zu beſtimmen .

Sondern die Fragen , welche die Commiffion bey
dem vorliegenden Artie zu beantworten verſucht ,
ſind die :

J. Duͤrfte dieſer Artikel anzunehmen oder zu ver —
werfen ſehn ?

II Iſt er , im erſtern Salle , unbedingt oder mit
gewiſſen Rachbeſtimmungen anzunehmen ?

i
L Der , vorlieeende Yrtifel felt die Buͤchercen ſur

wieder her , oder laͤßt die Buͤchercenſur beſtehen , ſo
wie fie den s . Nov . 1819 beſtand . So mild und frepz
fam auh diefe Cenfur bisher gebt worden feyn mag ,
Cund in der hat ift fe fo geuͤbt worden, ) dennoch
laſſen ſich alle die Gruͤnde , welche ſich gegen die Cenſur
überhaupt anführen laffen , auch Der unfrigen entge⸗
genfegen , und mithin gegen den vorliegenden Mrtifel
des Entwurfs benußen Wir uͤbergehen dieſe Gruͤnde
mit Stillſchweigen , damit wir nicht das Bcefanntere
wiederhoten
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Noh mehr ! Die Cenfur ift inghefondere mit dem

Geiſte unſerer Verfaſſung ſchlechthin unverein —
bar . Der einzelne Menſch kann ſich davon , daß ſeine
Vorſtellungen nicht bloße Einbildungen ſind , fondern
mit ihren Gegenſtaͤnden uͤbereinſtimmen , nur ſo uͤber

zeugen , daß er ſie an die Vorſtellungen Anderer haͤlt ;
daſſelbe gilt von den Regierenden in Beziehung auf
das Volk . Der Pruͤfſtein , der ein zig e Pruͤfſtein des
Rechts iſt die oͤffentliche Meinung . Es gibt Regierun —
gen , welche , indem ſie der oͤffentlichen Meinung die
Regel vorſchreiben , ſich ſelbſt der Regel fuͤr das gemein —⸗
ſame Recht berauben . Das mag nach dem Geiſte
mancher Verfaſſungen , nach der Kenneigenthuͤmlichkeit
manches Volkes nothwendig und erlaubt ſeyn . Aber
duͤrften wir , ohne uns ſchwer zu vergehen , unfere
Regierung zu der angedeuteten Claſſe zaͤblen ? Duͤrften
wir , die getreuen Staͤnde , uns der oͤffentlichen Mei —
nung und ihrem Richterſtuhle , der freyen Preſſe, entzie —
hen , das Licht ſcheuend , oder Unfehlbarkeit anſprechend ?

Endlich , wir brauchen nicht in den Hoͤhen des All —
gemeinen zu ſchweben . Unſere ehrwuͤrdige Verfaſſungs⸗
urkunde hat in den goldenen Worten , welche an dem
Staͤndehauſe als Aufſchrift prangen ſollten :

„ Die Preßfreyheit wird nach den kuͤnftigen Be —
ſtimmungen der Bundesverſammlung gehandhabt
werden ; ( $. 17 . )

die Genfur mit einem einzigen Vorbehalte får immer
aug unferm heitern Wopnlande verbannt . — Zwar will
man diefer Zuficherung einen andern Ginn unterfegen .
Man wil fie alg eine Berheifung betrachten , welche
erft dann in Erfúllung gehen fónne , wenn der deutſche
Bundestag die Freyheit der Preſſe ausgeſprochen habe
— Aber wir koͤnnen in jenen Worten nicht blos Worle
der Verheißung erblicken . Von der Gegenwart iſt
unſerm Dafuͤrhalten nach die Rede ; die Preßfreyheit
ſoll gehandhabt werden , nicht erſt derein ſt , nicht erſt
dann , wenn der deutſche Bund die Preßfreyheit allen
Voͤlkerſchaften des deutſchen Landes zugeſichert haben
wird , ſondern ſofort und ſo wie die zur Vollziehung
der gegebenen Zuſicherung erforderlichen Geſetze erlaffen
ſeyn werden , obwohl unter der B edingung , daß
und ſo lange die Beſchluͤſſe des deutſchen Bundes die
Handhabung der Preßfrehheit verſtakten . Von der

— ——— ONA a ——— —
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Zukunft , von den kuͤnftigen Beſchluͤſſen der Bundes
verſammlung , iſt in jener Stelle nuk deswegen die Rede,
weil damals , als uͤnſere Verfaſſungsuͤrkunde erſchien ,
einerfeitg die deutſche Bundesacte ſchon Bundes
beſchluͤſſe uͤber dieſen Gegenſtand angekuͤndigt hatte , und
andererſeits dieſe Ankuͤndigung noch nicht in Er -
fúllung gegangen mar , Nun find von dem deutſchen
Bundeskage endguͤltige Beſchluͤſſe uͤber die Preßfreyheit
big jegt noch nicht gefaßt worden . Der vorlaͤufige
Beſchluß vom Jahr 1819 aber handelt nur von einet
getwifen Claffe von Schriften ; er fagt ausdruͤcklich ,
daß Schriften , die nicht in dieſe Claſſe gehoͤren , fett
nerhin nah den in den einzelnen Gtaaten erlafenen ,
oder noch zu erlaſſenden “ Gefegen behandelt werden
ſollen .

tur fo viel aber , niht mehr , auch nicht weniger
erwarten wir , als was dieſer Beſchluß uns zu ermar
ten erlaubt . Wir erwarten nur , daß die Preßfreyheit ,
ſo weit es nach den nunmehr nicht noch kuͤnftigen ,
ſondern nach den ſchon gefaßten Befchluͤſſen des Bunt
des geſchehen mag , gehandhabt werde . Wir erwarten
alfo nur Dag , wag ung nach der Berfafungsuréunde
bereits zufommt , ` Wohl iff ein Bundestagsbefhlug
zur endguͤltigen Vollziehung des 18 . Artikels der Bun —
desacte angekuͤndigt . Aber erſchiene dieſer Beſchluß
auch noch ſo bald — und wer buͤrgt uns dafuͤr , bey
der ſo vielſeitg angeſprochenen Muſe des Bundeskages
—ſetzte er ſelbſt unſerer Preßfreyheit das Ziel , auch
ein Augenblick der Frehheit hat ſeinen Werth ; ein
genoſſenes Gluͤck entbehrt ſich leichter , als das
ungenoffene .

Dicfem alem nah folfte man bon ung den Antrag
auf Bermwerfung deg vorliegenden Artikels des Gefegs
entwurf3 erwarten ! — Doch diefe Erwartung würde
taͤuſchen . Wollten wir auf die Verwerfung dieſes Ars
tikels alſo auf die gleichbaldige Handhabung der ver —
faſſungsmaͤßigen , und nach den Beſchluͤſſen des deut —
ſchen Bundes zulaͤßigen Preßfrehheit antragen , ſo
muͤßten wir entweder zugleich ein Geſetz uͤber die
Vergehungen der Preſſe entwerfen , oder die Preßfrech —
heit in Shug nehmen . Denn wir haben bis jeßt
kein genuͤgendes Geſetz uͤber dieſe Art von Verge -
pungen .

tt
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Nun hat zwar in unſern Tagen die Staatswiſſen ?
ſchaft , durch gluͤckliche und ungluͤckliche Verſuche gefoͤr—
dert , ſo bedeutende Fortſchritte gemacht , daß ſich , wenn

ein Geſetz zu entwerfen iſt , die Sorge und Arbeit meiſt
darauf beſchränkt , die Schaͤtze der Wiſſenſchaft mit

Maͤßigung und mit Ruͤckſicht auf die Eigen —
thuͤm lichkeit der Verhaͤltniſſe zu benutzen . —

So ſind bekanntlich die Hauptgrundſaͤtze , welche ein

Geſetz uͤber die Vergehungen der Preſſe enthalten muß ,

dieſe : Ein jedes Vergehen , welches mittelſt der Preſſe
begangen wird , iſt eben ſo zu beſtrafen , wie das Ver —

gehen , wenn es durch eine muͤndliche oder eine hand —

ſchriftliche Aeußerung begangen worden waͤre , au bez

ſtrafen ſeyn wuͤrde ; jedoch mit einer verhaͤltnißmaͤßigen
Verſchaͤrfung . Fuͤr den Inhalt einer Druckſchrift find

ſowohl der Verleger , ( welcher ſich jederzeit auf dem
Titel der Schrift zu nennen hat ) als der Schriftſteller
verantwortlich . Nur die Gerichte ſind zur Beſtrafung
der Preßvergehungen zu ermaͤchtigen , deren Selbſtſtaͤn —
digkeit auf keine Weiſe in Zweifel gezogen werden kann .

( Daher die Entſcheidung durch Schwurgerichte vorzugs —
weiſe als die Schutzwehr einer geſetzmaͤßigen Preßfrey —
heit betrachtet wird . )

Gleichwohl würden wir unfern Beruf und Yuftrag
gaͤnzlich uͤberſehen haben , wenn wir einen Geſetzentwurf
dieſer Art der Kammer vorzulegen gewagt haͤtten .

Von der Regierung ſollen die Vorſchlaͤge zu
neuen Geſetzen ausgehen . Das Beginnen ein Gefetz
uͤber die Vergehungen der Preſſe in wenigen Tagen
oder Stunden zu entwerfen , waͤre zwar ein ritter —

liheg , aber nicht ein Der billigen Furcht vor dem
BVepfpiele geziemendeg Beginnen , —

Wir koͤnnen alfo nur

auf Die Annahme deg Yrtifels

unfern Nntrag richten .
Aber den Vorfeplag Dürfen wir ung erlauben ,

daß es der hochverehrlichen Verſammlung ge —
fallen moͤge, indem ſie den vorgelegten Geſetz —
entwurf annimmt , zugleich an Se . Koͤnigl . Ho -
heit , den Großherzog , das ehrerbietige Gefuch
um bald moͤgliche Vorlegung eines Geſetzent
wurfs zu richten , welcher die Freyheit der Preſſe
mit der im Bundestagsbeſchluſſe vom Jahr
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1819 feſtgeſetzten Ausnahme , herſtelle , die Ver —
gehungen der Prefe ohne Ausnahme ahnde .

Wohl feint fich Die Annahme deg vorgelegten
Geſetzentwurfs mit dieſem Geſuche faſt ungern zu
paaren ; doch ſoll auch jene Annahme nur , unſere Scheu
vor den Uebereilungen der Freyheitsliebe beurkundend ,
um die Gewaͤhrung unferer Bitte werben . —, Wohi
fónnte eg fonderbar foheinen , wenn wir , faum der
Gewaͤhrung einer Bitte gewi , eme neue und weiter -
gehende Bitte wagen , Doch feit dem Fahr 1820 haben
fich die Zeitumftånde bedeutend veråndert . Das Verz
trauen zwifhen den Regierungen und den Negierten
bat fich befeftigt . Die Gefahren der Preffreyheit find
in Deutſchland verſchwunden .

T . Damit jedoch die Annahme des zweyten Arti —
kels theils mit der in Vorſchlag gebrachten unterthaͤ —
nigſten Bitte , theils mit dem uns duͤrch die Verfaſſungs⸗
urkunde zugeſicherten Rechte der Preßfreyheit deſto
beſſer in Uebereinſtimmung ſtehe , auch uͤber die Art ,
wie die Cenſurordnung vom Jahr 1803 auf die ſeit
dieſem Jahre mannigfaltig veraͤnderten Verhaͤltniſſe an —
zuwenden ſey , deſto weniger ein Zweifel entſtehen
koͤnne , tragen wir ferner auf die folgende Faſſung des
Artikels an :

„ die Buͤchercenſurordnung vom 19 . Dez . 1803
tritt , fo wie fie den s . Nov . 1819 in Uebung
war , im alfen denjenigen Borfhrifteni , welche
Durch das obgedachte Bundesgeſetz feine Abaͤn —

derung erlitten haben , einſtweilen als eine fuͤr⸗
ſorgliche Anordnung wieder in Kraft und Guͤl —

tigkeit . “
Endlich der dritte und letzte Artikel des

Geſetzentwurfs
enthaͤlt einen Befehl wegen der Vollziehung des Ge —

ſetzes . Ein Vollziehungsbefehl gehoͤrt aber nicht in
ein Geſetz ; er eignet ſich nicht fuͤr die Annahme der
Kammern . Wir muͤſſen daher

aufi die Weglaſſung dieſes Artikels

antragen . Auch wollen wir nicht bergen , daß es die

Mehrheit der Commiſſionsglieder bedenklich fand , einen
Artikel anzunehmen , welcher das Obercenſurcollegium ,
eine den Freunden der Preßfreyheit nicht eben erfreu —
liche Behoͤrde , namentlich erwaͤhnte .
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